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V o r r e d e .

In  der Zeit, in welcher eine Revision, eine 
Verbesserung, eine Abänderung der alten, 
oder die Einführung neuer Gesetze verhan­
delt wird5, ist es erlaubt, nicht nur von den 
Gesetzen, und über die Gesetze, sondern 
auch wider die Gesetze zu sprechen; ja 
sich auf eine Höhe zu denken, auf welcher 
nicht einmal das Vorhandensein positiver 
Gesetze beirren darf: denn kein, wie immer 
geartetes Gesetz ist für alle Zeiten unantast­
bar , keine Gesetzgebung kann einer künfti­
gen, viel weniger allen künftigen Gesetzge­
bungen die Hände binden; ohne Einwür­
fen könnte keine Wahrheit zu Tage kom­
men, und es bliebe alles beym Alten. In 
dieser Zeit muss es Jedermann, der sich in *)

*) A ’ Hifel. Irta Greif Szeclienyi Istvan. Posten 1830.
Seite 191 —.194.
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V o r r e d e .

irgend einem Verhältnisse dazu beruffen 
fühlt, erlaubt seyn, zu sprechen, nicht 
nur weil dieses selbst der 67. Artikel 
vom Jahre 179| ausdrücklich enthält, son­
dern auch, weil die Wissenschaft keinem 
Monopole unterliegt, und kein vorn Weibe 
geborner ein ausschliessendes Recht dazu 
hat; weil sie keine von irgend einem Range 
etwa ab geborgte Autorität, keinen Macht­
spruch anerkennt , und sich vor keinem 
Vorurtheile beugt, wäre dieses auch vom 
grauesten Altertliume geheiligt; sie ist ein 
Gemeingut, zu welchem der Zutritt Nie­
manden verwehrt bleibt, sie forscht nach 
Wahrheit, immer nach Wahrheit, und 
nichts als Wahrheit. Grösser als alle Auto­
ritäten, sind die Autoritäten der Wahrheit 
und Vernunft, auf diesen will ich meine Stü­
tze suchen, und wenn irgend jemals, so 
muss man in solch einem entscheidenden 
Zeitpunkte den Muth haben, die Wahrheit 
zu sagen. Dieses mein Standpunkt.

Selbst in Geschäften ergraut, Erbe der 
Erfahrungen meines Vaters, Fortsetzer eines, 
weit über ein Jahrhundert ununterbrochen 
bestehenden Handlungshauses, weder zu Hau­
se, noch ausser meiner Heimatli fremd , und 
in steter Relation mit den ersten Handelsplä-



V o r r e d e .

(zen Europas, vielleicht auch nicht zurück­
geblieben in dem rasch fortschreitenden 
Zeitalter, und weder fortgeschleppt von ei­
ner handwerksmässigen, ihrer selbst sicli 
kaum bewussten Empirie, noch verstiegen 
in unhaltbare, etwa für jede andere, nur 
nicht für diese sublunarische Welt passende 
Theorieen, das Vaterland im Heizen tra­
gend , bemühe ich mich, das, was in dem 
wirklichen, und praktischen Leben mög­
lich und nützlich ist, aufzustellen. Hiess 
meine Individualität.

Darum kann ich mich aber auch weder 
von ungarischen, noch von österreichischen 
Grundsätzen binden lassen; denn der vor­
liegende Gegenstand gehört der ganzen ci- 
vilisirten Welt an, und es ist haare Aus­
flucht, behaupten zu wollen, er passe nicht 
zu unserer Constitution, oder sey wohl gar 
wider dieselbe. —

Wenn ich gefragt würde, warum ich 
diese Bemerkungen schreibe, wüsste ich 
wohl nichts Besseres zu antworten, als: da­
rum , weil meines Wissens kein Anderer 
über mein Thema schreibt, und weil ich 
wünsche, dass über jeden, in dieser hohen 
Deputation, deren Mitglied gewesen zu seyn,
ich mir lebenslang zur grössten Ehre rech-
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V o r r e d e .

nen werde, verhandelten Gegenstand , recht 
Viele schreiben möchten; darum, weil ein 
hochwichtiger, ein entscheidender Zeitab­
schnitt naht, in dem die Art der Einrich­
tung der Wechselgerichte auf das Wohl oder 
Wehe von Tausenden, und abermal Tau­
senden , auf den vaterländischen Handel 
und Credit einen allgewaltigen Einfluss aus­
üben wird ; darum, damit nicht, wie bey 
den Intabulationen, Irrthum und Ungerech­
tigkeit durch ein Jahrhundert ungerügt fort- 
daure; darum, damit Sätze, welche an sich 
zwar trivial sind, oder doch seyn sollten, 
unter meinen Landsleuten allgemeiner ver­
breitet werden, denn S ay  *J sagt: „Die 
„Aufklärung der Regierung ist so frucht­
l o s ,  als unmöglich, wenn der Mittelstand 
„keine Bildung hat;“ darum, damit wir 
uns im Fache der Handlung mit anderen Na­
tionen auch endlich in eine Reihe stellen 
können , und weil , nach dem Aussprüche 
des vortrefflichen Verfassers des„Hitel“ **} 
selbst der Mindeste in seiner Sphäre der Na­
tion nützen kann.

Johann Baptist Say ausführliche Darstellung der 
National - Oekonomie , -oder der Staats - W ir t ­
schaft, übersetzt von Professor Doct. Carl Eduard 
Mörstadt. Heidelberg 1830. I. Band. Seite 70.

#*) Am angeführten Orte, Seite 182.



V o r l e (l «.

Wenn ich auch meinen Fähigkeiten 
misstraue, so will ich mich doch versuchen, 
und wenn Jedermann das beyträgt, was er 
vermag, so hat er seiner Pflicht als Vater­
landsfreund Genüge geleistet. Der Drang , 
meinem Vaterlande zu nützen, war bei mir 
immer stärker, als die Klugheit , meine 
Kräfte abzuwägen; dieser Drang stellte mich 
seit meinem Mannes-Alter auf die verschie­
denartigsten , mit meinem Berufe oft kaum 
verträglichen Posten, wovon ich vielleicht 
keinen gehörig ausfüllte.

So habe ich auch hier nur das Emblem 
vor Augen, welches unser Mathias Bel sei­
ner „Notitia Hungariae novae,44 Viennae 1742 
voraussetzte, wo kleine Genien eine Pyra­
mide empor zu heben bemüht sind: cona- 
mur tenues grandia.

Wenn ich in einem bejahenden, und 
zuversichtlichen Tone spreche, so geschieht 
es nur, weil ich von dem, was ich sage, 
überzeugt bin. Warum sollte ich auch das, 
woran ich nicht zweifle, Anderen als zwei­
felhaft vortragen? Der Form wegen darf 
der Geschäftsmann auf Nachsicht Anspruch 
machen, ihm wird das, diesen Zeilen sicht­
bar anklebende Gepräge der E ile, und der 
zahllosen Unterbrechungen nicht übel aus­



V o r r e d e .

gedeutet werden. Ich sah auf den Kern, 
weniger auf die Schaale.

Ich verhehle mir weder die Constella- 
tionen, unter welchen ich diese Bemerkun­
gen meinen Landsleuten übergebe, noch 
die Unannehmlichkeiten, welchen man sich 
aussetzt, wenn man eingewurzelten Meinun­
gen den Krieg erklärt, und widerspricht; 
wer sich aber solchen Bedenklichkeiten 
ängstlich überlässt, der wird nie um einen 
Schritt weiter kommen. Zufrieden werde 
ich seyn, wenn aus diesen Zeilen nur eine 
einzige kleine Frucht sprosst, und so mö­
gen sie denn, im Vertrauen auf das gutge­
meinte Bestreben, ihrem Schicksale ruhig 
entgegen gehen.



E i ii 1 e I t u ii g.

D ie  eisten Wechselgesetze w aren , wie «las die 
au f uns gekommenen Bruchstücke derselben be­
weisen , sehr einfach ; es w aren deren auch 
nur wenige. Die Kaufleute machten sie sich 
selber, gemäss der N atur des Geschäfts; sie be­
folgten sie als Gewohnheits-G esetze , (Usances) 
lange bevor irgend ein geschriebenes Gesetz da­
rüber vorhanden gewesen. Die Regierungen 
wenn es nicht M aasregeln des F iskus g a lt , be­
schäftigten sich in jenen Zeiten m it der Hand- 
lung gar n ic h t, und es w ar gu t, dass sie sich 
nicht darein m engten , denn das verstanden sic 
ja  nicht. Nur au f Ansuchen der Kauflcute gaben 
sie einigen W echsel-Gesetzen ihre Sanction.

E rst viel sp ä te r, besonders in der letzten  
H älfte des 17. Jahrhunderts fiel es erleuchteten 
M inistern e in , ihre A ufm erksam keit dem H an­
del zu widmen. Die Verordnungen Colbcrts 
w erden in  der Geschichte der Handcisgesetz- 
gebung immer ein m erkw ürdiger Abschnitt blei*



E i n l e i t u n g .

ben. Dann entstanden aber auch schaarenweisc 
W echselordnungen auf allen S eiten , und in die 
W ette , die eine besser oder schlechter als die 
andere: denn es mischte sich in  ein D ing , w el­
ches seinem Wesen nach nur einfach seyn soll, 
eine nicht dahin gehörige, m it S tückw erk aus 
dem römischen Rechte unterspickte Juristerey  
h in e in , und v e rw ir r te , s ta tt zu schlichten. Da­
rum  gehört auch ein halbes M annesalter d azu , 
um alle die Concordanzen und D iscrepanzen , 
alle abweichenden Localgebräuche, welche die 
verschiedenen, zum Theil nu r für ein Duodez- 
Fürstentlm m  erlassenen W echselordnungen bald 
in  m ehr, bald in  m inder wesentlichen Punkten 
en thalten , zu s tu d ie ren , und sich eigen zu ma­
chen , und dann ein anderes halbes M annesalter 
dazu, um sich von den hiedurch eingesogenen 
V orurtheilen los zu m achen, w ieder zu heilen , 
und das Gold von der Schlackenmasse zu son­
dern. W er sich hievon überzeugen w i l l , und 
w er durch dieses Labyrinth  sich durchzuw in­
den Lust hat und G eduld , der mag Siegels Cor­
pus Juris Cambialis 2 Bände , nebst U hl’s F o r t­
setzung desselben 3 Bände in Folio ; unsers 
Zimmerls Sammlung aller europäischen W ech­
selordnungen 5 Bände in 4 -to ; Scherers alpha­
betisches H andbuch zur K enntniss der W echsel­
gesetze 3 Bände in S-vo , Savary Dictionnaire 
de Commerce 3 Bände in F o lio , desselben par- 
fait Negociant 2 Bände in F o lio , desselben 
Parere 1 Band in Folio : Baldasseroni Leggi e



E i n l e i t u n g .

Costumi del Cambio 3 Bände in 4-to nebst 
einer Unzahl anderer W erke durchgehen.

In diesem Zustande tra f  der ungarische 
Landtag 179?, und die in  Folge des 67. A rti­
kels von ebendemselben Landtage ausgeschikte 
Reichs-Tags-Deputation, die europäische Wech- 
sel-Rechts-LegisIatur a n , konnte folglich späte­
re M aterialien und Ausarbeitungen nicht benü­
tzen. D iese späteren Ausarbeitungen waren zahl­
re ich , und bei den grossen Fortschritten  , w e i­
che auch in  diesem  Zweige der Gesetzgebung 
gemacht w orden  s in d , m itunter w ichtig. Es 
erschien seitdem  das königlich-Preussische Land­
rech t, in welchem das H andels - und Wechsel- 
Recht eine eigene Abtheilung b ild e t; es erschien 
die französische W echselordnung, zu w elcher 
auch P rivatm änner von allen Seiten überaus 
m erkw ürdige Gutachten lie ferten ; es erschien 
ein E n tw u rf zur erneuerten  F ran k fu rte r W ech­
selordnung; m ehrere Autoren schrieben Mono- 
graphieen über einzelne Gegenstände des H an­
dels- und W echselrechts , w odurch dieselben 
mehr beleuchtet, und au f ihren w ahren S tand­
punkt zurückgeführt w urden. Auch v e rla u te t, 
dass in den übrigen E rbstaaten  Seiner geheilig­
ten M ajestät schon seit längerer Zeit an einer 
neuen allgem einen W echsel-Ordnung gearbeitet, 
und der E n tw urf dazu den Behörden zur Be­
gutachtung übergeben w urde.

Im Besitze solcher H ü lfsm itte l, und so be­
reichert an M aterialien , k an n , wenn V orurthei-



E i n l e i t u n g ,

leb ese itig t s in d , überall das Gute herausgenom- 
men und benü tz t, w as den Prüfstein der K ri­
tik  nicht au sh ä lt, verm ieden , folglich etwas 
Vorzügliches g e le is te t, und den Forderungen , 
welche das Zeitalter an den Gesetzgeber m it vol­
lem Rechte m acht, Genüge gethan werden. D er 
Verfolg dieser Zeilen w ird  ab w äg en , in  wie w eit 
durch den E n tw u rf, w elcher den Gegenstand 
m einer Bem erkungen ausm ach t, dessen Z w eck : 
Em porbringung des vaterländischen H a n d e ls , 
Belebung des N ational - Fleisses , Befestigung 
wechselseitigen Zutrauens durch schnelle und 
strenge G erechtigkeitspflege, dadurch Beförde­
rung des G esam m treichthum s, e rfü llt, und in  
w ie w eit auch den gerechten Forderungen der 
Zeit Genüge geleistet worden sey. Ich folge in 
d ieser E rörterung  den Paragraphen des E n t­
w urfs in der nemlichen O rdnung , welche der­
selbe in  der Pressburger Ausgabe vom Jahre 
1830 enthält.



E r s t e r  T h  e i l .

E rs te r  Artikel.

V o n W e c h s e l n .

§. 3. Ich  stelle nicht in A brede, dass d ie  Ur­
k u n d e , welche w ir W echselbrief s oder abge­
k ü rz t W echsels  oder auch nur B r ie f  nennen , 
und welche den Gegenstand dieser Gesetze aus- 
m acht, von allen anderen Urkunden durch cha- 
racteristische M erkm ale un te rsch ieden , und 
kennbar seyn müsse , und obgleich ke in  vo r­
sichtiger K aufm ann aus d ieser Urkunde das 
W ort „W ech se l“  m it Vorsatz auslassen w ird ; 
so w ill m ir aber doch nicht e in leuch ten , dass 
diese characteristischen Merkmale nur einzig 
und allein durch das V orhandenseyn des W or­
tes „  W echsel“ , und n ich t anders zu erreichen 
seyen , und dass in Erm anglung dieses einzigen , 
durch irgend einen unschuldigen Zufall e tw a  
weggcbliebcnen W o rte s , die Urkunde blos für 
eine simple Chyrographar-Verschreibung gelten 

solle. Zum Beweise dieses meines Salzes führe



Erster Theil. Erster Artikel.2

ich unten aus M a r t e n s ,* )  und aus S c h e r e r  **) 
die iiltesten au f uns gekommenen w irklichen 
Wechsel a n , in welchen sich das W ort „W ech­
s e l“  nicht befindet, und deren W ortlaut durch 
die darin  enthaltenen A usdrücke „  Prim a Lit- 
te r a “ , und durch die übrige Form  , doch kei­
nen Zweifel übrig  lä ss t, dass es w a h re , und 
w irk liche  W echsel seyen. Ich führe zum wei-

) Versuch einer historischen Entwikelung des wah­
ren Ursprungs des Wechselrechts , von Georg 
Friedrich von Martens, Göttingen 1797.

Seite 49, Pagati per questa prima litera a di IX. Ot- 
tobre ä Luca de Goro Lib, XLV. sono per la 
Valuta qui da Masio Reno, al tempo li pagati et 
poneti a mio conto e R. che Christo ve guarde, 
Bonromeo de Bonromei salute, de Milano ä di 
IX. de Marzo MCCCXXV. a iergo : Alesandro de 
Bonromei et Domenico de Andrea inveneri prima 
de Lib. XLV.

Und Seite 44. ebendaselbst: AI nome de Dien amen 
a di 1. Febraro 1381.

Pagate per questa prima littera ad usanza de voi me- 
desimo Iibro 43 de grossi$ sono per cambio de ducati 
440 c’he queste chi hone recevo da Seio et ei com- 
pagni alteramente Ie pagato — Sempronio — a 
Titio.

#*) Handbuch des Wechselrechts von Philipp Carl 
Scherer, Frankfurt am Mayn 1801. III. Theil, Seite 
258.

Anno 1G13. 18. Octob. Genuae 110 1/2 scut. stampar. 
Magnifiee Domine , placebit t ibi , ut solvas ad omne 

ejus desiderium Domino Marco N. 110 \f'l sc. auri 
stamparum pro valore praesenti , quem a c c e p i  
a meo Domino Tullio Varesa , et in raenm com- 
putum notabis.

Sunt enim scuti auri ad stampas auri et inde 10 \J'l 
scut. in summa 1101/2 scut.

J o a n n e s  Fr anc  i s c u s  N. 
in tergo.  Mugnifico Domino Francisco N, Romain.



Von Wechseln §. 3. 3

teren Beweise aus Scherers eben angezeigtem 
W erke die W echselordnungen von Bremen , Go­
tha , W eimar , Nordhausen , Braunschweig an , 
welche das Yorhandenseyn dieses W ortes nicht 
zu den W esenheiten zählen. Ich führe ferner 
die bey Scherer ebendaselbst III. Seite 267. u. 
f. f. angezogenen Schriftsteller a n , w elche , 
„ w e il  man in  kaufm ännischen Angelegenheiten 
„ ( s o  lauten die A usdrücke) auf S u b tilitä ten , 
„ u n d  W ortk laubereyen , um des kaufmännischen 
„  Credits , und des Besten der Handlung w illen  , 
„ n ich t sehen k ö n n e , und w eil ja  selbst die 
,, schriftliche Fassung des W echsclcontracts nichts 
„  W esentliches seye. W enn daher eine S c h rif t, 
„  welche sonst alle Eigenschaften habe , um dar- 
„ au s  die W echselverbindlichkeit begründen zu 
„ k ö n n e n , z. B. auf K aufm anns-W ort und Pa­
r o l e  gestellt sey , oder w enn die Schrift so 
„ la u te te :  auf diesen meinen Sola* Prim a Brief 
„  u. s. w . , ih r die W echselkraft beygelegt w er- 
„ den müsse “  , derselben Meinung sind.

Ich führe ferner aus einem anderen W erke 
von M artens *) die h ierauf bezügliche Stelle an , 
dass nicht alle W echselordnungen dieses aus­
drücklich vorschreiben , und dass an vielen Or­
ten auch blossen Assignationen die K raft eines 
Wechsels eingeräum t ist. Durch das W ort „ fe reu

*) Grundriss des Handelsrechts  ̂ insbesondere des 
Wechsel- und Seerechts von Georg Friedrich von 
Martens, Güttingen 1798. Seite 77.



Seite 7 gesteht auch unser Codex diese Zw ei­
fel ein. Endlich beziehe ich mich auf den 110. 
A rtikel der neuesten , dass i s t : der französi­
schen Wechsel - O rdnung , in  welchem das W ort 
„W ech se l“  nicht unter die Erfordernisse der 
W esenheit gezählt w ird . W enn 30 M illionen 
Franzosen sich dabey beruhigen können , so 
können auch w ir  beruhigt sey n , dass das W ort 
„  W echsel “  fü r k e in  so w esentliches E rfor­
derniss zu halten  sey e , um in  dessen Erm ang­
lung einem  In s tru m en te , w elches sonst a l le , 
die W echselkraft begründende Eigenschaften 
h ä tte , die W echselkraft abzusprechen.

Dass aber der 110. A rtikel der französischen 
W echselordnung auf die obbesagte W eise auszu­
legen sey e , darüber äussert sich D r, E r  h a r d  *) 
a lso : „  Nach Allem , w as das Handelsgesetzbuch 
„ in  Ansehung des Begriffs des Wechsels be- 
„  stim m t , scheint der A usdruck „  W echsel “  
„  zur H ervorbringung der Wechsel verbindlich- 
„  keit nicht unerlässlich zu se y n , w enigstens 
„ e n th ä lt das ganze Gesetz ke in  W ort von die- 
„  sem E rfo rd ern isse , das gleichwrohl bey uns 
„  Deutschen als unerlässlich betrachtet w ird . “

D r. P ö h 1 s behauptet eben dasselbe , und 
führt zum Beweise F ran k re ic h , E ngland, H ol­

4 Erster Theil. Erster Artikel.

Napoleons I. Handelsgesetzbuch nach der franzö­
sischen Original - Ausgabe , verdeutscht von Dr. 
Christian Daniel Erhard, Dessau und Leipzig 1808. 
Einleitung Seite XV.



larul 5 N iedcrland , Baden an. * ) Libereinstim- 
mend m it Dr. E rhard  d rückt sielt Dr. G r a t t e -  
n a n e  r  **) folgendermassen aus: „ E in e  gleich 
„ tiefe Kenntniss des feinen W echselwesens zeigt 
„  sich dadurch, dass w eder das W ort „W echsel“ , 
„ o d e r  die formelle Verschreibung nach Wechsel- 
„  re c h t, als etw as zum Wechsel W esentliches 
„b e trach te t w ird .“

Aber selbst der Sprachgebrauch secondirt 
meine Behauptung: denn auf der Börse pflegen 
w ir zu sagen: „H aben  Sie „ B r ie fe “ au f Augs­
b u r g ? “ „ Ic h  brauche H am burger „ B r ie f e ,“  
Niemand sag t: „W ech se l“ , oder „W echsel­
briefe “ , und in  den Cours - Zetteln stellt in  al­
len Sprachen nur „ B r ie fe “ „ L c t t r e s “  „ L e tte  
r e “ , nicht W ecbsclbriefe , oder Lettres de Chan­
ge, oder Lottere di Cambio. Ich w ürde  mich 
hiebey nicht so lange aufgehalten hab en , w enn 
es nicht nothw endig w ä re , zu zeigen , in  w e l­
che V erirrungen, und V erw ikelungen , Z e it ,  
U m stände, U nbeküm m ertheit um eine griindli 
che Untersuchung u. d. g. die einfachste Sache 
bringen können. D er Ju ris t sag t: Form a dal 
Esse l le i , das beten ihm  Tausende n a c h , und

Von Wechseln g. 3. 5

*) Darstellung des gemeinen deutschen, und des ham- 
burgischen-IIandelsrechts für Juristen und Kauf­
leute , von Meno Pohls. J. U. D. Hamburg 1S2'J. 
2-ter Band. Seite 107 — 108.

**) Frankreichs neue Wechsel-Ordnung, nach dein 
beigedruckten Gesetz-Texte der otficiellen Aus­
gabe, übersetzt von Carl Wilhelm Fr. Grattenauer, 
Dr. der liechte. Berlin und Leipzig 1808. Sei l e 10



m it diesem Sprichw orte, zu dessen, w ie zu 
m ehrerer ähnlichen E ntlarvung nichts w e ite r 
g eh ö rt, als dass m an ihm  den falschen grauen 
Bart abreisse * ) ,  geht in  der Form  die W esen­
h e it zu G runde, sie w ird  darin e rsäu ft; aber 
der G eist muss über die Form en geb ieten , und 
soll denn der rechtliche Kaufmann w egen eines 
manchmal ganz unschuldiger W eise ausgelasse­
nen W o rte s , v ielleicht an seinem Vermögen 
Schaden leiden ?

Gegen d ie s e , w enn  gleich durch so viele 
A utoritäten  unterstü tz te  D arstellung , sind m ir 
von einem hochachtbaren M anne, welchem  icli 
m ein M anuscript zur Prüfung eingesandt h a b e , 
und w elcher dem Gegenstände w e it m eh r, als 
nur gewachsen ist,- folgende E inw endungen ge­
m acht w o rd e n :

Erstens. Dass hiedurch der richterlichen In- 
terpretationsAvillkiihr ein w eiter Spielraum  er­
öffnet w e rd e , w eil keine scharfe L inie zw ischen 
W echseln und Nichtwechseln gezeichnet, die 
T ratte  von der simplen A nw eisung , und der 
trockene Wechsel von dem schlichten Schuld­
scheine nicht unterschieden stehe.

Zw eytens. Dass sich das Gesetzbuch der 
Franzosen die M ühe, dieses Gränzlinie-Ziehens, 
dadurch erspart habe, dass es m it ke iner Silbe 
von den simplen Anw eisungen spricht,

) Mit diesem stimmt überein, was im „Hitel“ Seite 
196 von alten einfältigen Axiomen - Gestalten ge­
schrieben steht.

6 Erster Theil. F.fster Artikel,



Von Wechseln §. 3. r

D rittens. Ob auch d erjen ige , w elcher sich 
nicht bey W cchsclarrest verpflichten w ollte , und 
desshalb in  seiner ausgestellten Anweisung das 
Wrort „  Wechsel “  ( oder T ratte  ) sorgsam v e r­
mied , darum in  den Schuldthurm  w andern soll­
te , Aveil richterliche In te rp re ta tio n  - W illkühr 
die Absicht des W echselziehens heraus k lügelt?

V ielleicht lassen sich diese E inw endungen 
lolgenderm assen lösen :

Die E rste . Alles Avas ich \Torausgelassen, 
enthält die deutliche V oraussetzung, dass nur 
von dem Mangel des einzigen W ortes „  Wech­
sel “  die Rede sey e , und dass auch ohne die­
sem W orte übrigens der A'ollkommene W echsel 
da stehen m ü sse ; —  Im ganzen Paragraphe 
sprach ich ohnehin nur von Kaufleuten und 
kaufm ännischen A ngelegenheiten , und die aus 
Aon M artens citirtc  Stelle d ient zum B ew eise, 
dass auch sim plen kaufm ännischen AnAAreisun- 
gen öfter W echselkraft eingeräum t w ird .

Die Zweyte. D ie K om m entatoren des fran­
zösischen W echsel-Codex, nam entlich D r. E r­
hard  am angeführten Orte Seite XXXVII be­
haup ten , dass Avorüber dieser Codex n ichts ent­
scheidet, dort annoch die alten  G esetze , be. 
sonders Ordonnance de Louis XIV unter Col- 
b e r t, und Gebräuche gelten. —  In  S a v a r y  Dic- 
tionnaire de Com m erce, A rtikel Assignation  is t 
en thalten , dass Assignationen acceptirt Averden 
sollen , fölglich haben A nweisungen in F ran k ­
reich , w eil der neue Codex davon nichts er-
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w ä h n t, nach den älteren  G esetzen , Wechscl- 
k ra f t, w essw egen sich der neue Codex dispensi- 
ren k o n n te , eine Erw ähnung davon zu machen.

Die D ritte. M it d ieser E inw endung w ar 
verm uthlich der N ichtkaufm ann gem ein t, für 
einen solchen könnte aber der angegebene Fall 
herj uns schon gar nicht e in tre tte n : denn w ir 
haben keinen Schuldthurm , und der Nichtkauf- 
m an n , w elcher als solcher ohnehin dem Wech­
selgerichte n icht u n te rlie g t, muss , um dem sel­
ben unterw orfen zu seyn , iri Folge des 17. 
1792, zu erst seiner eigenen G erichtsbarkeit 
ausdrücklich entsagen , und dann sich eben so 
ausdrücklich dieser W echselgerichtsbarkeit un­
terw erfen, Diese Fürsorge dürfte verm uthlich 
auch ferner beybehalten w erden. F e rn e r erw ei­
set der Titel des Codex C am bio-m ercantilis , 
und noch m ehr die bey gefügte Process-Ordnung, 
dass w ir  einen Unterschied m achen, zw ischen 
streng w echselrechtlichen, und blossen Mercan- 
tiI-(H andels-)Forderungen.

D er 8. § i s t ,  m einer Meinung nach ganz 
w egzulassen , denn nicht nu r kann der Aus­
d ruck : „ w e n n  m ittlerw eile  ein gegründeter 
„  Zweifel in  die Zahlungsfähigkeit des Bezoge­
n e n  e n ts te h t“ , sondern auch die verschiede­
n e n , und veränderten Verhältnisse , w elche da 
zw ischen dem A usste ller, N ehm er, G iran ten , 
und G iratar vorausgesetzt, und aufgestellt w er­
den , können viel leichter zu V erw ikelungen 
Anlass geben, als w enn diese ganze Casuistik

8 Erster Tlieil. Erster Artikel.



Von Wechseln §. 3. 9

w egbleib t, w o sodann einen w irk lich  c in tret- 
tenden F a l l , die Partheyen in  seiner K larheit 
nnd E infachheit dem Gerichte schon vorzulegen 
w issen w erden.

Über eine solche Casuistick und über F o r­
men u rtheilt D r. E rhard  *) w underschön fol- 
genderm assen: „V ergeb lich , auf im m er vergeb- 
„  lieh w ürde das Bestreben sey n , die Gesetze 
„ in  eine Casuistick verw andeln  zu w o lle n , 
„w elch e  dem R ichter alles Nachdenken erspa- 

r e ,  und ihn  zu r Maschine umschatte. Ist 
„ d a s  Gesetz k la r ,  ist es au f unzw eideutige  
„  Grundsätze  gebaut, sind w idernatürliche s oder 
„b los willkührliche, auf blindem H erkom m en be­
r u h e n d e  Form en aus demselben verbannt: dann 
„ w ird  schon eine grosse Masse zw eifelhafter 
„Rechtsfragen verm ieden w erden. In  Ansehung 
„  der sich dann noch darbietenden , w ird  die 
,, E insicht des Richters in  die Natur der R echts- 
„ Verhältnisse} verbunden m it der k laren  , un d  
„lebendigen E insicht in die N a tu r  des jed esm a l 
„vorliegenden F a lless sicherer und leichter zum 
„Z w ecke fü h ren , als die undankbare Bemii- 
„  liung unerleuchteter G esetzgeber, alle denkbare 
„Rechtsfälle voraussehen, und bestimmen zu 
„  w ollen. Denn da es nicht fehlen kann , dass 
„ d e r  Fälle  sich täglich n e u e , au f tausendfache 
„A rt verschieden bilden m ü ssen , so bedürfte

*) Am angeführten Orte Seite XXXV und XXXVI 
der Einleitung,
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„ es für diese abemial nette Gesetzformcln , die 
„noch  dazu im m er tun so unanw endbarer wer- 
„  den m üssten, je  spccieller sie w ären ; weil 
„ n ic h t selten der geringste feh lende, oder hin- 
„  zukommende Umstand , das ganze Iiechtsver- 
„  hältniss än d e rt, also die A nw endbarkeit eines 
„  blos nach U m ständen3 und nicht nach Grvnd- 
, , Sätzen abgefassten Gesetzes au fh eb t.“

10 Erster Theil. Zweyter Artikel.

Z w eyter A rtike l.

V on den  P e r s o n e n ,  w e l c h e  s i ch  weeh-  
sel  ma s s i g  v e r b i n d e n  k ö n n e n .

§. 1. Sowohl in  den Motiven zu diesem Ar­
tikel , als auch früher und später w ird  der 
preussische Wechscil-Codex als Beyspicl a und 
als Beweggrund dieses A rtik e ls , als ob nur der 
eigentliche K aufm ann, oder der beim W echsel­
gerichte Inprotocollirte zur W echselfähigkeit zu­
zulassen seye , angeführt.

Ohrie den W erth der königlich-preussischen 
W echselordnung verk leinern  zu w o lle n , erlau­
be ich m ir , U rtheile darüber anzuführen , und 
Bemerkungen zu demselben zu machen.

Dr. G rattenauer sagt im angeführten W erke 
Seite 8 : „A lle  W echselgesetzgebungen, welche



„davon  (von der Regel: chi accetta, paglii) nur 
„ irg e n d  eine Ausnahme gestatten , w ie z. B. 
„ d a s  allgemeine Landrecht Th. II. Tit. VIII. § 
,,1132 — 1133, befördern nur den B etrug, die 
„U n sich erh e it, und die C hicane.“  —  Seite 28 
zieh t er die französischen V orschriften bey Un­
tersuchung über ein Falsum  , den preussischen , 
als bey w eitem  zweckm ässiger und konsequen­
te r vor. — Seite 31 nennt er „  die durch tau- 
„  send D eclarations- Rescripte vollends verkün- 
„ sie lte , und verdreh te , preussische Concurs- 
„  O rdnung, nichts als eine system atisch appre- 
„ tirte  B ankerutt - Casuistik , ohne innerem  Zu» 
„  sammenhang , und ohne aller M otivirung und 
„ Conscquenz der einzelnen Bestim m ungen, und 
,, gegen die französische , eine mechanische Kün- 
„ste ley  eines schulgerechten, form aljuristischen 
„ Schematismus. “  Seite 35 versprich t er in  ei­
nem ejgencm W erke „ d ie  entschiedenen Vor- 
„  Züge de’s Code de Commerce vor dem vielge- 
„ priesenen preussischen Landrechte zu zeigen. “  
Seite 38 rügt er „ d a s  im Preussischen existi- 
„ re n d e , fürs Commerz so höchst-verderbliche 
„D epositalw esen der A ctivm assa, welches das 
„französische Gesetz ganz abgeschaft ha t.“  —  
Endlich Seite 133 e rinnert e r an das W ider­
e i n a n d e r ,  Nebeneinander und D urcheinander 
„ a l t e r ,  neu er, und allerneuester Gesetze 5 als 
„e in es  w ahren Scandals, w odurch in Folge des 
„P u b lica lions-P a ten ts  zum allgemeinen Land- 
„ Rechte, und des Rescripts vom 2». September
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„ 1795 unendliche 5 und höchst verderbliche 
„  S treitigkeiten veranlasst w orden sind. “

Zu diesen Rügen eines allerdings compe- 
tenten R ich ters, füge auch ich ein paar Bem er­
kungen. D er preussische Codex für Handlung , 
Schifffahrt, F ra c h t-  und  Assekuranz - Wesen , 
obwohl nur einen kleinen Theil des allgemeinen 
Landrechts ausm achend, enthält in diesem k le i­
nen Theife das, w ie ein angewohntes Sprich­
w ort k lingende, und w ie m ir sch e in t, in die 
Sprache des Gesetzgebers w enig passende E in­
schiebsel, oder die C lausel: ss in der R e g e l(f  
siebenundzw anzigm al, ohne jedesm al zugleich 
auch die S1 Ausnahm e“  folgen zu lassen. * ) 

E ine andere Bem erkung habe ich zum § 
1024 der preussischen "Wechselordnung **) zu 
machen , in  welchem  gesagt w ird  , dass die der 
Acceptation allenfals beygefügten Buchstaben 
S. P. „  sopra protesto “  bedeuten. Diess können 
diese Buchstaben auf keinen Fall bedeuten. — 
D enn da läge ja  der P ro test vor Augen , folg­
lich fiele jede I} D eutung“  weg. Das kann da­

12 Erster Theil. Zweyter Artikel.

*) Meine Ausgabe ist: Allgemeines Handlungsrecht 
für die preussischen Staaten. Ein geordneter Aus­
zug aus dem allgemeinen Landrecht, und der all­
gemeinen Gerichtsordnung für die preussischen 
Staaten. Dortmund bey II. Blothe et Comp. 1796. 
Darin sind die bemerkten Paragraphe : 28. 32. 48. 
79. 211. 269. 305. 317. 334. 414. 415. 690. 718. 
728. 761. 782. S15. 852. 867. 874. 886. 1007. 1224. 
1433. 1748. 2005. 2035.

f*) Am angeführten Orte Seite 245.



her gewiss kein Kaufmann geschrieben haben : 
denn dieser müsste w issen, dass die Augsbur­
ger W echselordnung im 3. K apitel 14. A rtik e l, 
und Scherer am angeführten O rte , I. pag. 81 
sagen: „D iese Buchstaben werden für Senza  
, ,pregiudizio  ausgedeutet.“  Und auch die öster­
reichische W echselordnung vom Jahre 1763 
drückt sich vorsichtiger aus , indem  sie im  10» 
A rtikel sagt , dass diese Buchstaben, welche 
auf unterschiedliche W eise  ausgedeutet werden, 
pro non adjectis zu halten seyen. Diese Berner- 
kungen werden zu dem Schlüsse berech tigen , 
dass bey solchen aufgedeckten M ängeln, das 
preussische Landrecht uns eben nicht die feste­
ste Stütze unseres neuen Gebäudes dünken sollte. 
Allein ich kann auch darin  der M otivation nicht 
beystim m en, als ob selbst nach dem preussi­
schen W echsclrechte nu r der eigentliche K auf­
m ann wechselfähig w ä re , weil es im § 718 
he iss t: ,, in der R e g e l“ is t nur derjenige wech­
selfähig, der die Rechte eines Kaufmanns h a t;  
denn schon im § 724 folgt eine Ausnahme w e­
gen den Frauens - Personen , und wenn ich die 
§§ 726 und 731 w örtlich  h e rse tz e , welche 
la u te n :“

§. 726. Seite 197 „W irk liche  B esitzer adc- 
„ lic h e r  G ü te r , ferner die H a u p t-u n d  General- 
„ pächter L andesherrlicher, oder Prinzlicher 
„  A em ter, sind für wechselfähig zu achten. “

§. 731. Seite 198 „W en n  Jem and , der 
„nach  den Gesetzen nicht wechselfähig is t ,  zur
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, ,U nterstü tzung, oder A usbreitung seines Ver- 
,,k e h rs  oder Gewerbes s sich die Wechselfähig- 
,, keit verschaffen w i l l ; so muss er sich bey sei- 
„  ncm ordentlichen persönlichen R ichter mel- 
„ d e n ,  und die Beylegung der B efugniss, Wecli- 
„  selverbindungen einzugehen , nachsuchen “  ; 
so folgt aus e rs te rem , dass auch nach preussi- 
schein W echselrechte der ganze Besitzadcl w irk ­
lich wechselfähig seye , und aus letzterem  , dass 
ausser dem Besitzadel auch sonst noch Jed e r­
m ann , AVer im m er w i l l , um die W echselfähig­
k e it ansuchcn könne.

Nach diesen Prälim inar-Bem erkungen über 
den rechtsphilosophischen W erth der preussi- 
schen W echselordnung gehe ich auf die W e­
senheit des A rtikels ü b e r, welche von den ,  
den W echselgerichten unterliegenden Personen 
handelt.

Dass w ährend d en , m it wenig Unterbre­
chungen im m erw ährenden K riegen, welche un ­
ser V aterland verheeret h aben , an keine Han- 
delsgesetzgcbung gedacht w orden i s t , b leibt na­
türlich. Als einige Ruhe eingetretten Avar^ kann 
weiland Kaiser und König Carl VI. als der er­
ste R estaurator des ungarischen Gerichtswesens, 
w ie überhaupt vieler anderer nützlicher E in ­
richtungen genannt Averden; allein so gross 
aijich dessen Bemühungen h ierin  gewesen s in d , 
so hat doch die Gesetzgebung im Landtage des 
Jahres 179f anerkann t, dass solche dem Bedürf­
nisse des vorgerückten Z eitalters, und dem be­

14 Erster Tlieil. Zweyter Artikel.



absichtigten Z w ecke: C red it, In d u strie , H an ­
del zu beleben , gleichwohl bey w eitem  nicht 
angem essen, dass sie unzureichend sey eu , und 
nicht in Abänderung der vaterländischen Ge­
richtsnorm , sondern im 17. A rtikel desselben 
Landtags das H eil gesucht.

Die aus diesem Landtage ernannte Regni­
colar -D e p u ta tio n , in deren Bereich die A usar­
beitung des W echsel-Gerichts-Codex gehört h a t, 
vollendete dieses ihr W erk  unterm  28. F ebruar 
1795, und substitu irte diesem 17. A rtikel fin­
den F a l l , w enn derselbe aufgehoben w erden 
so llte , ein vollkom m enes S urroga t, einen gänz­
lichen E rsatz durch den 8. § I. Theils A rt. 3 ,  
Welches jedoch der vorliegende 2. A rtike l bey 
weitem n icht le is te t. D ie W orte des § 1 die­
ses A rtikels sind so g este llt, dass im m er ein 
Zweifel übrig bliebe , ob es nicht Jederm ann er­
laubt sey e , sich diesem nun als förmliches Ge­
richt herzustellenden T ribunale , w enn auch nur 
in Form  eines Compromisses zu unterw erfen , 
gleichwie es Jederm ann frey stehet, sich sogar 
eine Privatperson als Compromiss - R ichter zu 
w äh len , w enn diese Zweifel nicht zum Theil 
durch die copulirenden W orte im A rtikel ssac 
nn a ess und noch m ehr durch die vorhergehen­
de M otivation desselben gehoben w ürden , in­
dem es durch diese scharf ausschlicssenden W or- 
le „  ac u n a “ k lar w ird , dass die W echselge­
ld chte nur einzig und allein für K aufleute im 
strengsten Sinne des W ortes gelten so llen , theils
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weil ( w ie behauptet w ird  )  der H andel ein 
M elireres nicht erheische, theils weil vvidri- 
gens dem W ucher, und der Verschwendung Ge­
legenheitgegeben, und es m it Nachtheil für den 
öffentlichen Credit verbunden seyn w ürde.

A uf den Punkt des W uchers und der Ver­
schwendung werde ich noch Gelegenheit haben, 
zurück  zu kommen , und nun also nur vom H an­
d e l, und vom öffentlichen Credit sprechen.

Ich bin m it dem vortrefflichen Referenten 
des W echsel-C odex vollkom m en darin einver­
standen * ) ,  dass —  w enn ich auch d e n , der 
sich e iner fremden G erichtsbarkeit u n te rw irft, 
eben nicht als einen V erletzer der Nationalfrey- 
he it verdammen möchte **) —  es im m er ein Bey- 
spiel ohne B e isp ie l, und  au f jeden  F a ll einer 
selbstständigen , m it allen Gerichten versehenen 
Nation unw ürdig seye , w ider meinen Lands­
m ann nach frem den Gesetzen und Gebräuchen , 
bey einer frem den G erichtsbarkeit Recht zu su­
chen , wenn ich dieses R ech t eben so zu  Hause  
finden  kann.

Aber eben dieses bleibt zu entscheiden übrig, 
ob ich denn auch dieses Recht in  gleichem Maa- 
s e , U m fange, ganz au f eben dieselbe Weise und 
Z eit, zu Hause nun w irk lich  w erde erlangen 
können.

16 Erster Theil. Zweyter Artikel.

*) Einleitung Seite 4-
**) Seite 29.
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Der klare Text des erwähnten 17. A rtike ls , 
und die unzähligen, in  dessen Gemässheit ergan­
genen , und vollstrekten Urtheile der deutsch- 
erbländischen Gerichte ( Wechselgerichts und 
Landrechte) beweisen unwiderleglich, dass sol­
cher nicht blos für Kaufleute galt, sondern dass 
Jederm ann , wess Standes und Würde er auch 
w ä re ,  dem die freye Verwaltung seines Ver­
mögens vom Gesetze eingeräumt i s t ,  sich dem­
selben unterwerfen kann ; die gegenwärtige Sti­
pulation hingegen begnügt sich nicht b lo s , den 
17. Artikel aufzuheben, ohne statt solchem ein 
vaterländisches Gericht mit gleicher Befugniss 
aufzustellen, sondern sie geht viel w e i te r :  sie 
schränkt dieses Gericht in der That nu r einzig 
und allein auf Kaufleute e in , und schliesst alle 
Anderen davon aus, denn der Weg der Inproto- 
co llirung , welchen sie diesen Anderen offen 
lässt, i s t ,  wie ich zeigen w erde , in  seinen Fol­
gen schädlicher als gar keiner. Dieses ist ein 
mächtiger Unterschied.

D er rechtliche Kaufmann, dem seine kauf­
männische E h re ,  dem sein Credit am Herzen 
l ieg t, bedurfte , und bedarf keiner Wechselge- 
selzc, weil er sich auch ohne alle geschriebe­
nen Gesetze jenen  kosmopolitischen Anordnun­
gen freywillig und stillschweigend von selbst 
un terw irft,  welche auf Treue und Glauben ge­
gründet, in der ganzen civilisirlen Welt gleich 
s ind , welche er von Jugend auf eingesogen, 
und sich zur anderen Natur gemacht hat.

Von den vvechselfähigen Personen §. 1.



Die Regierungen, w ie  üb e ra l l ,  so auch in 
U ngarn , beschäftigten sich sehr spät mit H an­
delsgesetzen , und der aus dem Wesen des Wech­
selgeschäfts gleichsam von selbst fliessende 
Grundsatz : „chi accetta, paghi,“  w urde überall 
Jahrhunderte  lang früher befolgt, als er im ge­
schriebenen Gesetze vorhanden war. So hat 
auch Ungarn der Kaufleute genug, welche von 
ihrer Rechtlichkeit bekann t,  auch ohne Wech­
selgerichten , allenthalben jenes persönlichen 
Credits im vollkommenen Maase geniessen, der 
die Seele der Handlung i s t ,  und deren Unter­
schrift wohl für eben so sicher g i l t , als die ir ­
gend eines H andlungshauses, von einem sol­
chen Lande, worin Wechselrecht herrscht; die­
sen Credit werden s ie ,  mit und ohne Wechsel­
gerichte auch künftig treu  zu bew ahren , und 
standhaft zu behaupten w issen , der Schwindler 
bingegen, oder der ränkevolle Chicaneur w ird  
gar sehr bald bekannt, und in und ausser Un­
garn , mit und ohne Wechselgesetz allgemein 
geächtet. Aber nun handelt es sich nicht hier­
u m ,  nicht um Kaufleute allein. D er Kaufmann 
hat nicht blos mit seines G leichen, welches die 
bei weitem kleinste Z ah l , vielleicht kaum  der 
tausendste Theil des Ganzen i s t , zu t h u n ; die 
ungleich grössere Zahl der Privaten , mit w el­
chen e r ,  vermöge seines Standes und Berufes 
i n  Berührung, V e rk e h r , Geschäfte, und Geld­
verhältnisse kommen m uss, diese s inds. w ider 
welche der ungarische Kaufmann Schutz und

J8 Erster Theil. Zweyter Artikel.



Sicherheit zu erhalten erw artet ha t ,  und zu er« 
warten berechtigt is t; denn w ie kann , w ie  soll 
er zahlen , wenn er von seinen Schuldnern keine 
Befriedigung in Gelde zur bedungenen^ Zeit er­
langen kann?  Ich kann m ir die Möglichkeit gar 
nicht vorstellen, dass sich der Kaufmannsstand 
in sich selbst dergestallt abschliesse, und so iso« 
l ire ,  dass er m it  Gesetzen für sich allein be­
stehen , und sich zufrieden geben k ö n n te ; ich 
ziehe bey weitem v o r ,  wie bisher, ohne Wech­
selgerichte zu leben, w enn m ir die Civilgerichts- 
n o rm , nach Aufhebung aller bisherigen Chica* 
nen , schnelleJ[Gerechtigkeitspflege vers ichert,  
als Wechselgerichte zu haben, welche mich nur 
dort schützen , wo ich des Schutzes am wenig­
sten bedarf, und wo ich ohnehin am wenigsten 
zu besorgen habe. Der französische Wechselco­
dex , angeordnet am 3-ten April 1801, vollen­
det schon am 4-ten December des nemlichcn 
J ah re s , konnte dennoch vor Vollendung des Ci- 
v ilcodex , und der Civil-Procedur n ich t,  und 
nur erst zugleich m it  dieser ins Leben tre tten , 
und publicirt w e rd e n , am 1. Januar 1808 5 * )  
zum augenfälligen Beweise des innigen Zusam­
menhanges aller Staatsbürger in Geldangelegen­
heiten.

Auch im ganzen „ E i t e l “ i s t ,  bezüglich auf 
Geldsachen , mit keinem Jotta  ein Unterschied 
zwischen Kaufmann und Nichtkaufmann gemacht.
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wohl aber köm m t es ihm *) w ie m i r , nicht 
darauf an ,  ob man das , alle Sekaturen abschnei­
dende G erich t, Wechselgericht oder anders nen­
ne. Selbst der Kaufmann ist j a ,  im Sinne des 
vorliegenden Entw urfs , nur in so weit Kauf­
m an n , als sein Geschäft unter seiner H and­
lungsfirma läuft. Was unter seinem Privatnamen 
abgeschlossen w i r d ,  obligirt i h n , wie jeden 
Anderen , auch n u r  als einen Nichtkaufmann ; er 
unterläge daher, nach diesem E n tw ürfe , nicht 
einmal f ü r  die le tztere  A r t von Geschäften dem 
Wechselgerichte.

Ich  halte es für eben so unmöglich, als über­
flüssig, hier im Detail alle jene Fälle anzufüh­
ren , welche den Kaufmann in Lieferungs-, in 
C ontracts-, in anderen Sachen mit dem P rivat­
manne in  Berührung bringen , und welche nicht 
in  das Bereich de r,  in Kraft dieses Artikels dem 
Wechselgerichte unterworfenen K auf- und Ver­
k au f-  Verträge gehören; wenigstens unter recht­
lichen Männern nicht nöthig haben sollten , (und 
das w ürde gewiss geschehen) in die Maske des­
selben verkleidet zu Werden. Der Kaufmann , 
der Produktenhändler schiesst den Privaten öf­
ter Capitalien darum vor , damit diese den 
Stand ih rer Öekonomie verbessern , und ihm 
hernach ihre Producte zu billigeren Preisen über­
lassen können. Diese Capitalien, obgleich an 
sich blosse D arlehen , nehmen schon einenKauf-

20 Erster Theil. Zweyter Artikel.
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vertrag , welcher nach dem E n tw ürfe , dem 
Wechselgerichte unterzogen werden könnte , in 
entfernte Absicht, ohne gleichwohl noch selbst 
ein w irklicher Kaufvertrag zu seyn. Muss der 
Darleiher das Scinige auf langem Wege suchen , 
so leistet er zum zweytenmale eine solche H ül­
le nicht. Und warum sollten denn auch selbst 
blosse Anleihen nicht von den Wechselgerichten 
abgeurtheilt werden d ü rfe n , wenn sie in Wech­
selform contrahirt worden sind ? Die einfachste 
Legislation bleibt immer die beste, und jede 
geht am Ende doch dahinaus : Adös-fizess. —  Ich 
sehe nicht e in ,  warum klare Schuldsachen, und 
Geldangelenheiten nicht auf eine höchst summa­
rische W eise, und m it Beseitigung aller Rabu- 
listen-Umtriebe abgeurtheilt, und die Urtheile 
darüber alsobald vollstreckt werden könnten. 
Sehr richtig w ird  im „Ado“ *) gesagt, dass eine 
schnelle Execution nützlich w ä re ,  und Beyspie- 
le davon die leichtsinnigen Schuldenmacher auf­
merksam machen w ü rd en , und eben so richtig 
heisst es im „ H i t e l , “  **) dass es Credit m acht, 
und Gemiithsruhe gew ährt , wenn man gewiss 
ist, jeden Augenblick sein Geld zurückhaben zu 
können. Ich füge diesem bey , dass man es 
dann am wenigsten zurückbegehrt , vielmehr 
froh seyn muss, es an einem so guten Orte zu 
wissen.

Ton den wechselfähigen Personen §. 1.

*) Az A do, es me'g valariii, Festen 1S30. Seite 66—68,
'**) Seile 91.



Dass die Wechselgerichte vorzüglich  für den 
Kaufmann gehören , w er w ird  das läugnen ? 
dass sie aber einzig  für den Kaufmann gehören 
so llten , davon ist die Ursache nicht abzusehen.

Die Gesetzgebung von 179f wusste es eben­
falls , dass die Wechselgerichte besonders für 
Kaufleute gehören, und  w ar sich ihrer eigenen 
Principien doch wohl bew usst, als sie den 17. 
A rtikel schuf. Der nachgefolgten, auf demsel­
ben Landtage ernannten Regnicolar - D eputation , 
w ar alles dieses ohne Zweifel gleichfalls be­
k a n n t ,  und gleichwohl setzte s ie ,  w ie vorge­
m e ld e t ,  statt dem 17. A rtike l,  ein vollkomme­
nes Surrogat desselben. Diese Gesetzgebung so­
wohl , als diese Deputation erkannten also voll­
kommen die Lage, in welcher w ir  uns befinden, 
und handelte da rnach , w arum  handeln nicht 
auch w ir  also? —  Warum wollen w ir  auch hierin, 
wie in mehr A nderem , Rückschritte machen ?

Es mag s e y n , dass in  anderen L ä n d e rn , 
bey einer anderen Einrichtung der Civilproces- 
se, wo der Richter nicht nach einer sich selbst 
geformten B illigkeit urtheilen da rf ,  sondern 
durchaus an das Gesetz gebunden , wo er unab­
hängig, und ausser dem förmlichen Rechtswe­
ge unabsetzbar is t ;  wo er keine M an d a ta , kei­
ne Recurse zu besorgen hat ; wo seine gefällte 
S en tenz , ausser w ieder im Rechtswege , unum- 
stösslich ist ; wo keine sogenannte Gradual- 
'Vertheidigung,- keine Gradual - Appellation be­
steht ; wo man an das pünktliche Zahlen mehr
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gewohnt is t ,  und sich’s zur Schande an rechnet, 
verklagt zu w e rd e n ; wo rechtliche Verträge , 
von den Partheyen in gutem Glauben einge­
gangen, und nur im Rechtswege aufgelöset, 
oder ungültig e rk lä rt werden k ö n n e n ; wo —• 
was meines Wissens in  der ganzen Welt nicht 
geschieht — während den , wenn auch noch so 
lange dauernden Landtagen, alle oberen Gerichts­
stellen nicht vertag t, und die vor ihnen anhän­
gigen Prozesse bis zum Ende des jedesmaligen 
Landtags nicht ins Stoken versetzt s in d ;  es mag 
seyn, sage ich , dass in solchen Ländern die E r­
manglung der Wechselgerichte in Forderungs­
sachen gegen Nicht-Kaufleute m inder fühlbar i s t ,  
als bey uns ; es mag seyn, dass die neu vorgeschla­
genen Civil -G e se tz e , und die neue Prozess­
ordnung einige Mängel heben werden ; aber U r- 
theile nach, B illig k e it,  können sich in Urtheile 
aus M itleiden, aus Barm herzigkeit, und weiss 
Gott in  was für welche noch verwandeln ; kön­
nen je  nach Gunst oder Missgunst ausfallen, 
und die Partheyen der baaren Willkiihr ausse­
tzen ; indem ich Gerechtigkeit suche, mag ich 
Keines von All d iesem , und finde diese nur im 
Gesetze. Und wären auch die vaterländischen 
Gesetze in  manchen Fällen hiezu unerklecklich , 
so lassen sich subsidiarisch analoge in unseren 
anderen E rbstaa ten , oder anderwärts , finden. 
Wo aber beym Richter, und beym richterlichen 
Verfahren die vorbezeichneten Erfordernisse 
fehlen, und die angedcuteten Mängel bestehen,

3
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wenn in ganz gleichen Fällen verschiedene Lr- 
theile ergehen, dann entsteht eine Ungewiss* 
heit im Rechtszustande der S taatsbürger, wel­
che allerdings beunruhigen muss; da bleibt die 
Existenz des Gläubigers stets p rek ä r ,  erbärm­
lich , abhängig von dem Grade der Moralität 
des Schuldners, des Richters, und von den Um­
ständen der übrigen , hiemit k lar genug ange­
deuteten Verhältnissen ; da wird ein fester Pri- 
vatcredit fortan unmöglich seyn, und wenn selbst 
noch Neun und Neunzig hochherzige ,, H i te l , u 
„ A d o “ und „ V i lä g “ geschrieben würden.

Mir ist nicht u n b e k a n n t , dass in  dem 
grössten Handelsstaate der W elt, in England, 
keine vollständige Wechselordnung ex is t ire ,  *) 
allein eben so allgemein bekannt i s t ,  dass dort 
die Zahlungsunfähigen Schuldner der Schuld­
thurm aufnimmt. Auch in Spanien und Portugall 
existirt keine vollständige Wechselordnung, **) 
in welchen Ländern doch schon zu der Römer­
zeiten , und früher,  die Schifffahrt —  ein Ge­
schwisterkind der Handlung — vollkommen geblii- 
het hat. Dass ein ordentliches Justiz Reglement, 
und ein guter Executiv-Prozess die Stelle einer 
Wechselordnung ganz gut ersetzen k ö n n e , da-

*) Vollständige Sammlung der Wechselgesetze aller 
Länder und Handelsplätze in Europa, von Zimmerl 
1. Band II. Abtheil. Seite 314, und von Martens 
über den wahren Ursprung des Wechselrechts, Seite 
79, Büsch vom Geldumlauf II. Seite 677.

**) von Martens ebendaselbst.



von führt von Martens *) die vormaligen Chur- 
Hraunschweig- Lüneburgischen Lande zum B er­
spiele an ;  es ist also ganz gleichgültig, unter 
welchem Namen ein solches , alle Verzögerun­
gen abschneidendes Gericht existire. Die Gese­
tze überhaupt sind nicht wegen der Guten, wel­
che sie ohnehin befolgen, sondern wegen der 
Bösen gemacht , welche zur Erfüllung ihrer Ver­
bindlichkeiten gezwungen werden müssen. Eben 
so sind auch die au f  den Credit Bezug haben­
den Gesetze nicht wegen der pünktlichen , son­
dern wegen der schlechten Zahler gemacht. 
Credit w ird  also bestehen, wenn nicht nur d e r ,  
welcher ohnehin zu zahlen gewohnt und willig 
i s t ,  bezahlt, sondern wenn auch d e r ,  welcher 
nicht zahlen w i l l , ohne Umschweife zur Zahlung 
gezwungen werden kann. Denn beim dermali- 
gen Missstande der Dinge braucht Jem and nur 
nicht zu wollen s und er kann sicher s e y n , dass 
er seinen Gläubiger ohne vieler Mühe jahre­
lang herumzuziehen im Stande seyn wird.

In dem vorgeschlagencn neuen Verfahren 
w e rd e n , wenn die beym Wechselcodex adoptir- 
te Norm auch beym Civilprocessc angenommen 
w ird ,  die bisherigen Betriigereyen mit der Alla- 
t u r , und den weiblichen Sprüchen wohl so ziem­
lich aufhören; es w ird der Unfug, dass man­
cher Rechtsstreit 4 und 5 Gerichtsstellen dnreh-
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gelaufen h a t , nicht mehr Statt finden können *), 
die miserable Selectiv itä t, wobey e in , dieser 
Formel unkundiger Gläubiger in Gefahr i s t ,  
bey der Execution für sein Geld einen A cker, 
o d e re in en  Theil H auses, Ausschuss - Waaren , 
oder ■wohl gar Haberstroh , welch Alles er nicht, 
und nur baar Geld haben wollte , zu bekom­
men, wird wohl auch aufhören ; die Opposition — 
immer eine Art von Selbsthülfe , welche in ei­
nem gut organisirtem Staate nicht geduldet wer­
den kann — w ird eingeschränkter s e y n ; das 
empörende Ansagen eines Concurses bey hin­
länglichem Vermögen, wird erschwert werden, 
und so werden vielleicht auch noch andere Miss­
bräuche entweder aufhören , oder doch vermin­
dert werden. Allein alles dieses w ird e in ,  bey 
klaren und liquiden Schuldfoderungen so noth- 
wendiges, wenn auch verlängertes , doch alle

*) In einem vor dem Magistrate der Stadt Ketskemct, 
und vor deren Herrenstuhle geführten Rechtsstrei­
te erhielt ich sachfällige Urtheile $ vor der Sedria 
des Pesther - Comitats, und vor der königlichen 
Tafel triumphirte ich. Am Tage der letzten Si­
tzung war mein Process beim hohen Septemvi- 
rate bereits exponirt, das Referat eines früher 
vorgekommenen dauerte länger als gewöhnlich, 
die Sitzung wurde aufgehoben, und ich blieb, 
obschwebend vor der 5-ten Gerichts stelle, ausserm 
Besitzstände (extra Dominium). Ebendasselbe ge­
schah vor dem Krönungs-Landtage 1830. In diesem 
Jahre kamen die Cholera- Umstände dazwischen, 
und ich befinde mich beym Foro Superrevisorio in 
der Laage , wie vorher.



Cliicanen und Ausflüchte abschneidendes Wech­
se l-o d e r  handeis-rechtliches Verfahren gleich­
wohl bey weitem noch nicht ersetzen , und dem 
Gläubiger nicht volle Beruhigung gewähren 
können. Oder soll nur einzig und allein der 
Kaufmann zur pünktlichen Zahlung verpflich­
te t , alle übrigen Schuldner aber davon frey ge­
sprochen seyn ?

Wenn ich auch das nicht wiederhohle , 
was im „  Ado “  Seite IX gesagt w i r d , „  dass 
,, den Verschuldeten die Prozesse noch nicht 
„  lange genug d au e rn , indem sie solche viel­
l e i c h t  200 Jahre  ziehen m ö ch te n ;“  und wenn 
ich mich auch au f  den ebendaselbst, Seite 79 
angeführten, vielleicht seltenen Fall nicht be­
z iehe , dass um 5 fl. e inzuklagen, eine Aus- 
iagsumme von 24 fl. vorhinein da s e y n , und 
von einem Aermeren zu diesem Behufe etwa 
ein nothwendiges Wirthschafts-Geräth verkauft 
werden müsste; so ist es doch schmerzlich, lesen 
zu müssen , was erst kürzlich ein Ausländer 
von uns sagte , dass es nu r die drey innhalts- 
schweren W orte : ss ich bezahle N ic h ts“  bedarf, 
um einen vieljährigen Prozess an den Hals zu 
bekommen. Daher seye es mir e r la u b t , wenig­
stens einige der sich alltäglich ereignenden F ä l­
le darzulegen.

W enn aus einer Unzahl von Advocaten ein 
grosser Theil in  die Verfolgung aller Irrgänge 
einer unächten Jurisprudenz einen wahren T r i­
umph s e tz t} sich dam it noch b rü s te t ; wenn er
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den Prozess für längere Zeit incaptiv irt,  förm­
lich e insperrt,  vom Orte des Gerichtswegführt, 
j a  unwiederbringlich unterschlägt; wenn ausser 
einer Legion von Ausflüchten, hinter [welche 
sich der Schuldner ungestraft verstecken , und 
seinen Gläubiger jahrelang herumziehen darf, 
auch noch die gesetzmässigen , sogenannten 
Rechts- ( dass Gott erbarme! ) W ohlthaten (ße- 
neficia, richtiger Maleficia Juris), die Exceptio- 
ncn wegen der Citation, des Gerichtsstandes 
( ludicatus) , der K lageart , ( Institutum ) , des 
Klagerechts (A c to ra tu s ) ,  eine nach der ande­
r e n ,  um sich ja  nicht zu übereilen , so recht 
hübsch langsam dargeboten, hernach seine Al­
legalionen so recht tropfenweise dargereicht 
w e rd en ,  die F e r ie n ,  die Juris titien  , die Land­
tags-Stillstände bey den höheren Gerichten, an- 
riicken ; wenn bey einem Todesfälle des Schuld­
n e rs ,  dessen in das ganze Vermögen als Erbin 
eintretende W ittw e, ein Prorogatorium auf ein 
volles Jah r erhält; wenn , sobald der klare 
Rechtsstreit seinem Ende sich nah t ,  der Schuld­
ner  alle bisherigen Allegationen widerruft, ei­
nen  anderen Advocaten beste llt ,  und dieses 
zwar toties quoties, dadurch die ganze vom 
Anfänge des Prozesses darauf verwendete Z e i t , 
Mühe und Kosten vern ich tet, und in Rauch 
aufgehen macht; Recurse, um bis zur Appel- 
ia t io n s - ,  oder Reyisions- Stelle im Besitzstände 
(in tra  Dominium) zu b le iben , e in leg t, inzw i­
schen ein Landtag c in t r i t t ,  folglich die Appel-.
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Jatiou unmöglich w ird ;  — w enn, — was mei­
nes Wissens in  der ganzen Welt nicht vor- 
Jkömmt — bey Landtagen, ausser in erster In­
s tanz , gar keine Gerechtigkeit gehandhabt wird; 
wenn sage ich , die eines etwa länger dauern- 
den Landtags wegen ausgesetzte Justiz den Gläu­
biger nothwendig zur Insolvenz f ü h r t ; wenn 
der Schuldner un ter  den nichtigsten Vorwänden 
eine Tabular - W iderklage auf Ungültigkeit der 
Urkunde anstrengt, dadurch den ganzen w ider 
ihn laufenden Prozess p a ra ly s ir t ,  dann die ihm 
gebührenden doppelten Prohibiten , und die Op­
position anw endet; wenn dann endlich erst ein 
vom Buchstaben der Urkunde und des Gesetzes 
abweichendes, sogenanntes Billigkeits - Urtheil 
erfolgt: übertreibe ic h ,  w enn ich sage, dass 
a u f  diese Weise j e d e r ,  auch der a lle rk la rs te ,  
auch ein in  Gegenwart eines Testimonii legalis 
vollzogener Schuldschein, wofern der gegneri­
sche Advocat ke in  Stümper i s t ,  ohne viele 
Mühe jahrelang hinausgezogen w erden  k an n ?  
Das mussten ja  selbst die vaterländischen Schrift­
steller e inbekennen, dass mau seinen Gläubiger 
auf solche Weise recht artig bey der Nase her­
um führen k a n n ; * )  ja  sie gehen hierin v iel­
mehr noch ungleich w e i te r ,  als ic h ;  **) W er 
demnach seinem Gelde , und seiner Ruhe nicht 
Feind i s t , der kann Ersteres unter solchen Con-

*) A’ l l i t e l , Seite 67, 92, 185, 187. Ae Ado , Seite 79.
**) Az Adci, Seite IX.



juncturen nicht hingeben. Sind ja selbst die 
fürstlich Grassalkovichischen Partial-Obligatio­
nen unbezahlt gelassen w o rd e n , wo doch kein  
Defectus-Fundi vorliegt.

Und wie soll ich mich erst über die empö­
renden , sogenannten freyw illigen  Sequester 
ausdrücken? Unseren Gesetzen sind diese frey­
willigen Sequester unbekannt; der 48. 1723 
kennt nur gerichtliche; w arum  warten denn 
also diese loyalen H erren  nicht a b , bis die 
Gläubiger die Verhängung eines Sequesters ver­
langen ? Die herrliche Erfindung der freyw ill i­
gen Sequester w a r ,  inverso O rdine, und per 
fictionem Ju r is ,  der neueren Zeit Vorbehalten, 
in welcher, w ie im ,, H itel u zu lesen i s t ,  in 
Geldangelegenheiten alle Schlechtigkeiten aus­
geübt werden. *) Aber auch die gerichtlichen 
Sequester w aren in vorigen Z e iten , in jenen  
n em lich , deren ich mich noch gut e r r in n e re , 
w o  einem zugleich in Ungarn und in Österreich 
begüterten Dynasten einer alten Familie , bis 
zur gänzlichen A uszahlungseiner Schulden, als 
V italitium  täglich ein Siebenzehner ausgewor­
fen w u rd e ,  eine A usnahm e, heutigen Tages 
aber sind sie beynahe zur Regel gew orden, und 
zu was für einer Regel! — W enn E iner seine 
Finanz - Operationen bereits auf einen solchen 
Grad gesteigert h a t ,  dass der Bogen keine fer­
nere Spannung mehr zu läss t; wenn sein abneh-
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inender Credit nicht mehr Geld vollauf liefern 
w i l l ,  da fängt es auch ihn an zu verdriessen , 
dass er ferner zahlen solle. — E r  w ill dieser 
Flage los seyn , und dazu ist ein leichtes Mit­
tel bereit: er veräussert seine Fructus pendentes 
vor der Z e it ,  vercontrahirt die Wolle seiner 
Schaafe auf so lange vo rh ine in , als es angehet, 
dotirt sich somit m it fremdem Eigenthume eine 
hübsche Chatoulle, und sorgt schaam- und ge­
wissenlos für einen Sequester, den er einen 
freyw illigen  zu nennen nicht e rrü the t,  lässt sich 
ein standesm ässiges Vitalitium auswerfen, ruh t 
damit in behaglichem Otio, au f  seinen w oh lver­
dienten Lorbeeren a u s , und lässt W it tw e n , 
W aisen, Gläubiger —  —  —  th u n , was sie kön­
nen , und wollen. Soll denn das ein dem Schuld­
ner auferlegter Sequester seyn?  Dieser hätte 
sich j a , noch ehe und bevor er so tie f in  Schul­
den g e r ie th , einen solchen Zwang selbst an- 
thun können. N e in , das is t  v ielm ehr ein den 
Gläubigern aufgelegter Sequester, denen man 
durch das Bey w o r t : fS freyw illig er  oben­
drein noch Hohn s p r ic h t ; w e lche , dam it sie 
die zarten Ohren Seiner . . . . , ,  die an den 
Klang des Geldes nu r  bey dessen E m pfange , 
nicht aber bey dessen Zurückgabe verw öhnt 
sind , mit ihren einfältigen Forderungen ihres 
Eigenthums nicht be le id igen , fiirohin beym 
Thore vom Thürsteher mit ausgespreiteten Ar­
men z u rü c k , unjl an irgend ein treffliches In ­
dividuum zum Unterhandeln gewiesen w e rd en ,



und welche d a n n , gelähmt in allen ihren ge­
richtlichen S ch ri t ten , und preisgegeben allen 
ersinnlichen Peinigungen , in jeden schändli­
chen , ihnen angebothenen Nachlass-Vergleich 
e inw ill igen , oder gewärtig seyn m üssen, in 
einem unabsehbaren, chicaneusen Prozesse lier- 
umgezogen zu werden. Spreche ich!nicht w a h r ,  
so erwarte ich Widerlegung.

Den Sequestern wird dann am sichersten 
abgeholfen, und zugleich den Schuldenmachern 
selbst am besten gerathen s e y n , w enn ihnen , 
w ie in dem von m ir vorerw ähnten  F a l le , ein 
Vitalitium von täglichen 17 Kreuzern für die 
Person ausgeworfen w ird . Das übrige Geld ist 
bis zur Abtragung der Schulden, ein frem des, 
unantastbares, heiliges E igen thum , es ist ein 
Geld der Gläubiger, diese aber m it den zurück­
gehaltenen Zinses-Zinsen, mit schändlich abge- 
nöthigten Nachlässen zu zahlen , ist eine schrei­
ende Ungerechtigkeit, zu deutsch nicht viel we­
niger als ein Raub. Auf diese Weise zahlen , 
kann j e d e r . . .

M it den ebenfalls schon erlebten Fällen , 
w o bey einem Überschüsse von Millionen des 
Activstandes über den Passivstand , solche 
Sequester in  Concurs - Prozesse umgekleidet 
w urden , mag ich meine Feder nicht beschmu­
tzen. Diese sind unter aller K ri t ik ,  und wenn 
auch die durch solche G räuel-Proceduren den 
W ittw en  und Waisen geschlagenen Wunden noch 
nicht vernarbt s in d , die öffentliche Stimme hat
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ilir 11itheil darüber längst ausgesprochen. So­
bald das schreckliche W ort s s Concursse ge­
hört w ird , so heisst das mit anderen Worten 
s o v ie l ,  a ls: die gegenwärtige Generation s o l l , 
in den meisten F ä l le n , dessen Ende nicht erle­
ben. Solche Beyspielc sind allerdings geeigne t, 
den Rechtssinn der Bürger zu untergraben.

Nicht die Aviticität allein ist e s ,  welche die 
Ausländer ab h ä lt , nach Ungarn ihr Geld zu fi- 
d iren ,  und welche s ie ,  w ie  der scharfsinnige 
Referent Seite 54 u. f. g. überaus gründlich dar- 
thu t,  nicht im mindesten zu scheuen haben, 
sondern das bisherige Rechtsverfahren scheuen 
s i e , und jene Niederträchtigkeiten in Geldan­
gelegenheiten, auf welche im , ,H i t c l a  Seite 
139 hingedeutet w ird . Es ist n o to risch , und 
sowohl das ebengenannte vaterländische W erk , 
als auch der „ A d d “ sagen es ausdrücklich , 
dass das oft häufig vorhandene Geld lieber todt 
liegen gelassen, als ausgeliehen w i r d , und hie­
rin liegt die w a h re ,  die Hauptursache, warum 
mein Vaterland keinen Credit h a t ,  keinen ha­
ben k an n , und aller Bemühungen des pa tr io ti­
schen Verfassers des „ H i t e l “ ungeachtet, kei­
nen haben w i r d , wenn hierin keine Jtadical- 
Abhiilfe erfolgt; denn w e r  um sein Vermögen 
jahrelang prozessiren muss, dem ist es eben so 
v ie l , als ob er keines h ä t t e , oder es n u r  im 
T raum e, oder im Gedächtnisse hätte. *) W e r

*) Iliteh Seite 2$, 42, 13.



sein Geld ausgeborgt, will es in Ruhe gemes­
sen , und wieder in Ruhe und Frieden zurück 
haben , und nicht bey Richter , Advocaten , und 
Sequester-Administrationen erbetteln. Und hier 
zeigt sich das dein „ H i t e i “  Vorgesetzte Motto: 
„ d e r  Starke w iders teh t,  der Schwache ver­
z w e i f e l t , “  — *) im vollem Glanze der Wahr­
heit.

Ja  wohl verzweifelt der Schw ache, und 
derer ist die M ehrzah l, welche in stillen Thro­
nen ih r Schicksal verweinen müssen. Ich könn­
te solche erkünstelte Sequester nach Dutzenden 
herzäh len , ich kann Waisen nennen , w e lche , 
obwohl ihnen ihr Vater hunderttausend Gulden, 
aber bey solchen, zu künstlichen F a l l i te n -M a s ­
sen umgeformten Schuldnern anliegend , h in te r­
lassen h a t , ohne der menschenfreundlichen 
Aushülfe ihres V orm undes, m it all ihrem Ver­
mögen nicht ein Pfund Brod kaufen könnten , 
w eil sie von keiner Seite bezahlt werden.

Seine geheiligte Majestät geruhen Sich zur 
Ertheilung von Moratorien nur äusserst selten 
zu entschliessen ; dafür haben die Schuldner die 
Sequester ausgedacht, welche ein bey weitem 
grösseres Übel sind , als Moratorien : denn diese 
lauteten auf eine bestimmte Anzahl von 3 — 6 
Jah ren ;  die unbestimmte Zeit je n e r ,  zu deren 
Ausdehnung schon Mittel gefunden w e rd en , 
dauern oft ein halbes Mannes - A l te r ; bey die-

34 Erster Theil, Zweyter Artikel.

*) The strong resisl, the weak despair.



sein müssen selbst w ährend der Dauer dessel­
ben die Interessen pünktlich , vom Capitale aber 
auch theilweise Summen entrichtet werden, bey 
jenen dispensirt man sich aber von jeder Zah­
lung, bis man den Gläubigern die Kehle auf 
den beabsichtigten Grad zugeschnürt hat. So 
werden in diesen G ant-M assen , durch Zuriick- 
haltung der Interessen-Zahlungen , Summen an- 
gehäuft, wovon selbst die Zinses-Zinsen schon 
namhafte Capitalien ausniachen.

Auf meine E inw endung , dass die Compe- 
tenz-G ränzen  der gegenwärtig vorgeschlagenen 
Wechselgerichte ungleich enger gesteckt s ey e n , 
als jene von der vormaligen Deputation gezo­
genen, w urde m ir zur A ntw ort gegeben, dass 
dieses nicht der Fall seye , w eil es Jederm ann 
frey stehe, sich m ittelst Ausweisung des vor­
geschriebenen F o n d s ,  bey den Wechselgerich- 
ten inprotocolliren zu lassen , und dadurch sieb 
wechselfähig zu machen. Ich aber finde hierin  
einen gewaltigen, in seinen Folgen keineswegs 
gleichgültigen Unterschied,

Der Artikel II im III. Theile (Seite  7 3 )  
der Reflexionen des E ntw urfs  von 1795 räumt 
Jederm ann, der Verträge gültig zu schliessen 
befugt i s t ,  auch schon die unbedingte Wechsel­
fähigkeit e in ,  der vorliegende Artikel räumt 
sie nur bedingt ein ; und wenn ich dessen Mo­
tivation zu Hülfe nehm e, so wird mir k la r ,  dass 
die Absicht seye , die Wechselfähigkeit nur dem 
Kaufmann im engeren Sinne einzi:räumen. Der

Schein-Inprotoeollirung. 35



so lide , rechtliche P riva tm ann , der Nicht-Kauf­
mann , w ird  es kaum der Mühe werth , viel­
leicht unter seiner W ürde ha lten , und verschmä­
hen , um in einzelnen Fällen wohlfeiler und 
leichter Geld zu bekom m en, sich unter den 
Mantel einer Inprotocollirung zu verstecken , 
welche im Grunde doch nur eine M aske, eine 
Illusion i s t ,  der Schuldenmacher von Professi­
on hingegen w ird  m inder scrupulös, und we­
niger delicat sey n ; er w ird  sich m it einem aus­
gewiesenen Fonde von 4f  m. fl. oder 10 f  m. fl. 
inprotocolliren lassen , w eil er dadurch 100f  m. 
fl. Schulden machen zu können hoffen d a rf ; aber 
die Folgen ! — Wenn ihm früher oder später 
die Wechselmühle, — ich m eine , seine Wech- 
selreiterey — keine Ausbeute mehr gibt, wenn 
sein Credit s in k t , und das Luftgebäude zusam­
men fä l l t ,  dann kom m t es zur Klage, es er­
scheinen W echsel, w e lch e ,  w ie ich zum G. § 
des 12: Artikels bestimmter auszuführen geden­
ke , zu grossen Verwikelungen Anlass geben w er­
den. Ich werde gerne solche Collegen entbeh­
re n ,  welche es nur durch derley Quasi-Inpro- 
tocollirungen werden w ürden , und denen Ex- 
ceptiones non numeratae Pecuniae nur zu ge­
läufig sind. Die Kaufleute, welchen unverletz­
liche Treue und Glaube das höchste Idol seyn 
m uss, erfahren es nur zu o f t ,  dass sie selbst 
dort zu zahlen verpflichtet s ind , wo sie auch 
gar Nichts erhielten. Es ist w eit besser, gerade 
und m it offener Stirne fürzuschreiten, als sich

36 Erster Theil. Zweyter Artikel.
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in eine Larve zu versteken. Daher ist meine 
Meinung, dass der Vorschlag der 1792. Deputa- 
lion vollkommen stehen bleiben, und den zu 
errichtenden ungarischen Wccliselgerichten die­
selbe Competenz (Z u stän d ig k e it)  eingeräumt 
werden so llte , welche der 17. Artikel für alle 
deutscherbländischen Gerichte en thält,  und w el­
che noch Niemand, dem es Ernst w ar zu zah­
len , benachtheiligt hat. Ohne diese oder eine 
wenigstens höchst ähnliche Sanction , w ird  und 
kann in  Ungarn ein fester Credit nie Wurzel 
fassen: wofür ich mich auf zahlreiche Stellen 
im ,, Hitel “  und im „ A d o “ , denen unsere va­
terländischen Umstände und Verhältnisse sicher 
aus dem Grunde bekannt w a ren ,  beziehe, aber 
auch > das noch beyfiige , was diese nicht er­
wähnen.

Mir will nicht k la r  w erden  , warum in Un­
garn die Schuldner, w o nur immer möglich, 
so ganz und gar offenbar, und handgreiflich zum 
Nachtheil der Gläubiger begünstige werden. In 
den deutschen Erbstaaten Sr. Majestät kann 
von zwey gleichlautenden Sentenzen nicht mehr 
weiter appellirt werden , und so sollte es bey 
uns ebenfalls eingerichtet , und dadurch die 
Masse der so muthwillig fortgesetzten Prozesse 
vermindert werden. Bey uns k an n , es mögen 
der Sentenzen noch so viele gleich lauten , 
doch immer fort appellirt w erden , wobey ich 
mein eigenes oben Seite 26 angeführtes Bey- 
spiel erwähne.



Auch den bey uns geltenden Anatocismus 
( Zinses-Zinse) muss ich fü r  eine offenbare Un­
gerechtigkeit erklären. W enn ich das Interesse 
m it der einen H and e rh eb e , und m it der an­
deren gegen einen neuen Schuldschein wieder 
als Capital anlege, da ist es e rlaubt, Interesse 
von Interesse zu n eh m en ; wenn m ir aber mein 
Schuldner das Interesse böswillig jahrelang vor­
en thält;  w enn bey Sequester-Blassen —  soll 
ich sie nennen ? —  an blossen Interessen hun­
derttausende zurückbehalten werden , wovon 
die Gläubiger keine Interessen fordern dürfen , 
ist das nicht leere Form  ? blosse Wortspielerey ? 
Wo bleibt da Gottes heilige G erech tigke it, und 
w o der sonst so beliebte Spruch , dass Niemand 
sich mit dem Schaden eines Anderen bereichern 
solle? Dass es rechtmässig seye, von Interes­
sen ,  welche aus Saum seligkeit, oder bösem 
Vorsatze des Schuldners zurück gehalten sind , 
Interessen zu fordern , das sagt der gemeinste 
Menschenvertsand , keine Subtilität w ird  es 
wregverniinfteln, und darüber beziehe ich mich 
überdiess noch auf das Zeugniss des Hamburgi- 
schen Senators Günther in seinem vortrefflichen 
W erke über W u ch e r , auf welches mich zu beru­
fen , ich noch öftere Veranlassung haben werde.

Dieser Schriftsteller sagt: *) „D iese  in 
„unseren  Gesetzen unter dem Namen Anatocis-

3fl Erster Theil. Zweyter Artikel.

*) Versuch einer vollständigeren Untersuchung über 
Wucher und Wuchergesetze, und über die Mit-
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.,««/£ ohne aller Schuld verrufene Compntation 
„ e in e r  äusserst billigen Schadloshaltung , recht- 
„ fertigt sich der unbefangenen Prüfung durch 
„ e b e n d ie  unbestrittenen G ründe, die für die 
„Rechtmassigkeit der Zinsen überhaupt gelten. 
„ D ie  verfallene Zinse  ist so gut des Ausleihers 
„w oh lerw orbenes , und unbezweifeltcs Eigen- 
„ th u m ,  als das Capital sein Eigenthum is t ;  
„ m i th in  muss sie auch gleiche Rechte, wie das 
„ Capital geniessen. Sie w ürde ihm gleich dem 
,, Capital ein nutzbares Eigenthum seyn , wenn 
„  er sie nicht durch die Schuld des Borgers ent­
b e h r e n  m üsste; folglich ist nichts gerechter, 
„ a ls  dass der B o rg e r ,  durch dessen Schuld 
„ e r  diesen Yortheil en tb eh r t ,  ihm denselben, 
„auch wenn darüber im Contracte nichts be­
s t i m m t  w o rd en , in eben dem Verhältniss er- 
„ setze , welches für die Computation der Prä- 
„ mie überhaupt un ter  ihnen g i l t , oder mit an- 
„ deren W orten , dass die rückständige Zinse 
„sogleich zur Verfallzeit m it zum Capital ge­
s c h l a g e n ,  und von da a n ,  m it diesem gleich- 
,, massig verzinset werde. Der Borger kann 
„ und darf aus diesen Gründen in Absicht der 
„ seinem Gläubiger vorenthaltenen Z insen-B e- „ Zahlung von der Rechtspflege keine grössere

Zin»es-Zins6 (Anatocismus)^

t e l , dem Wucher ohne Strafgesetze Einhalt zu 
thun, in politischer, justizinässiger, und mer- 
kantilischer Rücksicht. Von Johann Arnold Gün­
ther, Licentiaten der Rechte. Hamburg 179J. 
Seite 45.
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„Begünstigung e rw arten , als in Absicht der 
„ demselben vorentlialtenen Zurückzahlung des 
„ C a p ita ls ; für bcyde gelten gleiche Gründe. 
„ E in  unleugbarer Schandfleck aber für die Ge­
s e tz g e b u n g  ist e s ,  w enn  unter dem Schutze 
,, dieser Wucherverbote mancher schlechte Zah- 
„  1er die Zahlung von Capital und Zinsen ab- 
„  sichtlich von Jah r zu Jah r hinauszögert, und 
„ s ich  des gesetzlich begünstigten Triumphs 
„ f r e u t ,  seinen Gläubiger um die Benutzung des 
„ ih m  vorentlialtenen Zinsenbelaufs ungestraft 
„ p lü n d ern  zu k ö n n en , w eil es d iesem , den 
„  Gesetzen nach , nicht gestattet w ird , den riiek- 
„  ständigen Zinsenbelauf zum Capital zu schla- 
„ g e n . “

Diesen unumstösslichen Beweggründen ei­
nes so ausgezeichneten, später zum Senator in 
Hamburg erhobenen Schriftstellers kann ich 
nich.ts, als eine Thatsache beyfügen. Das unter 
öffentlicher Autorität der Regierung bestehende , 
und von derselben allgemein empfohlene Insti­
tut der Sparkassen vergütet Zinses-Zinsen, w i­
derspricht also offenbar diesem Gesetze; und 
da W ort und That der Staats - Verwaltung stets 
im Einklänge seyn m üssen, so w ird  k la r ,  dass 
diese ungerechte Begünstigung der Schuldner 
au fhören , und Jedermann erlaubt seyn m uss , 
von der versäumten Zinses - Zahlung ebenfalls 
Zinsen zu fordern.

Was ich oben von der Unabhängigkeit, und 
Unabsetzbarkeit der Richter, ausser im Rechts­

40 Erster Theil. Zweytcr Artikel.



w ege, von der Unverlezliclikcit der P rivatver­
träge , und von der Unantastbarkeit der gericht­
lichen Urtheile ausser dem Rechtswege, im All­
gemeinen angedeutet h ab e ,  muss nur um so 
mehr beym wechselrechtlichen Verfahren gel­
ten ,  wenn Wcchselgerichte keine blosse Illusi­
on , und deren Entscheidungen nicht so prekär 
seyn sollen, dass Niemand dabey seine volle 
Beruhigung finden w ird .

Die am Schlüsse des 1. § vorkom m ende, 
und in diesem W erke vielmal erscheinende be­
sondere Erwähnung von dem ungarischen Litto- 
ra le ,  scheint, als vollkommen überflüssig, über­
all wegbleiben zu kö n n en , weil die Grundsätze 
des Wechseli-echts doch wohl auch dort diesel­
ben , wie bey u n s ,  seyn weiden.

Zinses-Zinse (Anatocismus). 41

V ierter Artikel.

V o n  den t r a s s i r t e n  We c h s e l n ,

§ 3. Es wird schon in der Motivation zu 
diesem Artikel g e sag t , dass in  entstehenden 
Fällen die Respekttäge bald vom Aussteller, 
bald vom Bezogenen , bald von beeden zu ihren 
Gunsten ausgelegt werden. Dies heisst Strei­
tigkeiten ohne N oth , und ohne aller Ursache 
herbey führen. Zu was sind denn die Respckt-

4*



tiige , deren Verzeichniss je  nacli Verschieden- 
heit der Ö rter, w ie eine Musterkarte aussielit, 
und eine eigene Gedächlnissachc ausmacht? Sie 
können in  die Verfallzeit des "Wechsels selbst 
eingerechnet werden , hinweg also m it diesem 
unnü tzen , nu r Zank gebithrenden D inge, gleich­
wie Frankreichs neue Wechselordnung sie gänz­
lich abgeschaft hat. Der königl. preussische ge­
heime Staatsrath D a n i e l s  nennt die Respekt­
tage m it vollem Rechte „ e in  blosses Spielw erk, 
„ d a s  zu nichts d ien te ,  wenn man z, B. einem 
„W echse l,  den zw ey der Sprache mächtige Per- 
„  sonen m it gutem Vorbedacht auf sechzig Ta- 
„  ge nach dato zahlbar gestellt h a t te n , gleich- 
„w o h l den Sinn bcylegen w o ll te ,  dass es die 
„stillschw eigende Absicht der Contrahenten ge- 
„  wesen sey ,  die Zahlung erst nach Siebenzig 
„  T ag en , und w enn  sie im Wechsel von sie- 
„ benzig Tagen gesprochen hätten , erst nach 
„  achtzig Tägen zn fo rdern , und zu le is ten .“  *) 

Dr. E r h a r d , indem er den 135. Artikel des 
französischen Handelsgesetzbuches kom m entirt , 
sagt: „M öchten doch alle handelnden Staaten 
„d iesem  Beyspiele folgen, und eine Sitte ab- 
,, schaffen , die noch dazu manche schwierige 
„  Rechtsfragen , und unnütze Streitigkeiten ver-

42 Erster Theil. Vierter Artikel.

*) Grundsätze des Wechselreclifs, nach Herrn von 
Selchow, mit besonderer Rücksicht auf das allge­
meine preussische Landrechl , und das französi­
sche Handelsgesetzbuch , Aon II. G. W. Daniels. 
Kölln am Rhein, 1827, Seite 251.



Respekttage. 43

„ anlasst. “ Und in der Anmerkung : „ Nach der 
„ Leipziger Wechselordnung fanden sie bey uns 
„ schon längst nicht Statt. “ *) In der Anmer­
kung zum Artikel selbst; „ E s  wäre zu w ün­
s c h e n ,  dass diess auch in anderen Staaten ge­
s c h ä h e :  denn die unendliche Verschiedenheit 
„  der Usanzen in Ansehung dieser Respekttage 
„  bringt oft grosse Missverständnisse hervor. “  **) 

D ie französischen Staatsräthe legen bey Über­
reichung des Handelsgesetzbuches ihre Motive 
zur Aufhebung aller Respekttage folgendermas- 
sen vor:  ,, Es war dieser übereingekommene 
„W iderspruch zwischen dem Ausdruck und dem 
„ Sinne der Contrahirenden. Daraus ist für kei-
„ nen Theil ein Vortheil entstanden..........  Die
„ Gattung eines Betrugs in den Ausdrücken w a r  
„  folglich ohne Gegenstand, und es w ar ein F e h ­
l e r .  obgleich die Meinungen einiger Kommen- 
„ ta to re n ,  dass diese 10 Respekttäge dem Han- 
„ del nützlich , dem Inhaber, Aussteller, und 
„Acceptanten gleich vortheilhaft w ären. In der 
,, T h a t , nichts ist unbedeutender, nichts unnii- 
„ tzer für die e inen , wie für die anderen .“ ***)

*) Am angeführten Orte Einleitung XII.
**) Am a. O. Seite 33.
***) Dr. Grattenauer a. a. O. Seite. 12G. II y avait 

donc cette discordance convenue entre l’expressi- 
on et l’intention des contractans. II n’eu resultait 
aucun avantage paur personne.......

Cette espece de tromperie , dans les expressions, 
e'tait donc saus objet, et c’etait une erreur, ipioi- 
ipte ce lut l ’opiuion de ipiehpies cojumeiitateurs 5



Ich darf voraussetzen, dass in der 'von] m ir 
erwähnten, nun im W erke befindlichen verbes­
serten Wechselordnung für die übrigen K. K. 
Erblande hierauf Rücksicht genommen worden 
i s t ,  und dass dann keine Respekttage erschei­
nen w e rd e n ; wäre  es aber auch a n d e rs : so ist 
es le ich t, sie als einen alten Sauerte ig , Miss­
brauch, Auswuchs, eine w’ahre Antiquitä t, un- 
nöthig , w ider  die Einfachheit s tre itend , und 
nur zu Prozessen Anlass gebend , auch dort aus­
zustreichen.

§ 10. b) Ich besitze W echsel, deren Giro 
von den ersten Banquiers Europas w eder Ort > 
noch Datum enthält. Sollte desswegen der Giro 
fü r mangelhaft e rk lä rt w erden?  Seyen wir nicht 
so freygebig in Verwerfung von Urkunden , und 
folglich vom Vermögen des Menschen,

c) Im neunzehnten Jahrhundert mag ich doch 
nicht vorausse tzen , und also auch ke in  Gesetz 
fü r solch einen einzelnen Fall m achen , dass Je ­
mand , der sich mit Wechseln ab g ib t , n ich t 
schreiben könne. Ist j a  doch sogar in F ran k ­
reich , wo noch vor Kurzem die halbe Nation 
schrcibunfähig w a r , eine solsche Vorsorge Un­
terblieben !

4 t Erster Thoil. Vierter Artikel.

qne ces pretendus dix jours de gräce fassent avan- 
tageux au' commerce et egalement favorables aux 
porteurs, au tireur et k l’accepteur ou au debiteur 
de Ja lettre. Dans Ie i'ait, rien de plus insignifi- 
ant, de plus inutile aux uns comme aux autres.



Giro in bianco. 45

5 11. Obgleich in diesem § für einen im 32. 
Artikel der Wiener-Wechsel-Ordnung vom Jahre 
17G3 nicht enthaltenen F a l l ,  Vorsorge getroffen 
i s t , so bleibt h ierin  gleichwohl noch eine Lücke 
fü r  unsere vielleicht noch nicht hinlänglich ein­
geübten Landsleute zu ergänzen.

Nicht aller Orten sind die im vorhergehen­
den 10. § erwähnten Giri in bianco , „  vor
w elchen, “ w ie Martens am a. 0 . Seite 70 sein- 
treffend sagt: „ d e r  Jurist e rschrick t, und die 
„ d o c h  der des Wagens mehr gewohnte Kauf- 
„ m a n n ,  sich selbst durch verbietende Gesetze 
„  nicht gerne nehmen lässt; “  verboten. Es kom ­
men folglich noch viele Wechsel m it Giri in 
bianco e i n , und circuliren selbst in dieser Ge­
stalt von Hand zu H a n d , ohne Anstand. Es 
w ird  daher zu bestimmen se y n , dass nu r erst 
dann der Fall des Gesetzes e in tr i t t ,  wann der 
Wechsel mit dem Giro in bianco nach ausgebro­
chenem Concurse bey Gericht vorkömmt. *)

Dass die Lehre von den mangelhaften Gi­
r i ,  und die Lehre von den Giri in  bianco nicht 
erschöpft, dass die Schriftsteller über die Grund­
sätze , nach welchen hiebey zu verfahren i s t ,  
unter sich nicht einig seyen , das ist in einem 
der neuesten W e r k e , welches vom Wechsel­
rechte handelt ,  in Daniels am angeführten Orte 
Seite 97 bis 111 weitläufig zu lesen, all wo un­
ser Professor Wagner hierin nicht einig m it Zim-

*) Daniels Seite 105, und die Praxis,



incrl, lind die unter sicli streitenden französi­
schen Schriftsteller namentlich angeführt, und 
deren verschiedene Meinungen beygefiigt sind. 
Aber selbst die Wechselordnungen bestimmen 
hierin gar Verschiedenes, und von einander Ab­
weichendes , was bey Scherer am angeführten 
Orte , unter den betreffenden Schlagwörtern nach­
gesehen werden kann.

Es ist kein W under, dass die Wechselord­
nungen über den Giro in bianco nicht einig 
s in d ,  da ja  einst sogar je d e r  Giro verboten 
w ar * )  , und an mehreren O r te n , namentlich 
in  Augsburg noch heutigen Tages auf dem Platze 
kein Wechsel weiter girirt werden darf. Jede 
Sache hat mehrere S e iten , und m it jeder , auch 
der unschuldigsten Sache kann Missbrauch ge­
trieben w erden , so auch m it dem Giro in bianco, 
w elchem , wie von Martens am eben citirten 
Orte zeiget, mehrere v o r te i lh a f te  Seiten nicht 
abgesprochen w erden  können'; Weil aber ein 
Gesetz kategorisch seyn m uss, so muss doch 
der Grundsatz ge lten , dass wer im m er einen 
Wechsel mit seinem Giro in bianco w eiter gibt, 
dafür angesehen w erden solle , als ob er zu 
jeder Ausfüllung dieses Giro bevollmächtiget ha­
be —- immer vorausgesetzt, das beedseits in gu­
tem Glauben (bona F ide) gehandelt worden sey.

Die §§ 12, 13, 14, beurkunden ihren ersten 
Ursprung. Von den in denselben erwähnten Fä l­

*9 von Martens, am a, 0. Seite 70.

■ V) Erster Theil. Vierter Artikel.



len ist w eder in der Österreichischen , noch mei­
nes W issens, in irgend einer anderen Wechsel­
ordnung eine Spur zu finden, und meiner Mei­
nung nach , sollten sie ganz ausgelassen w er­
den: denn es i s t ,  w ie  schon gesagt, gefähr­
lich , in einem Gesetze alle Fälle anführen zu 
w o l le n , w e i l , wenn die Fälle unvollständig 
verzeichnet s in d , es ärger i s t , als wenn gar 
kein Gesetz da wäre.

Die Avechselseitigen Verpflichtungen und 
Verhältnisse der Kaufleute untereinander sind 
von so mannigfacher A r t ,  dass es kaum mög­
lich w ä r e , alle herzuzählen, und voraus zu 
schlichten. Selbst ohne Zahlung eines Star del 
Credere , gibt es Verbindlichkeiten zur Haftung 
für den Wechsel. Man überlasse dieses nur den 
Kaufleuten, sie w erden ihre Rechte am besten 
zu wahren wissen. Der im 12. § angeführte 
Fall is t überdiess undeutlich ausgedrückt, und 
den darin aufgestellten Satz , dass d e r ,  dessen 
Name nicht auf dem Wechsel s teh t, dafür nicht 
zu haften habe , kann ich so unbedingt, und 
ohne Einschränkung nicht gelten lassen. Wenn 
Jemand für Rechnung eines drit ten , der sich 
nicht am Orte des Remittenten befindet, dessen 
Name folglich auf dem Wechsel nicht erscheint, 
Wechsel Übermacht, da haftet dieser D ritte  sei­
nem Schuldner gleichwohl allerdings für den 
Retrag des Wechsels.

Der 13. § versteht sich von selbst; aber der
11. § würde wahrhaftig allen Disputen Thür und

Verpflichtungen aus dem Wechsel. 47



Thor öffnen. Wie soll denn der R ich ter s hinten- 
nach zu bcurtheilen im Stande seyn , was zur 
Zeit „L e tte ra  non b uona“  w a r ,  nachdem selbst 
der vorsich tigste , und  einsichtsvollste K a u f­
m ann , mit dem feinsten T a k te ,  oft kurz  vor­
her nicht wissen konnte , dass er ein Elfekt von 
einer wurmstichigen F irm a  gekauft habe?

48 Erster Thoil. Fünfter Artikel.

F ünfter Artikel.

V on der P r a e s e n t a t i o n ,  und A c c e p t a t i o n .

§§. 1. 2. Es ist g u t ,  dass das, was in der 
Motivation angeführt w i r d ,  nämlich: „ d a s s ,  
„  da die Praesentation ein blosser A kt des frey- 
„ e n  Willens is t ,  und Niemanden w ider seinen 
„  Willen auferlegt werden k a n n , w e r  m it dem 
„E in sen d er  des Wechsels in  keinen Verhältnis- 
„  sen s teh t , die Praesentation verweigern kön- 
„ n e , “  nicht in  den Text des Gesetzes aufge­
nommen worden is t ,  denn ich könnte damit ke i­
neswegs einverstanden seyn.

§§. 4. 5. Audi hievon kömmt in der öster­
reichischen Wechselordnung nichts vor , und 
w i e i e h m e y n e ,  ist im m e re in  Unterschied zu 
machen, zwischen einer simplen Buchschuld, 
und einer geschriebenen, oder W echselschuld;



denn w enn es auch die B illigkeit 9 ja  selbst die 
gute Ordnung erforderte , auch die Buchschuld, 
oder selbst auch eine mündlich eingegangene 
Verpflichtung auf den Tag zu b eza h le n , so 
n im m t man es im Geschäftsleben dam it doch 
nicht so genau, als m it einer Wechselschuld, 
wo die Zahlung nach dem Gesetze au f  die Stun­
de , nach strenger G erechtigkeit gefordert w er­
den k a n n , und zw ar  bey Vermeidung des W ech- 
se/-Prozesses, welcher auf jeden Fall ein un ­
gleich drückenderer Prozess i s t ,  als derjen ige, 
welcher dem blossen Buchschuldner droht. — 
Diese beydcn Paragraphe können a lso , unbe­
schadet des Ganzen, füglich wegbleiben.

§. 9. An die Buchstaben S. P. denkt nun 
wohl Niemand m eh r,  sie sind eine längst ver­
altete Sache , welche auch aus dem französischen 
Codex ausgelassen is t ,  und als eine w ahre  An­
tiquität auch bey uns wegbleiben kann.

Von der Praesentation und Acceptation« 49

Sechster Artikel.

V o m  P r o t e s t ,  M a n g e l  A n n a h m e .

§. 3 , Die Worte ,, Si Trassantis Debitor s i t , “  
sind überflüssig, und verw irren n u r ;  sie sind 
aber auch aus einem irrigen Prinzip gefolgert.



Eine Wechsel-Acceptation zu prästiren ist nur 
der verpflichtet, welcher sich durch ein voran­
gegangenes pactum de Cambiando dazu obligirt 
ha tte ,  gleichviel, ob er Debitor des Trassanten 
sey oder nicht. *)

50 Erster Theil. Siebenter Artikel.

Siebenter Artikel.

Von Z a h lu n g  des W e c h s e l s ,  u n d  vom P r o ­
t e s t  in  d e r e n  E r m a n g l u n g .

§§. 3. 4. Nachdem au f  dem W iener - Platze 
vermög der neueren V erordnungen, alle Zah­
lungen des Wechsels mittelst Anweisungen auf­
gehört haben , und nun mit baarem Gelde ge­
leistet werden müssen: so sind auch diese bey- 
den Paragraphe um so sicherer auszulassen, 
als jede Gelegenheit zur Vereinfachung des Ge­
schäfts , und Verminderung der Gesetze , will­
kommen seyn muss, weil diese auch die Mög­
lichkeit der Streitsachen vermindert.

Die §§. 15. 16. enthalten eine verw ike lte , 
und gefährliche Casuistik, Wenn bey einem 
Fallimente res salva , res integra is t ,  das is t :  
wenn es sich nur noch zwischen dem Ausstel­
ler , und dem Acceptanten h a n d e l t : so w ird es

*) von Martens Grundriss etc. Seite SO § 75, und 
meine Bemerkungen zu S§. 4 u, 5 des Art. V.



wohl dem F a ll i ten ,  als einer bürgerlich todten 
Person, nicht einfallen , seinen, a n k e in e  Or­
dre , oder nur an eigene Ordre ausgestellten 
Wechsel einkassieren zu wollen. Das Gesetz 
wäre also für diesen Fall überflüssig; Und lau­
tet der Wechsel an die Ordre eines D r i t te n , so 
kann diesem D ritten die Zahlung nicht verw ei­
gert w e rd e n , g le ichviel, ob der Wechsel be­
deck t, oder unbedeckt (alia scoperta) gezogen 
is t :  denn w ie  zum 2. Artikel 1. § gesagt w or­
den i s t ,  der Grundsatz: ,,chi accetta p a g h i , “  
muss unter allen Umständen heilig seyn , das 
Gesetz ist also auch in diesem F a l le ,  folglich 
in bcyden Fällen überflüssig.

Im 17. § ist gleichfalls eine unnöthige Ca- 
suistik angeführt, und  es versteht sich wohl 
von selbst, dass an einen fallirten AVechsel-In- 
haber kein vernünftiger Mensch bezahlen, son­
dern Alles an dieMassa erlegen w ird ,  denn eine 
Zahlung des Acceptanten an den Falliten wäre 
von dem Augenblick an eine dolose H andlung, 
wo er von dessen Fallim ent sichere Kunde er­
halten hat. Dieser § kann also füglich auch 
wegbleiben, auf jeden Fall aber muss die Klau­
sel „ s i  praesertim in fraudem Creditorum id  
fecisset“  weggelassen w e rd en ,  deren Beurthei- 
lung keine geringe Schwierigkeiten nach sich 
zöge. —

§ 19. Die YToraussetzug, dass der Ausstel­
ler die Valuta vom Remittenten gemeiniglich  
(plerumque) nicht e rh a lte , kann ich nicht als
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gültig anerkennen , und darum meynte ich , mit 
Weglassung dieser Voraussetzung, und m it ,, si “  
anfangend, den § darnach einzurichten. —  Die­
ser ganze § ist für den Wechselcredit sehr ge­
fährlich: denn der Fall ist grell. Der Tras­
sant gesteh t, „ V a lu ta  empfangen“  zu haben , 
und  der Trassat hat unbedingt acceptirt. Den­
noch soll ein W iderruf des Ersteren diesen Letz­
teren liberiren! Dieses müsste nur unter Bey- 
bringung einer völlig liquiden Urkunde ( z. B. 
einen O rig inal-R evers  des Rem ittenten) gestat­
te t werden. *)

§ 21. Dass die Erlegung der Gelder zu Ge- 
rich tshanden , wenn sie zu sehr erleichtert, und 
derselben ein zu w eiter Spielraum eröffnet w ird , 
ein treffliches Feld  zu Chicanen ab g ib t, das ha­
be ich schon zum 2. A rtikel § 1 aus dem , das 
preussische Deposital-Wesen tadelnden Dr. Grat- 
tenauer angeführt. Derselbe spricht sich am an­
geführten Orte Seite 29 hierüber, indem er 
eben dieses dem französischen Wechselrechte 
ausste llt ,  also aus: „ w e r  auf einen Wechsel von 
„10,000 Napoleonsd’or verklagt w ird ,  kann den 
„W echselkläger dadurch gewiss mehrere Mona- 
„  te herumziehen , dass er seine Hand - und Un- 
„  terschrift läu g n e t , und zur Inscription en faux 
„ se in e  Zuflucht n im t,  wobey e r ,  wenn solche 
„  am Ende für grundlos erkannt w ird  , doch 
„  nichts w eiter r i s k i r t , als eine Strafe von 300

52 Erster Theil. Siebenter Artikel.

*) von Martens am a. O. Seite 93, § 92.



„ Franken. Die Verurtheilung zur Schaldloshal- 
,,tung  des K lägers, und ein Erkenntniss (nach 
„C ode  de procedure civile art. 213 und 246) 
„ was ihn nur bey Vermeidung des Personal- 
,, Arrests zur Zahlung condemnirt. “

Ich gebe also mein Gutachten h ierauf dahin 
ab , die Deponirung der Gelder zu Gerichtshan- 
den , so selten als möglich zu m achen, und so 
seh r , als m öglich, zu erschweren. Allenfalls 
nur auf den Fall zu beschränken , wenn der Re­
mittent keine Sicherheit bestellen k an n , oder 
w ill ,  dass er die ihm auszubezahlende "Wechsel- 
summe, wenn er sachfällig w ü r d e , cum usuris, 
zurückzahlen werde.

Von Honorirung der Wechsel. 53

Achter Artikel.

V o n  H o n o r i r u n g  d e r  W e c h s e l .

§ 3. Der Fall  muss besonders selten seyn , 
dass sowohl der Bezogene , als auch sein ganzes 
Comptoir-Personale abwesend "wäre.

Zu § 10 gilt dieselbe B em erkung, welche 
ich zu den §§. 15 und 16 des vorhergehenden 
Artikels gemacht habe.



Kreter Theil. Neunter Artikel.54

N eunter Artikel.

V on Z u r ü c k s e n d u n g  der  u n b e z a h l t e n
W e c h s e l ,  und der  B e g r e s s n a h m e .

§§. 1 — 4 Schon in den §§. 16 und 17 
des 7. Artikels kommt eine Meldung von Prae- 
la t io ee v o r , in diesen §§ werden aber die 
Wechsel , in Gemässhcit der Motivation , in  
drey Classen eingetheilt., und dem dafür erleg­
ten Gelde in bezeichneten Fallen die Eigen­
schaft eines Depositums beygelegt. Dieser Miss­
griff stammt noch aus jenen  Zeiten her , in wel­
chen man die Wechsel um jeden Preis in Gunst 
setzen wollte. Ich mache aus allen Wechseln 
E ine Classe, das i s t : der Wechsel ist m ir in  
dieser H insicht keine andere , keine bessere 
Handschrift, als jede andere , der Nehmer des­
selben hat sein Geld dafür im Glauben an den 
Aussteller oder Giranten hingegeben, ( fidem 
illius secutus e s t) ,  er hat es ihm fid ir t ,  es ist 
kein D epositum , auf welches er sich, w ie  ge­
s ag tw ird ,  sein Eigenthumsrecht stillschweigend 
Vorbehalten h a t ; und es w äre  nur ein Sophism , 
dieses behaupten zu wollen. Wenn die Voraus­
setzung gelten sollte , dass er ihm das Geld nur 
unter der stillschweigenden Bedingung gegeben 
habe , dass der Wechsel bezahlt werden w ürde, 
so könnte man diese Voraussetzung eben so



gut auch jedem Verkaufe auf Credit unterste!* 
Jen , so gilt folglich ebendasselbe auch von al­
len anderen verkauften Sachen , denn auch diese 
verkauft man in der Voraussetzung, dass sie 
ausbezahlt werden so llen ; weil Niemand ver­
k a u f t ,  um n ich t bezahlt zu w erden ; allein 
Waare in d ie sem , und Geld in jenem Falle  ist 
volkommen gleich ß d ir t .

Ich bin auch bey w eitem  nicht im S tande , 
diese Materie m it so v ie len , und so richtigen 
Beweggründen zu u n te rs tü tzen , wie der k. k. 
Rath von Zimmerl in seinem eigends hierüber 
geschriebenen W e r k e , un ter dem T ite l :  „ Über 
„  das Vorrecht der Wechselbriefe in  Concurs- 
„  Fällen  der Handelsleute. Wien 1804.“  ge- 
than h a t , in welchem er die bisherige Gewohn­
heit» den Wechseln in Concursfällen einen Vor­
zug vor den Chy rographar-Schulden zu geben , 
nicht n u r  aus ju r id isch en , sondern auch aus 
politischen, und finanziellen Gründen verw irft; 
Ich beschränke m ic h , blos auf den Ausspruch 
meines vorerwähnten P r in c ip s , und unterstütze 
solches, ausserdem  eben bcygebrachtcn Uriheile 
von Z im m erl, auch noch mit jenem , welches 
Dr. Grattenauer am angeführten Orte Seite 33 
und 34 ausspricht: „ E in  Vorrecht der Wechsel 
„ im  Concurse, sagt e r ,  findet nach den Bestim- 
„m ungen der ganz vortrefflich bearbeiteten 
„(französischen) Conctirs-Ordntmg im i 41. Buche 
„d es  Handels-Codex nicht S ta t t ,  es ist hinrei­
c h e n d  zu bem erken , dass es eigentlich nur

Vom Vorzugsrechte der Wechsel. 5">



51 Krater Theil. Neunter Artikel.

N eunter A rtike l.

V o n  Z u r ü c k s e n d u n g  de r  u n b e z a h l t e n
W e c h s e l ,  und der  R e g r e s s n a h  me.

§§. 1 —  4 Schon in den §§. 16 und 17 
des 7. Artikels kommt eine Meldung von ss Prae- 
la t io ss v o r , in diesen §§ werden aber die 
Wechsel , in Gemässheit der Motivation , in  
drey Classen eingetheilt., und dem dafür erleg­
ten Gelde in bezeichneten Fällen die Eigen­
schaft eines Depositums beygelegt. Dieser Miss­
griff stammt noch aus jenen Zeiten her , in wel­
chen mau die Wechsel um jeden Preis in Gunst 
setzen wollte. Ich mache aus allen Wechseln 
E ine Classe, das is t :  der Wechsel ist m ir in  
dieser H insicht keine andere , keine bessere 
Handschrift, als jede andere , der Nehmer des­
selben hat sein Geld dafür im Glauben an den 
Aussteller oder Giranten hingegeben, (fidem 
illius secutus e s t) ,  er hat es ihm f id i r t , es ist 
kein Depositum , auf welches er sich, w ie ge­
s a g tw ird ,  sein Eigenthumsrecht stillschweigend 
Vorbehalten h a t ; und es w äre  nur ein Sophism , 
dieses behaupten zu wollen. Wenn die Voraus­
setzung gelten sollte , dass er ihm das Geld nur 
unter der stillschweigenden Bedingung gegeben 
habe , dass der Wechsel bezahlt werden w ürde, 
so könnte man diese Voraussetzung eben so



gut auch jedem Verkaufe auf Credit unterstel- 
Jen , so gilt folglich ebendasselbe auch von al­
len anderen verkauften Sachen , denn auch diese 
verkauft man in der Voraussetzung, dass sie 
ausbezahlt werden so llen ; weil Niemand ver­
k a u f t ,  um n ich t bezahlt zu w erden ; allein 
W'aare in  d ie sem , und Geld in jenem  Falle  ist 
volkommen gleich f id ir t .

Ich bin auch bey w eitem  nicht im S tande , 
diese Materie m it so v ie len , und so richtigen 
BeAveggriinden zu u n te rs tü tzen , wie der k. k. 
Bath von Zimmerl in seinem eigends hierüber 
geschriebenen W erke , un ter dem T ite l :  „ Ü b e r  
„ das Vorrecht der Wechselbriefc in  Concurs- 
„  Fallen der Handelsleute. Wien 1804.“  ge- 
than h a t ,  in welchem er die bisherige Gewohn­
heit» den Wechseln in Concursfallen einen Vor­
zug vor den Chyrographar-Sehulden zu geben , 
nicht n u r  aus ju r id isch en , sondern auch aus 
politischen, und finanziellen Gründen verw irft; 
Ich beschranke m ic h , blos auf den Ausspruch 
meines vorerwähnten P r in c ip s , und unterstütze 
solches, ausserdem  eben beygebrachten Uriheile 
von Z im m erl, auch noch mit jenem , AAelches 
Dr. Grattenauer am angeführten Orte Seite 33 
und 34 ausspricht: „ E in  Vorrecht der Wechsel 
„ im  Ccncurse, sagt e r ,  findet nach den Beslim- 
„m ungen der ganz vortrefflich bearbeiteten 
„(französischen) Concurs-Ordnüng im III. Buche 
„d es  Handels-Codex nicht S ta t t ,  es ist hinrei­
c h e n d  zu bem erken , dass es eigentlich nur
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„ e in e  einzige priv ilegirte  Classe g ib t ,  neinlich 
„ d ie  der Realgläuhiger s rücksichtlich der Im- 
„m obilia rm assa .“  —  Und in der Anmerkung: 
„M it  Ehrfurcht und Bewunderung muss man 
„ solche Gesetze als eine Wohlthat anerkennen , 
„ u n d  gestehen, dass sic würdig s in d ,  die Welt 
„  zu reg ie ren , und glücklich zu machen. “

Möge diese so w ohl begründete Bemerkung 
des Dr. Grattenauer über Classification der 
Forderungen , auch in unseren künftigen Civil- 
gesetzen m e h r ,  als bis nun geschehen is t ,  gc- 
w ürdiget werden. W ir s ind ' m it der Anerken­
nung eines Depositums auch dort noch gar zu 
freygeb ig , w o  es dessen Eigenschaft schon 
längst verloren h a t ,  wo cs nichts anderes mehr 
i s t , als eine blos fidirte S ache , und w o  folg­
lich durch jene Anerkennung die Rechte Ande- 
der beeinträchtigt werden.

5G Erster Theil. Zwölfter Artikel.

Ztoölftcr A rtikel.

V o n  d e n  t r o c k e n e n  W e c h s e l n .

So lange uns noch die Popanze: trockene 
W echsel, H andelsb ilanz, Erhaltung der F am i­
l ien ,  V erschw ender, Geldausfuhrverbote, L i­
mitationen , W u ch e r , Aufhebung der Zünfte und



dergleichen schrecken , so lange dürfen w ir  
nicht hoffen, m it  unserer Handlung sehr w e it  
xu kommen ; so lange sind w ir  noch nicht m ün­
dig für ächte und höhere Grundsätze des H an­
dels , und der S taa tsw irthschaft; w ir bleiben 
darin  nur noch Dilettanten. An dieser Klippe 
ist auch die vorige Deputation gescheitert, und 
mit sich selbst in den offenbarsten Widerspruch 
gerathen , indem sie , huldigend dem Vorurtheile 
ihres Zeitalters, im  12. Artikel § 1. III T h e ile , 
über die trockenen Wechsel den Bannfluch aus­
sp r ich t ,  im 2. Artikel § 1 desselben Theiles 
aber Jederm ann, sich dem Wechselgcrichte zu 
unterw erfen , oder Wechsel auszustellen erlaubt. 
Eine andere Xnconsequenz blieb , dass sie neben 
ihrem Verbote der trockenen W echsel, die Exis­
tenz des oft erwähnsen 17. Artikels w usste , laut 
welchem nicht nur trockene W echsel, sondern 
selbst jeder Schuldschein bey denn erbländischen 
Wechsel-Gerichte, und auch bey jedem  anderen 
Gerichte, dem sich der Schuldner freyw illig un­
terwarf, eingeklagt w erden konnte. Ist die W ir­
kung hievon nicht die ncmliche ? So müssen 
zur Beschönigung Eines Missgriffs, neue andere 
nachfolgen! Selbst die in  der jetzigen Motivati­
on angeführten vielfältigen in  diesem Gesetze 
erfolgten Abänderungen, und bestehenden Ver­
schiedenheiten beweisen , dass man hierin m it 
sich selbst nicht im Beinen ist. Vergebens w e n ­
det man ein , dass den sogenannten trockenen 
Wechseln auch in anderen  Ländern keine Wcch«

Von den trockenen Wechseln. 57
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selkraft gegeben , und dass unsere verbesserte 
Civil-Process-Ordnung eine hinlängliche Abhül­
fe der bisherigen Justiz-Verzögerung lierbey füh­
ren w ird . "Wie viele Wechselordnungen angeführt 
w erden können , in  welchen die trockenen W ech­
sel verboten s ind , oder keine Wechselkraft ha­
b en , ebenso viele könnte  ich aus den verschie­
denen W erken , welche die Sammlungen dersel­
ben en tha lten , an füh ren , in  welchen das Ge- 
gcnthcil Statt h a t ,  und w o sie erlaubt sind.

Dass ich auf jede  Wechselordnung gerne 
verzichte, wenn mir das gemeine Recht h in­
längliche Beruhigung gewährt s und ich im Ci- 
vil-Prozesse s ich e r , schnell, und ohne Chicanen 
zu meinem Eigenthume gelangen k a n n ,  dass 
England , Span ien , Portugal, die Braunschweig- 
LüneburgischenLande keine eigentliche Wechsel­
ordnung nach deren ganzem Umfange haben , das 
habe ich oben zum zweyten Artikel § 1 gesagt, 
und bew iesen , aber auch zugleich b e m e rk t , 
dass selbst die neuen Gesetze und Prozess-Ord­
nungen alle bisherigen Mängel nicht l ieben , 
und keinen Ersatz e in e r , wenn auch längeren 
H andelsprozedur geben werden.

W enn der 17. Artikel nicht nur trockene 
Wechsel, sondern auch jeden  gemeinen Schuld­
schein bey jedem fremden Gerichte einzuklagen 
gesta tte t, so ist nicht abzusehen , warum nicht 
auch beym vaterländischen Wechselgerichte eben­
dasselbe gestattet seyn sollte.

58 Erster Theih Zwölfter Artikel.
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„  In  der französischen Wechsel - Ordnung I. 
„ A rt .  187 s ind , sagt Dr. Erhard  *) die trocke­
n e n ,  oder eigenen Wechsel den trassirten in An­
s e h u n g  ihrer W irkungen völlig gleich gesetzt, 
„ u n d  die Abweichungen derselben sind blos auf 
„ d e n  Unterschied beschränkt, dass jene auf 
„ einen anderen gezogen sind , diese auf den 
„ Aussteller lauten. “  Und in der Anmerkung 
sagt e r : „  Ich habe daher keinen Augenblick
„ Bedenken getragen , billet ä Ordre, durch : „  ei- 
„ genc W echsel“  zu übersetzen, w ie  auch H err  
„N em nich in  seinem Contoir-Lexicon Seite 173 
„  unter „ B i l le t ,“  gethan hat. “

Grattenauer am angeführten Orte Seite 15 
sagt : „  Trockene Wechsel (b illet a Ordre) sind 
„  nichts , als Schuldscheine , in denen man sich 
„ d em  Wochseirechte u n te rw irf t .“  Im Expose 
des Motifs du t i t re  VIII Livre I der Staatsrä- 
the , unterm  29. August 1807 w ird  , dem § 1. 
unsers A rtikels schnurstraks entgegen , die gros­
se Nützlichkeit der trockenen Wechsel darge­
stellt. Es heisst darin , in Bezug au f  den 
187. A rt ik e l:  „ Diese Verfügungen sind a lse in e  
„nothw endige Folge der Eigenschaft und der 
„V errich tungen d ieser, in den Commercial- 
„O perationen  zu einem so grossen Gebrauche 
„gekomm enen Effekten erschienen, und welche

*) Erhard am angeführten Orte , in der Einleitung 
Seite XIV , und Grattenauer im Expose des Mo­
tifs Seite 139.



,, im Zusammenflüsse m it den Wechselbriefen, 
„ a l le  Kanäle des Handels ausfülleu , so wie sic 
„ alle Bedürfnisse und Bequemlichkeiten dessel- 
., ben befried igen .“ *)

Dr. Pöhls sagt: **) „ J e tz t  muss man im  
„  Allgemeinen die eigenen Wechsel für erlaubt 
„  h a l te n , und kann selbst auch Beschränkung 
,, gen derselben nur behaup ten , wo man sie aus 
„G esetzen nachzuweisen im Stande i s t “  Zum 
3. § des 1. Artikels habe ich aus von Mar­
lens erwiesen, dass an  vielen Orten auch blos­
sen Assignationen die Kraft eines Wechsels ein- 
geräumt ist. So könnte ich noch Citationen 
genug für meinen Satz an fü h re n , dass die tro ­
ckenen Wechsel um nichts schwärzer s ind , als 
jede  andere Sache, die dem Missbrauch aus­
gesetzt ist in der Welt. Die Sache ist einfach. 
Es fragt sich n u r ,  ob die Gesetzgebung mit 
Hinwegräumung aller der heut zu Tage so sehr 
in  Schwung gekommenen Neun und Neunzig 
Ausflüchten, Chicanen , Verzögerungen, Hin-
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*) Tout cela est ainsL deeide et regle par l ’article 
187, section II.

Ges dispositions ont paru Ia conse'quence ndeessnire 
de la nature et des fouctions de ces effets, dove-

* nus d’un si grand usage dans les operations com- 
inerciales, et qui , conoourremment avec les let- 
tres de change, reinplissent tous les canaux du 
commerce, eomrne ils satisfont ä tous ses beso- 
ins , ä toutes ses convenances. GraUenauer am an­
geführten Orte Seite 130.

&*) Am angeführten Orte 2. Band , 2. Theilc Seite 571).
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terthÜreii — nicht m it W o rten , sondern m it 
vollem Ernste eine schnelle Justizverwaltung 
haben w ill ,  oder nicht. Im ersteren Falle  ist es 
ganz gleichgültig, ob ein trockener ,  oder ein 
förmlicher W echsel, o d e re in  Schuldschein von 
drey Zeilen vorliegt. Im lezteren Falle  werden 
sich alle Wechsel-Codices, und alle noch so red ­
lichen , und hochherzigen ,, H i t e l “  vergebens 
bem ühen, den P r iv a t -C re d i t  im Allgemeinen 
zu begründen, und  die vaterländische H and­
lung *) über jenen  Grad zu h eb en , ohne w el­
chem selbst die Nationen in ihrem ersten Kul­
turgrade nicht bestehen können * * ) ,  und dann 
bleibt cs beytn Alten. — Doch ne in , es kann 
nicht beym Alten bleiben , weil der Credit täg­
lich mehr abnimmt. „H itc l“  Seite 25, 4 3 ,  149. 
Niemand w id e rsp rich t,  dass trockene Wechsel 
blosse Schuldscheine seyen; in das lösen sich 
aber am E n d e , in ihrem letzten Ende die förm­
lichen Wechsel auch a u f ,  und doch müssen die­
se , wie jene  bezahlt w e rd en ;  nur ob mit mehre­
re n ,  oder minderen Förmlichkeiten , Umschwei­
fen , und Ausflüchten, ist die Frage. Im „ A d o “  
***) steht es geschrieben, w ie  einst die Klage­
sachen auf w e it  schnellerem Wege , als heute ,
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*) Am angeführtem Orte Seite 108. Magyar Orsztig- 
nak kereskedese niuts.

**) Untersuchung über die Natur und die Ursachen 
des National-Reichthums von Adam Smith. Rress- 
lau 1790. I. Seite 14.

$* *) Am angeführten Urte Seite 67, 79,



bey uns entschieden wurden. E ntw eder muss 
also den vaterländischen Wechselgerichlen die­
selbe Befugniss eingeräumt w e rd e n , welche der 
17. Artikel 1792 en th ä l t ,  das ist;, dass Jeder ' 
m ann , der nach dem Gesetze mit seinem Ver­
mögen zu  verfügen befugt i s t , sich *) gültig 
den vaterländischen Wechselgerichten unterw er­
fen k ö n n e , oder der W irkungskreis der vater­
ländischen Wechselgerichte w ürde  beschränkter 
s e y n , als es d e r ,  den deutscherbländischen Ge­
rich ten  durch den oft erwähnten 17. Artikel ein­
geräumte gewesen i s t ; der vaterländischen H and­
lung w ürde  nicht geholfen seyn , sie w ird  sich 
v ie lm eh r,  gegen das vorerwähnte Gesetz, be­
einträchtigt linden , und der Credit der Nicht­
kaufleute so w o h l, als der m it selben unauflös­
lich verw ikelten  Kaufleute m üsste , aller patrio­
tischen im „ Hitel “  und im „ A d o “ enthaltenen 
Wünsche ungeach te t, keine F o r tsch r i t te , j a  v ie l­
leicht sogar noch Rückschritte machen.

Die Vorschriften des zw eyten  A rtik e ls , w e r ­
d en , wie schon gesagt, hierin  keine Abhülfe 
le is ten , w eil der solide Nichtkaufmann sich ein­
zig desswegen, um leichter Geld zu bekommen, 
h inter die Maske der Inprotocollirung zu ver-
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• #) Was ausserdem auch, wenn die Jedermann zuste-
honde Freyheit nicht unnöthiger Weise beschränkt 
Werden soll — von selbst verstanden seyn sollte; 
eine Freyheit, von welcher nicht abzusehen ist,  
wie die Gesetzgebung"sie Jemand absprechen 
kÖOftte, —-



sleken , unter seiner Würde halten w ird, gegen 
den Schuldenmachcr par Eminence aber die ge­
zogene Schranke nicht hinreichend, und nicht 
gut gewählt ist. — Wenn die Staatsgesetzgebun­
gen , den wichtigsten Argumenten nicht nach­
gebend , sondern von Vorurtheilen und dem 
Schlendrian g e le ite t, dennoch fortfahren , tro ­
ckene W echsel mit einem theihveisen Anathe­
ma zu belegen: so kann der Privatmann nichts 
anderes thun , als schweigen und trauern.

Im § 6 ist die Casuistik unvollständig. Ich keh­
re den Fall u m , und sage , ein inprotocollirter 
Schuldenmacher ist n ich t, w ie im § vorausge- 
sest w ird , der Aussteller des Wechsels s son­
dern er lässt aus Soroksär auf sich in Pesth 
trassiren, so dass ein mit allen vorgeschriebe­
nen Eigenschaften versehener, vollkom m ener, 
förmlicher Wechsel vorhanden is t ,  von w el­
chem hernach das „prudens Judicis A rb itrium “ 
aus den Umständen gleichwohl herausgrübelt, 
dass es kein w irklicher förm licher, sondern 
nur ein den äusseren Schein eines w irklichen 
Wechsels habender, im Grunde und dem We 
sen nach aber ein trockener Wechsel seye. Was 
dann? — Dann folgt, was ich schon zum 2. 
Artikel angedeutet h ab e , dass ein W echsel, 
auch kein Wechsel seyn könne, es folgt, dass 
der zitternde Handelsmann in Verwirrung und 
Verlegenheit gebracht w ird , dass kein Wechsel­
inhaber seiner Sache gewiss seyn, dass das Wech­
selrecht in seinen Grundfesten erschüttert wer-
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den w ürde, j a ,  dass — wenn nur ein einziges 
solches orakelmassiges Urtheil existiren w ird  — 
gar kein Wechselrecht mehr existiren w ürde, 
w eil dieses den Wechsel nur nach dem Buch­
staben , nicht aber nach, den Umständen s und 
nicht nach einem prudens Arbitrium Judicis be- 
urtheiien darf. Dieses sind die immer sich wie- 
derhohlenden Folgen eines einzigen Missgriffs. 
Meiner Meinung nach , soll daher dieser ganze 
§ wegbleiben , und die Nichtkaufleute entw e­
der ohne allen solchen verwikelten Ausnahmen, 
also unbedingt zugelassen, oder unbedingt aus­
geschlossen (w erden, dann w ird die W elt ohne 
Täuschung w issen , was sie von unserem Wech­
selrechte zu halten hat.

W ird beschlossen w erden , dass Wechsel­
recht nur für den Kaufmann gelte, so w ird  auch 
die D efinition, wer für einen Kaufmann zu hal­
ten i s t ,  und welche Hülfsgeschäfte des eigent­
lichen Handels ( z. B. der Commissionnär, Spe­
d iteu r, A ssecurateur) auch darunter gehören, 
nicht fehlen dürfen. *)
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Von Buchschulden. G5

Dreyzehnter Artikel.

Vom M e r l c a n t i l - Z i n s f u s s e ,

Hier fehlt in  der Motivation gänzlich d a s , 
was im E n tw ürfe  der Subdeputation Seite 120 
in Bezug auf den 53. 1723 , das i s t :  wegen der 
Buchschulden, oder sogenannten Auszügel vor­
geschlagen , auch in» Entw ürfe  de Em endatio- 
ne Legum Civilium Seite 48 berührt w o rd e n , 
und w as in seinen Folgen von W ich tigke it  ist. 
Die Vorschrift dieses G esetzes, dass der Gläu­
biger den Conto von seinem Schuldner unter­
schreiben lassen so lle , is t  in  den wenigsten 
Fällen  au sfü h rb ar , w eil ein guter Zahler es 
nicht dazu kommen la s se n , ein böser Zahler 
aber gewiss keine Waffen w ider  sich in die 
Hände geben wird. Anderseits is t  auch die Vi- 
dimirung durch einen Notär m it  einer W eitläu­
figkeit und Unkosten v e rbunden , welche immer 
lästig , bey unbedeutenden Forderungen aber 
noch überdiess vollends unverhältnissmässig 
sind. Die fernere Stipulation dieses Gesetzes, 
und des nunmehrigen juridischen E ntw urfes, 
dass dem Kaufmann nur erst nach Jahr und Tag 
(nach  der Meinung des W ech se l-C o d ex -E n t­
wurfs bey der Subdeputation, nach G Monaten) 
von der Zeit der gekauften Waareu a n , In te­
ressen laufen sollen , setzt zwey Dinge voraus ,



wovon in der Regel, keines besteht. Es w ird 
erstens vorausgesetzt, dass jeder Kaufmann so 
viel Vermögen besitze, oder so viel Credit ha­
be, oder haben m üsse, um auf Jahr und Tag 
croditiren zu können , während er selbst wohl 
nirgends eines ganzjährigen Credits geniesst. 
Ziveytetis wird vorausgesetzt, das der Kauf­
mann bey allen seinen , w enn auch ihm auf ei­
ne Zahlungsfrist von Jahr und Tag abgenöthig- 
ten V erkäufen, einen solchen Gewinn machen 
könne , welcher ihn in den Stand s e tz t, ohn- 
geachtet seiner Unkosten ( welches ganz andere 
Unkosten sind, als die des Nichtkaufmanns) und 
der ihm zu Last fallenden Interessen , ein recht­
licher Mann bleiben zu können. Ich überlasse, 
Jedem billig denkenden zu überlegen , ob nicht 
hierin eine von den Hauptursachen der vielen 
bey Kaufleuten ausgebrochenen Fallim ente lie­
ge, welche die Bücher voll Activ-Schulden, die 
Cassa aber leer haben , ohne Mittel zu besitzen , 
zu ihrem rechtmässigen Eigenthuine ohne Um­
wege gelangen zu können. Billig ist daher, dass 
die Conti der K aufleute, welche sie ohnehin 
mit einem Eide bekräftigen müssen , von der 
überflüssigen Form alität einer Vidimirung ent­
bunden , und ihnen , da in der Regel jeder Kauf 
gegen baar Geld abgeschlossen zu seyn erachtet 
werden muss, der Kaufmann auch vor einer 
ausdrücklichen Erklärung des K äufers, dessen 
Absicht aufB org, oder auf eine bestimmte Zah- 
iungszeit kaufen zu w o lle n , nicht voraus wis­
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sen , folglich die Preise auch nicht darnach stel­
len k a n n , höchstens drey Monate vom Tage der 
genommenen W aaren an ( der nun gewöhnlich­
sten Creditzeit welche der Kaufmann geniesst) 
Interessen zu fordern gestattet werde. So viel 
von Buch- oder Ausziigl-Schulden; Es erübrigt 
aber noch auch vom Merkantil - Zinsfusse über­
haupt zu sprechen.

Wenn ich vom Zinsfusse, welcher bey uns 
auch eine A rt von L im itation i s t ,  m it einiger 
Gründlichkeit handeln w i l l , so muss ich auf 
einen damit verw andten Gegenstand , au f  die 
Limitationen überhaupt eine Abschweifung ma­
chen. —

D er Gegenstand der Limitationen beruht 
nicht auf spekulativen Sätzen , er enthält we­
der metaphysische G riibeieycn, noch stellt er 
Hypothesen au f,  welche erst noch zu erweisen 
w ä ren , er greift t ie f  in das praktische Leben 
e in ,  er berührt das Vermögen, und wie es sicli 
zeigen w i r d ,  den K örper ,  ja  das kostbarste , 
die Ehre des Staatsbürgers. Bey dieser W ich­
tigkeit desselben lohnt es wohl die M ühe, dass 
ich so lchen , indem ich ihn näher beleuchten 
will j m it seinen Verzweigungen in engere Ver­
bindung bringe, und daher etwas w e iter  aushoh- 
le. Das Lrtheil der Commercial - Subdeputation 
über Limitationen lautet folgendermassen; *)
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,, Jede L im ita tion , welche im m er, und von wcl- 
„  chen Dingen sie immer sey e , und unter was 
„ im m er für Umständen sie geschehe (den ein- 
,, zigen Fall einer wirklichen , nicht vorgewen- 
„  deten , und unmittelbar gegenwärtigen , aller- 
„  dringendsten , der öffentlichen, allgemeinen 
„W o h lfah r t ,  ausgenom m en) ist den richtigen 
„  Grundsätzen der Staatswirthschaft sclrlechter- 
„  dings en tgegen , w eil die Bestandtheile, aus 
„w elchen  die Preise der Dinge zusammenge­
s e t z t  w e rd en ,  so v ie lfä ltig , und so veränder­
l i c h  s in d ,  dass keilte menschliche Klugheit 
„ w e d e r  d iese , noch deren unzählige Umstände 
„  richtig bestimmen k ö n n te , daher entweder 
„d iesseits  oder jenseits unausbleiblich irren
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1829 pag. 21, ,, Limitationcs qualescunque, cujus- 
„cunque rei, et quibuscunque sub Circumstantiis 
,5 illae sint (solo, et unico Casu verae, non prae- 
„ textuatae etimmediate praesentaneae, urgentissi- 
„ niae Salutis publicae excepto) cum rectis Oeco- 
„  nomiae publicae principiis aegre componi pos- 
„ sunt, cum elementa , ex quibus pretia rerum cora- 
„ponuntur, tarn multifaria, tamque variabilia sint, 
,,u t nulla humana prudentia illa , et innumerabi- 
,5les illorum circumstantias juste definire posset, 
,, hineque jam ultra, jam citra inevitabiliter errare 
,, debeat, cum Experientia multiplex doceat, per 
„ limitationes saepe contrarium ejus, quod inten- 
,, ditur, evenire, cum denique, si jam de Aiticulis 
,, primae necessitatis Sermo est, Cultura et Civilisa- 
,, tio saeculi quo vivimus, certe multas res et Ar- 
,, ticulos, signanter Amictum qui tarnen non Iimi- 
„tatur, magis adhuc quam victum ex esu nonnul- 
,, larum carnis specierum , Sebum , Candelas etc. 
,, inter primas vitae necessitates numeret. “



„m üsste; weil auch die vielfältige Erfahrung 
„ le h r t ,  dass Limitationen öfter d ie , der beab- 
„ sichtigten entgegengesetzte W irkung hervor- 
„ b ringen ; und endlich w e il , wenn schon von 
,, Gegenständen der ersten Bedürffnisse die Re- 
,, de i s t , bey der Kultur und der Ausbildung 
„ unsers Jahrhunderts, viele Dinge, namentlich 
„d ie  Bekleidung, deren Stoffe doch nicht limi- 
„  tirt w erden , noch m ehr, als einige Fleisch- 
„ gattungen, Inschlitt und Kerzen unter die ersten 
„Lebensbedürfnisse gezählt werden m üssen.“ 

Dieses Urtheil i s t ,  wie mir scheint, den 
reinen nationalökonomistischen Grundsätzen 
vollkommen gemäss. Wenn diese Subdeputation 
hernach im Verlaufe ihres an die Regnicolar- 
Deputation gemachten Berichts von diesem Ur- 
theile , und von diesem aufgestellten Grundsä­
tze in so w eit abgeht, dass sie zwar dem Vor­
w ände, ssder ersten Lebensbedürfnisse9* w ider­
sprich t, und diesem Vorwände die Einwendung 
entgegenstellt, dass bey dem Grade der gegen­
wärtigen Civilisation ja  auch Kleidung zu den 
ersten Bedürfnissen gehören , daher folgerecht, 
und in  Gemässheit dieses Grundsatzes , deren 
Stoffe ebenfalls zu Iim itiren w ären , und doch 
nicht lim itirt werden , später aber gleichwohl 
für dermalen noch die Lim itation von Rind­
fleisch und Brot anräth , so ist diese Inconse- 
quenz wohl nur als ein dem ziemlich allgemei­
nen Vorurtheile gebrachtes Opfer anzusehen.
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D er Blossen, welclte die praktische A nw en­
dung der Limitationen "gibt, sind so ungemein 
v ie le ,  dass icli nicht Aveiss, w o ich m it  deren 
Herzählung anfangen so ll ,  meines Unvermögens 
a b e r , sie sämtlich aufzufinden , gewiss bin.

W enn der L im ita t io n s-P re is  durch Zufall 
gerade jenen Preis trifft, zu welchem der Ge- 
werbsmann ohnehin , und ohne solchen verkau­
fen kann , und w i l l ,  (denn dessen Einwilligung 
g ehört ,  w ie  sichs bald zeigen w ird ,  doch wohl 
auch dazu) oder auf welchen ihn die Concur- 
renz von se lb s t ,  und weit sicherer führen -wür­
de , so ist jede  L im itation  überflüssig. —  Ist 
der Limitations-Preis h ö h e r , als der natürlich 
entstehende Preis seyn w ü rd e ,  so lacht sich der 
Gewerbsmann ganz stille in  die F au s t;  is t  er 
aber n ied r ig e r , als der natürliche Preis : so sagt 
ihm  Vernunft und G ew issen , dass er nicht ver­
pflichtet seye, sein Vermögen dem Publiko zum 
Opfer zu bringen , dass er hiezu seine freye 
Einwilligung nie gegeben h a t ,  und dass ilun 
d iese , bey Ertheilung der Erlaubniss zur Aus­
übung seines Gewerbes vorausgesetzte Einwilli­
gung, diese supponirte Bedingniss seines Ge­
w erbes , w illküh ilich  aufgedrungen, durch blos­
se Gewalt abgenöthigt worden is t ;  er w ird  sich 
daher vollkommen berechtigt fühlen, sich auf 
jede  andere W eise , sey es im Gewichte, sey 
es in  der Qualitä t, oder in anderen Wegen da­
für schadlos zu halten. Dass dieses w irklich  ge­
schieht , brauche ich doch wohl durch keine 
Thatsachen zu belegen.
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Wenn vollends, was auch schon oft gesehen 
hen is t ,  die limitirten Preise gar kein Maass 
und Ziel h a l ten , so sagen sich auch die Ge- 
werbslcute von jedem Gehorsam gegen die Obrig­
k e it  los , und diese ist dann im höchsten Grade 
cbmpromiltirt. So weiss ich aus Überlieferung 
meiner E l te rn , dass Fleischhacker in Eisen und 
Band geschlagen worden seyen, weil sie zum 
Limitations-Preise kein Fleisch geben w ollten , 
und so ist in der jüngst vergangenen Z e it ,  un­
ter meinen Augen geschehen , dass die Stadt 
Pressburg ( und gewiss auch noch andere Juris­
d ic tio n en )  Ochsen und Getreide k au fen , und 
auf gemeiner Stadt U nkosten , und mit ungeheu­
rem Verluste, Fleisch aushacken, Getreide ver­
mahlen , und Brot backen lassen musste. Ich 
werde zu der Unhaltbarkeit der Limitationen 
im Allgemeinen, noch einen wichtigen Beleg 
liefern, in Bezug aber auf diese sogenannten er­
sten Lebensbedürfnisse insbesondere , begreife 
ich n ich t, wie die Jurisdictionen , welche nach 
den Marktpreisen der Urstoffe zu limiliren glau­
ben , (gesetzt auch , dass in diesen Preisen schon 
auch die Elemente des Cewerbpreises enthalten 
wären) in dem Irrthumc leben können, als er­
führen sic auch jederzeit die wahren und ächten 
M arktpreise , welche ihnen zu verbergen , oder 
nach Convenienz vorzuspiegeJu, eben keine 
grosse Mühe kostet. Wenn ich den Auftrag er­
hielte, auch nur einen einzigen, welchen im­
mer Artikel gewissenhaft zu limitiren , und in

0



dessen Folge den t berichten Versuch machen 
w ollte , diesen Auftrag wirklich zu erfü llen , 
w ie müsste ich nicht vor den mir dabey auf- 
stosscnden Schwierigkeiten erschreken ! An­
kaufpreis , U nkosten , und Gewerbsgewinn, 
meint man gewöhnlich, sind die Bestandthei- 
l e ,  aus welchen sich der L im ita tions-Preis  so 
leicht zusammensetzen l ä s s t ; allein im  Ge­
schäftsleben is t  cs nicht also; der Eine arbeitet 
mit eigenem, hinlänglichen Capitale , is t m it 
einem Gewinn zu frieden , welcher bey seinem 
kleinen Geschäfte die Bedürfnisse s e in e r , auch 
kleinen Familie deckt; ein Anderer bedarf frem­
d e r ,  theurer Gelder zu seinem B etriebe , ist 
gezwungen zur Erhaltung seiner zahlreichen 
Fam ilie  ein ausgebreitetes Geschäft zu treiben; 
Dieser will bey vorgerückten Jahren nur eine 
kleine Kundschaft behalten, nichts c red it iren , 
nu r  vorzügliche Waarc führen ; Jen e r ,  ein Mann 
m it jugendlicher K ra ft ,  begibt sich in  den W ir­
bel grosser Geschäfte, und will für die Auswahl 
aller Welt assortirt seyn. D iese, und eine Le­
gion anderer Umstände erscheinen im prak ti­
schen L eb en , sie bringen in  den Preisen eine 
Verschiedenheit he rv o r ,  deren unzählige E in­
z e lh e i te n  und Nüanzen Niemand zu verfolgen 
im Stande i s t ,  und ich m eine , dass die Staats­
verwaltung sich in  die Anordnungen, welche 
der Privatm ann in  seinem Hauswesen tr i f t ,  
niclit hinein zu mengen habe. Limitationen sind 
am Ende doch nichts anderes, als eine solche
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Einmengung, und ein Eingriff in das Eigen- 
tiium. —  Ein anderes w ä r e , wenn im Sinne 
des vorerwähnten Gutachtens der Commercial- 
Subdeputation der Fall  e inträte  , dass die allge­
meine , öffentliche W ohlfahrt eine solche Maas­
regel rechtfertigte. In  einer belagerten Festung, 
bey einer wirklichen Ilungersnoth Alles E rfor­
derliche zu rcqu ir iren , was zur Erhaltung die­
nen k a n n ,  das rechtfertigt die N olli; in arnle- 
deren Fällen ist nur der Privat-Vortheil berük- 
sichtigt. *)

Ein w eiterer handgreiflicher, und sonnen­
klarer Mangel bey den Limitationen dieser so­
genannten ersten Lebensbedürfnisse , is t  die 
grosse darin berschende Verschiedenheit, sogar 
in Hinsicht der Gegenstände selbst.

Diese Verschiedenheit, und die bey näherer 
Untersuchung in die Augen fallenden Schwan­
kungen , der unsichere Tritt der B ehörden , be­
urkunden die Zweifel derselben, und Zweifel 
sind das sicherste Kennzeichen der Schwächei 
An diesem Orte w ird  nur eine Fleischgattung, 
am anderen Orte w erden  mehrere Fleischgat­
tungen l im i t i r t ; hier wird Mehl lim it ir t ,  dort 
nicht; hier Rindschmalz und K erzen; in Wien 
werden Kerzen und Seife nicht l im it ir t ,  und 
das Publikum befindet sich gut dabey ; in  Sie­
benbürgen wird ( w ie  ich h ö re )  Mebrercs nicht 
l im it ir t ;  an vielen Orten bestellt, neben dens

G*
*) A' Bitei. Seite 99*
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limitirten B rot- K erzen- und Seifenverkauf, 
an gewissen Wochen tagen auch ein unlimitir- 
te r Verkauf dieser Artikel , und es herrschen 
hierin  noch mehrere Verschiedenheiten, welche 
vielleicht nicht alle zu meiner Kenntniss ge­
kommen sind. Vielleicht gibt es mehr L ä n d e r , 
wo man ohne Limitation lebt , als solche wo li- 
m itirt wird. Nach einer vor mir liegenden ge­
druckten Anzeige des Herrn G r e g o r  von B e r- 
z e w i  c z y ,  w ird  in Petersburg, London, und 
P a ris ,  Fleisch gar nicht l im i t i r t ,  sondern je  
nach dessen verschiedenen Qualitäten geschätzt, 
nach freyem Libereinkommen der Partheyen , 
und mit deren grossen Vortheilen und Zufrie­
denheit verkauft. Da diese, wichtige Bemer­
kungen enthaltende Anzeige, wahrscheinlich in 
w enig Händen bey uns seyn dürfte , so lasse 
ich sie am Ende ganz abdrucken. In Italien wird 
das Fleisch gleichfalls nicht limitirt.

Es ist m ir  gut b e k a n n t , dass in  Bayern 
nach einer königlichen Verordnung vom 16. Au­
gust 1829 die Polizey-Taxen des Mehls, Brotes 
und Fleisches versuchsweise aufgehoben, diese 
Aufhebung aber mittels einer späteren königl. 
Verordnung vom 23. September 1830 zum Theil, 
und bis auf weitere Verfügung w ieder zurück­
genommen worden ist. *) Da mir die näheren 
Verhältnisse und Einrichtungen dieses Landes

'*) Österreichischer Beobachter Nro 275 vom 2. Oe- 
tober 1830,
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nicht genau bekannt s in d , so bin ich auch nicht 
im Stande , über die Ursachen zu u r th e i le n , 
warum der {"^'gegebene V erkauf dieser Nah­
rungsmittel den Erw artungen nicht entsprochen 
hat. Unstreitig sind zu solch einem wichtigen, 
und ungewohnten Schritte Voranstalten nöthig, 
deren Unterlassung freilich andere W irkungen 
hervorbritigen mag; Voranstalten, welche von * 
Local - Umständen abhängen , und nach deren 
Verhältnissen zu modificiren seyn mögen. Da­
runter gehört vor A llem : Aufhebung der Zünf­
te , und dadurch Herstellung der allerfreyesten 
Concurrenz. Überhaupt ab er ,  w enn  das Volk 
sich auf irgend eine Weise bedrängt fü h lt ,  so 
haben gemeiniglich M etzger, Bäcker und Korn­
händler m it demselben am ersten ihre N oth , es 
»sucht sich an jenen Classen au f  die unvernünf­
tigste Weise zu re ib e n , und  es erhebt sich das 
unsinnige Geschrey über Kornwucher, und Korn­
wucherer.

Auf dieselbe W eise, wie Berzewiczy in der 
angeführten Sch rif t ,  eifert auch Graf Szechenyi 
an mehreren Orten seines „ H i t e l “ w ider diese 
L im ita tionen; ich begreife aber n ic h t , w arum  
beede diese patriotischen und einsichtsvollen v a ­
terländischen Schriftsteller in ihren Bemerkun­
gen nur einzig und allein bey den Limitationen 
der Lebensmittel stehen geblieben sind , da sie 
doch Gelegenheit h a t te n , selbe im Sinne des 
71, 1659 viel weiter auszudehnen. Allein wenn 
ich auch nicht so weit zurückgehe, so bietet
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sich mir ein jü n g e re r , und wenig erbaulicher 
Stoff dar. Ich habe vor mir die Verordnungen 
mehrerer Jurisdictionen •— wer sollte es glau- 
Len? — vom Jahre 1812 liegen, in w elchen, 
auf den Grund des obenangegebenen A rt ik e ls , 
500 bis 1300, sage Eintausend fünfhundert Ge­
genstände der allerverschiedenartigsten Sachen, 

* vom kleinsten bis zum grössten häuslichen, 
w ir tsch af tl ich en  Bedürfnisse, von allen ge­
denkbaren H andw erks-E rzeugn issen , F iak res , 
K arrenzieher, T räger, Tagw erker, T ra iteurs , 
W irthe , der Lohn aller Gattungen Dienstleute 
etc. haarklein lim it ir t ,  enthalten sind. Ich habe 
nicht n ö t i g ,  hiezu einen kritischen Cominen- 
ta r  zu gehen: mein Stillschweigen w ird  der 
beredteste seyn; Eben aus diesen Angaben w ird 
zugleich die in meinem Vaterlande hierüber herr­
schende D enkart hervorgehen; es w ird  ein­
leuchten , aus welchem Gesichtspunkte diese 
ineine Äusserungen wahrscheinlich angesehen, 
und b e u r t e i l t  w e rd en , und welche Folgen sie 
haben dürften. So weit kann sich der menschli­
che Verstand v e r i r r e n ! Ich kann die Existenz 
des 71. 1659, welcher überdiess auch noch in  
dem 79. 1715 angezogen, und bestätiget w ird ,  
nicht läugnen, werde aber wohl m it Zuversicht 
behaupten d ü rfe n , dass man in jener Z e i t , das 
is t :  vor mehr als 170 Jah ren , in unserem Lan­
de von Allein, was auf den Handel Bezug h a t,  
und was nach gesunden Handels - und iYational- 
ökonomistischen Grundsätzen zu entscheiden
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w a r,  wenig, oder vielleicht gar nichts verstan­
den h a t ;  Ich werde mich auf die Stelle im „Hi- 
telu *) beziehen d ü rfe n , dass ke in  Gesetz un« 
auslöscldich is t ;  und wenn zu meinem Zw ecke, 
welcher das allgemeine Beste i s t ,  die Erw äh­
nung , dass die Ausübung der in diesem Gesetze 
enthaltenen Stipulationen noch vor wenig Jah­
ren unter unseren Augen geschehen sey , nicht 
zu vermeiden w a r ,  so geschah sie doch gewiss 
nur nach grosser Überwindung. Ich und jeder 
Patriot mit m ir w ird  diese Thalsachen, und die 
daraus entstandenen Unbilden , und  Ungerech­
tigkeiten sicher ungeschehen machen, und aus 
der vaterländischen Geschichte auslöschen zu 
können wünsche*}; Weil aber dieses nicht mehr 
möglich is t ,  so können w ir  wahrhaftig nichts 
Besseres thun , als den vorgedachten Art ikel 
selbst , aus unserem Gesetzbuche recht bald 
streichen.

Aus dem Vorgesagten geht k lar he rvo r ,  dass 
Limitationen weder nothwendig, noch nützlich 
seyen; dass sie die Concurrenz, welche am be­
sten und sichersten l im i t i r t , hem m en; dass sie 
der Administration endlose , und doch erfolglose 
Beschwerden verursachen , weil es ausser dem 
Bereiche ihrer Einsichten l ie g t , den wahren 
Punkt zu treffen ; dass die derselben unterliegen­
den Gewerbsleute ohne Noth gequält werden; dass 
von jen en , zu deren Gunsten sie gemacht seyn
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sollen . nur dein bey weiten kleinsten Tlieile Nu­
tzen davon Zuwachse; endlich, dass das grösste 
Übel bey deren Aufhebung, die Furcht vor dein 
Übel wäre.

Dieses sind aus der Natur des Gegenstan­
des geschöpfte, und praktische Bemerkungen. 
Hören w ir nun , was einsichtsvolle Schriftsteller 
davon urtheilen. Smith sag t:* )  „ I n  vorigen Zei- 
,, ten versuchte man den Gewinn der Kaufleute, 
„ u n d  anderer Gewerbsmänner nicht w eniger, 
„ a ls  den Lohn der Arbeiter gesetzlich zu be­
s t i m m e n ,  indem man sowohl Lebensm ittel, 
„ a l s  andere Waaren einer obrigkeitlichen Taxe 
„un terw arf .  Ein einziger Überrest is t ,  so viel 
„ i c h  w e is s , von dieser alten Gewohnheit in 
„ d e r  sogenannten „A ssize a f  b re a d ,“  oder der 
„B ro ttaxe  noch übrig. D a ,  wo es eine geschlos- 
„  sene Bäckerzunft g ib t , mag es vielleicht zweck- 
„  massig seyn , den Preis des Brotes , des ersten 
„ u n te r  den Lebensbedürfnissen, festzusetzen ; 
„  Aber wo die Bäcker nicht zünftig s ind , da 
„ w i r d  die Concurrenz unter ihnen den Preis 
„b esse r ,  als Poiizey - Taxen in Ordnung hal- 
„  ten. “  Und Seite 267 führt er selbst aus Dr. 
Bunt a n :  „ E s  wäre in der That Z e it ,  dass die 
„Gesetzgeber, nach den gemachten Erfahrun­
g e n  von vierhundert J ah ren ,  alle Bemühung, 
„Sachen die ihrer Natur nach keiner allgcmei- 
„ n e u ,  und fortdauernden Bestimmung fähig
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„ s in d ,  positiven Verordnungen zu unterwer- 
„ fen , aufgäben. “

Say *) sagt von den Taxen der Lebensmit- 
m e l: „ E in  G esetz, das den Preis der Dinge so 
„ f e s t  se tz t, w ie er sich von N atur bestim m en 
„ w ü rd e , ist zu nichts n ü tz e , als die G em üther 
„  der Producenten und Consumenten unruhig  zu 
„m ach en , und dadurch die natürlichen V erhält­
n i s s e  zwischen der P roduction , und dem Be­
d ü r f n i s s e  zu verm indern ; V erhältn isse, wel- 
„  che sich allem al am V ortheilhaftesten für bey- 
„  de festse tzen , w enn man sie nu r sich selbst 
„  überlässt. “

Jacob **) sag t: „V ero rdnungen , wodurch 
„ der Preis gewisser W aaren gesetzlich bestim m t 
„ w ir d , heissen Taxen. Bestim m en die Taxen 
„  1) den Preis e iner W aare unter  ih ren  natür- 
„  liehen Preis , so w ird  die W aare n ich t m ehr 
„ erzeugt w e rd e n , oder ein U nterkom m en in  
„ d e r  Frem de suchen, w enn auf die Taxe streng 
„  gehalten w ird  , und die W aare w ird  bald feh- 
„ len . 2) Bestimmen sie den Preis dem na tü r­
l i c h e n  Erzeugungs - Preise gleich;, so sind sie 
„ u n n ü lh ig , wo freye Concurrenz den Verkäu- 
„  fern zugelassen w ird .u
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Ganilh *)  , nachdem er zuvor m it Adam 
S m ith , die fü r die M enschheit traurige Mei­
nung , dass es vortheilhaft seye, den A rbeits­
lohn auf den niedrigsten Preis hcrabzusetzen, 
siegreich bestritten  , und zugleich bewiesen h a t, 
dass der hohe Preis des A rbeitslohnes gleich vor­
t e i l h a f t  dem Staate , und dem allgem einen 
R eichthum e, und unabhängig von dem w ohl­
feilen oder theueren Preise der Lebensm ittel 
sey e , sag t: „ m a n  sollte je tz t den Arbeitslohn 
„ n ic h t als etw as W illkührliches, oder als von 
„ d em  wohlfeilen und theueren Preise der Le­
b e n s m i t te l  abhängig , betrachten. E r erhält 
„ se in e  G esetze, seine Regeln und seine Grän- 
„  zen durch die Nachfrage nach A rb e it , und 
„ d ie se  Nachfrage steh t im m er m it dem F o rt­
s c h r i t t e  oder S tillstände , oder Verfalle des 
„  allgemeinen Reichthums im  Verhältnisse. Es 
„ i s t  also aus dem Allen bestim m t zu fo lgern , 
„  dass der Arbeitslohn w eder von der L aune, 
„  noch von den Satzungen der Menschen ab­
b ä n g t ,  und was ferner beachtet zu w erden 
„ v e r d ie n t ,  is t: dass die G esetze, nach welchen 
„ e r  sich r ic h te t, alle zum V ortheile der Ein- 
„  z e ln c n , zum W ohlstände der V ö lk e r, und 
„  zum Fortschritte  des allgem einen Reichthums 
„  bey tragen .“
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W asliier Ganilh vom Arbeitslöhne sag t, gilt 
auch von allen anderen Gegenständen der Limi­
tation. Ich könnte diese Citaten noch gar sehr 
v e rm ehren , fast jed er über S taatsw irthschaft 
schreibende Autor handelt auch von der Limi­
ta t io n , und kann nachgeschlagen w erden. In s­
besondere finden sich schätzbare Bem erkungen 
hierüber in Johann M ichael Leuchs System des 
H an d els , N ürnberg 1822, d ritte  Auflage, II. 
Theil Seite 531 u. s. f .5 und noch w eitläufigere 
in  Johann Carl Leuchs Gewerbs - und Llandels- 
frey h e it, Nürnberg 1827 von Seite 158 bis 171. 
Über die F leischtaxen in  S täd ten , und die si­
chersten M ittel die billigsten Fleischpreise zu 
bew irken. Augsburg 1798.

Wenn Graf Szechenyi, selbst kein  Geschäfts­
m ann, an mehreren Stellen seines „ H i t e l “  *) 
sagen kon n te ,  dass w ir  über Vieles sprechen, 
was w ir  nicht ve rs tehen , so w ird  auch mir er­
laubt s ey n , zu sagen , dass w i r  nicht Alles ver­
stehen. Dahin gehört vorzüglich, w enn  unsere 
Voreltern sich in  die Verfassung von Gesetzen 
eingelassen haben , welche auf Handlung , Geld­
sachen, National-Ökonom ie , und damit ver­
w andte Gegenstände Bezug haben.

Die Bemerkungen über Limitationen über­
h aup t,  und jene der Lebensmittel insbesondere, 
mussten mir den W eg, zum Übergänge auf die 
Limitation der Geld-Zinsen bahnen. In Hinsicht
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d iese r, nemlich der Geld - Zinsen , herrscht an 
manchen Orten noch die V erschiedenheit, dass 
solche anders bestim m t s in d , wenn es sich von 
Geldgeschäften zw ischen Kauflenten handelt , 
und anders , w enn von V erträgen zw ischen 
N ichtkaufleuten die Rede ist. Ich werde zu­
erst vom Zinsfusse zw ischen K aufleu ten , und 
was noch unter diesem Namen begriffen w ird  , 
handeln.

Über den M erkantil-Z infuss habe ic h , m it 
dem Allerhöchsten Patente vom 2. December 
1803 in  der H an d , in  der Reichstags - D eputa­
tion  folgende W orte gesprochen: „  Seine gehei­
l i g t e ,  je tzo  glorreich regierende Majestät ha- 
„  ben in  dem zw eyten Paragraph® des Aller- 
„ höchsten Patents vom 2. December 1803 die 
„H andelsleu te  und Fabrikan ten  in ih ren  Han- 
„  delsgeschäften unter sich , von den gegen den 
„W ucher aufgestellten Bestimmungen auszuneh- 
„ m en  geruhet. Unter der Aegide dieses aller- 
„ gnädigsten Patents waage ich d ie  Frage aufzu- 
„ s te llen , w ie e s , bey dem innigen Verbände 
„ d e r  ungarischen K aufieute m it den Kaufleuten 
„ d e r  übrigen E rb lan d e , und bey ih rer gänzli- 
„  d ien  Abhängigkeit in G eldangelegenheiten, 
„ u n d  im  Credit von der W iener B ö rse , und 
„v o n  den W iener Banquiers ,  möglich w ä re , 
„  dass ein anderes Zinsensystem in  Ungarn , 
„ u n d  ein anderes in  den übrigen Theilen der 
„M onarchie e x is tire n , und dieses nicht dem 
„ allerfreyeaten Übereinkommen der Partheyen
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„ überlassen bleiben sollte ? u —  Da meine Stim ­
me dort ve rh a llte , so lege ich meine Meinung 
hier dem Publiko vor.

W enn aber auch , dieses Patent nicht vor­
handen w ä re , ich müsste gleichwohl eben das­
selbe behaupten , nem lich : eine Beschränkung 
der Geldzinsen zwischen K auf- und H andels­
leu ten , kann nicht bestehen. Vielleicht ist nichts 
Schlim m eres, als Gesetze erlassen , welche nicht 
gehalten w erd en , und welche darum  nicht ge­
halten w e rd en , weil sie nicht gehalten w erden  
können s und darum  nicht gehalten w erden kön­
nen * w eil sie gegen die Natur s in d , und gegen 
das Wesen des Gegenstandes anstossen. Ich w er­
de hiebey n ich t, w ie aus der Studierstube des 
theoretischen Gelehrten sprechen , mich nicht 
’n die W olken der A bstraktionen versteigen , 
sondern hübsch auf der E rd e , bey praktischen 
Fällen bleiben , und diese aus der w irklichen , 
nicht aus der Ideenw elt hernehmen.

Nach dem nunm ehrigen Wechsel-Codex w ird  
dem Kaufmann die Pflicht au ferleg t, seine cin- 
gegangenen V erbindlichkeiten pünktlich  auf den 
Tag zu erfüllen. W er den Zwek w i l l , muss 
auch die M ittel zu dessen Erreichung w ollen.

Wie m üsste , ohne das Ilü lfsm ittel der Dis- 
contirung, die H and des K aufm anns, bey Ac- 
ceptirung eines W echsels z itte rn , wenn er des­
sen Betrag nicht schon bereitet in  der Cassa 
h ä tte ! —  W ie w ürden ihn ein paar fehlgeschla­
gene M ärkte zu Boden s treck en , wie w ären
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nicht alle seine Unternehmungen gelähm t, uncl 
Avie könnte er die m indeste Speculation w a­
g e n , ohne A'oraus para t liegendes Geld! E r z it­
te rt aber bey der Annahme der .Wechsel n ich t, 
fehlgeschlagene M ärkte ru iniren  ihn n ich t, und 
ohne Besorgniss überlässt er sich dem Fluge 
seiner Avohl com binirten Speculationen, auch 
ohne einen übrigen H eller dazu in  seiner Cassa 
zu haben. Seines fest begründeten Credits sich 
ruhig b ew u ss t, kann er auf die Ressource der 
Acceptationen vollkom m en bauen , und zum 
D isconto , das i s t : zum Verkaufe der W echsel, 
um dafür noch vor deren V erfa llze it, nach 
Abzug des laufenden Z in ses , allsogleich baar 
Geld zu erhalten , findet er für gute Wechsel 
jederze it Geld. D er Geschäftsmann AA'ird die­
ses leicht verstehen ; ein Lehrbuch schreibe ich 
nicht. W ie es bey uns AArährend den letzten fünf­
zig Jahren m it dem DiscontOAAreseit gegangen i s t , 
davon will ich einen kurzen  Überblick geben.

In  den Achtziger Jahren des Adrigen Jahr­
hunderts Avar 8 pro Cent schon ein hoher Z ins, 
Aveil Aveder in der P o litik , noch im Finanzw e- 
Avesen AA esentliche Veränderungen vorgegangen, 
und Angebote von eigentlichem Disconto-Papier 
damal bey uns noch sehr selten gewesen sind. 
Die Handlung gieng einen soliden Gang.

Begreiflich konnte es in den Neunziger Jah­
ren schon nicht m ehr so s teh e n ; Die immer 
w eiter greifende französische Staatsumwälzung, 
und k o stbare , A'erheerende Kriege untergruben
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den Privat-C red it, bis in die entferntesten Lan­
de; die verm ehrten Staatsschulden entzogen 
dem Kreisläufe des Handels gewaltige Sum­
men , und steigerten folglich den Disconto.

Das darauffolgende Jahrzehend hot zu den 
bereits vorhandenen, noch neue Ursachen der 
Zerrüttung in der H andlung , und im Geldwesen 
d a r : D ie Losreissung des W eltgeldes von des­
sen sym bolischen Z eichen, dem Papiergelde. 
Der Disconto in der M itte dieser Periode stand 
oft zu 18 bis 24 pro Cent im Papiergelde, und 
von dem Jahre 1809 kann ich durch die am tli­
chen Berichte der W iener-Z eitungen  nachwei- 
s e n , dass derselbe bey T ratten  der n iederöster­
reichischen S tän d e , und des W iener Magistrats, 
also w irkliche H andelseffekten , auf verschie­
dene V erfallzeiten , nach eingetretenem F rieden  
zahlbar ausgestellt, einen Gang genommen ha­
be , dessen gleichen ich in  der neueren H an­
dels-Geschichte nirgends finde. Nachdem diese 
in 3 — 6 — 9 — 12 — und 15 Monaten zahl­
baren T ratten  längere Zeit zu einem Disconto 
von 12 bis 26 p er Cent pro Anno gestanden 
haben , erreichte dieser in den Monaten August 
und Septem ber sein Zenith , indem  er au f 42 — 
50 — 57 -— 65 —  ja  am 2. Septem ber auf 70 
per Cent stieg. Aber selbst diese schwindelnde 
Discontohöhe verm ochte gleichwohl n ich t, den 
Darleiher vor Verlust zu schützen , denn se in , 
wenn auch samt dem ungeheuren Disconto in 
kurzer Zeit zurükerhaltenes Capital w a r , unge­
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achtet der um so viel grösseren Summe im Nenn- 
w e r th e , dennoch im R ealw erthe viel weniger 
w e rth , als die von ihm weggegebene kleinere 
G eld-Quantität w erth  gewesen ist.

In  den Jahren 1810 bis 1817 wechselte der 
Disconto im Papiergelde von 12, — 24,  selbst 
bis 40 pro C ent, in effectivem Gelde von 6 bis 
10 und 12 pro Cent.

Im  Jahre 1816 tra t die österreichische Na­
tionalbank ins L eb en , sie bestimmte —  w enn 
meine Vormerkungen richtig sind — den Es- 
compte am 27. Januar 1817 auf 9 pro Cent.

— 6. F ebruar — — S —
— 25. F ebruar —  — 7 —
—  13. M ärz —  — 6 —
—  4. May 1818 —  5 —
—  8. October 1819 — 4 —
—  17. März 1 8 3 1 — 5 —

In dem uns nächsten Jah rzehend , wo auch 
die W iener W ährung ihren  fixen Cours e rh ie lt, 
und wo die O perationen der Nationalbank ihre 
W irkungen äu sse rten , folgte auch der Platz- 
D iscon to , m it Rücksichtnahm e auf die Qualität 
d e sP a p ie re s , das is t: des Schuldners, und auf 
die, m it einer D iscontirung bey der Nationalbank 
nothw endig verbundenen U nkosten , meisten- 
theils dem Bankdisconto. H ievon macht die 
Z e i t , in w eichet ich dieses zum Theile schrei­
b e , das Spätjahr 1830 eine m erkwürdige Aus­
nahm e. Die v ielseitig  eingetretenen U nruhen, 
der h ierau f erfolgte bedeutende F all der S taats­
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papiere, und die dadurch herbeygef'ührten ge­
waltigen Catastrophen in  der H andlung, gebo­
ten auch der National-Bank die höchste Beluith- 
samkeit in Auswahl der Firm en. Dieses w irk ­
te in die Concurrenz zwischen Geldgeber, und 
Geldnehmer störend e in , und der Disconto stieg 
einige Zeit auf 10 und 12 pro Cent.

Dieses w a r , in seinen Um rissen, der Gang 
des Disconto bey uns in  den jüngstverflossenen 
fünfzig Jahren. Mit Ausnahme von allenfallsigen 
Ressourcen bey P r iva tkassen , i s t , nach obiger 
D arste llung , eine Discontirung bey der Natio­
nalbank , wenn das Effekt dazu geeignet i s t , 
allerdings die wohlfeilste W echselopera tion ; 
Weil aber jed er  von derselben zu discontirende 
Wechsel, vermögReglements , drey Unterschrif­
ten h aben , der Aussteller folglich sich noch um 
einen Acceptanten, und um einen Giranten be­
werben, und  diesen Provision und Briefporti 
vergüten, auch einige Tage vor der Verfallzeit 
decken m uss, so ist offenbar, dass selbst der 
geringste B ankdisconto , m it den vorbezeichne- 
ten Nebenspesen, über ö pro Cent zu stehen 
kömmt.

Der Gang der bey der N ational-B ank  dis- 
contirten M erkantil-Effekten ist aus dem nach­
stehenden, meistens in  runden Zahlen angege­
benen Verzeichnisse —  w enn  auch diese meine 
Vormerkungen richtig sind —- am besten zu ent­
nehmen. Sie escom ptir te :
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Im Jahre 1818 für 29 Millionen.
—- 1819 — 17 —
— 1820 — IG
— 1821 — 28 —
-— 1822 — 16 —
— 1823 — 37 —
— 1824 ■— 25 —
— 1S25 — 57 —

— 1820 — 79 —
— 1827 — 86 —
— 1828 — 86 —
— 1829 — 91 —
— 1830 — 133,421,107 fl. 23 xr.

Iten  H albjahr 1831 — 60,987,030 — 49-—
In einem Zeiträume von 13- Jahren also über 

7öO Millionen. Die Gelder sind auf die Stunde 
eingegangen, und sie e rlitt  dabey keinen  Ver­
lust. Ich frage , w as für Bank-Censoren m üss­
ten das sey n , welche in  Operationen von einem 
solchen Umfange , bey uns sich eines solchen 
Erfolgs rühm en könnten  ?

Meine Wiener Banquiers wissen e s , dass 
in  vorkommenden Fällen ich mich nach Zeit 
und Umständen dem vorbezeichneten Disconto 
gleichfalls habe fügen m üssen , und jeder  mei­
ner Collegcn , dem sein merkantilischer Ruf am 
H erzen lag , und der nun nicht Ursache h a t ,  
h in ter der Wahrheit zu bleiben, w ird  eingeste­
hen m üssen, dass e r ,  in sich ereigneten Fällen 
ebendenselben getragen hat. Und in der That 
w ird  bey solchen eintretenden Conjuncturen,



wenn zur Erfüllung cingegangener V erbindlich­
keiten  die eigene Casse nicht hinreichte , jed er 
Kaufmann von Ehre w e it lieber sich jedem  
Opfer u n te rw erfen , als seine F in n a  auch nur 
E inen  Tag Noth leiden lassen. In  solchen F ä l­
len kann man um eine H and voll Procente nicht 
m a rk te n , und w ie gross auch diese Opfer seyn 
m ögen, so können sie doch , abgewogen gegen 
die Beybchaitung eines unbescholtenen Namens , 
nie zu gross sey n , ja  es gibt gar keinen  P re is , 
welcher der E rhaltung des guten m crkantilischen 
Rufes gleich k ä m e , w elcher die einm al verlezte 
Zartheit und Jungfräulichkeit des kaufm änni­
schen C red its , der einmal verlo ren , nie m ehr 
hergestellt w ird , aufw iegen könnte. Ich w ill 
auch vom Disconto , w ie er in frem den Ländern 
zuw eilen  s ta n d , einige N otizen geben , in so­
w eit es m ir m öglich is t ,  diese seltenen und 
zerstreuten Angaben glaubw ürdig zu belegen.

Büsch * ) sag t, dass zu Zeiten der D isconto 
in dem reichen und soliden Ham burg auf Waa- 
ren-Pfänder zu 8 und 10 pro Cent stand , im Jah ­
re 1703 zu 12 pro C ent, **) ja  in England zu 10, 
12 bis 20 ;pro Cent. '*'**) An einem anderen Or­
te gibt Büsch ****) a n , dass die Regierung in

*) Johann Georg Büsch , Professor zu Hamburg Ab­
handlung von den Banken. W ien bey Bauer 1815 
II. Band Seite 382.

**) Ebendaselbst Seite 225 , 233.
***) Ebendaselbst Seite 2 5 5  , 256.
****) Joh. Georg Büsch, Abhandlung von dem Geld­

umlauf, in anhaltender Rücksicht auf die Staats-
7 *
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England bis auf 12 pro Cent Zinsen bezahlt ha­
be; dass in dem Jahre 1763 der Disconto in  dem 
überreichen Am sterdam  bis auf 12 pro  Cent, 
s tieg , *) und dass derselbe in  Paris auf 3, **) 
in  N ordam erika au f 4 pro Cent im  Monate 
steig t. ***)

Es w erden diejenigen also nicht für lauter 
schlechte Menschen e rk lä rt w erden dürfen , w el­
che au f den geldreichsten , und solidesten W ech­
selplätzen und B ö rsen , w o sie auf den Eingang 
ih rer ausgelegten G e ld e r, ohne Unannehmlich­
keiten  zu erfahren , auf die Stunde fest rechnen 
können , den laufenden Disconto geben und neh­
men. Es is t also h ie r n ich t blos von einem Da­
fü rhalten , oder von einer M einung, oder von 
einem Experim ente die R ed e , sondern von w irk ­
lichen Thatsachen, und von solchen gew öhnli­
chen F ä lle n , w elche im  Geschäftsleben tagtäg­
lich  Vorkommen. Diese aber d a rf  der Gesetzge­
ber n ich t ig n o rire n , nicht seine Augen selben 
verschlicssen w ollen. W arum die Theorie nicht 
überall in  E ink lang  m it der P raxis setzen?

Schon Seine M ajestät, w eiland  K aiser und 
König Carl V I. hat in  Z e iten , wo es in  den 
hieher bezüglichen W issenschaften noch finste­
re r w a r ,  als heu te , in einer „E rläu te ru n g  der

90 Erster Theil. Dreyzehnter Artikel.

wirthsschaft und Handlung. Hamburg 1827.1. Theil 
Seite 343.

*-) Ebendaselbst II. Theile Seile 339.
Ebendaselbst II. Theile Seite 521.

***} Ebendaselbst II. Theile Seite 239.



„W echselordnung in Ansehung der trockenen 
„W ech se l“  unterm  30. Januar 1727 * ) folgendes 
verordnet: „  b) Betreffend das In teresse , kon- 
„ nen die K auf- und H andelsleute, w eil sie auf 
„ ih re  Profession Leute h a lte n , m ehr andere Uu- 
„ kosten machen , und von dem Negotio leben 
„ m ü sse n , an die o rd inären  5 oder 0 pro Cent 
„ nicht w ohl gebunden scyn. W ird daher ihnen 
„ K a u f - und H andelsleu ten , w enn sie auch auf 
„ trockene W echsel untereinander handeln , item  
„ w enn selbe den P r iv a te n , so keine Wechsel 
„ leu te  sind , Geld au f dergleichen Wecliselbrie- 
,, fe geben, das M erkan til-In te resse  nach Um- 
„stän d en  der Zeit, und Beschaffenheit der Con- 
„ ju n c tu re n , bevor da kein  Unterpfand vorhan- 
„  den (als in  welchem  F alle  auch das Merkan- 
„  til-ln teresse zu «lässigen is t ,)  zu nehmen er- 
,, laubet. u  So w urde  schon vor m ehr als hun­
dert Jahren bey uns von diesem Gegenstände 
geu rth e ilt, und obwohl ich m it d em , in d ieser 
Verordnung enthaltenen M otive , dass der Kauf­
mann darum , „ w e il  er Leute h a lten , Unkosten 
„ m achen , und vom H andel leben m uss, be­
r e c h t ig t  seyn so lle , „ e in  den Umständen der 
„ Z e i t ,  und Beschaffenheit der Conjuncturen an­
g em essen es  Interesse nehmen d ü r f e ,“' unmög-
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lieh einverstanden seyn k a n n ,  w eil der Preis 
der Geld-Zinsen aus bey weitem noch mehre­
r e n ,  und anderen B e s ta n d te i le n  zusammgesetzt 
i s t ,  so ist es mir gleichwohl w ich tig ,  bewiesen 
zu h aben , w ie  die Gesetzgebung vor mehr als 
einem Jahrhunderte über den vorliegenden Ge­
genstand entschieden, und darin k larer gesehen 
h a t ,  als unser E n tw u rf  sehen will.

Allein selbst in der Einleitung von 1821) zu 
unserem Entwürfe des Wechsel - Codex (Seite 2) 
w ird  gesagt, dass die wechselrechtlichen Con­
stitutionen überall, besonders aber m it jenen 
der übrigen E rb ian d e , möglichst gleich seyn 
m üssen ; ebendaselbst (Seite 120) w ird  einge­
s tanden, dass beym Seehandel keine Zinsen li- 
m itir t  werden können ; in den Motiven und in 
der Einleitung zur Wechselprozess-Ordnung (Sei­
te 130) w ird  eingestanden, dass der Kaufmann 
sich in  seiner Laage (sogenannter) wucherischer 
Zinsen bedienen m uss; und iu  der Verhandlung 
von 1830 von den Mäcklern (Seite G) w ird  zu- 

•  gegeben, dass der Kaufmann auch unterm Nenn-
werthe Wechsel v e rk a u f t , welch Alles m it an­
deren Worten doch nichts anderes heisst, a ls: 
den Abzug bey W echseln, das is t :  der Abzug 
der Zinsen sey dem freyen Übereinkommen der 
Partheyen zu überlassen.

Das preussische allgemeine Landrecht *) § 
092 verfügt, dass wenn ein Kaufmann gegen ei-
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ne blosse Handschrift oder W echsel, Geld auf 
nicht länger ,  als 6 Monate n im m t,  die Bestim­
mung der Zinsen lediglich der Vereinigung der 
Partheyen überlassen seye, und § 696, dass 
Kaufleute untereinander in Handlungs- Geschäf­
ten , die am Orte zwischen Kaufleuten ge- 
wiihnlichen Zinsen fordern k ö n n e n , und auch 
in den §§ 248 und 250 *) angeführten Fällen 
gestattet es höhere Zinsen. Unter den Wech­
selordnungen ist m ir  nur Eine , nemlich die 
dänische vom 18. May 1825 * **) b ekann t,W el­
che im 66. § ausdrüklich e rk lä r t ,  „ d a s s  die 
,,Disconto - Prämien der eigenen Übereinkunft 
„ d e r  Partheyen überlassen seyn so llen .“

Und dieses w ären die m ir bekannten Auto­
ren , in welchen Data vom Disconto zu finden 
s in d , dieses die Gesetze oder Verordnungen, 
welche entweder pos it iv ,  oder nu r bey läufig 
vom Disconto handeln ; die Ungebundenheit 
desselben findet jedoch , meines W issens, in a l­
len handelnden L ändern , ausser E ng land , ohne 
Anstand statt.

Nur in  England existirt eine Beschränkung 
der Zinsen zwischen Kaufieutcn; wie s ta t io n ä r ,  
wie unbeweglich und schwerfällig aber Eng­
land in all solchen Fällen sey ,  wo eine Ab­
änderung nothwendäg w äre  , das beweiset
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am besten die Emancipation der Irländischen 
K atholiken , wozu es anderthalb Jahrhunderte 
gebraucht h a t;  und darum ist d iese , einerseits 
auf dem höchstem Culturgrade stehende Nation , 
anderseits nicht allenthalben als Muster aufzu­
stellen. E rs t je tzo  nähert sich England auch 
hierin der Empfänglichkeit für W ahrheit und 
Recht. Die Advokaten, welche sich lange den vom 
Handelsstande verlangten Abänderungen in dem 
Gesetze gegen den Wucher w idersetz ten , sind 
endlich mit demselben einverstanden , dass die­
se mehr Schaden, als Nutzen gestiftet. *) Und 
selbst der Solicitor-G eneral, und der Attorney- 
General haben bey der zweyten Verlesung der 
W ucherbill , welche mit 50 gegen 21 Stimmen 
im vorletzten Parlamente S ta t t  ha tte ,  e rk lä r t ,  
dass sie eine Abschaffung der Wuchergesetze 
überhaupt für wünschenswert!! halten ; **) Na­
mentlich bemerkte le tz te re r ,  „ e r  sehe nicht 
„ e i n ,  warum  die Legislatur eher bey Geldan- 
,, leben ein Latum bestimmen so ll te ,  als bey 
„  Ländereyen , oder Häusern. “  Ja  bey Gelegen­
heit einer anderen Parlaments - Sitzung hat der 
A ttorney-General, (Kron-Anwald), dessen Pflicht 
es ansonsten w ä re , den Wucher von Amtswe- 
gen zu vindiciren , die Zurücknahme der Wu­
cherbill un terstü tz t, und sich nebstbey also aus»
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gesprochen: „  E in st hatte m an geglaub t, die 
„L eg isla tu r könne die Preise der Dinge reguli- 
„ r e n ; .  je tz t aber w ciss m an w o h l, dass Preise 
„au sse r ih rer Controlle liegen .<c * )

D er S chriftste lle r, w elche ih r U rth e il, be­
schränkt au f den Disconto a lle in , abgegeben 
haben , w eiss ich n ich t m ehrere anzuführen, 
w eil s ie , w ie  aus dem bald Nachfolgenden er­
hellen w ird , sich nur über Geld-Zinsen im All­
gemeinen ausgesprochen haben , und  w eil das 
ein hinkender G rundsatz i s t ,  der nur auf die 
Kaufleute a lle in , und n ich t auch auf die übri­
gen Menschen passte.

Büsch **) sagt: „ I n  London w ird  der Dis- 
„ c o n t un ter dem Zw ang der B ank gehalten , 
„d iese  d iscontirt nicht ü b er, und n ich t unter 
„ 5  pro C ent, welches der gesetzmässige Zins- 
„ fu ss in England ist. Andersw o is t der Dis- 
„  co n t, so viel ich w e is s , ein freyes Gewerbe , 
„ u n d k a n n , ja  ich möchte sagen , muss es auch 
„  seyn. — Es bleibt gewiss das b e ste , der Sache 
„  ihren freyen Lauf zu lassen. “

Günther ***) sag t: „ I n  allen diesen Fäl- 
„ le n  (im D isconto) m ischt sich , zufolge einer 
„allgem ein anerkannten  H andlungs-O bserw anz, 
„ nicht die m indeste gesetzliche Einschränkung
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„ in  die fessellose FreyLeit des G eldhandels, 
„ u n d  doch hat man noch n ie , selbst in  den 
„  dringendsten C risen , und Credit-Stokung den 
„ F a ll  e rleb t, dass schädlicher W ucher die Ein- 
„m ischung der Gesetzgebung, oder der Polizey 
„ in diesen freyen Gang der Concurrenz nöthig 
„  gemacht hätte. — Diess gibt docli, w ie m ir 
„ d e u c h t ,  eine sehr vortheilhafte Analogie (In- 
„  dicium ) fiir die M öglichkeit allgem einer Zins- 
„  freyheit. Was im  W echsclhandel ohne aller 
„gesetzlichen F ürsorge möglich i s t ,  muss auch 
„ im  G eldverkehr ü b e rh au p t, un ter gehöriger, 
„  in Gem ässheit der w eiterh in  folgenden Grund- 
„ sätze anzuw endenden C autelen, eben wohl 
„n ich t unmöglich seyn. “  Und eb en derse lbe:* ) 
„  So arg ist es denn freylich G ottlob! bey uns 
„ in  Deutschland nicht , wo doch wenigstens 
„ b is  zu einem  bestim m ten Verhältniss das Zin- 
,, sennehmen gesetzlich erlaubt ist. Aber schlimm 
„ genug w ürde es freylich auch bey uns aussc- 
„ hen , w enn  unser W echsel-Disconto, sobald er 
„ einm al über dieses Verhältniss h in au sg eh t, 
„nach  der buchstäblichen Strenge m ancher, 
„ z w a r durch Nichtgebrauch ausser Gang gekom- 
„ m enen, aber doch nie ausdrücklich vcrruffe- 
„ neu W uchergesetze gerichtet w erden sollte. “  

Leuchs ** ) d rück t sich folgendermassen 
a u s : „ D e r  Discont w ird  in  solchen Fällen

*) Am angeführten Orte Seite 238.
**) Vollständige Handelswissenschaft in drey Vhei- 

len von Johann Michael Leuchs, dritte Auflage. 
Nürnberg 1822. I. Theile. Seite 323.
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„ gleich von der W echselsumme abgezogen, und 
„  is t w illkiihrlich. “

So vereinigen sich also G esetze, Verord­
nungen, S chriftsteller, H erkom m en, und That- 
sachen d a rin , dass den Kaufleuten keine Zinsen 
zu beschränken seyen. Wie könnte es auch an­
ders s e y n , in  einer Z eit, wo alle Börsen E uro­
pas durch die Operationen dieser Cosmopoliti- 
schen , dieser W eltbanquiers so zu sagen soli­
darisch m iteinander verflochten sind , und  eine 
H andels - oder politische E rschütterung in  L is­
sabon, alsogleich auch in  Petersburg verspürt 
w ird ? —  D ie E rörterung der Frage, ob hohe oder 
niedere Zinsen ein Zeichen, ein Beweis von 
blühender und lebhafter H andlang sey en , w ür­
de zu w eit fü h re n , und gehört n icht hie- 
her ; „ E in e  Steigerung des Zinsfusses deutet 
„ n ic h t im m er an , dass die Capitale w eniger 
,, w erd en , sie kann auch anzeigen , dass deren 
„ Anlagsplätze sich vervielfältigen. Aus einer 
„ entgegengesetzten Ursache sah man die um ­
g e k e h r te  W irkung hervorgehen, und aus tie- 
„ fern Elende das nemliche R esultat entspringen, 
„w elches gewöhnlich das Merkmal hohen W ohl­
s ta n d e s  i s t .“  * ) Dass niedere Geldzinsen der 
Industrie jed er A rt fö rd erlich , und günstig sey­
en , w ird  Niemand bezw eifeln ; daraus folgt 
aber bey weitem noch n ich t, dass man selbe 
der Concurrenz , und dem freyen Überein-
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kommen der Partheyen en tziehen , durch Ge­
walt niederhalten, oder wohl gar festsetzen 
dürfe oder könne. Gesetzt aber auch den F a l l , 
eine Gesetzgebung begienge den F eh le r, und 
erliesse ein solches Beschränkungsgesetz für 
Kaufleute in ihren Geldverhandlungen, so könn­
ten letztere ihnen ja nicht gehorchen, weil es 
wider die N atur ist 9 weil es ihre merkantilische 
E xistenz 9 und ihre Ehre jedem leichten Zufalle 
Preis gäbe, die Ehre aher m it dem Lehen glei­
chen Schrittes geht s und die Selb st erhalt ung eia 
im Naturrechte gegründetes s allen anderen ver­
gehendes Gesetz ist. Und wenn auch Spione 
sie allenthalben um gäben, welche überall Wu­
cher w ittern , nun so würden sie sich in vor­
kommenden Fällen le ich t, aber nur mit ihrem , 
und des Landes Schaden helfen. Der Besitzer 
ries Geldes wird cs nach jenem Platze senden 
Wo man von dessen Eigenschaften besser unter­
richtet ist, der Geldbedürftige w ird es aber auch 
dort suchen , wo seinen Verfügungen , und sei­
nen Bedürfnissen kein Zwang angelegt w ird , 
und so werden beyde den ihnen abgenothigten 
beklagenswerthen Entschluss fassen, das in der 
Fremde zu suchen, was ihnen ihre Ileim ath 
versagt; Jener die f r  eye Benützung seines Gel­
des » dieser die Mittel zur Erfüllung der natür­
lichen Pflicht der Selbsterhaltung s der Pflicht, 
seinen kaufmännischen Namen durch jegliches 
Opfer makkellos zu bewahren. Das Land aber 
w ird die Vortheile einer freyen Circulalion ,
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und alle jene Vortheile verlieren, welche diese 
beyden, das ist: der Geldgeber, und der Geld­
nehmer aufwenden, und entbehren m üssen, um 
ihren Zwek auf fremden Plätzen zu erreichen.

Ich zögere also auch keinen Augenblick aus­
zusprechen , dass wenn w ir die Wechselord­
nung nicht vor ihrer Geburt schon auch begra­
ben w ollen, es unerlässlich sey, m it klaren 
Worten darin auszusprechen, dass nach A rt der 
angezogenen Verordnung weiland Kaiser und 
König Carl V I ., des erwähnten Patents Aller­
höchst Seiner jezo glorreich regierenden Maje­
s tä t, und der angeführten neuesten dänischen 
W echselordnung, in kaufmännische Geldverträ­
ge keine Einmengung statt finde, und deren 
Zinsbestimmungen lediglich dem freyen Über­
einkommen der Partheyen zu überlassen seyen. 
Oder wie soll sich denn der Kaufmann verhal­
ten , wenn er mit den anderen überall und all­
gemein, aber nur bey uns nicht geltenden Grund­
sätzen in die offenbarste Opposition geräth , und 
anstosst ?

Mit dem Merkantil-Zins ist wohl nichts nä­
her verw andt, als Darlehenzinsen an Nicht- 
Kaufleute, Partial-Obligationen , W ucher, Ver­
schwender, Erhaltung der'F am ilien  , und was 
sonst noch sich hinzu drängen mag. Hievon also 
der Reihe nach.

Nach diesen Bemerkungen von Merkantil- 
Zinsen, gehe ich nun auf die Beschränkung der 
Geld-Zinsen im Allgemeinen über, deren Über-
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tretung auch & W u c h e ree heisst: ein W o rt, m it 
w elchem  ein schim pflicher B egriff, eine schim pf­
liche Bedeutung verbunden wird.

D ecipiinur saepe sub specie r e c t i !
W ie gedem üthigt müsste der Mensch in  sei­

nem D ü n k e l, das M eisterstück der Schöpfung 
zu se y n , sich fü h len , und wie misstrauisch in  
seine oft vorschnellen Urtheile seyn , w enn er 
re iflicher nachdäch te , dass er manchmal Jah r­
hunderte  b ra u c h t, um zur Erkenntniss auch 
selbst der einfachsten W ahrheiten zu gelangen !

Unser König Colomann hat schon im Jahre 
1100 *) befohlen: „V o n  H exen soll keine Be- 
„  de sey n , denn es gibt keine. “  Ich glaube 
n ich t, dass sich heute ein Dorfschulm eister fän­
d e , Welcher ein U rtheil zur Verbrennung einer 
H exe unterschriebe, und dennoch w urde ich 
glaubw ürdig v e rs ich e rt, dass bey uns noch im 
vorigen Jahrhunderte  IJexen-Prozesse abgeloffen 
seyen. Gewiss sassen bey V erurtheilung der H e­
xen keine Physiker zu G erich te; allein m it all 
unserem heutigen besseren W issen , können w ir  
gleichwohl n ich t einer e in z ig en , in optim a 
(oder in  pessima) Ju ris  forma verbrannten Hexe 
das Leben zurückstellen.

Eben jetzo  sind es nahe an Zw eyhundert 
Ja h re , dass Galileus G a lile i, geboren zu Pisa 
1564 , w eil er in seinem berühm ten Dialogo vom
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Laufe der Sonne und der E rde ein dem Ptolo- 
mäischen entgegengesetztes System aufgestellt, 
und das Copernicanische vertheid iget h a tte , d ie­
sen seinen vorgeblichen Irrthum  am 23. Juny 
1033, also ein Siebenzig jäh rig e r G reis, nach 
m ehrm onatlichein G efängnisse, kniend in  Rom 
auf das Evangelium abschw ören musste. ,, Cor- 
„ de sincero et fide non ficta ab ju ro , maledico 
„ e t  detestor supradictos E rrores et I la e re se s ,“  
war die F o rm e l, die er aussprechen musste. 
Aufstehend soll er voll U nw illen, und m it ver­
bissener W uth , seiner Überzeugung zum Trotz 
geschworen zu haben , m it dem Fusse gestam pft, 
und ausgeruffen haben: „ e  p u r si muove. “  *) 
Gewiss sassen auch bey diesem Gerichte keine 
M athem atiker, und obwohl heute kein  Ädjunct 
der Sterm varte am Gerhardsberge Galileis Sätze 
bestreiten w ü rd e ; für seine Zeit b lie b , in  den 
Augen der U nwissenden , seine Ehre gleichwohl 
befleckt, und der ehrw ürdige Greis unschuldig 
gekränkt. D ie verbrannten H exen w aren  b lu ti­
ge Opfer der grassen Unw issenheit ihres Jah r­
hunderts — Galilei der M ärtyr der bosshaften 
V erstoktheit seiner Richter. —  F ilangieri sagt 
daher sehr treffend : ,, So w ahr ist e s , dass die 
„ Irr th ü in e r eines Jahrhunderts oft selbst den
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Compendioses Gelehrten-Lexicon etc. bey Johann 
Fried. Gleditsch et Sohn in Leipzig 1715. Arti­
kel Galilei.

Conversations - Lexicon IV. Band Leipzig bey Brok- 
haus 1830. F. bis G. Artikel Galilei.



„aufgeklärtesten Männern desselben Zeitalters 
„  verborgen bleiben, während der grösste Igno- 
„ ra n t der Nachwelt über die Irrthüm er seiner 
„V orfahren lacht, ohne an diejenigen zu den- 
„ k e n ,  die seine Zeitgenossen an deren Stelle 
„ geseszt haben. “ *)

H at doch, nach von Rotteck **) sogar die 
milde Maria Theresia unter ein Folter-Edict ih­
ren Namen gesetzt.

Da dieses Gegenstände s in d , welche w e­
der aus Justin ian , noch aus Verböczy vorur- 
theilsfrey beurtheilt Werden können, aber Ehre 
und Vermögen der Staatsbürger afficiren , so 
is t es wohl der Mühe w erth, ihnen einige Zei­
len zu w idm en, und zu untersuchen, ob bey 
uns nicht etwa noch Hexenprozesse unter einer 
anderen Form fortdauern , damit auch w ir nicht 
vielleich vor der nächsten Generation schon zu 
erröthen haben.

Einer der grössten Monarchen , und zugleich 
der grössten Männer des vorigen Jahrhunderts,
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*) La Scienza della Legislatione del Cavaliere Cae- 
tano Filangieri. Venezia, 1796 presso Giacomo 
Storti. Tojno IV. pag. 6 50— 651.

Tanto e vero che gli errori di un secolo rimangono 
spessö ignoti anche agli noniini piu illuminati dell* 
istesso secolo 5 nel mentre che il piu ignorante 
della posterita sorride sugli errori de’ siioi padri, 
senza riflettere a f[uplli che i suoi conteinporanei 
han loro sostituiti.
Über stehende Heere, und National-Miliz von Carl 

von Rotteck, Dr. und ord. öfi'. Professor an der 
Universität zu Freyburg 1816. Seite 127.
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der Kaiser und König Joseph der I!. hat einen 
Preis von 500 Ducaten auf die Beantw ortung 
der F rag e : „W as  ist W ucher, und durch wel- 
„ che beste M itte l, ist demselben ohne Strafgc- 
,, setz E inhalt zu thuu ? “  gesetzt. Diese Preis­
frage is t (w ie  in einer B roschüre, *) welche ich 
besitze , angeführt w ird , und xvie ich anten- 
tisch beweisen k a n n )  m ittelst C ircularien der 
hohen königlich-hungarischen S tatthalterey  ddo 
3. A pril 1789 Zahl 12618 auch in  Ungarn al­
len Jurisdictionen kund gemacht w orden. M ei­
nes Wissens ist aber der noch nicht geboren 
w orden, w elcher den Preis v e rd ie n t, und d ie­
se Frage gelöset hätte . M it der A n tw o rt: alles, 
was über Sechs vom H undert genommen w ird , 
ist W u ch er, w äre diese Preisfrage freylich am 
bequemsten ge lö se t; es muss aber voraus gesetzt 
w erden , dass dem grossen K aiser d ie positiven  
Gesetze allerdings bekannt w aren , und dass er 
diese F rag e , abgesehen und unabhängig von a l­
len positiven G esetzen, zur Lösung aufgewor­
fen hat.

Es sind bey dieser Gelegenheit verschiede­
ne Flugschriften erschienen, wovon ich freylich 
nicht w issen k a n n , ob alle zu m einer Kenntniss 
gelangt s in d ;

Ich besitze folgende :

*) Modus, fundurn publicum constituendi, adnexa 
Dissertatione de exstirpanda usuraria pravitate 
etc. Pestini Typis Francisci Augustini Patzko 1791.
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I. „Ü ber W ucher und W uchergesetze, eine 
Vorstellung von Sonnenfels “  * ) m it dem Motto :

Nullum edepol hodie genus est hominura tetrius 
Nec minus bono cum jure , quam danisticum.

Plautus in Mostellaria.
II. E ine zweyte Schrift von ebendemselben 

Verfasser über die Aufgabe der obigen Preis­
frage, geschrieben im Januar 1789.

III. Und eine d ritte : „zu  H errn  H ofraths von 
Kaesz Abhandlung über die Aufhebung der W u­
chergesetze.“  **)

Ich kann keine W iderlegung dieser m ehr 
schim m ernden, als gründlichen Vorträge des 
H errn  H ofraths von Sonnenfels schreiben ; das 
haben th e ils , der H err H ofrath F ischer von Rie- 

, selbach in  seinen „  freym iithigen Gedanken über 
„  W ucher und W uchergesetze, “  W ienbey K urz­
beck 1790; theils der H err H ofrath  von Kaesz 
in einer B roschüre: „ Ü b er die Aufhebung der 
„W u ch e rg ese tze ,“  W ien bey Kurzbeck 1791, 
gethan; allein  bey aller H ochachtung, welche 
ich fü r einen so ausgezeichneten Schriftsteller , 
w ie  der H err H ofrath von Sonnenfels is t ,  ha­
ben m u ss , und w irk lich  habe , kann ich mich 
doch einiger Bemerkungen nicht erw ehren. D er­
selbe setzt seiner ersten Broschüre ein Motto 
aus einer Komödie des Plautus v o r , dessen 
W ah l, w ie  ich m ein e , n icht sehr glücklich
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*) Wien bey von Kurzbeck 17S9.
Wien bey von Kurzbeck 1791.
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war. Zu einem so ernsthaften , und w ichtigen 
Gegenstände sollte ein Beytrag nicht aus einer 
Komödie gehöhlt w erden : es ist ja  gar kein
S tan d , und kein G egenstand, welcher der leicht­
fertigen K ritik  auf den B rettern nicht ausgesetzt 
w ä re , am w enigsten is t es aber der frivole 
R ö m er, und das A lterthum  , welche h ierin  als 
M uster dienen k ö n n ten , w eil damals alle arbei­
tenden Stände w eniger geachtet w a ren , als die 
S k lav en , indem der S k lav e , (meinte m an) nur 
Einem  H errn  d ien e , der Gewerbsmann aber Je­
dem , der dessen D ienste bezahle. *) W eiter 
sagt der H err H ofrath in  der IJ. Flugschrift 
Seite 13 dass: „ w e il die Frage gestellt s e y e , 
„ W a s  ist W ucher ? n icht m ehr die Frage s e y e : 
„ g ib t es einen W ucher? sondern dass durch 
„ d ie se  Preisfrage die S taatsverw altung bereits 
,, vorentschieden  habe. “

Wie kann das W esen  vorhanden seyn , wenn 
die D efinition  ̂ die Notion  des Wesens noch 
feh lt?  E rst die Grunze bestim m t; dieses is t die 
V orfrage, dann ergibt sich erst die Definition. 
Wer fragen w ü rd e , was is t eine H exe? hat ja  
darum noch nicht die Existenz der H exen zu­
gegeben. W ir haben ja  m ehrere W orte in  der 
Sprache, und in  der physischen W elt, welche 
zw ar einen Schall von sich geben , aber denen 
man nach d en , davon vormals bestandenen Be­

*) Gewerbs- und Ilandelsfreyheit von Johann Carl 
Leuchs. Nürnberg 1827, Seito 33.
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griffen, nun kein w irk liches Object unterstel­
len kann : V am pyr, P e lik an , I r r l ic h t, D rache,
Syrenc.

Ist doch nicht einmal iui reinen Latein für 
das, was w ir m it „W u ch er“ beze ichnen , ein 
eigenes Wort vorhanden: denn „  Usura “ bedeu­
tet G eldzinse, und nu r im  Barbarischen Latein 
is t es dem „ W u c h e r“ u n te rg este llt, ja  dieses 
W ort sogar im D eutschen gemissbraucht wor­
den. *)

Es gibt viele Begriffe, von denen tun so 
k e c k e r , und w illkührlicher Gebrauch gemacht 
w ird , als ih r Umfang und Innhalt schw ankender 
und unbestim m ter e rsch e in t, ja  w enn ein sol­
cher w illkührlicher Gebrauch eine Zeiilang gang 
und  gäbe gewesen i s t ,  so steigt die Kühnheit 
in  den Schlussfolgerungen, und jede  gründliche­
re , und ernstere Prüfung w ird , als ein Un­
rech t, oder zum w enigsten als eine Thorheit 
bezeichnet, und zurück gewiesen.

Zn den Begriffen jen er A rt gehört der vom 
W ucher. Ich habe —• w enn m ein Gedächtniss 
mich nicht trügt — schon in einem römischen 
Schriftsteller Catos' Klage gelesen: „N os vero
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*) Eines alten Mannes Morgenträume über Vfucher , 
Umlauf der Münze, Brotpreis , Schul - und Er- 
ziehungswesen. Leipzig 1803 Seite 18. Anmerkung. 
Gerte Verbum usura non est faedum. Oudendor- 
pius . . . .  Noch jetzt sagen wir: „eine Pflanze 
,, wuchert , — mit seinem Pfunde wuchern , Cl ohne 
dem mindesten üblen Ntbenbegriff. — Also Er­
werb , Vermehrung.
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Rerum vocabala amisinms. “ Wass ich aber am 
wenigsten begreife, i s t ,  dass der H err Ilof- 
rath von Sonnenfels in  den angeführten drey 
Flugschriften die W uchergesetze m ächtig in 
Schutz n im m t, in seinem grösseren W erke *) 
aber deren U nm öglichkeit, Z w eck w id rig k e it, 
und Schädlichkeit system atisch e rw eise t, und 
so mit sich selbst in einen unerklärlichen W i­
derspruch geräth. Seine in diesem W erke auf­
gestellten Sätze können fürw ahr als Aphoris­
men in  der W uchergesetzgebung, für ausge­
machte W ahrheiten gelten. E r s a g t:

§ 311. „ Können die Geldzinsen überhaupt 
durch Gesetze bestim m t werden ? und wenn es 
geschieht, was sind die Folgen ? “

§ 312. ,, Der Geldzins hat zween B e s ta n d te i­
le ; den Gewinn der entgeht s oder gemacht w er­
den k a n n , und die Gefahr der Zeit t oder des 
Geldes selbst. c£

§313. „ D ie  Grösse des entgehenden Gewinns 
kann nicht bestim m t w erd en .“

§ 314. „ D ie  Grösse des G ew inns, oder des 
V o r te ils  , den sich der Borger verschaffen kann, 
hisst sich eben so wenig bestim m en.“

§ 315. „ Die Grösse der Gefahr bey dem ent­
lehnten Gelde lässt keine Bestimmung zu. “

§ 316. „B ey  blossen, durch ke in  Unterpfand 
bedekten Verschreibungen sind die Gefahren

*) Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanz 5 
von Sonnenfels. Säe Auflage. Wien bey Kurzbeck 
1787. II. Th eil Seite 496. f. f. g.



der Zeit und des Capitols v e re in ig t, beydc wech­
se lnd , m annigfaltig, nach dem Unterschiede im 
Verm ögen, im  S tande, in  den Unternehm un­
gen, Zufällen, Geschicklichkeit des Schuldners, 
w as auf das zahlen können s und zahlen wol­
len einfliesst. “

A n m e r k u n g .  „ W ie  konnten die Gesetze 
diesen w ichtigen Unterschied aus den Augen 
la sse n , und die Zinse bey blossen Verschrei- 
bimgens das is t: bey der zweifachen  Gefahr 
der Zeit s und des Capitalss m it Hypothekar~ 
schulden gleich setzen , wo eine Gattung von 
G efahr, die Gefahr des Capitals ganz ver­
schw indet? u

§ 317. „ D a  also die Theile,  aus welchen der 
Geldzins zusam m engesetzt i s t ,  sich nach der 
N atur und W esenheit nicht bestimmen lassen , 
so scldiesst auch der Geldzins se lb s t, als das 
Ganze (§ 312) nach der N atur  und Wesenheit s 
eine gesetzmässige Bestimmung aus. Auch muss 
eine solche Bestimmung die Absicht nothw endig 
verfehlen , und w ird  entw eder überflüssig, oder 
schädlich. Überflüssigs wo im m er Leiher und 
Borger  ihres zusammentreffenden Vortheils w e­
gen sich von selbst vereinigen. Schädlich s so 
oft sie dem Gläubiger nicht zur Rechnung schlägt. 
Sie können zw ar verbieten s m ehr als die be­
stim m te Zinse zu nehm en, auch au f die Über- 
tre ttungF iscalstrafen  verhängen, aber den Geld­
besitzern nicht befehlens ih r Geld nicht lieber 
bey sich liegen zu lassen , als auf Bedingnisse,

lOS Erster Theil. Dreyzehnter Artikel.
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welche ihnen nicht anstehen , zu verleihen. Ein 
Mann von G eschicklichkeit, aber ohne Untcr- 
nehmungsfonds, w ird  also gehindert, zu gewin­
nen. Aber der Mann in  Verlegenheit muss Geld 
haben , und sich den Forderungen desjeni­
gen unterw erfen „ von dem er es verlangt. Die- 
se Forderungen sind nun unausbleiblich härter , 
sobald Ein B e s ta n d te il  des Z in ses , die G efahr 
durch die Fiscalstrafen vergrössert w ird . Also 
w ird das G esetz, „w elch es , w ie M ontesquieu 
s a g t, „  sowohl den , welchem es beyspring t, 
„  als den es v e r u r t e i l t ,  gegen sich h a t , “  nicht 
beobachtet. Aber die Umstände aller Geldbe- 
diirftigen sind dadurch verschlim m ert,“

§ 318. „ D ie  Gesetzgebung hat a lso , nach 
richtigen G rundsätzen , zwischen Borger  und 
Leiher s als V ertrag  errichtende  s niem als zu 
treten . “

§ 321. „  V erordnungen also sind zur E rn ie­
drigung der Zinsen unw irksam . “

So w eit Sonnenfels. D ie Ursachen dieser 
W idersprüche gegen seine vorcitirten  Flugschrif­
ten , und w arum  er später den M antel nach dem 
W ind gedreht h a t , sind m ir nicht bekannt.

D er m ir unbekannte Verfasser der vorge­
dachten lateinischen D issertation hat sich auch 
an diese Preisfrage gemacht. Obwohl der gute 
Mann nicht w eit über sein Corpus ju r is  hinaus- 
gesehen, und den Gegenstand meistens nu r aus 
diesem S tandpunkte behandelt h a t ; so blickt 
aber gleichwohl nicht nur sein patriotischer



"Wunsch zu he lfen , sondern auch das Gefühl 
h e rv o r ,  dass es hierin bey uns allerdings an 
Etw as fehle. Ob er die rechten Mittel zur Ab­
hülfe vorschlägt, überlasse ich der Beurtheilung. 
Nachdem er im 28. und 33. § k lag t,  dass in Un­
garn gegen die sicherste Hypothek kaum ein 
paar Tausend Gulden zu leihen zu, bekommen 
s in d , sucht er die Ursache d av o n , und mit 
R ech t , in dem langsamen Gange der Gercchtig- 
keitspflege, und wünscht § 33, 34 , und an 
mehreren Orten, eine schnellere Justiz , und 
Wechselgerichte für Jedermann eingeführt zu 
sehen. Im 30. § schlägt er eine Landtafel v o r , 
bey .w elcher aber nach § 41 in  den Aktivstand 
bewegliche Sachen nicht eingetragen seyen; in 
den §§ 45 —  94 schlägt er eine neue Classifi­
cation der Gläubiger, endlich vom § 107 an , 
zur Ausrottung des Wuchers eine öffentliche Na- 
lional-Cassa v o r ,  welche Jed e rm an n , der h in ­
reichende Sicherheit bieten k a n n , Geld darleihe. 
Diese C assa , diesen Fundum publicum will er 
5 109 aus den Stiftungs - und Waisengeldern do- 
t iren , und unter der Garantie der Nation, un­
garische Bancozettel erschaffen.

Von der Landtafel, in so weit sie zu einem 
Credit-Vereine dienen so lle , w erde ich noch 
Gelegenheit haben , ein W ort zu sagen, und 
auch eines von einer Ausgabe in ungarischem 
Papiergelde. Sonderbar, dass der Verfasser d ie­
ser Dissertation bierin m it dem Hofralbo von 
Sonnenfels übereinköm m t, welcher in  der II.

110 Erster Theil. Dreyzchnter Artikel.
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der obgedachten B roschüren , in der A bsich t, 
die Geld-Zinsen herabzudrüken, auf eine neue 
Emission von 40 Millionen Papiergeld anträgt.

Es ist ein gew öhnlicher, aber ein grosser 
Irrthum zu glauben, als ob die Menge des im 
Umlaufe vorhandenen Geldes a l le in , oder die 
Vermehrung von dessen symbolischen Zeichen al­
lein , oder auch nur grösstentheils, auf den Zins- 
fuss e inw irken  , und eine Verminderung der 
Geld-Zinsen unmittelbar nach sich ziehen müss­
te. Diesen Irrthum berichtigt Büsch, *) und 
Smith **) führt gegen L o c k e , L a w , und Mon­
tesquieu an , dass nicht die aus der Entdekung 
Amerikas, und dessen Bergwerken erfolgte V er­
mehrung des Goldes und Silbers in  E u r o p a , 
sondern verminderte G ew innste , grössere Si­
cherheit, und andere Umstände die w ahre  Ur­
sache des nach der Entdekung Amerikas ver­
minderten Zinsfusses w aren. Wenn dem also 
w ä r e , dass “die Masse des cirkulirenden Geldes 
allein auf den Geld-Zins e inw irk te , dann müss­
ten in unserer Monarchie dam als , als anstatt 
der gewöhnlichen in Circulation gewesenen Geld­
summe , diese auf 1060 Millionen gesteigert 
w u r d e , die Zinsen im Verhältnisse ausseror­
dentlich n ie d e r , ja  am niedrigsten gewesen 
seyn; allein — eine paradoxe, und doch wahre 
Erscheinung, welche noch kein Schriftsteller

*) Büsch vom Geldumlauf II. Seite 499 , 524.
**) Smith II. Seite 148.



anführen k o n n te , weil sie sich nur erst in unse­
re r  Zeit ereignet hat —  eben zur Z e i t ,  als die 
gewöhnliche Circulations-Massa vier - und fünf­
fach vorhanden w a r ,  stieg der Disconto aufs 
Höchste. Ich habe im Vorhergehenden aklenmäs- 
sig bewiesen, dass die Geld-Zinsen nie höher 
gestanden s in d , als zu jener Z eit;  zum augen­
scheinlichen B ew eise, dass sich solche Dinge 
nicht nach der Mathematik berechnen lassen, 
und dass die Geld-Zinsen eben so gut aus den 
verschiedenartigsten Elementen bestehen , w ie  
je d e r  andere Gegenstand der Limitation. Unter 
diesen Elementen stehen freylich C ap ita l-G e­
w in n ,  Sicherheit des Schuldners, schnelle , un­
verworrene Justiz obenan ; allein Alles erschö­
pfen sie darum doch noch n ich t, wie w ir so 
eben gesehen haben. Was ich aus der noch im 
frischen Andenken schwebenden Erfahrung nie­
derschreibe, das hat vorlangst auch die Theo­
rie behauptet. Büsch *) sagte schon: „  Überfluss 
„  des haaren Geldes allein macht es nicht aus. 
„ l n  einigen der geldreichsten Länder sind die 
,, Zinsen doch immer sehr hoch. In ganz Ostin­
d i e n  erhalten sie sich Auf ach t, bis zehn pro 
„C en t.  Man sage n ich t, dass diess der Mangel 
„  guter Justizpflege, und die Furch t vor gewalt- 
„ samen Eingriffen der Regenten des Landes al­
l e i n  mache. Selbst Europäer bezahlen sie an 
,, Europäer so hoch. “  Und auch Sonnenfels stellt,
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im Widerspruche m it seinem eigenen Vorschlä­
ge einer neuen Emission von 40 Millionen Pa­
piergeldes , Behufs der Herabdrückung der Geld- 
Zinsen, den Satz auf: * )  § 324. „ D ie  blosse 
„Verm ehrung der Geldsumme allein a b e r ,  es 
„  sey nun wahrhaft oder durch P apier s hilft 
„ d em  Übel (Mangel an Geld § 323) nicht ab. “  

E in  Dr. Prcuer **) hat auch über dieses 
Thema geschrieben. Nachdem er darin verschie­
dentlich he rum irr t ,  um eine Definition des Wu­
chers zu finden, indem er sich um den unbe­
stimmten Ausdruk „unverhältnissm ässig “  her­
um dreh t,  gesteht e r ,  (Seite  24) dass Strafge­
setze mehr schädlich , als nützlich seyen , spricht 
zum Theil w id e r  Sonnenfels, (Seite 40) indem 
er der Meinung i s t , dass genügsames Numerär 
vorhanden s e y e , bringt eine Casuistik v o r , 
(Seite 27) w o selbst 10 pro Cent für keinen  
Wucher e rk lä rt werden k önnen , vielmehr eine 
Wohlthat s ey en , und  endet (Seite 64) m it dem 
Vorschläge, F ragäm ter unter Oberaufsicht zu 
errichten , wo die Geldsuchenden , und Geldan- 
bietenden sich finden könnten.

Dieses sind die mir bekannt gewordenen , 
bey Gelegenheit dieser Preisfrage im  Innlande 
herausgekommenen Schriften.

*) Am angeführten Orte II. Theile Seite 518.
**) Noch ein Versuch einer Auflösung der Preisauf­

gabe „W as ist Wucher“ etc. von Joseph Preuer, 
der Hechle Doctor, Hof- und Gerichts Advocat, 
Wien 1794, in Verlag bey Job. Georg Binz.



Vom Auslande habe ich vor mir liegen, die 
bey ebenderselben Veranlassung herausgekom- 
m en e , bereits vorne angeführte , mit deutschem 
F leisse , und deutscher Gründlichkeit ausgear­
beitete systematische Abhandlung über Wucher 
und Wuchergesetze , vom Licenciaten, nachhe- 
rigen Senator der freyen Hansestadt Hamburg 
Dr. G ünther, welche meines Erachtens bey w ei­
tem alles h in ter sich lä s s t , was hierüber je  ge­
schrieben worden i s t ,  welche von Büsch, und 
von Say citirt wird , und von welcher nur recht 
sehr zu bedauern i s t , dass er den versprochenen 
zweyten Theil nicht nachfolgen liess. Mit glei­
cher Gründlichkeit, nur in einer anderen Metho­
de hat über dieses Thema Bentham *) geschrie­
ben , welcher bey sehr vielen Engländern in 
derley Fragen beynahe als Orakel gilt. **) Die­
se beyden B ücher, wovon Bentham auch deutsch 
zu haben i s t ,  vertreten die Stelle einer ganzen 
Bibliothek über Wucher und W uchergesetze , 
für Jeden , der nicht Lust, W illen , oder Zeit 
h a t ,  an die Quellen, das is t :  an W erke über 
National - Ökonomie h inauf zu steigen. Die 
Frage von den G e ld -Z in se n ,  und deren Be­
schränkung, ist keine theologische F rage , sie 
ist keine philosophische, und keine juridische.

Eine theologische ist sie nicht. Obwohl schon 
zu der Römer Zeiten, w ie im 21. Briefe des Ci­

*) Defence of TJsury etc. By Jeremy Bentham Esq.
London 1816.
Allgemeine Zeitung Nro S4 , 1831.
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cero, als er Proconsul in Cilicien w a r ,  ad Atti- 
cuin zu ersehen i s t ,  die Abnahme der Geld-Zin­
sen unbeschränkt, und damal E in s ,  bis Vier 
vom Hundert aufs Monat w a r ,  *)■ und obwohl 
der Gang des Zinsenwesens im Alterthume bey 
Montesquieu **) belehrend zu lesen i s t ,  so w u r­
de doch in den finsteren Zeiten aus einer irri­
gen Auslegung der Stelle in der heiligen Schrift 
im V. Buche Moises : Non foeneraberis fratri tuo 
P auperi: foeneraberis alienigenos die Abnahme 
von Geld-Zinsen ganz verboten.

Diese Stelle hat jedoch Genovesi ***) längst 
berichtig t, und dasjenige, was in einer hierauf 
bezüglichen, in neuester Zeit erschienenen Flug­
schrift ****) aus dieser Stelle gefolgert , und 
wo im ganzen Erntse behauptet w i r d , dass un-

*) M. T. Ciceronis Epistolae adAtlicum, ad Quinfum 
Flatrem ,. ad M. Brutum et quae vulgo ad Fami­
liäres dicuntur. Tomus V. Viennae 1813 Seite 18. 
,,Interim quiun ego in edicto tralatitio eentesimas 
,,me observaturum habereni cum Anatocismo , i 11 e 
,,ex Syngrapha postulabat quaternas.“

**) Des Herrn von Montesquieu Werk vom Geist der 
Gesetze. Altenburg 1782 II. Theile 21. et 22. Ca- 
pitel Seite 375 f. f. g.

Lezioni di Comercio osia d’ Economia Civile 
deil’ Abate Antonio Genovesi. Bassano 1788. II. 
Band 13. Capitel § 20 , 21 , 2 2 , Sejte 17G , 177.

****-) Abhandlung vom Wucher. Ein sehr nützliches 
Werk für Geschäfts- und Handelsleute, aus dein 
Französischen des H errn Nicole vom Jahre 1720 , 
oder i;wie andere behaupten , des Herrn Butteau 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Wien 1818 bey 
Gerold.



geachtet der Zulassung durch die Civilgesetzc, 
dennoch aus theologischen Gründen nicht ge­
stattet seye, Zinsen zu nehm en, is t  die Ausge­
burt eines kranken G eh irns , und so sehr unter 
aller K r i t ik ,  dass ich mich dabey nicht im min­
desten aufhalten mag. Heutiges Tages w ürde  
also aus theologischen Ansichten die Abnahme 
von Geld - Zinsen wohl Niemand in Abrede 
stellen.

E ine philosophische Frage ist sie n i c h t : 
denn es ist nicht die Rede von abstrakten Be­
griffen , oder theoretischen S ä tzen , sondern 
vielmehr von D ingen , welche nur gar zu sehr 
in das w irk lich e , und praktische Leben ein- 
greifen.

Ich meine auch n ic h t , dass es eine rein 
juridische Frage s e y e , wenn nicht e tw a schon 
vorentschieden i s t ,  dass die Geldbesitzer dein 
Geldsuchenden verpflichtet sey en , ein Geld von 
limitirtem Ertrage zu geben. Mir scheint die 
Auflösung dieser F rag e ,  wie jene von allen Li­
mitationen , rein und einzig in  das Gebieth der 
National - Ökonomie zu gehören, und es ist 
sch lim m , w enn sie aus einem anderen , als aus 
diesem Standpunkte entschieden werden sollte.

Sehen w ir  a lso , was die von der National­
ökonom ie handelnden Schriftsteller über diese 
Materie sagen.

Johann Baptist Say, Abhandlung über die 
N ationalökonom ie , übersetzt von Ludwig Hein­
rich Jacob, Dr. und Professor in H a lle , Wien 1814
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bey B auer, II. Bände 4. Buche 5 im 15. Abschnitte 
von den gesetzlichen Zinsen Seite 162, und 
f. f. g. sagt: „ D ie  Capitalisten zw ingen, dass 
„ s ie  nur gewisse bestimmte Zinsen für ihr Geld 
„nehm en so llen , heisst ihre Waare taxiren , 
„ heisst die Waare der Capitalisten einem Ma­
x i m u m  unterw erfen, und dieses heisst > alle 
„ Capitale aus der Circulation tre iben , welche 
„  m it den bestimmten Zinsen nicht zufrieden 
„  seyn wollen. Die Gesetze dieser Art sind so 
„sch lech t,  dass es ein Glück i s t ,  dass sie iiber- 
„ treten werden. Sie w erden fast nie gehalten. 
„V erle iher und Borger vereinigen sich, sie zu 
„u m g eh en , und nichts ist le ich te r ,  da man ja  
„ n u r  Vortheile ausmachen k an n , die den Na- 
„m en  Zinsen nicht fü h ren , dio aber doch im 
„G runde  nichts anderes sind. Alles, was dar- 
„ aus entspringt is t ,  dass sie den Zinsfuss durch 
„  die Vermehrung der Gefahren , denen sie den 
„D arle ih e r  Preis geben, nur noch mehr erhö­
h te n .  Das Lustigste i s t ,  dass gerade die Re­
g ie r u n g e n ,  welche den Zinsfuss bestim m en, 
„ fa s t  immer selbst ihre eigenen Gesetze zuerst 
„ v e r le tz t ,  und bey ihren Anleihen höhere Zin- 
,, sen gegeben haben, als die gesetzlichen sind. 
, Unterdessen ist es g u t ,  w enn das Gesetz für 
„solche Fälle einen Zins bestim m t, wo z w i­
s c h e n  Gläubiger und Schuldner nichts vorher 
„ausgemacht i s t ,  wie wenn ein Gerichtshof 
„  auf Erstattung einer Summe, nebst deren Zin­
s e n ,  erkennt . . . .  Allein dieser Zinsfuss soll-



, , te  nicht der gesetzliche Zins fa s s  heissen , weil 
„ e s  gar keinen widergesetzlichen  geben sollte, 

so wenig es einen Avidergesetzlichen Wechsel- 
„ curs, einen Avidergesetzlichen Preis für Wein, 
„L e in w an d , oder andere Waare gibt. “

L. II. Jacob in seinen ,, Grundsätzen der Na­
tional - W irthschaftslehre“ Seite 82, § 255 sagt : 
„ D er  Marktpreis der Zinsen heisst der Zinsfuss, 
„  dieser Avird allenthalben, wie der Marktpreis 
„ je d e r  W aare, durch die Proportion der Nach­
f r a g e  zum Angebote bestim m t, je  s tärker in 
„e in em  Lande die Nachfrage {nach Capitalien, 
„ im  Vergleich m it dem Angebote i s t ,  desto hö- 
„ h e r  wird der Zinsfuss daselbst steigen; jc- 
,, mehr das Angebot der Capitale die Proportion 
„  der Nachfrage übertr if f t , desto mehr wird der 
„Zinsfuss fa llen .“  § 256. ,, Was daher die Ca- 
„ p i t a l e ,  und die M itte l,  sie sicher zxi verlei- 
„ h e n ,  A'ermehrt, das Avirkt auf Verminderung; 
„ w a s  die Capitale , und die M itte l ,  sie sicher 
„ z u  verleihen, verm indert ,  das xvirkt auf E r ­
f ü l l u n g  des Zinsfusses. “

Charles G anilh , „Untersuchungen über die 
Systeme der politischen Ökonomie , aus dem 
Französischen übersetzt.“  Wien 1814 beyBauer I. 
Band Seite 179 citirt aus Garnier folgende Stelle : 
„ E s  ist eine Abgeschmaktheit, oder vielmehr 
„U ngerech tigke it,  Avenn der Gesetzgeber für 
„ a l le  die F ä l le ,  a\to die interressirten Theile 
„  den Zins festgesetzt, bey diesem Ubereinkom- 
„  men den Vermittler machen w i l l , da der Zins-
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„ fa ss  sowohl, als der Vortheil von den Le­
b e n s m i t t e l n ,  oder der Preis derselben bloss 
„ durch die Concurrenz bestimmt w erden  muss. 
„W en n  die gegenseitigen Verkehrer sich vom 
„M ark tp re ise  en tfernen , so ist zu ve rm uthen , 
,, dass sie dazu durch besondere Verhältnisse 
„veranlasst w orden  sind , und dass das wach- 
„  same Auge des eigenen Vortheiles besse r , 
„a ls  der einsichtsvollste Richter h ier zu ent- 
„ scheiden vermag. „A ber die Regierungen“ sagt 
„ d a n n  Ganilh Seite 180 —  „haben  darauf we- 
„ nig Rücksicht genom m en, und scheinen unab­
ä n d e r l i c h  für die rechtliche Festsetzung eines 
„Zinsfusses gestimmt zu seyn . . . woraus dann 
„ fo lg t ,  dass die Praxis m it der Theorie nicht 
„ i n  Übereinstimmung i s t . “  — Und als er aber- 
mal Garnier a n fü h r t ,  welcher g laubt, dass in 
F ä llen , wo die verkehrenden Theile nichts be­
stimmt haben, ein von den Gesetzen bestimmter 
Zinsfuss statt haben k ö n n e , äussert e r :  „D iese  
„Abweichung von dem G rundsätze , welcher 
„gegen eine gesetzliche Festsetzung der Zinsen 
„ i s t ,  scheint nicht folgerecht und gegründet 
„ zu  seyn. Wenn die Zinsen eine dem Verleiher 
„zukom m ende Entschädigung wegen des sich 
„entzogenen Gegenstandes, den er ge liehen , 
„abgeben sollen , so muss die Entschädigung, 
„w en n  sie nicht von den Partheyen bestimmt 
„ w o rd en ,  vollständig s e y n , und dem Verleiher 
„alles d a s ,  was er durch den ihm entzogenen 
„Gegenstand v e r lo r ,  ersetzen . . . H ier w äre

9



„ also der Anleiher begünstig t, und zieht von 
„  seiner Unredlichkeit, und Unachtsamkeit Vor- 
„  theil. “

„ I n  diesem F a l le ,  als d a ,  wo das geliehe- 
„ n e  etwas anderes als Geld i s t ,  sollte es dem 
„R ich te r  überlassen ble iben , die Entschädi­
g u n g ,  welche dem Verleiher wegen der sich 
„entzogenen Sache zukom m t, zu bestimmen. 
„D iese Festsetzung sollte keinem Gesetze un­
t e r w o r f e n  s e y n , weil sie ausser der M acht, 
„ und der Gränze der Gesetzgebung liegt. u

„A usser diesen ausserordentlichen F ä l le n ,  
„  sollte das Gesetz nicht mehr den Zinfuss be- 
„  s tim m en, da es keinen beyderseitigen Ver- 
„ trag geben d ü r f te , den es nicht begränzen , 
„ u n d  daher die Partheyen in ihren Bedingun- 
„  gen beschränken wird. c‘

Julius Graf von Soden, in  seinem W erke: 
Die National - Ökonomie. Wien 1815 bey Bauer 
I. Band Seite 70 § 67 und § 72 sagt: „  Der 
„Zinsfuss einer Nation is t  im Allgemeinen nicht 
„ d e r  Masstab des National - Reichthum s, oder 
„ d e r  National - Armuth. “  und Seite 71 § 68 : 
„ I n  den älteren Zeiten hat die Gesetzgebung 
„  diese Bestimmung der natürlichen F reyheit 
„ d e s  Menschen überlassen. Von dieser F reyhe it  
„ i s t  sie in dem canonischen Rechte, bis zum 
„ Extrem  des gänzlichen Verbots des Anlehen- 
„  Kontraktes übergegangen , und endlich ist sie 
„ a u f d ie  positive Bestimmung eines gesetzlichen 
„Zinsfusses zurückgekommen. “
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„ Eine gesetzliche Bestimmung der Zinsrente 
„ is t  das sicherste Mittel die Industrie zu hem- 
„m en. . .  . Der K aufm ann, der Fabrikunter- 
„nehm er, können eine höhere Zinsrente bezah­
l e n  , weil sie durch den oft w iederkehrenden, 
„ und schnellen Umsatz des ihnen anvertrauten 
„  Capitalstoffes hohen Gewinn zu erlangen im 
„S tande  sind. Der Landmann kann nur eine 
„ niedere Zinsrente bezahlen , w eil der Ertrag 
„ des ihm vertrauten Urstolfes nur s p ä t , und 
„langsam  erschein t, und ihm einen zwar siche­
r e n ,  aber massigem Gewinn liefert. Alle Vor- 
„ rä th e  w ürden  also au f  die industrielle  und 
„ commerzielle Produktions - Kraft Zuströmen, 
„w enn  nicht die grössere Sicherheit des Riick- 
„ ersatzes der u rproduktiven  K raft des Urstof- 
„bes itzers  das Gleichgewicht ertheilte. “  Sei­
te 79 § 77. „ D ie  bürgerliche Gesetzgebung, 
„w elche  sich genau an die Triebfedern der 
„menschlichen Handlungen halten m uss, wenn 
„ s ie  nicht verlassen w erden  w ill ,  hat sich hier 
„gewöhnlich davon en tfe rn t,  und einen allge- 
„ meinen M asstab der Z insrente  festgesetzt. Sie 
„ is t  durch die zufällige Betrachtung, dass der 
„ N ichtcapitalist, um fremdes Capital in seinen 
„Besitz zu bekom m en, eine höhere Rente ver­
s p r e c h e n  w erde , als e r ,  nach Abzug des Wer- 
„thes seiner P roduk tionsk raf t ,  aus den ihm 
„übergebenen Capitalstoffe ziehen k an n , ver­
l e i t e t  w o rd en , alles tiefere Eindringen in das 
„ Princip des L eihvertrags  zu unterlassen. Sie

9*



3, hat also die Zinsrente über einen bestimmten 
„ P u n k t  für eine sträfliche H andlung, für W u- 

eher e rk lä r t ,  diesen Punkt aber scheint sie 
„au s  der allgemeinsten Veranlassung des Ver- 
„  träges , nemlich daher genommen zu haben : 
„D ass  der Capitalist seinen Capital - Stoff dem 
„ Nichtcapitalisten bis zur Wiedererstattung für 
„e inem  bestimmten Preis überlässt. Sie scheint 
„ a lso  dabey den möglichen Ertrag  dieses Capi- 
„ tal-Stoffes bey dessen eigener Benützung, und 
„  den Werth der darauf zu verwendenden Pro­
d u k t i o n s - K r a f t  arithmetisch calculirt zu ha- 
„ben . “

„  Es ist eine ganz andere F ra g e , welches 
„ Recht und welche M itte l die Civilgesetzge- 
„  bung b e s i tze ,  um der U nerfahrenheit, und 
„  dem Leichtsinne der Nichtcapitalisten zu Hülfe 
„ z u  kom m en, dagegen dem Betrüge, und der 
„  Habsucht der Capitalisten zu steuern. Aber of- 
„  fenbar durfte sie sich hiezu nicht des allge- 
„  meinen Eingriffes in  die natürliche Freyheit 
„  des Menschen bedienen , k raft deren der Ca- 
„ p ita list berechtigt i s t , von seinem Capital- 
,, Stoffe den höchstmöglichen Gewinn zu zie- 
„ h e n ,  und der Entnehm er , Stoff für seine Pro­
d u k t i o n s  Kraft zu suchen, und deren W erth, 
„ d a s  heisst: den E r trag ,  den er durch sie aus 
„d em  Vorrathe zu ziehen gedachte, selbst zu 
,, calculiren.u

Seite SO. „ D e r  Erfolg dieser gesetzlichen  
„Bestimmung der Zinsrente w a r ,  dass die Ge-
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„ setzgebung l i ie r ,  wie allenthalben, wo sic 
„ d en  Grundtrieben der menschlichen Seele ge- 
„w altsam  entgegen zu arbeiten strebte, von den 
,, Staatsbürgern verlassen worden ist. Diese ha* 
„ben  entweder öffentlich, w ie  beym C om m erzs 
„ o d e r  in geheim , durch stille Verabredungen 
„ den Zinsfuss nach seinem wahren Princip , so 
,, Aveit es nur ohne directe Verletzung des Gese­
t z e s  möglich w a r ,  regulirt. Jene unrechtliche 
„Sorgfalt für den Leichtsinn, und die Unerfah- 
„ renheit hat nur dazu  gedient, dem Betrüge 
„ und der Habsucht einen desto gefährlicheren 
„Spielraum  zu öffnen, und den National-Credit, 
„ u n d  die National - Industrie zu schwächen. “  
Seite 87 § 83. „ E s  bedarf also in keinem Falle 
„e ines  gesetzlichen  Zinsfusses.u

J. M. Leuchs, System des H an d e ls , 3. Auf­
lage Nürnberg 1822 I. Band Seite 373 sagt: „ E s  
„ h a t  damit (m i t  den W echseln) dieselbe Be- 
„ w an d tn is s ,  w ie  mit einem Darlehen. Einem 
„ Manne von ZAveifelhaften Vermögens-Umstän- 
,, den (schwankendem Credit) wird man wegen 
„höherer  Gefahr entweder gar n ich t,  oder zu 
„höheren  Z in sen , oder nur unter Bürgschaft 
„ Geld leihen . . . .  man erkennt d a ra u s , wie 
„sonderbar es i s t ,  einen Zinsfuss festzusetzen, 
,, oder erzwingen zu wollen , und begre if t , wo- 
„h er  es kom m e, dass Mancher zu 10 pro Cent 
„kein  Geld sich zu verschaffen verm ag, wäh- 
„ ren d  ein Anderer zu 4 genug haben kann ; und 
„ dass j e n e , gegen diese noch zu wenig seyn

>
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können. Der Betrag der Zinsen lässt sielt im-
,, mer in zwey Theile theilen ,  oder aus zwey 
,, Ursachen gegeben denken. Dev eine Theil w ird  
„ m ir  gegeben für die Überlassung meines Gel- 
„  des an den andern , das nun derselbe ,  n ickt 
„ ic h ,  benutzen kann , und von welchem Nutzen 
„ e r  mir etwas abgibt; der andere Theil kann 
„ a l s  eigentliche Assecuranz - Prämie betrachtet 
„ w e rd e n ,  und w ird  gegeben für die mögliche 
„ G efah r ,  welcher mein Capital ausgesetzt ist. 
„  Die Zinsen müssen ,  und werden also um so 
„ höher oder niedriger s teh en , als die Gelder 
„ m ehr oder weniger vo rthe ilha ft zu  benutzen 
„ s in d , und die Sicherheit des C ap ita ls ,  und  
„ d er  Zinsen grösser oder kleiner is t;  sie be- 
„  stehen aus der Summe jener  beyden Grössen : 
„ B en ü tzu n g ,  und G efahr. Man sieht daraus 
„ a u c h ,  welchen Einfluss die Regierungen auf 
„  den Zinsfuss haben können. “

„D erselbe w ird  niedriger sein ,  M andel und 
„Gewerbe werden m ehr empor kommen können, 
„wenn strenge und schleunige, und wohlfeile 
„  Gerechtigkeit in einem Lande zu finden  ,  als 
„ wo sie g a r  n ic k t ,  oder langsam ,  und zu  theu- 
„ ren Preisen zu haben ist. “

Antonio Genovesi am angeführten Orte Par­
te seconda Cap. 13 Von den Z insen , Seite 164 
sagt: „ D e r  Zins ist der Preis des Nutzens, 
„  den das Geld gibt............Ich ersuche den ge­
z e i g t e n  L eser , dass e r ,  wenn er etwa eine 
„ den öffentlichen Meinungen zuwider laufende
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„ Lehre antrifft, sich gefallen lasse , wenn cs 
„seyn  kann , nach G ründen, und nicht nach ge« 
,, meinen Vorurtheilen davon zu urtheilen. Ich 
„schone und achte diese Vorurtheile , weil ich 
„ das Publikum schone und achte ; allein ich 
„bin gewohnt, die öffentlichen Vorurtheile ge- 
„g en  die Regel des Wahren zu ha lten , welche 
„ d e r  unwissende Pöbel nicht allzeit sehen kann, 
„  Nach dieser Regel urtheile ich davon.“  — §25, 
Seite 180 „ D e r  dritte Punkt ist demnach, ob 
„  es nützlich sey , die Interessen vom Geide durch 
„Gesetze zu bestimmen, oder ob man sie der 
,, öffentlichen Stimme festzusetzen überlasse, wie 
„m an  es mit allen andern kaufbaren Dingen 
„ macht. Johann Locke hat die gegenwärtige Ma- 
„ terie gründlich untersucht; denn da zu seiner 
„ Zeit das Herabsetzungsproject der Interessen 
„v o n  den öffentlichen Schulden grossen Lärmen 
„m ach te , so Iiess er sich durch das Ansehen 
„eines H errn  des englischen Oberhauses bewe- 
„ g e n ,  diesen Punkt genau zu untersuchen , und 
,, seine Meinung frey davon zu sagen. Nachdem 
„ er nun diese Sache wohl erwogen ha tte ,  so 
„behauptete e r ,  dass die Interessen vom Geide 
„durchaus nicht durch ein Gesetz festgesetzet 
„w erden dürften , sondern dass man sie der öf­
f e n t l ic h e n  Schätzung und Stimme überlassen 
„müsse. *)

*) , ,L ’ Usura e il  prezzo del cornodo che da il de- 
„ uaro. Quel umilmente richieggo al discreto leg-
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Hiemit meine ich , der National - Ökonomi- 
siisclien Schriftsteller, welche sich über Beschrän­
kung der Geld-Zinsen aussprechen , eine hinläng­
liche Zahl angeführt zu haben. Solche Schrift­
steller schreiben keine  Schulversuche. E n tw e­
der sind sie —  wovon die meisten einen euro­
päischen Ruf erlangt haben, und in beynahe al­
le Sprachen übersetzt worden sind, wovon Say 
au f  allen Kathedern Russlands, F rankre ichs , und 
auf vielen Deutschlands vorgetragen w i r d ,  — 
U nw issende, sie sind Id io ten ,  deren W erke 
statt (wie Says) 5 Auflagen binnen wenig Jah ­
ren zu erleben , den Kässkrämern als M akulatur ,

„gitore, che se egli viene ad abbattersi in qual- 
,, che dottrina ripugnante alle pubbliche opinioni, 
,, si coinpiaccia, s’ egli puö , giudicarne pe’ prin- 
„cipj , e non giä per gli pregiudizj popolari. Io ri- 
,,spetto questi pregiudizj , percbe rispetto il pub- 
,*blico: ma son uso a rapportare i pubblici pregiu- 
,» dizj alla regola del vero, che non puo sempre 
,»vedere il volgo ignorante. Io ne giudico per quel- 
,, la regola. 44 — § 25. ,, Il terzo aduuque e , se 
>i si convenga fissare per legge gl’ interessi del 
»denaro, ovvero laseiare , che sieno determinati 
ii dalla pubblica voce, sicconie si fa di tutte le 
>,cose mercatabili. 44 — „ Giovanni Locke esami- 
ii nö profondamente la presente materia; come n 
», suo teinpo nel Parlamento d’ Inghilterra il pro- 
», getto di riduzione degl’ interessi de’ debiti pub- 
i-> blici faceva de’ gran romori , egli niosso dal 1’ 
h autoritä d’ uno de’ Signori della Camera alta s’ 
jjindusse a profondare questo punto , e dirne con 
»libertä il suo sentimento. Dopo aver ben consi- 
ii derato fa d’avviso , che in niun conto gl’ inte- 
'*ressi del denaro si dovessero fissare per legge, 
” ma laseiargli alla pubblica estimazione , e voce.
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„ et laxas Scombris saepe dabunt tunicas , “ 
bingegeben zu werden verd ien ten , oder es soll 
ihren Worten , und der Evidenz der Sache Glau­
ben beygemessen, und der W ust der betreffen­
den Gesetze abgeändert werden. E in  drittes ken­
n e ,  —  ich wenigstens nicht: denn dass Etwas 
in der Theorie W ahr, in der Ausübung aber 
falsch seyn sollte, davon kann ich m ir gar 
keinen Begriff m achen; sollte das aber gleich­
wohl möglich sey n :  dann zöge ich v o r ,  lieber 
auf der Katheder den falschen Grundsatz fort- 
zupflanzen , welcher im praktischen Leben aus­
geübt w ird  , als —  w ie  es nun geschieht —  den 
in der Schule zum Geschäftsmann, zum Gesetz­
geber, vielleicht zu Etwas noch höherem aus­
gebildeten jungen M ann, indem er andere Grund­
sätze in der Schule erlernt ha t ,  und andere her­
nach in der praktischen Welt ausführen m uss , 
mit sich selbst in ewigen Widerspruch zu brin­
gen. —

Ausser den vorangeführten innländischen Ver- 
theidigern der Zinsbeschränkungen, fühle ich 
mich verpflichtet, um unpartheyisch zu blei­
ben , auch Adam Smith zu nennen, w elcher, sei­
nen übrigen Grundsätzen entgegen, engbrüstig 
genug i s t , den Satzungen Englands zu huldigen, 
und sich für gesetzliche Zinsen auszusprechen. 
Indem er den gesetzmässigen Zinsfussvon 5 pro 
Cent für England angemessen findet, sagt e r:  
„W enn die Gesetze den Zinsfuss auf acht oder 
„ zeh n  vom hundert gesetzt hä tten , so würde



„ der grösste Theil des zum Ausleihen bestimm- 
„  ten Geldes an Verschwender und Projekten- 
„m acher ausgeliehen w erden , die allein jene 
„  hohe Zinsen würden geben w o llen .“■ *) Aber 
eine Seite früher sagt e r:  „ I n  einigen Ländern 
„ i s t  es durch Gesetze verboten w o rd en , Geld
„ auf Zinsen auszuleihen...........  Jenes V e rb o t ,
„ w e i t  en tfe rn t,  dem Wucher vorzubeugen, hat 
„nach  der Erfahrung vielmehr denselben ver- 
,, m ehrt:  indem nun der Borger nicht nur für 
„ d en  Gebrauch des Geldes, sondern auch für 
„ d ie  Gefahr bezahlen muss, der sich der Aus- 
„  leiher unterzieht, indem er das Gesetz Über­
t r i t t .  Der Schuldner ist gleichsam verbunden, 
,, seinen Gläubiger vor der Strafe des Wucher- 
,, Gesetzes sicher zu stellen. “

Smith hat sich , wie mir sche in t, obwohl 
er vom gänzlichen V e r lo te s Zinsen zu nehmen 
spricht, hier selbst w id e r leg t , Aveil seine E in ­
wendungen auch w ider die gesetzlichen Zinsen 
gelten. — Ein Schriftsteller von einem solchen 
Rufe (welchem ab er ,  im Vorbeygehen gesagt, 
Büsch **) Mangel an Belesenheit vorwirft) muss 
den Muth haben , die W ahrheit zu sagen, wäre 
diese auch von seinen gleichzeitigen Landsleuten 
verkannt worden ; so konnte er an die Nach­
w elt appelliren , und nach 50—-60 Jahren w ür­
d e ,  wie ich vorbemerkt hab e , seine ausgespro-
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*) Smith II. Baud. 4. Capitel Seite 154.
**) Büsch am a. O. II. Band Seite ITC.
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diene W ahrheit im Parlamente dennoch aner­
kannt worden seyn. So aber wurde er w ider­
legt vom Grafen Soden in der Vorrede zum I. 
Bande Seite V I, dann Seite 82 — 83 , ferner 
vom Say II. Bande Seite 162 , und von Garnier 
beym Ganilli I. Band Seite 179 von Bentham 
in  seinem berühmten Briefe an Dr. Smith *). 
Insbesondere sagt Say am a. 0 . S. 163 „ I c h b e ­
g r e i f e  nicht, wesshalb Smith die F ixirung der 
„ Zinsen in England b il l ig t , da sie allen sei- 
„ n e n  Principien gerade zuw ider i s t . “  — Und 
nach Anführung Smiths obiger S te l le , fährt 
Say f o r t : „  Aber wie kann Smith glauben , dass 
„ jenes Gesetz bewirken w i r d , dass diese Leute 
„ (  die Verschwender ) auch nur einen einzigen 
„  Schilling nicht e rha lten , den sie ohne das Ge- 
„  setz erhalten w ürden  ? E tw a  desswegen , weil 
„  sie das Geld um etwas theurer bezahlen miis- 
„ s e n ?  Allein man weiss j a , dass der Capitalist 
„ in  England , nicht einmal um des Gesetzes 
„w il len ,  viel mehr w a g t ,  und übrigens ist be- 
„ k a n n t ,  dass die L eu te , die so borgen, durch 
„ einige Procen te , die sie mehr geben müssen , 
„ n ie  vom Borgen abgehalten w e rd en .“

Auch Montesquieu im Geist der Gesetze , 
obwohl e r ,  wie ich bereits aus Sonnenfels an­
geführt hab e ,  sagte: **) „D as  Gesetz hat so-

*) Defence of Usury etc. to which is added a Letter to A -  
dam Smith F.sq, by Jeremy Bentham Esq. London 1816.

* * )  Des Herrn von Montesquieu Werk vom Geist der 
Gesetze. Aus dem Französischen übersetzt,  und



„ wolil den w ider sielt, dem es helfen soll, als 
, , je n en , den es v e rd a m m t;“  Obwohl er also so­
wohl den P re is , welcher für die Gefahr der 
Entdekung bezahlt werden m uss , anerk en n t,  
als auch mehrere Gefahren noch selbst verzeich­
net s schlüsst doch das 20. Capitel m it der Äus­
serung: ,, Die Gesetzgeber haben die Landzin- 
„ se n  en tw eder untersagt, o d e r ,  was vernünfti­
g e r  i s t ,  in gehörige Gränzen gebracht.“  *) 

Schon in den Verhandlungen des Landtages 
von 1802, als der 21. Artikel „ v o m  W ucher“ 
d isku tirt  w u rd e ,  kamen mehrere Ideen zum 
Vorschein , ich hatte an diesem L andtage , wie 
dessen Akten bew eisen, thätigen Antheil. Ich 
errinnere mich lebhaft der darüber statt gehab­
ten Debatten sow ohl, als der seit dem verstor­
benen Männer , welche sie geführt haben , und 
m it welchen ich öfteren Umgang gepflogen ha­
be. —  Zeuge Seite \ \ \  des Diariums **) w ur­
de in diesen Debatten , welche in der Anmer-

init vielen Anmerkungen versehen. Altenburg in 
der Richterischen Buchhandlung 1782. II. Bande, 
22 . Buch, 22. Kapitel , Seite 380.

*) Am a. O. Seite 375.
**) Diarium Dietae 1802.
Pag. 216. Gravamen 16-tuin, 7-ina Septembris. Illmus 

Personalis . . . .  primo statim illud genus usurae 
proponebat Statibus et OO., dum ultra legale, 
majus aliquod Interusurium obligatur. Intuitu hu- 
jus nonnulli cogitabant, quod, cum quilibet rem 
suam tanti , prouti vult, aestimet, ac vendat , ae- 
quum videatur, nt etiam pecuniae possessor pecu- 
niam suain juxta suum placitum elocare possit. 
Consequenter nec elocationcm ultra legale lnteru-
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kling ausführlich zu lesen s in d , angeführt, dass 
,, w ährend Jedermann seine Sachen so hoch als 
„ er w ill schä tz t , und v e rk a u f t , dieses auch 
„beym  Gelde Statt haben solle, folglich auch 

d e r ,  welcher über die gesetzmässigen Interes-

surium factam poena aliqua maneat, cuin praeser- 
tim in domo etiam fiduciaria in sortem Interusu- 
rii ad publicam notitiam 10 per 100 desumantur 4 
aut vero , si jam Status et 0 0 .  ab antiqua legum 
dispositione recedere nollent, ne circulatio pecu- 
niae cum ingenti remora quaestus restringatur ; 
suft’iceret fortassis id legetenus determinare, ne 
pecuniae mutuatae via Juris facta repetitione , Ju- 
dicia ultra legale interusuriuin adjudicare vale- 
ant, propterea tarnen, si aliquis majus Interusu- 
rium solveret, illud acceptans poenae non subja- 
ceat.

Alii vero existimabant: Sepositis reliquis hoc in me- 
rito propositis considerationibus, in id unice in- 
tendendum esse, qualiter Juventus infra aetatem 
lege praescriptam constituta ab aslutorum Credi- 
torum artiliciosi.s damniiicationibus praeservari 
valeat.

Pag. 222. 9-a Septembris. Nonnulli bujus erant. sen- 
timenli , quod ille quoque, qui ad majorem sum- 
jnam quam reipsa percepisset, semet obligaret, 
reatum committat , siquidem in Creditoris malever- 
satione participaret, ac proinde justuni s it , ut is 
pro poena summain illam, quae per ipsum ultra 
realiter perceptam obligata est ? Fisco ltegio de- 
pendere teneatur; alii tarnen existimabant, quod 
laiismutuo levans , in necessitate constitutus , quo- 
daiumodo adigatur, ad plus obligandum, quam et- 
fective accipiat. Sed secus etiam , si Debitor quo­
que poenae obnoxiaretur , in simili büs Casibus vix 
esset modus , occurrentes ejusntodi defraudatio- 
nes in apricuin deducendi. Ex hoc igitur motivo 
Debitores Casibus in praemissis a similium e \-  
cessive obligatarum Summarum persolutione^ im­
munes reddendi adinventi sunt.

ilit



,, sen abnimmt, nicltt bestraft werden könne 
„ u m  so w eniger, nachdem auch in  den könig­
l i c h e n  Versatzämtern 10 pro Cent für Interes- 
„ sen  gerechnet werde. Wenn jedoch die Stände 
„ v o n  den alten Gesetzen nicht abweichen woll- 
„ t c n ,  so w ä re ,  um den Geldumlauf, zum un­
g e h e u r e n  Hinderniss des H andels , nicht zu 
„ h e m m e n ,  h inreichend, zu bestim m en, dass 
„ v o n  da an ,  wo Jem and  sein Geld gerichtlich 
„zu rü ck fo rd e r t ,  ihm nur das gesetzmässige In- 
,, teresse zugesprochen w e rd e n , desswegen a b e r , 
„  wenn auch Jemand ein höheres Interesse zahl- 
„ t e ,  der Nehmer keineswegs straffällig seyn 
„ s o l l t e . “  In der folgenden Sitzung (Seite 222) 
schlugen Einige v o r ,  „d ass  auch J e n e r ,  der 
„  sich zur Zahlung einer höheren S um m e, als 
„ e r  empfieng, verpflichtet, zur Erlegung dieser 
„ m e h r  verschriebenen Summe an den königlichen 
,, Fiscus veru rthe ilt ,  und da er sich zugleich 
„  mit dem Gläubiger der Maleversation theilhaf- 
„ t ig  gemacht h a t ,  ebenfalls bestraft w erd e ; 
„A ndere  meinten hingegen, dass solch ein in  
„  der Nolh befindlicher Schuldner gleichsam ge­
z w u n g e n  seye, mehr zu verschreiben, als er 
„w irk lich  em pfangen, und ausserdem , wenn 
„ au c h  der Schuldner bestraft w ü rd e ,  bliebe in 
„solchen Fällen kaum ein Mittel übrig , derley 
„Betrügereyen ans Tageslicht zu b ringen .“

Aus dieser Ursache w urden  die Schuldner 
von der Zahlung der in den vorgedachten Fällen 
mehr verschriebenen Summen losgesprochen.
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Wenn ich über diese Debatten nachdenke, 
wenn ich sie analysire , so geht daraus hervor,  
dass es schon damal begann, bey uns Licht zu 
werden. E in  richtiges Gefühl hat jene Männer 
geleitet, den Satz auszusprechen, dass solche 
Gesetze ein Eingriff in das E igenthum srecht, 
und folglich ein angethanes Unrecht seyen. Es 
Avird eine Veranlassung kommen , diesen Satz 
noch w eiter auszuführen, aber, das durch die 
Gegner angeführte Argument von der N oth  des 
Schuldners s ist allerdings ein sehr artiges Ar­
gument, Avelches in der civilisirten Welt hübsch 
weit führen könnte. Der Dieb, der mich be­
s tieh lt ,  und der Räuber, der mich im Walde 
angreift, brauchte j a  auch nur zu sagen: „ i c h  
,, w ar in Noth , “ um aus gleichem Grunde frey­
gesprochen zu werden ; und das wäre auch über- 
diess ein sehr feines M itte l,  jeden Vertrag über 
den Haufen werfen zu können,

Bey w eiterer Zergliederung dieser Debatten, 
wenn solche in  ihre Elemente zersetzt Averden, 
bedeuten sie, mit anderen Worten : dieses : „D er­
j e n i g e ,  Avelcher mehr verschre ib t, als er em­
p f ä n g t ,  ist ZAA’ar, in unserem Systeme eben so 
„ g u t  straffällig, als derjen ige, AVelcher sich 
5, mehr verschreiben läss t;  Avcii wir aber , w enn  
, , Avir auch die Schuldner s tra f ten , keine Ent- 
„ dekung des ( sogenannten ) Wuchers hoffen 
„ d ü r f te n ,  und Aveil Avir Schuldige finden  uol- 
„ lens s tra fen  wollen „ das Spektakel eines poli- 
„ tischen Auto da F e  Areranlassen Avollen, so
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„ lassen  w ir  den einen Theil laufen , um den 
„anderen  fangen zu können. “

In der T h a t , ich möchte die charakteristi­
schen Unterscheidungszeichen kennen , wess- 
halb —  immer im vorliegenden Systeme gespro­
chen —  der Nehmer minder strafbar i s t ,  als 
der Geber. Es scheint, dass die Gesetzgeber 
bey diesen Bestim m ungen, ( und auch das w er­
de ich noch b e rü h ren ) immer nur den einen 
Theil: den Geldgeber, vor Augen haben. Es 
scheint, sie wollen sich Gewalt anthun , die Au­
gen verschliessen, um zu iguoriren , jene Krie- 
chereyen , jene Schmeicheleyen , Vorspiegelun­
gen, K ünste , Verheissungen, Niederträchtig­
ke iten , deren sich solche Geldsuchende bedie­
n e n ,  jene Schlechtigkeiten der Schuldenmacher, 
welche sie pianmässig an wenden , um durch 
alle diese Mittel einen Gläubiger zu bewegen , 
dass er ihnen t rau e ,  und ihren B itten , ihren 
Flehen nachgebe.

Übrigens, wenn es , wie „ Opinione leguni 
c iv il ium “  Seile 108 gesagt w i r d ,  gut i s t ,  zu  
schrecken s warum schreckt man denn nicht 
noch m ehr?  Wenn schrecken  gut i s t ,  so muss 
m ehr schreckens besser seyn. Manschrecke al­
so , so viel man kann !

Und wenn es erspriesslich, und nach der 
Meinung der Gesetzgebung ausführbar i s t ,  den 
Wucher mit der Wurzel auszurotten: warum ist 
man von der Stipulation in „  Reflexionibus ad 
projecta legum Civilium “ Seite 46 abgegangen ,
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„dass  jeder Schuldschein durchaus eigenhändig 
geschrieben und besiegelt, überdiess noch von 
zwey glaubwürdigen Z eugen , welche die Zu­
zählung des Geldes bestätigen, mitgefertigt seyn 
müsse? “

Yiellciclit wäre noch sicherer gewesen an- 
zubcfehlen, dass jede  Anleihe vor versam m el­
tem  Gerichte s bey Strafe der Nullität zu gesche­
hen h a b e ! !

Icli möchte den charakteristischen Unter­
schied kennen , welcher zwischen der Nutznies- 
sung eines Ackerfeldes , der Vermiethung eines 
Hauses , einer Wohnung oder dergleichen , und 
der Vermiethung eines Capitals seyn soll. Gleich­
wie der Pacht eines A ckers , und die Vermie­
thung einer W ohnung , Verschiedenheiten zu ­
lässt,  deren Zahl Legion heisst, also w ird  cs 
Wohl auch erlaubt s e y n , Verschiedenheiten der 
Umstände und Verhältnisse, welche die Höhe 
des Geldzinses bestimmen , in  Unzahl zu berück­
sichtigen , und zu respectiren.

Und wenn auch zwischen den Niessbrauch 
eines A ckers , eines H au ses ,  und eines Capi­
tals , ein bezeichnender Unterschied ersonnen 
AVerden k ö n n te , so erhöbe sich gleichwohl ein 
anderer , und ein noch w eit erheblicherer An­
stand. Sehr richtig ist in dem angeführten Auf­
sätze des H errn  von Berzewiczy die Bemerkung, 
dass zwischen besserem und schlechterem F le i­
sche ein Unterschied gemacht werden müsse. 
Auch der Verfasser des ,, H i t e l “  sagt: (Seite 99)

10



dass einige das gute Fleisch um denselben Preis , 
w ie  der Arme die Reine bezahle; er findet es 
widernatürlich, dass das gute und das schlechte 
Fleisch eben denselben Preis gelten sollte.

Dieses finde auch ich s o ; aber ich finde 
auch das w idernatürlich , dass der em in e n te , 
und der gute , und der m ittelm ässige, und der 
schlechte Schuldner , nach einer und derselben 
Weise behandelt, und auf einen und denselben 
Leisten geschlagen w erden sollen; und ich be­
greife nicht, und kann die Ursachen nicht er­
s in n e n , aus welchen der einsichtsvolle, vorur- 
theilfreie , tiefdenkende, und welterfahrne Ver­
fasser des „ H i t e l “  zwischen den Limitationen 
der Sachens welche er (Seite 91 u. f. g.) aufge­
hoben wissen w i l l ,  und wogegen er an so vie­
len Orten seines Werkes e i fe r t , — und Limitatio­
nen der Geldzinsen s deren Überschreitung er 
(Seite 44) ohne Gnade und Barmherzigkeit ver­
dammt , einen Unterschied m acht, und an eben 
so vielen Orten über j e n e n , der von seinem 
Gelde mehr als 6 pro Cent n im m t, unerbittlich 
den Stab brechen , und ihn ohne Umschweife 
m it dem brandmarkenden Titel eines „W uche­
rers ‘4 belegen könne.

Gleichwie diese beyden vaterländischen 
Schriftsteller, um das Nachtheilige der gegen­
wärtigen Fleisch-Limitationen in  einem helle­
ren Lichte zu zeigen , die Ungereimtheit her­
ausheben , dass gutes und schlechtes Fleisch 
und Beine um den nemlichen Preis gezahlt w er­
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d e n , und die richtige Behauptung aufstellen , 
dass in der Qualität nothwendig ein Unterschied 
gemacht werden müsse ; also —  nur aber in 
einer ungleich stärkeren Z a h l , und von west 
tiefer eingreifenden Folgen sind die Unterschie­
de in den Qualitäten der Schuldner, welche 
Unterschiede nicht anerkennen zu w ollen , w e­
der gepriesen werden könnte , noch von einer 
gründlichen Geschäftskenntniss zeugen würde. 
Dass aber dieser Unterschied gemacht werden 
m uss , und im praktischen Leben wirklich ge­
macht w ird ,  das w ird  im Verfolge dieser Zei­
len klar erhellen. Wenn es jedoch bey einem 
Gegenstände t ie f  e ingew urzelte , und verjährte 
Vorurtheile gibt , die ihn m it einem Nimbus 
um hüllen, und  so die Erkenntniss der W ahr­
heit verhindern , welche gleichsam das Bürger­
recht erhalten haben, und ein ,,Noli me tangere“ 
b ilden , so sind sie bey dem vorliegenden ver­
e in t ,  wo M ancher, der kaum den Schulstaub 
abgestreift h a t ,  oder M ancher, der selten aus 
seinem Wohnorte gekom m en, und in Geldsa­
chen durchaus fremd i s t ,  sich gleichwohl an- 
m ass t , darüber w ie von einem Breyfusse herab 
diktatorisch abzusprechen, oder r ich tiger, zu 
deraisonniren. M ir ,  —  das will w ohl nicht viel 
sagen , —  aber auch den vorzitir ten  Schrift­
stellern, sind Limitationen der Esswaaren, und 
L im ita tion , oder ein Maximum des Capitalzin- 
s e s , in allen ihren Eigenschaften hom ogen; mir 
bedeuten sie Einerley. A lles , was w ider jene

10*
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vorgebracht werden kann , gilt eben so schl­
auch w ider diesen, nur noch mit ve rs tä rk ten , 
und vermehrten G ründen, welche daraus er­
w achsen, dass jene ihrer Natur nach w eder zu 
einem weiten T ransporte , noch zu einer länge­
ren Aufbewahrung geeignet s in d , welch alles 
beym Oelde wegfällt; dass bey jenen die Be­
hörden einem nur kleinen Umkreise gebieten, 
bey diesem aber das Universum meistern wol­
len ;  dass die Limitationen local, und in kurzen 
Zwischenräumen wandelbar sind , die Festse­
tzung der Zinsen aber a llgem ein, und unver­
änderlich ist. W er daher nicht zu der lebendi­
gen Überzeugung gelangen k an n , dass in dem 
Fruchtgenusse des Geldes , und dem Fruchtgenus- 
se eines Hauses, eines A ckers , oder jedw eden 
anderen D inges, dieselben Eigenschaften haf­
te n ,  und dass sie folglich nach den nemlichen 
Grundsätzen zu bemessen seyen , der w ird  in 
einem ewigen Vorurtheile versenkt bleiben, 
und nie geeignet w e rd e n ,  in Geldsachen ein 
richtiges Urtheil zu fällen.

Bey dem gegenwärtigen Zusammenhänge der 
Geschäftsverhältnisse in  Europa ist es aber nicht 
m öglich , dass sich ein Land von dem anderen 
trenne , und iso l i rc ; oder — es w ird  auch iso- 
l i r t  bleiben; Wollen w ir  also in die Reihe der 
übrigen Nationen t r e te n , so werden wir nicht 
ausweichen k önnen , uns auch in die allgemein 
angenommenen Grundsätze zu lügen.
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Die Welt hat eine hohe Stufe der Bildung 
erstiegen , und wenn die S taa te n , die in dieser 
Bildung noch mehr zurück geblieben s in d , auch 
das Neue nach aller Methode beurtheilen , und 
behandeln wollten , so würden sie sich doch 
eben dadurch nur selbst in Nachtheil setzen. In 
der Z e it ,  in  welcher w ir leben , kann kein be­
sonnener Mann den Gedanken haben , im Still­
stände , und unbeweglich bleiben zu wollen, 
Die gesellschaftlichen, nnd intellektuellen Ver­
vollkommnungen sind das Hauptgeschäft der neu­
eren Zeit geworden. Die Zeit der Dcclamatio- 
nen gegen Wucher ist vo rüber;  man hält die 
Gewalt der Dinge durch Gesetz-Artikel nicht 
a u f ,  und Niemand kann Achtung haben für ein 
Gesetz , dessen Unrechtmässigkeit seit dem an­
erkannt , und öffentlich ausgesprochen worden 
ist. —

F i l a n g i e r i  sagt: „ Ein anderes Vergehen, 
„  das nicht bestraft werden darf ,  is t der Wu- 
„ eher. Das Gesetz soll ihn  nicht s tra fen , aber 
„auch  nicht in Schutz nehmen. Die dem Eigen- 
„ thum e  schuldige Achtung sollte den Gesetzge- 
„  her bew egen , dem Reichen in der Verwen­
d u n g  seines. Reichthums die grösste F rcyheit 
„ zu lassen , und die Abschaffung des persönli- 
„ eben Verhaftes bey der Xnsolwenz , würde den 
„  dabey unterlaufenden Missbräuchen Vorbeugen. 
„ Ohne diesem würde , w ie  w ir  bemerkt haben , 
„ d e r  ausschweifende Jüngiihg Niemand findet», 
„ d e r  ihm Summen anvertrauen w ürde, die ihm



„ je tz t  der Geizige unter dem Schutze dieses per- 
„  sönlichen Zw anges, gegen ungeheuer grosse 
„Zinsen v o rs tre c k t ; und der Geizige, der nicht 
„gesichert w ä re ,  sein Geld wieder zu bckom- 
„  m e n , würde es eher zu jedem anderen , als 
„ z u  diesem unerlaubten und gefährlichen Gc- 
„  schäfte anlegen. E r  w ürde sein Geld nur dem­
j e n i g e n  geben, der ihm Güter dagegen verhy- 
„  potheciren k ö n n te ;  und derjenige, der Güter 
„  verhypotheciren k a n n , braucht nicht zu einen» 
„ungeheueren  Zinswucher seine Zuflucht zu neh- 
„  men. Die Concurrcnz der Darleiher w ürde  dem 
„Ü bel Vorbeugen, und das Verbrechen würde 
„ v o n  dem eigenem Yorthcile des V erbrechers, 
„o h n e  die Hülfe des Gesetzes, und seiner Sanc- 
„  tion verhindert werden. u *)
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*) Am angeführten Orte. Tomo IV. pag. 64L 
L’ altro delitto ehe non si deve punire , e' I’usnra. 

La legge non dovrebbe punirlo , ma non dovreb- 
be neppure proteggerlo. I rispettosi riguardi do- 
vuti alla proprietä dovrebbero indurre il legisla- 
tore a lasciare al ricco la massima libertä nell’ 
impiego delle ,sne ricchezze , e la coazione per­
sonale per l’insolvibilitä abolita ne preverrebbe 
gli abusi. Senza di questa, coiae si e osservato, 
il giovane libertino non troverebbe chi affidar gli 
volesse quelle somme che l’avaro gli accorda og- 
gi ad cnorini usure sotto gli auspicj di questa per­
sonale coazione; e I’avaro che non avrebbe la 
sicurezza di riavere il suo danaro , l’impieghe- 
rebbe a tutt ältro ehe a questo illecito e perico- 
loso negoziato. Egli non darebbe il suo danaro , 
se non a colui che avesse beni da ipolecare; e 
coiui che ha beni da ipolecare non ha bisogno di 
ricorrere ad una enorme usura. La concorrenza
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Wie hart sieh auch hier Filangieri über Wu­
cher, welches bisher nur als ein politisches, 
als ein Polizey - Vergehen bezeichnet w ur­
de , ausdriiekt, so musste er doch eingestehen, 
E rsten s:  dass jede  Einschränkung in  den Zin­
sen ein Eingriff in die dein Eigenthume schul­
dige Achtung, folglich Jederm ann , in der Ver­
wendung seines Geldes die grösste F reyheit zu 
lassen sey ; Z w e ite n s:  dass darüber keine Straf­
gesetze statt haben so llten ; D ritten s:  dass durch 
die Concurrenz heilsamere F o lg en , als durch 
die Strafgesetze erreicht w erden  würden.

B e c c a r i a  * *) im 25. § seines W erkes: „ D e l  
de li t t i ,  e delle pene, “  theilt die Vergehen und

degli oblatori preverebbe il male, ed il delitto 
sarebbe impedito dalf interesse istesso del delin- 
quente, senza Fopera della legge, e della sua 
sanzione.

*) Dei Delitti e delle Pcne. Opera immortale del 
Marchese di Beccaria, Vienna. Presso B. Sainmgr, 
Librajo. 1798. § 25 pag. 138.

Alcuui delitti distruggono immediatamente la societä, 
o chi la rappresenta; alcuni ofi’endono la privata 
sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o 
rielF onore; alcuni altri sono azioni contrarie a 
ciö che ciascuno e obbligato di fare o non fare in 
vista del ben pubblico.

Qualunque azione non conipresa tra i due sovraccen- 
nati limiti , non puü essere chiamata delitto, o 
punita come tale, se non da coloro che trovano il 
loro interesse nel cosi chiamarla.

% 38. pag. 185 , 187. Una sorgente di errori e d’in- 
giustizie sono le false idee di utilitä che si formä- 
no i legislatori. Falsa idea di utilitä e quella, che 
antepone gV inconvenienti particolari all' inconveni- 
ente generale; quella, che comanda ai sentiiuenti
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Verbrechen folgenderniassen e in : „ein ige  zer- 
„  stören unmittelbar die Gesellschaft, oder den , 
„ d e r  sie vorste llt;  andere sind gegen die Private 
„S icherheit des Bürgers in  seinem Leben, Ver- 
„  mögen oder Ehre gerichtet; oder es sind Hand- 
„  hingen, zu deren Vollziehung und Unterlas- 
„ sung  in Bezug auf das öffentliche Wohl Jedcr- 
„  mann verpflichtet ist. Eine in diesen Gränzen 
„ n ic h t  begriffene Handlung kann kein  Verge­
b e n  g enann t,  und nicht als solches bestraft 
„  w e rd en ; ausser durch Jene s welche ihren Nu- 
„ tzen darin finden,, sie also zu neunen, und 
„ dafür zu stempeln. u

Eben derselbe Schriftsteller spricht im 38. § , 
„ v o n  den falschen Ideen der Nützlichkeit eines 
„ Gesetzes, welche sielt die Gesetzgeber m achen, 
„ indem sie Inconvenienzen der Einzelnen, den 
„  Inconvenienzen des Allgemeinen vorsetzen ; 
„ in d em  sie die Sache dem Namen aufopfern, 
„  und das öffentliche Wohl trennen , von jenem 
„ d e s  E inzelnen , und zur Logik sagen: D iene.“ 

Diese Regeln des geistreichen Schriftstel­
lers au f  die W ucher-Gesetzgebung angew andt, 
und mit der Fakel der Aufklärung, welche alle 
die vorerwähnten W erke gewähren , in  der Hand, 
findet s ich ,  dass das Gesetze s in d , errichtet von 
Jenen , und für J e n e , welche (  in der Regel )

in vece di eccitarli, che dice alla  lo g ic u , H e r d  ; 
che saeriilcando la cosa al nonie, divido il heil 
pubblico dal ben di tutti i particolari.
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Geld gerne n eh m en , w ider J e n e , und ohne Je­
nen , welche ( in der Regel) es besitzen ; mit 
einem W orte , Gesetze von dem Stärkeren ge­
geben. J a ,  w ürde  ich sagen, dass die ganze 
Wucher-Gesetzgebung nichts i s t ,  als eine Peti- 
tio P r in c ip ii , so hätte  ich selbst dam it nichts 
Neues gesagt, denn das hat schon Bentham 43 
Jahre vor m ir gesagt, indem er sich im zwey- 
ten Briefe an seinen Freund also ausdrückt: 
„ S i e ,  mein F reu n d ,  der Sie die wahre S tä rk e ,  
,, den wahren Sinn der Worte so gut ve rs teh en , 
„h ab en  gewiss schon vor mir b em erk t,  dass 
„ z u  behaupten , der W ucher müsse verhütet 
„  w erden , nichts mehr und nichts w eniger i s t , 
„ a l s :  E tw as voraussetzen s was doch e rs t un- 
„ tersucht werden soll. *)

Seit der Zeit jen er  Preisfrage sind über 40 
Jah re , seit der 7!,eit des 21. Artikels von 1802, 
und des deutsch - erbländischen Wucher - Patents 
von 1803, zu dessen Ausgabe Sich Seine Ma­
jestät erst in Ihrem zwölften Regierungsjahre 
entschliessen k o n n te n , ist ein Mannes Alter 
vergangen , die Wissenschaft is t erw eitert w or­
den, w ir  sind an Erfahrungen reicher gewor­

*) Defence ofU sury, in Leiters to a Friend. By Je- 
remy Bentham Esq. London 1816 pag. 7.

You, my friend, by whom the true force of words is 
so well understood, liave, I am surc , gone before 
me in perceiving, tliat to say Usury is a thing 
to be prevented, is neither more, nor less, than 
begging the matter in question.



d en , wir haben gerade im Fache des Geldwe­
sens Begebenheiten e rleb t, welche eine gebie­
terische Nothwendigkeit erschuf, welche noch 
keine Generation vor uns erlebte % und welche 
ein besonnenes Gefühl für Treue und Recht sanc- 
t io n ir te ; Wir haben selbst nach Herstellung des 
allgemeinen Friedens die Geldangelegenheiten 
der Staaten auf eine Weise erscheinen , und sich 
consolidiren gesehen , welche in der Finanz- 
Wissenschaft einen Zeitabschnitt bilden muss. 
Solche Thatsachen dürfen nicht verloren gehen. 
In den Zeiten von Sonnenfels bestand die W ie­
ner-Börse aus einigen wenigen Zimmern, aus 4 
Wechsel - und einigen W aaren- Sensalen, sie 
wurde ausschliessig nur im Geschäfte der Wech­
sel , und der damal noch sehr wenigen Staats­
pap iere , nur von w irklichen Kaufleuten, und 
zw ar nur zweymal die W oche, auf kurze Stun­
den besucht. W elchen Umfang hat dagegen die 
W iener-B örse  heutiges Tages? Säle genügen 
nicht mehr zu ihrem Locale, ausdehnen möchte 
man die ihr gewidmeten Stunden , 16 Börse- 
und 46 Waaren - Sensalen im Jahre 1829 reichen 
kaum hin für die Geschäfte! Von was für Men­
schen w ird  sie nicht besucht ? und machen nicht 
die wirklichen Kaufleute , wenigstens in einer 
jüngstvergangenen Z e i t , oft bey weitem dieMin- 
derzahl aus ? w ird  sie nicht tagtäglich besucht ? 
bis zum letzten erlaubten Augenblicke benützt?

Und wenn auch jetzo noch nicht alle aus­
wärtigen Staatspapiere auf derselben rouüren ,
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so ist doch der Anfang m it einigen derselben 
schon gemacht. Dagegen cursiren auf allen 
fremden B örsen , nebst allen anderen , auch die 
österreichischen, an manchen Börsen sogar die 
amerikanischen S taa tspapiere , so dass man in 
Wahrheit sagen k a n n ;  die ganze W e l t  ist — 
ei7ie Stadt.

Wenn bey einem Vorhandenseyn des Nume- 
rärs in Europa zu Anfang dieses Jah rh u n d erts , 
nach Nebenius und Malchus *) m it 8 Milliarden 
Francs in effectivein, und 2 Milliarden Francs 
in Papier-Gelde, dieses auch in effectivem Wer- 
the angeschlagen , zusammen also in runder Zahl 
4 Milliarden Silber - Gulden iin 20 fl. F usse , 
die Staatsschulden Europas nach dem Präsiden­
ten von Malchus **) m it einer Summe von 16541 
Millionen rheinischer G ulden, oder 13785 Mil­
lionen Silbergulden im 20 fl. Fusse, in  den 
Handelsverkehr kom m en, und von den Börsen 
verdaut werden müssen , so muss schon dieser 
einzige Handelszweig auf den Stand der durch 
Kriege, L ieferungen, A n le ihen , Unterneh­
mungen in Staatspapieren erfolgten ungleichen 
Vertheilung des Vermögens, einen solchen E in­
fluss ausüben, die Circulation auf eine Weise af-

*) Der öffentliche Credit, von Friedrich Nebenius, 
Grossherzoglich - Badischen geheimen Referänder. 
Curlsruhe 1820. Vierter Anhang Seite 178 , 193. 

Statistick und Staatenkunde von Freyherrn v. Malchus.
Stuttgard 1826. Seite 317.

**) Am a. O. Seite 399.



liziren, welche schlechterdings nicht gestattet, 
die Operationen nach dem vorigen alten Schlen­
drian fortzusetzen.

Diese in den Verkehr geworfenen Milliar­
den commandiren den Geldmarkt m eh r ,  als 
alle Verordnungen es zu bewirken im Stande 
s ind ; und wenn die Regierungen dabey nicht 
national - ökonomistischen Grundsätzen folgen 
w ollen , so muss sich der Staatsbürger freylich 
davor beugen; nie werden aber Gesetze, die 
auf Irrthüm er gebaut sind , aus Überzeugung be­
folgt werden. Es ist neben der vorhandenen 
Aristokratie der Geburt und des Verstandes 5 
eine A ristokratie  des Geldes , es sind Geld­
mächte entstanden, welche selbst bey den F ra ­
gen um Krieg oder Frieden nicht übersehen 
werden. *)

Und wo sind noch iiberdiess die seit jener 
Zeit m it unendlicher Schnellkraft vervielfältig­
ten anderen Handelsunternehmungen ? Begreif­
lich muss die Nachfrage nach G e ld , um allen 
diesen Verrichtungen zu genügen , oft bedeu­
tend seyn; und diese Nachfrage muss aus des­
sen in Europa vorhandener, aber nach der Mei­
nung der eben genannten Schriftsteller in fort­
währender Abnahme begriffener Masse befriediget 
werden. Wo sind erst noch jene ins Unendliche 
getriebenen Schwindeleyen im Staatspapier­
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*) Klübers Abhandlungen und Beobachtungen etc. 
Frankfurt ani Main 1830 Abh. XI.
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handel, wo mehr verkauft w ird  als cx is l ir t ,  
und in der Absicht gekauft w ird , um nicht zu 
übernehmen; welche Millionen bedürfen, und 
eben so g u t ,  Wie ein solides Geschäft, auf die 
Geldmärkte e inw irken  , deren Kenntniss ein 
eigenes Studium erfordert , *) und Wozu von 
Zeit zu Zeit noch neuere Geschäftsarten erfun­
den werden ?

Bey Betrachtung der ungeheuren, durch 
den Handel mit Staatspapieren verschlungenen 
Geldsummen, drängt sich aber noch eine ande­
re , äusserst Wichtige Bemerkung auf. Zu w ie

*)  Der Verkehr mit Staatspapieren im Inn-und Aus­
lande , von Dr. Johann Heinrich Bender. 2, Aus­
gabe. Göttingen 1830.

Von Staatsschulden, deren Tilgungs - Anstalten , und 
vom Handel mit Staatspapieren, von Dr. Bitter, 
und königl. bayerischen wirklichen Staatsrath von 
Gönner, erste Abtheilung. München 1826.

Die Stockbörse und der Handel mit Staatspapieren , 
aus dem französischen des Herrn Coffinie're, Ad- 
vocaten zu Paris. Vom geheimen Bath Schmalz. 
Berlin 1824.

Uber die Coinpetenz des kön. Wechsel- undMcrkantil- 
Gerichts zu München, von B. H enle, Grosshänd­
ler. München 1822.

Die Gerichtsbarkeit der königl. bayrischen Wechsel- 
und Merkantil-Gerichte zu München, in Streitig­
keiten aus Lieferungs - Vertrügen , über Staatspa­
piere unter den Handelsleuten , vom Advocaten 
Maximilian von Sedlmayer. München 1822.

Uber den Handel mit Staatspapieren , und das Bör­
senspiel. Zwey Sendschreiben von G. A. Scherpf. 
Augsburg 1831. Und mehrere Monographieen über 
einzelne Bechtsfälle.



viel Procent darf der Vortheil angeschlagen w er­
den , den Jemand dadurch e r re ic h t , w enn ei­
sern Geld — und wären es selbst Millionen — 
in  öffentliche F o nds , oder in solide Privat Par- 
tial-Obligationen v e rw en d e t , gegen jenen , wenn 
er es auf die bisherige Weise bey Privaten an­
legt ? Bey jenen  schneidet er zur Verfallzeit 
seine Coupons ab ,  bekommt dafür sein Interes­
se pünk tlich , und geniesst ih rer m it Ruhe, und 
Bequemlichkeit; kann benöthigenden Falls sein 
ganzes Capital tagtäglich realisiren ; bey diesen 
ist er aber sicher, dass von 10 Schuldnern sich 
9 verklagen lassen , und ihn zuerst im Rechts-, 
dann aber erst im politischen Wege Jahrelang 
herum zu z iehen , sich werden angelegen seyn 
lassen.

„M an  muss a lso , so oft vom Capital-Zins 
„ d ie  Rede is t ,  die Bestandtheile desselben sorg- 
„  fältig unterscheiden , wenn man nicht die ab­
s u r d e s t e n  , und verkehrtesten Urtheile darii- 
,, ber fä llen , und als Privatm ann oder Staats- 
,, mann zu nutzlosen oder kläglichen Operatio- 
,, nen verleitet werden will. “  *)

Prüfen w ir  n u n ,  wie die Darlehens-Angele­
genheiten jetzo , bey vorhandenen Wucher-Gese­
tzen s tehen , und wie dieselben nach deren Auf­
hebung wahrscheinlicher Weise stehen würden. 
Die angeführte , schon vor 40 Jahren geschrie­
bene lateinische Dissertation klagt in vielen Pa­
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ragraphen, dass nach langem Suchen kaum ein 
paar Tausend Gulden aufzutreiben seyen; die­
selbe Jereiniade macht im „ H i t e i “  beynahe den 
Hauptstoff des ganzen Werkes a u s ; und w er 
nicht aus der Dachstube, sondern aus der Mit­
te der Geschäfte den Gang der Angelegenheiten 
beurthcilt,  dem werden solche im w ahren Lich­
te ' erscheinen. Montesquieu sagt im II. Theile 
21. Buche, 20. Kapitel Seite 319 unter der Über­
schrift : „W ie  sich der Handel in Europa mitten 
„ durch die Barbarey durcharbeitete , “  „dadurch, 
( nemlich durch die aristotelische Philosophie, 
wornach die 'Scholastiker das Ausleihen auf Zin­
sen ohne Unterschied, und in allen Fällen ver­
dammten) „ w a r d  der H an d e l ,  der bisher nur 
„e ine  Beschäftigung geringer Leute gewesen war, 
„  eine Handthierung ehrloser Betrüger : Denn 
„ man kann eine an sich e r la u b te , oder noth- 
„ wendige Sache nicht verbieten , ohne diejeni­
g e n ,  die sie tre iben , zu schlechten ehrlosen 
„L eu ten  zu m achen .“  —  Gleichwie die Auf­
hebung der Zins verböte eine wahre Wohithat 
für die menschliche Gesellschaft überhaupt, und 
insbesondere für die Industrie , und folglich 
für alle daraus erwachsenen herrlichen Früchte 
gewesen i s t ,  und dem Geldumläufe eine vor­
her nie gekannte Schnellkraft gegeben h a t ,  also 
w ird  die Aufhebung der TÄ\\%bescliräukung nur 
eine neue W oh ltha t, eine Ausdehnung jener 
Schnellkraft seyn. W er jetzo keinen besseren 
Ausweg für sein Geld w e is s , gibt es zu 6 pro



Cent w eg; öffentliche Gelder müssen eben so 
verrechnet w e rd e n , w obey vielleicht — was 
die Nehmer am besten wissen w 'crden, —  noch 
einige, und w ie viele Nebenunkosten vorfal­
len. Wer aber mit dem Gelde bessere Auswege 
dafür w eiss , w ird  auch das Gesetz zu umge­
hen wissen, und mittels eines W aaren- oder 
Produkten - Verkaufs sich au f  Umwegen jenes 
Z in se n -M in u s , welches zum laufenden, das 
i s t ;  zu je n e m , das die Conjuncturen, und die 
allseitigen Umstände m it sich brächten, feh lt ,  
und wozu ihm das Gesetz den geraden , offe­
n e n , redlichen Weg versperr t ,  einhohlen, nur 
m it dem leidigen Unterschiede, dass hiedurch 
den Schuldner alles viel theurer zu stehen 
köm m t , weil zu dem natürlichen Preise des 
Geldes , auch noch die Kosten der Um wege, und 
der Assecuranz - Preis der Entdeknng bezahlt 
■werden m u ss , und endlich die Zugabe des noch 
gangbaren Schimpfnamens, „ W u c h e r e r ,“  w o ­
m it  man so freygebig is t ,  auch nicht umsonst 
verlangt w erden  kann.

Auch Graf Szechenyi sagt es, dass bey uns 
ohne W acher kein Geld zu haben is t;  dass der 
Geldbesitzer bey uns am leichtesten zum Wuche­
re r  w i rd ,  und ohne Winkelzüge und Neben­
wege kein  Geld erlangt werden kann. *)

Dass unter 10 Cessioncn 9 s in d , in welchen 
eine derartige Operation versteckt is t ,  das sollte
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wohl keinem R ichter , und nocli weniger einem 
Gesetzgeber unbekannt seyn ; wenigstens sollten 
sie allen vorcrzählten , und klar darliegenden 
Tliatsachcn ihre Augen nicht geflissentlich ver- 
scldiessen.

Und so sehen w ir  nun die Lage der D arle­
hens-Geschäfte , worin sich dieselben bey den 
bestehenden Wucher-Gesetzen befinden, das ist: 
einerseits V erstecktheit, V erschm itz theit; ander­
seits Auflauerey, überall Wucher riechend , ge­
hässige D enuntia tionen ; beyderseits alle Mora­
lität untergrabend. Und was w ürde  denn nach 
Aufhebung der Wucher-Gesetze geschehen? Wel­
chen Nachtheil hätte sie fü r das allgemeine 
W o h l? D er Mann von E hre , und anerkanntem 
Credit W ürde , w7ie heu te , so auch ferner, Geld 
zu 4 , oder 5 , oder 6 pro Cent Interesse bekom­
men ; der zweydeutigere Würde 8 , vielleicht 
10, vielleicht 12 pro Cent zahlen m üssen ; und 
Mancher w ü r d e , von der öffentlichen Stimme 
ta x ir t ,  auch selbst zu 24 pro Cent keines be­
kommen , wenn er e tw a  nicht Gelegenheit 
fände, einen Unwissenden anzuschmieren. Al­
les gerade ebenso wrie auch heute. Und dieses 
wären also die schrecklichen Folgen von der 
Aufhebung der Wucher-Gesetze, dieses das da­
raus entspringende National-Unglück !

Gleichwie der K aufm ann , selbst wenn er 
es auch nicht aus innerem Rechtlichkeitstriebe 
thäte , schon aus eigenem Interesse seinen Na­

men so re in ,  tv ie  einen polirten Stahl erhalten
11
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m uss, damit ihn kein böser Ruf anhauche , also 
Würden dann auch die Privatschuldner, auch 
ohne Zwangsgesetze, von ihrem eigenen Inte­
resse angetrieben , gezwungen seyn , redlich und 
reell zu W erke zu gehen , damit die öffentliche 
Stimme sie in die Kategorie jener setze, welche 
des Credits w erth  s in d ,  und  zu denen man sich 
d rä n g t , um ihnen Geld anzubieten.

Dieses w ürde  den allermächtigsten Einfluss 
auf die Moralität der Schuldner s o w o h l , als der 
Privatgläubiger ausüben , dieses die Triebfeder 
w erden  , wodurch die Schuldner aus eigenem 
Antriebe sich bestreben m üssten, den Namen ei­
nes ordentlichen Zahlers zu erw erben , guten 
Glauben zu bew ahren , der nur zu sehr über­
hand nehmenden Prozesssucht zu entsagen; Die 
Gläubiger w ären nicht mehr gezwungen , ihre 
Stipulationen unter verschiedenen Bemäntlun­
gen zu verbergen , zum baren Vortheil ihrer 
Charakter - Offenheit; Durch die freye Überein­
kunft der Partheyen w ürden  die G eld-Zinsen 
auf ihre na tü rliche , das he iss t:  den Umständen 
der Schuldner, der Gläubiger, und der Geld­
verhältnisse angemessene Taxe zurückgeführt 
w e rd e n ; die allerfreyeste Circulation des Gel­
des, die Herbeyströmung desselben von Plätzen 
h e r ,  wo es dermalen eine m inder  v o r te i lh a f te  
Anwendung findet, und die wahrscheinliche 
Fo lge , dass sich durch eine solche Concurrenz 
der Stand der Zinsen für solide Schuldner so­
gar unter den Zwangsstand festsetzen würde.
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Dieses, scheint m i r ,  würden die muthmaassli- 
eben Resultate von der Aufhebung der Wucher- 
Gesetze seyn ; dieses die Beziehung zu seyn , 
in welcher Wuchergesetze mit dem Gemeinwohl 
stehen. Die Manen von Beccaria, von Filangie- 
r i , und anderer Heroen in der Gesetzgebungs­
lehre w erden  bestim m en, ob solche Gesetze 
nothwendig , ob nützlich , ob von Erfolg, und 
ausführbar seyn kö n n en , deren Nachtheile ge 
vviss und a llgem ein , deren Vortheile aber un­
gewiss und einseitig s i n d !

Diese L eh re r ,  die vorzitir ten  vielen Schrift­
steller über Staatsw'irthschaft, die angeführten 
Erörterungen beym Landtage 1802 , und die 
Natur des Gegenstandes führen, wie von selbst, 
zu den Fragen: Von w oher haben die Gesetz­
gebungen zur Festsetzung der Zinsen das M acht, 
und die P flic h ts und den M aasstab  genommen ? 
Die Frage von dem Rechte  hiezu , ist au f  die 
eben angezogene Weise mehr als genug erläutert 
w orden ; Wenn dieses nicht genügte , so müsste 
ich es den Rechtsgelehrten überlassen, zu ent­
scheiden , ob zur Rechtfertigung eines solchen 
Eingriffs in die Rechte des Eigenthum s, und in 
die Verhältnisse der Privatverträge, der ober­
ste Grundsatz, dem alle anderen Rücksichten 
Weichen müssen: „S a lu s  Reipublicac suprema 
Lex, “  zu respectiren s e y , oder ob einzig und al­
lein blosse Privat-Rücksichten vorwalten dürfen.

Eine P flic h t3 Wrarum die Gesetzgebung hier 
eingreifen so llte , lässt sich eben so wenig auf-

11*



finden. Was Jedem am meisten f ro m m t, das 
weiss auch Jeder am besten se lb e r , und gewiss 
besser, als ein D ritter. Es taugt n ich ts ,  w enn 
die Regierungen alle Handlungen der Privaten 
unter ihre Controllc z ie h e n , und sich in das 
Innere der Familien - Angelegenheiten drangen 
w o llen ,  und der Abbe de Pradt *)  sagt: „  pour 
„ re n d re  les Peuples hcureux , il ne fau t, <pic 
„ depenscr peu, et administrer le moins possible. “ 
Der Verschwender w ird  verschwenden , ^ auch 
selbst w enn  er das Geld zinsenfrey erhalt ; ein 
Verschwender verdient von Seite der Staatsver­
waltung gar keine Berücksichtigung.

Adam S m i th , ** ***))  nachdem er den Nacli- 
thcil geschildert , welchen der Verschwender 
den hervorbringenden Fonds der Gesellschaft 
zuzieh t, indem er sie an nichts hervorbringen­
de Gegenstände vergeudet, sagt: „ D e r  Ver- 
„  schwcnder erscheint un ter beyden Gesichts- 
„  punkten ( des National - Reichthums ) als ein 
„ F e in d  des gemeinen W esens, und der spar­
s a m e  Mensch als ein W ohlthäter desselben.“ 
Und zum Glück für das Gemeinwohl ist deren 
Zahl verhältnissmässig stets so gering, dass auch 
von dieser Seite für sie keine eigene Casuistilc 
nüthig ist. Auch in diesem Bezug führe ich Smith 
***) w iederum  an : „B ey  dem grössten Theii 
„  der M enschen, wenn man ihr Leben im Gan-

*) Le Congres de Vienne. T. II, ]>ag. 56.
**) Am angeführten Orte II. Bande Seite 122, 125.
***) Ebendaselbst Seite 126, 142.
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„ zen übersieh t, scheint das Princip der Spar- 
„ samkeit das Ü bergew icht, und zw ar ein sehr 
„grosses Übergewicht zu haben.“  Und ferner: 
„Se lbst unter den Borgern , einer Classe von 
„L eu ten , die wegen ihrer Sparsamkeit nicht 
„ berühmt i s t , w ird  doch die Anzahl der V er­
s c h w e n d e r  und Miissiggänger, von der Zahl 
„ der Sparsamen und Fleissigen weit übertrof- 
„  fen. “  -—

Auf jeden F a ll bleibt es also nicht einmal 
der Mühe w e r th ,  wegen den Verschwendern 
auch nur ein W ort zu v e r l ie ren , oder m it die­
ser Id e e , jene der Erhaltung der Familien in 
Verbindung zu se tzen , die auch zum Vorwände 
dieses Gesetzes gebraucht wird.

Wenn der Gläubiger sp räche : „  auch ich 
bin eine F am ilie ; auch ich kann an die Staats­
verw altung Anspruch auf Erhaltung machen, 
denn vor dem Gesetze sind w ir  alle gle ich“  — 
so w ürde man diese Äusserungen freylich für 
sehr dcmocratisch klingend erklären. —  Indem 
ich aber entw eder die Blätter der Geschichte 
nachschlage, oder Lehotzky’s Stemmatographie *) 
durchlaufe, oder einen Blick auf Wagners Col- 
Jectanea **) w erfe , und darin jene Unzahl von

*) I. Regni Hungariae et Partium eitlem adnexarum 
quatvor Status et Ordines Serie chronologica e 
diplomatibus deducti etc. per Andreain Lehotz- 
ky. Partes II , Posonii 1796 — 98.

Collectanea Genealogico-historica Illustrium hun­
gariae Fam iliarum , quae jam interciderunt, eruit 
Carolus W agner. Detades IV , Posonii 18 0 2 .



unlergegangenen Fam ilien le se ,  von deren An­
denken nur noch der blosse Name vorhanden 
i s t , so kann ich mich des Gedankens nicht er­
wehren , dass es ein kühnes Unternehmen von 
uns Menschlein sey , in die fortrollenden Räder 
der "Vorsehung eingreifen , und Verfügungen tref­
fen zu w o l le n , welche den von Anbeginn be­
schlossenen Anordnungen der Allmacht, hem­
mend entgegen treten sollen.

Wenn die Regierungen einen allgemeinen 
M aasstab  für die Geld-Zinsen zu erfinden wuss­
te n ,  so haben sie w ahrhaftig  ein sehr grosses 
Meisterstück gemacht. Den Schlüssel zu der Zahl 
6 pro Cent suche ich vergebens. Warum sind es 
denn nicht 5 ,  oder 4 geworden ? Es hätte j a  
aber auch das Loos auf 7 oder 8 fallen können. 
E in  Ungefähr, ein Machtspruch, ein Griff nach 
einer Ziffer kann ja  dem Gegenstände seine Na­
t u r ,  seine Eigenschaft w eder benehm en, noch 
ändern , und w ie bequem es seyn m ag, über 
ein solches Verhältniss cavalierement, ohne Rück­
sicht auf die Natur der Sache, ohne vieler Mü­
h e ,  und diktatorisch abzusprechen ; so bleibt, er­
wiesener Maassen, am Ende die Arzney ä rg e r ,  
als das Übel. Wo steht denn geschrieben, dass 
die Zahl 6 für alle Fälle die passendste seye? 
Schon Sonnenfels hat j a  in der angezogenen An­
merkung den auffallenden Missgriff g e rü g t , be­
deckte und unbedeckte Schulden gleich zu stel­
len-, und dass es ausser diesem Falle  eine Le­
gion der Fälle geben m ü s se , bey welchen es
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die schreiendste Ungerechtigkeit, und zugleich 
die auffallendste Ungereimtheit wäre , einen und 
denselben Maasstab anzulegen , das ist nicht nur 
durch unsere obigen Erörterungen schon klar 
erwiesen, sondern auch an sich selbst so evi­
dent , dass ich nicht noch Mehreres anführen 
mag. —

Ich habe oft sagen g eh ö r t , dass auch 6 pro 
Cent ein hoher Zinsfuss seye. Dieser E in w u rf  
i s t ,  je  nach Um ständen, grundlos oder gegrün­
det. Es gibt Zeiten , und ich habe deren Anzei­
gen aus allen Wechselplätzen posttäglich vor 
m ir liegen, wo 6 pro Cent allerdings ein mehr 
als hinreichender, aber auch w ieder Perioden, 
wo es kein hinreichender Zins ist. W er w ird  
dieses in Casu concreto bestimmen ? Unstrei­
t ig ,  am besten die Partheyen se lbst, die Con- 
junc tur, die Concurrenz.

Wenn 0 pro Cent ein zu hoher Zins i s t ,  so 
w ird  derselbe bey schneller Gerechtigkeits-Pfle­
ge , und unter eben gesagten Bedingnissen, von 
selbst sinken , und dann sind Beschränkungsge- 
sefze überflüssig. D er Gesetzgeber hat aber 
nicht für Eine gegebene, auch nicht für eine 
kurze  Zeit, sondern , w enn auch nicht für eine 
ew ige, so doch für eine längere Zeit seine Ge­
setze einzurichten; er hat Grundsätze aufzustel­
len , die nicht blos ephemer sind.

Es könnte wohl auch der zehnte Theil des­
sen, was ich hierüber gesagt habe , zum Bewei­
se h inreichen, dass die Beschränkung der Geld­



zinsen nicht nur nicht nü tz lich , sondern schäd­
lich , zweckwidrig und unausführbar sey. Ich 
kann keine systematische Abhandlung in logi­
scher Ordnung über den Wucher schreiben; ich 
habe nicht den Vorsatz, nicht die nöthige Ab­
strak tionslaune, nicht die M üsse, die philoso­
phische Ruhe, vielleicht auch nicht die Fähig­
k e it  dazu; ich gebe diese Zeilen für nichts w ei­
t e r ,  als für einzeln hingetvorfene Umrisse, für 
Bruchstiieke^aus, so w ie  sie vom Geschäftsmanne 
nicht anders erw artet w erden  k ö n n e n , und wie 
eine den Geschäften kärglich , und unterbrochen 
abgesparte Müsse sie gebar. Einzelne Sätze sind 
e s ,  aus dem praktischen lieben en tnom m en, oh­
ne dogmatischer O rdnung , und m it dem Wun­
sche dargelegt, dass sie ins praktische Leben 
aufgenommen werden möchten. H ätte  ich zu 
solch einer Aufgabe einen schriftstellerischen 
B eru f,  so würden m ir  die speciell diesem Ge­
genstände gewidmeten Abhandlungen aus dem 
vorigen Jahrhunderte , vorzüglich jene des fran­
zösischen Ministers Turgot: „ S u r  le p re t a 1' 
i n t e r e t , “  dann der bereits citirte E n tw u rf  des 
Ham burger Senators G ünther, und im jetzigen 
Jahrhunderte  ,, die Defence of Usury by Jerem y 
Bentham Esq. London 1816“ hinreichende Ma­
terialien liefern. Aus der neueren Zeit braucht 
man aber nur irgend ein beliebiges W erk über 
die Staatswirthschaft in  die Hand zu n ehm en , 
um daraus über den vorliegenden Gegenstand 
Rath zu schöpfen. —  Zur Ehre der, besonders
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in diesen Fächern wachsenden Intelligenz ist zu 
hoffen, dass die Zeit nicht mehr ferne s e y , wo 
die Erkenntniss allgemein herrschen w ird ,  dass 
Wucherprozesse den Ilexenprozessen der finste­
ren Vorwelt gleich seyen. —  Wie sonnenklar aber 
auch diese Sätze an sich seyn m ögen, so ge­
winnen sie gleichwohl noch mehr an S tä rk e ,  
wenn sie durch die Erfahrung sanctionirt sind. *) 
Denn Ereignisse sind s tä rk e r ,  als "alle Worte.

Wenn ich daher das, was geschrieben steh t, 
m it dem , was gethan w ird ,  gegeneinander hal­
t e ,  so kann ich nicht anders, als auf den Ge­
danken kom m en , dass die W ucher-G esetze  , 
wenn auch nicht ausdrücklich , doch de facto 
bereits aufgehoben s e y e n : denn die W orte und 
die Handlungen einer Regierung müssen m it 
e inander stets in  gänzlichem Einklänge stehen. 
Einmal wäre schon das ein hinkendes Gesetz, 
welches die Kaufleute von der Zinsbeschränkung 
befrey t, andere Staatsbürger aber derselben un­
terw irft. Es lässt sich ke in  charakteristischer 
Unterschied angeben , w elcher zwischen jenen 
und diesen obw altete , und kein  gültiger Beweg­
grund für die E in e n , welcher nicht auch für 
die Anderen mit derselben Kraft geltend gemacht 
werden könnte. Dieses zeigt sich am besten dann, 
wenn man sich die Mühe n im m t, in diesen ab­
sichtlich dunkel gehaltenen Gegenstand tiefer 
cinzudringen , und Vergleichungen anzustellcn
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Im Amtsblatte der Wiener-Zeitung sehe ich sehr 
oft die Bewilligung von verschiedenen Gerichts­
behörden eingeschaltet, dass nicht nur chyrogra- 
jdiar - Privatschuldscheine , sondern auch Haus- 
Sätze, folglich Forderungen, die durch H ypothe­
ken gesichert s in d ,  dem Verkaufe an denM eist- 
b ie te r ,  auch selbst unter ihrem Nennwerthe aus­
gesetzt und verkauft werden dürfen , und dass 
daher sogar gerichtlich anerkannt i s t , nicht al­
le Schuldscheine seyen von gleichem W e r th e , 
w enn gleich dem Namen (der Summe) nach die 
Foderungsquanta gleich sind.

"Weiters: Die Öfteren Kundmachungen der 
Finanzbehördc selbst, bieten den Inhabern der 
gezogenen 5 procentigen Metalliques von der 
neueren Staatsschuld a n ,  entweder das Geld in 
vollem N ennw erthe, oder in 4 percentigen sol­
chen Schuldscheinen 104 Gulden für 100 Gulden 
zu nehmen. Ich w ende h ier w eder das als Ar­
gument an , was H err  Staatsrath von Gönner am 
angeführten Orte Seite 102 s a g t , dass solche 5 
percentige Staatspapiere um GO per Cent gekauft 
worden s in d ,  was 8 pro Cent an Interes­
sen, und an Capital einen Gewinn von 66 2 ^ 3  
pro Cent ausmacht, weil ich einen noch viel 
niedrigeren Curs als 60 angeben k ö n n te , noch 
d a s , dass er Seite 201 , und an mehreren Or­
ten dieses seines Werkes sagt, bey Staatspapie­
ren seyen die Einreden des W uchers , des ana- 
stasischen Gesetzes, u. dgl. nicht an w en d b ar ,  
weil ich meyne, dass der Fiskus nur dann, wenn
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staatsrechtliche Fragen entstellen, nicht a b e r , 
wenn sich's von privatrechtlichen Fragen han­
delt , andere Gesetze als der Private anrufen 
darf. Ich bleibe bey der einfachen Thatsachc 
stehen : der Staat gibt im tiefsten Frieden 104 
für 100.

Unter dem Vorsitze eines ka iserlich-könig­
lichen Commissärs werden an der W iener Bör­
se durch geschworne Sensalen frey und öffent­
lich Operationen gemacht, w e lch e ,  w enn  Wu­
cher-G ese tze  noch beständen , nicht nur nicht 
geduldet werden könnten , sondern bestraft w er­
den müssten.

Ich berufe mich auf die öffentliche Notorie- 
tä t ,  dass Fürstlich-Eszterhazysche Partial-Obli- 
gationen der Anleihe von 1825 zu 70 und da­
ru n te r ,  und Gräflich Z ichy -F erra r is ’sche zu 68 
und darunter gekauft worden sind. D iese, und 
noch mehrere daselbst vorkommende Partia l­
obligationen sind keine Schw indeleyen , son­
dern ree lle ,  zwischen soliden M ännern, mit 
den eisten Banquiers von Wien abgeschlossene 
Geschäfte. Jenes macht einen jährlichen Zins 
von mehr als 7 l/*8 pro Cent, und a parte einen 
Gewinn am Capitale von beynahe 43 pro Cent. 
Di escs macht einen Zins von 7 TVV pro C e n t , 
und a ?parte  einen Gewinn am Capitale von 47 
pro Cent, ßeyde w erden zu ihren Ziehungs­
zeiten in ihrem vollen Nenn - und Silberwerthe 
bezahlt , in  beyden ist nicht nur von den Schuld­
nern zu wiederhohltenmalen die Versicherung
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ausgedriickt, dass sie den vollen Capital-Werth 
baar ,  richtig , und vollständig zugezählt erhal­
ten haben , sondern auch ihre Cassiere beschei­
nigen noch iiberdiess den G eld -E m pfang , und 
dennoch weiss die ganze W elt ,  dass dieses au­
genscheinlich nicht w ah r i s t ,  weil es nicht w ahr 
seyn kann. Da liegt also frey und offen Wucher 
an C ap ita l , und Wucher an Interessen vor aller 
Welt Augen v o r ;  und gleichwohl habe ich die 
Original-Urtheile in Händen gehabt, laut w e l­
chen die kaiserlich-königlichen Landrechte in 
Wien unterm 28. März 1828, und das Appella­
tions-Gericht daselbst unterm 7. October dessel­
ben Jahres in der Klage des Grafen Buol - Schau­
enstein , als rechtmässigen Inhaber solcher au 
Porteur lautenden P ap ie re , wider den Fürsten  
Grassalkovich, diesen letzteren in die Zahlung 
von 28 Stücke seiner unbezahlt gelassenen Par­
tiale der Anleihe von 1819, zum vollen Nenn- 
w erthe von 1000 Gulden in  Zwanzig-Kreuzer 
Stücken für jedes Stück Partiale sammt Intferes- 
s cn ,  m ittelst gleichlautenden Sen tenzen , ver- 
urtheilt haben. So w ie dieser Spruch gelautet 
h a t , eben so werden auch in künftigen solchen 
F ä l le n ,  wenn nicht Raum gegeben w i rd ,  Ver­
pflichtungen, die in gutem Glauben, eingegan­
gen s in d , ungestraft mit Füssen zu t re te n ,  die 
Urtheile gemäss dem Inha lt,  und dem Buchsta­
ben der den Partialen angehängten Hauptschuld­
scheine lauten müssen, ohne auf „Legem  Anas- 
tasianam “ (welche meines Wissens in  unseren
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Erbstaaten gar nicht besteht) Rücksicht nehmen 
zu können. Ich bemerke iiberd iess , dass sogar 
die verschiedenen Effeckten eines und ebendes­
selben Schuldners, des Fürsten  Eszterhäzy, zu 
einer und derselben Zeit,  einen vezschiedenen 
W erth hatten , nemlich: das Anlehen von 1825 
stand zu 74 , w ahrend jenes von 1829 zu 78 
s ta n d , was Avieder unwiderleglich den Satz 
beweiset: „Creditum  imperari nequit,“  und dass 
nicht einmal eines und des nemlichen Schuld­
ners Effeckten über einen Leisten schlagbar sey- 
cn. — Indess Partiale deutscherbländischer Güter­
besitzer £von gleichem Zinsfiisse standhaft nahe 
am Pari standen, konnten manche Partialen unse­
rer Landsleute nur m it Mühe die 2 / 3 ,  oder 3 /4  
ihres Nennwerths e rk lim m en , obgleich die Be­
sitzungen der Letzteren vielleicht bey weitem 
bedeutender s in d ,  als jene  der Ersteren. Zum 
handgreiflichen Beweise der Furcht Aror den Schre- 
kensAVorten: „  ich zahle n ic h t, L' Avodurch so­
gleich ein unabsehbarer Rechtsstreit fertig  da 
liegt. —

Wo also Männer, in den allerhöchsten Staats- 
AVÜrden s tehend , als Zeugen unterschrieben sind, 
wie auf den vorgemeldten Partial-Obligationen; 
Avas an der öffentlichen Börse , unter öffentlicher 
Aufsicht und Autorität geschieht; avo eine Amts­
handlung vom Staate beeideter Beamten e in l r i t t ; 
was seit langen Jahren h e r , und ununterbro­
chen fortgeschieht, w a s  die Gerichte gutgeheis­
sen haben , das kann nicht gesetzwidrig, nicht
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verbo ten , das kann nicht sträflich seyn, das 
darf ich nicht als sträflich erachten. Ich da rf  also 
in  dem guten Glauben le b e n , dass das Patent 
vom 2. December 1803 de Facto , und stillschwei­
gend aufgehoben sey, denn Worte und Handlun­
gen der Regierung müssen übereinstimmen.

Weil ich nun aber schon von den P a r ­
tia l-O bligationen  Erwähnung gethan h ab e , so 
stehe auch meine Meinung darüber hier. Die­
se Theil - Schuldverschreibungen , wie sie Dr. 
Bender am angeführten Orte Seite 29 und 159 
n e n n t,  sind eine U rkunde, deren B esitz , ohne 
w eitererU m schre ibung , ein Recht g ib t ,  an den 
in  derselben ausgedrückten Antheil der Haupt- 
schuldverschreibung. So Avie die S taatverw al­
tungen an der Ausgabe dieser Art \ 'on Privat- 
Papiere keinen Anstoss genom m en , j a  viel­
m ehr sie selber mehrere Gattungen derselben 
als Staats - Papiere in Umlauf gesetzt haben , 
eben so w ird  wohl auch kein  Unbefangener da­
ran ein Ärgerniss nehmen können.

Es bedarf doch keiner weitläufigen Vorde- 
monstrirung , dass die Unternehmer solcher An­
leihen nicht H undert für H undert geben kön­
nen. Sie übernehmen, ein bedeutendes Capital, 
w enn  auch nur ratenAAre ise , vorzuschiessen, in  
der Hoffnung, sich solches , wenigstens zum 
T heil,  durch den V erkauf der Partialen wieder 
zu verschaffen; allein diese Hoffnung kann mehr 
oder weniger fehl schlagen. Sie verabreden ei­
nen getvissen Cours, zu welchem sie wahrschein­
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lieh verkaufen zu können hoffen; aber der E r ­
folg trü g ts ie  s und sie kommen dadurch in Geld­
verlegenheiten, welche sie nur durch kostbaro 
Mittel heben können. Die Fürstlich-Eszterhazy- 
sche Anleihe von 1825 stand zu 94 , und auch 
unter 70. — Sie setzen voraus, oder bedingen 
sich a u c h , dass ih r  Mitcontrahent keine neuen 
Schulden mehr mache; aber solche Herren sind 
in Geldsachen w enig  scrupulös —  Excmpla do- 
cent — es erscheint eine zweyte , und eine d r i t­
te A nleihe, wodurch diese Papiere ü b e rh au p t,  
und insbesondere die des paciscirenden Ind iv i­
duums verm ehrt ,  folglich herabgewürdigt w er­
den. Lauter Ereignisse, welche die Übernehmer 
von derley Anleihen in  ihren Calcül aufneh­
men müssen.

Dass mit Partialen Leute betrogen worden 
sind , das w ird  man doch Wohl dieser Negozi- 
r u n g , dieser Emission der Partialen selbst , 
nicht zur Last legen wollen. Zu Missbrauchen 
k an n ,  das weiss Jederm ann , je d e ,  auch die 
unschuldigste, und nützlichste Sache, auch F e u ­
er und Wasser Anlass geben. Betrügereyen sind 
verübt worden , bevor Partialen auf der Welt 
Waren, und Betrügereyen werden ausgeübt w er­
den, auch w enn gar keine Partialen statt hät­
ten. Diese erleichtern ja  den Betrug um nichts 
m ehr, als jeder andere geschriebene Schuld­
schein, und die Aufgabe w ird  keine Staatsver­
waltung lösen , unter Menschen jeden Betrug 
zu hintertreiben.
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Um Missbrauchen vorzubeugen, möge liier 
mein Vorschlag stehen. Die Em ittirung von der- 
ley Partialen der Private ist eine öffentliche, 
und die öffentliche Treue in Anspruch nehmen­
de Handlung; solche Partiale werden in  gutem 
Glauben ( bona fide ) angenommen , und gehen 
von I lan d  zu Hand. Die Sicherheit a lso , wel­
che sie enthalten , Welche sie anbieten , welche 
ihr Inhalt au sd rü ck t ,  muss auch w ahr seyn , sie 
muss im Besitze des Schuldners befindlich seyn ; 
Hiernach schlage ich v o r ,  zu verordnen , dass 
es Niemanden erlaubt seyn so l le , Partiale in 
Umlauf zu setzen , der nicht die Zeugnisse , und 
die Schätzungen jener  Gerichts-Behörden, unter 
welchen die angebotenen Sicherheits - Objecte 
oder Hypothecken liegen, beybringen k a n n , dass 
diese Hypothecken , auf welche die Hauptschuld* 
Verschreibung vorgemerkt i s t ,  diesem Schuld­
ner  auch wirklich dermalen eigenthiimlich, 
oder pfandweise gehö ren , und dass der darin 
ausgedrückte Schätzungs - oder Pfandwerth rich­
tig seye. Diese Urkunden sollen den Partialen 
selbst, zu Jedermanns E in s ich t,  und zu selbst­
eigener Überlegung beygedruckt werden. W eiter 
h a t , nach meinem Dafürhalten , die Staatsver­
waltung nicht h inein zu gehen; das Übrige ist 
die Sache der paciscirenden Partheyen.

Ich hatte dieses lange niedergeschrieben, 
bevor die Kundmachung der Nationalbank vom 
2. December 1830 erschien, vermög welcher ih r 
die Entwürfe der bey ihr niederzulegenden Haupt-
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schuhlversclireibungen solclier Partiale vorhinein 
mitgetheilt werden müssen , und welche Kund­
machung wohl eben dahin abzuzielen scheint.

W er sich eine Anleihe eines bedeutenden 
Capitals auf Partiale verschaffen w i l l , der wird, 
auch mit sich selbst über die Ursachen , welche 
ihn hiezu bewegen, über die Verwendung und den 
N u tzen , den er daraus ziehen w i l l , einig seyn. 
All dieses zu untersuchen, und abzuwäge'n hat 
ein D ritte r  w eder  das Recht, noch die Fäh ig­
k e i t ,  und am wenigsten w äre  die Regierung cs 
im Stande. Solche Beweggründe sind in  den 
Fürstlich - Palfyschen Partialen m it einer Auf­
r ich tig k e it , und einer Rechtlichkeit dargelegt, 
welche allerdings geeignet sind , Vertrauen zu 
erwecken. Die Bew eggründe, und die Nothwen- 
digkeit dieser Anleihe werden darin von den 
Erben folgendermassen angegeben: „D ie  nach
„ d em  väterlichen Tode überkom m enen, mit 6 
„p ro  Cent verzinslichen, sehr bedeutenden La- 
„sten  auf einen geringeren Zinsfuss herabzu- 
„ setzen, vorzüglich aber nach Möglichkeit zu 
„ t i lg e n ,  und somit ih rF idei-C om m iss-und  Avi- 
„tical-Verm ögen von den Schulden ehestens zu 
„ befreyen, Avoran sie dadurch gänzlich gehemmt, 
„u n d  gehindert Avorden s ind , dass ihnen , ohne 
„Rücksicht auf das Quantum ihrer jährlichen 
„  flüssigen R en te , von mehreren Gläubigern ycr- 
„schiedene bedeutende Capitals-Beträge zugleich 
„aufgekündigt worden, verfallen s ind , und auf 
„ deren Bezahlung gedrungen worden i s t , sie
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daher ans dem ordentlichen jährlichen Erfra-
ge der Herrschaften augenblicklich einen hin­

lä n g l i c h e n  Fond zur Befriedigung aller aufge- 
, kündigten und verfallenen Capitalien unmög­

l i c h  s,o sch n e ll , als es die Aufkiindigungsfri- 
, sten erfordert haben w ü rd e n , bilden konnten ; 

^,um also eine allmählige Tilgungsart zu bezwe- 
„ c k e n ,  und die ererbten Schulden in  mehrjäh­
r i g e n ,  verhältnissmässig eingetheilten Fris ten  
,3 bequem , aber um so sicherer und ohne ein- 
„  pfindliche Opfer ab zu tragen , haben sie sich 
,, bemiissigt, und bewogen gefunden , fremden 
, 5 Credit in Anspruch zu nehmen. “  —

Mit gleicher Offenheit w erden  dann die zur 
Sicherheit dienenden Güter, und deren verschie­
dene Eigenschaften der Welt da rge leg t, so dass 
in diesen Partialen , welche ungefähr eben zu der­
selben Zeit geboren worden s ind , in welcher die 
hohe Regnicolar - Deputation alle Partialen samt 
und sonders verdammt h a t ,  die Theorie dieser 
Art von Schuldscheinen beynahe vollständig ver­
wirklicht erscheint. W ir haben gut vero rdnen , 
das ist Wucher. Wenn wir aber ,  während bey 
anderen Nationen diese in neuerer Zeit entstan­
denen Iliilfsmittel immer mehr und mehr benützt 
w e rd e n , dieselben bey uns verbieten wollen , 
weil w ir vielleicht davon irrige Begriffe h aben , 
und diese mit Vorsatz n ä h re n , so werden sich 
zw ar diese Nationen wenig darnach ^kehren, 
w ir  thun aber dam it nichts anderes , als das 
Geld , den Capital-Gewinn , und die Interessen ,
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welche uns bleiben k ö n n te n , jenen Nationen zu­
jagen, und unsere Landsleute zwingen , die H ül­
fe , welche ihnen ihr Vaterland versagt, in der 
Fremde m it mehr K osten , und auf Umwegen 
zu suchen , und dahin zu gehen , wo man hierü­
ber anders denkt , und wo dieses kein Wucher 
ist. —

Es kann doch nicht w idersprochen w erden , 
dass w e r  ein bedeutendes Capital sucht, dieses 
leichter, geschwinder, und wohlfeiler auf dem 
Wege dieser Partialen , auf Offenen Geldmärk­
te n ,  als bey einzelnen Capitalisten finden w ird ;  
nicht nur weil Niemand gerne grosse Summen 
auf einen Nagel hängt, auch nur bey sehr We­
nigen solch grosse Summen bereit liegen, son­
dern auch, w eil die Partialen ein Handels-Effekt 
geworden s ind , als solches stets disponibel, 
stets realisirbar b le iben, ihren Besitzer folglich 
auch für den Fall decken, wenn er selber sein 
Capital auf die Stunde zurück haben w o ll te , 
oder anderweitig nöthig hätte.

Der Geldnehmer w ird  in einem solchen F a l­
le zum Capitalisten ungefähr so sagen : „  Wenn 
„ d u  m ir die zu meiner Aushülfe, zur Verbesse- 
, , rung meiner G ü te r ,  zur Abtragung der von 
„m einen  Vorfahren liinterlassenen, mir urplötz­
l i c h  aufgekündigten , mich drückenden, j a  
„mich zu ruiniren drohenden Schulden, nüthi- 
„gen  Summen dergestailt vorschiessesi , dass 
„ ich  nicht besorgen d a rf ,  in  meinen Planen 
„durch unzcitige Aufkündigungen gestört zu
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„ w erd e n ;  wenn ich die Rückzahlungen nach 
„ d en  Bequemlichkeiten meiner Wirthschaft, und 
„auch  nach der Möglichkeit meiner Einnahme 
„ und nöthigen Ausgabe also entrichten d a r f , 
„d ass  selbe in 10, 15, 20 jährige kleine Raten* 
„  Zahlungen eingetheilt w erd en ; so bin ich es 
„ zu fr ied en , d ir für jede 85, 80, 75 Gulden, 
„ i n  diesen Terminen 100 Gulden zurück zu 
„ z a h le n .“  Was ist hierin Unbilliges? Warum 
w ollte  sich ein D r i t te r ,  der Gesetzgeber, w el­
cher die zahllosen Verhältnisse des Geldneh­
mers unmöglich , und am wenigsten kennen 
k an n , welcher noch w eniger künftige Ereignis­
se und Verhältnisse zu ermessen verm ag , ein- 
mengen, ihn vormünderisch belehren , was ihm 
fromme, und was er zu thun habe? Schon vor 
40 Jah ren , als von Partialen in der jetzigen 
Form  noch gar keine Rede w a r ,  hat der nach­
malige Senator in Hamburg Günther (und es is t  
E tw a s , ein Senator in Hamburg zu seyn) in 
seinem angeführten W erke *) unter den Fällen 
18, 19, 20 , und 21. „ D ie  unbedingt höhere 
„W iede re rs ta ttung , die simpelste und offenste 
„  Art einer grösseren Wiedererstattung ohne 
„ M a s k e “ genannt, und die Rechtmässigkeit ei­
ner solchen Operation bew iesen , indem er 
beyfiigt **) „ An und für sich selbst lässt
„  sich kein Grund absehen , warum diese Art
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„ d e r  Computation weniger rechtmässig seyn 
„ sollte , als jede andere Gattung der Prämie , 
„wenigstens kann dieses dem Staate völlig 
„gleichgültig seyn , sobald es m ir  selbst einer- 
„ ley ist. Es kömmt bloss darauf a n , dass der 
„ Borger die Prämie ihrem wahren W erth nach 
„ k e n n e ,  und zu berechnen im Stande sey. u 
Der Borger tax irt  dam it s ich , und seine Sicher­
heit, und die ihm zuwachsenden Vortheile selbst, 
denn wie viele Procent ist wohl die Gemächlich­
keit , und die Sicherheit w e r th , dass Jemand 
z. B. zu w eitaussehenden, und folglich nur erst 
später nutzbringenden ökonomischen Unterneh­
mungen Millionen braucht , und verw endet, für 
deren plötzliche Rückzahlung mit H em m ung , 
ja  vielleicht m it Zerstörung seiner vorhabenden 
Speculationen er nicht e tw a gleich im ersten 
halben Jahre sorgen m uss, sondern gemiithsru- 
h ig , planmässig und bequem im Laufe eines v ie r­
tel Jahrhunderts.

Dieses ist bey Partialen die Lage des Ver­
trages in  erster  Hand. Sind aber diese Papiere 
einmal in den H andelsverkehr, und in  die d rit­
te Hand übergegangen, dann hat vollends gar 
Niemand mehr darum sich zu küm m ern , um 
welchen Preis die Partheyen m it einander darü­
ber einig gew orden , und wie theuer oder wohl­
feil diese Effekten von Hand zu Hand überge­
ben worden sind.

Ich zweifle n ic h t , dass man allen diesen 
Thatsachcn wird subtile D is tinc tionen , Quali-
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ficationen , Ausflüchte entgegen setzen können. 
Dieses alles würde aber nur dazu d ienen , das 
Unhaltbare aller solcher Beschränkungs- Verord­
nungen in ein desto helleres Licht zu setzen , 
und die Aussprüche der bewährtesten Schrift- 
s te ile rzu  bestätigen. Schon habe ich hören müs­
sen , dass man die Partialen zum Theil auch da­
ru m ,  weil manche derselben keinen bestimmten 
Manien eines Gläubigers en thalten , zu Carte- 
Manche stempeln wolle , um ihnen nach Art. 37 
1729 die Last des Beweises der Zuzählung des 
Geldes, (N um eratio  P ccu n iae ) aufbürden zu 
können. Diese Spitzfindigkeit verdient keine 
ernste W iderlegung, weil sie unter aller K ritik  
i s t , indem d i e , alle Erfordernisse einer rechts­
gültigen Schuldverschreibung enthaltende, von 
Zeugen m it unterschriebene H aupt - Obligation 
an einem öffentlichen Orte , in der Nationalhank, 
niedergelegt ist. Eine C arta-b ianca  , n a ch d em  
eben angeführten A rtike l , kann nur jene  Schuld­
verschreibung genannt w erden  , in welcher bloss 
das Datum oder die Z e it,  der O rt ,  die Quan­
ti tä t  oder die Sum m e, der Name des Schuld­
ners , von selbem eigenhändig, das Übrige aber 
von fremder H a n d ,  oder auch gar nichts Meli- 
rcres geschrieben , und ganz leer ( in  bianco) ge­
lassen w orden  ist. AU dieses trifft m it den 
Hauptschuldverschreibungen der Partialen nicht 
übere in , welche überdiess noch , nach Erfor­
derniss der österreichischen Gesetze, denen sich 
die Schuldner unterworfen haben , mit der Un-
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tersclirift von zw ey Zeugen verseilen , und selbst 
nach Inhalt des ebengedachten A rtike ls , durch 
mehrmalige Interesse-Zahlungen bestätiget w or­
den sind. Um nichts besser ist die andere Ein­
wendung: dass ihnen ein bestimmter Name ei­
nes Gläubigers mangelt. Einmal ist „  ein Verein 
von Capital - B esitzern tc w ie  es in einigen der­
selben heisst, eben so gut eine moralische Per­
son , w ie  ein D o m k ap ite l , eine S ta d t , oder ei­
ne Gemeinde, welche Geld verborgen , und 
d a n n -------warum kommen denn diese Einwen­
dungen so spät?  — w arum  erst zur Zahlungs­
zeit ? — Alles dieses wusste ja  der Schuldner 
auch zur Z e i t , als er unterschrieb , als er das 
Geld nahm , als er allen E inw en d u n g en , und 
namentlich jener , „  Exceptioni non numeratae 
P e c u n iae ,“  entsagte. Wie ist es m öglich, con­
tra  proprium F ac tu m , contra propriam Scriptu- 
r a m , Exceptionen w ieder aufzunehm en, w e l­
chen man zuvor wissentlich, wohlbedächtlich , 
und ausdrücklich entsagt hat ? Solche S p rünge , 
oder um mit der Sprache des Grafen Szechenyi 
zu red en , solche Niederträchtigkeiten sind es , 
welche, wenn in einer berühmten , oder berüch­
tigten Sache auch nur eine einzige erfolgt, fä­
hig s in d ,  dem Credit eines ganzen Landes, für 
eine unabsehbare Zeit die allertiefste Wunde 
zu schlagen, und Treue und Glauben au der 
AVurzel anzugreifen. Solche Einwendungen zei­
gen entweder von einem zu Grunde liegenden 
In teresse , oder von einem bösen W illen  , oder



von einer Unkenntniss, welche den halsstarri­
gen Vorsatz h a t , sich nicht belehren lassen zu 
wollen. Diese Belehrung ist sehr leicht zu finden 
in den angezeigten Werken des Dr. Bender, 
und des Staatsraths von G önner, welche über­
zeugend darthun, dass alle diese Einwendun­
gen den Partialen mit Fug und Recht nicht ge­
macht werden können. „ Jetzt ist es eben so 
„w enig eine Sünde, ein Miethgeld für den Ge- 
„ brauch des Geldes zu zielten , w ie es unmo^ 
„ ralisch i s t , einen Pacht für verliehene Lände- 
„ rey en , oder einen Lohn für seine Industrie 
„ z u  erheben; es ist eine Vergütung — eine Vor- 
„ theil-Ausgleichung, auf gegenseitige Überein­
k u n f t  gegründet; und der Vertrag zwischen 
„ dem Darleiher und E n tlehner, wodurch dies 
„M iethgeld bestimmt w ird , ist von gleicher 
„N atu r mit jedem anderen zweyseitigen Ver- 
„  trage .“ *)

Begreiflich müssen also auf die Bedingung 
gen bey den Partialen noch w eit m ehr, als bey 
anderen Darlehen , die Assecuranz-premie , **) 
die kürzere , oder längere Dauer derselben , ***) 
selbst die Person des E nllehners, ****) ihren 
mächtigen und unverkennbaren Einfluss ausiiben. 
Es ist aber zu bemerken , dass unsere Maximen ,
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und unsere Gesetze in Jahrhunderten der Un­
wissenheit geschmiedet worden sind , und uns 
noch immer weit s tärker beherrschen, als wir 
meinen. *)

Pfand-, Rückhalts-, und Compensatlons-Rechte, 175

Vierzehnter A rtikel.

Vom P f a n d ,  — R ü c k h a l t s -  und Co mp e n -  
s a t i o n s  - R e c h t e .

§ 1. Wenn durch die Erw ähnung „  des förm­
lichen W ech se ls ,“  den trockenen Wechseln die­
se Rechte benommen w erden sollten , so kann 
ich dieses nicht un terschreiben , und bin der 
Meinung, dass man keinem Inhaber eines tro­
ckenen Wechsels das Recht absprechen könne, 
sich aus den P fändern , o d e rW aaren , wenn der­
selbe von seinem Schuldner welche in  Händen 
ha t ,  bezahlt zu machen. —

§ 5. H ier ist nur der Fall angefüh rt , wenn 
auf den Credit eines nachher fallirten Kauf­
mannes abgesandte W aaren  im Wohnorte des­
selben angclangt s in d , alle anderen möglichen 
Fälle aber sind unentschieden gelassen.

Ein Feind aller C asuistik , ziehe ich die 
Aufstellung des G rundsatzes vor. Ich halte da­

*) Say II. Baud Seite 437.



fü r , dass sobald die Rechnung über eine Waare 
abgegangen is t ,  die Waare cred itir t worden 
is t ,  folglich auch im Falle eines nach dem Ver­
sande ausgebrochenen Falliments, vom Versender 
nicht mehr reclamirt werden kann. Trift aber 
die Rechnung nach ausgebrochenem Fallimente 
e in ,  so muss praesumirt w erden , dass der Ver­
sender selbe einem Falliten , einem bürgerlich 
Todten nicht habe creditiren wollen-, und sie 
bleibt zu  seiner Verfügung, auf seine Rechnung 
und Gefahr liegen. F ü r  diese meine Ansichten 
stre ite t: a )  F ü r  die e r s te re , dass selbst Rech­
nungen von unterwegs schwebenden Waaren in 
gutem Glauben verkauft werden können. Ich sa­
ge: in gutem  G lauben, denn ein erweisslicher 
Betrug fällt in die Kategorie der betrügerischen 
Fallimente, b) F ü r  die zweyte aber , dass die 
Waare auf Gefahr des Bestellers r e i s e t , folglich 
von demselben, auch w enn sie unterwegs ve r­
unglückt, bezahlt werden müsste, welches von ei­
ner Fallit-Masse nicht gefordert werden könnte.

176 Erster Theil. Vierzehnter Artikel,

F ünfzehnter A rtikel.

V o n d e r  V e r j ä h r u n g .

§. 1. Nach meinem Systeme bliebe weg , was 
hier von Classen der Wechsel gesagt wird.
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Z w  e y t e r T h e i 1.

E rster  Artikel.

Von den G r o s s  - und K l e i n h ä n d l e r n ,  den  
W e c h s e l g e r i c h t s - P r o t o k o l l e n ,  und  der  

I n p r o t o k o l l i r u n g .

§§. 1 — 3. W e g e n  alles dessen, was h ier gegen 
die Schein-Inprotokollirung zu sagen w äre  , be­
ziehe ich mich auf dasjenige , w as ich bereits 
zum 2. und 12. Artikel im ersten T heile , über 
Schein-Inprotokollirung gesagt habe.

§ 12. Was hier angeordnet w i r d , ist zwar 
in Bezug auf die Kaufleute g u t ; aber was über 
diesen Punkt anderw ärts , nemlich im juridischen 
Fache, bezüglich auf die übrige Welt sich be­
stimmt befindet, nicht genug. Es mögen auch 
hier jene Worte s tehen , welche ich zu diesem 
Paragraphe in der Reichstags-Deputation gespro­
chen habe. „ W en n  4 e r  Gegenstand der Intabu- 
„ la tion  ( s a g te  i c h , )  seiner Wesenheit n a c h , 
„und  definitiv jetzo verhandelt werden soll, so 
„ b i t te  ich um Erlaubniss, einige Bemerkungen 
„  vortragen zu dürfen. In unserem Königreiche



„w erden  die Intabulationen gewöhnlich ohne 
„  Unterschied auf bewegliche und unbewegliche 
„  Dinge gem ach t; meiner Meinung nach aber 
„ so ll ten  sie auf bewegliche Dinge nicht statt 
„  haben dürfen , weil d ieses:

Erstens  „  w ider den klaren W o rtla u t  des 
„G esetzes  107. 1723. i s t ,  welcher besagt, dass 
„ die Intabulationen nach A r t und W eise  s wie 
„  selbe in de?i anderen E rbstaa ten  Seiner M aje- 
,, s tä t geschehen „ eingerichtet werden sollen. 
„ A b er  weder in den Erbstaaten Seiner Maje­
s t ä t ,  noch —  meines Wissens — irgend an- 
„  derswo in Europa geschehen Vormerkungen 
„ auf bewegliche Sachen.

Zweytetis „  ist es gegen den Geist des Gese- 
„ tz e s , welches dem Gläubiger durch die Inta- 
„  bulation eine hypothekarische Sicherheit ver- 
„  schaffen wollte; denn eine Intabulation auf be- 
„w eg lichc  D inge, ist eine illusorische, eine 
„ ambulirende Sicherheit, welche in dieser Stun- 
„  de zu P e s th , in der zweyten zu Ofen, in  der 
„ dritten an einem anderen O r te , un ter einer 
„anderen  Gerichtsbarkeit sich befinden kann.

D rittens  „  ist eine solche Intabulation ein 
„ D eckm antel der betrügerischen Fallimente , 
„ d e n e n  sie Thür und Thor öffnet: denn da
„  braucht sich nur ein falscher Gläubiger in 
„ F ä l l e n ,  wo nicht Idos beym Kaufmanne, ein 
„ m e is t  nur in beweglichen Effekten bestehen- 
„  des Vermögen vorhanden i s t , vorintabuliren 
„ z u  lassen, um den Übrigen den Fundum weg-
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„zunehm en , und sie dadurch zu jed em , auch 
„dem  jämmerlichsten Vergleiche zu zwingen. 
„ Daher müsste , meiner Meinung nach , die In- 
„ tabulation auf bewegliche Sachen ganz aufhö- 
„ ren. Iliezu k ö m m t, dass dieses den Credit 
„  des Landes auswärts sehr erhöhen m üsste, weil 
„ d e r  Frem de sicher w ä re ,  auch im schlimmsten 
„ F a l le  seine Forderung nie gänzlich verlieren 
„ zu können. Ich kann daher die Ursachen nicht 
„ e rg rü n d e n ,  aus welchen hierin ein Unterschied 
„  zwischen Kaufleuten und Nichikaufleuten be­
l i e b t  wurde. W enn, nach der geäusserten Mei- 
„ n u n g ,  der Fundus instructus eines G utes , als 
„  dessen Zugehör betrachtet werden soll : so
„ kann diese Pertinenz durch das Gesetz zu den 
„  unbeweglichen Dingen gezählt w erden , gleich- 
„ w ie  m ir Gerichtsbarkeiten bekannt s ind , wo 
„Schilfm ühlen, welche doch physisch beweg­
l i c h  s in d ,  dennoch im Grundbuche eingetra­
g e n  s tehen , und für unbeweglich gelten. Ich 
„ halte es nicht der Mühe w e r th , dass w ir uns 
„h ie r in  vom übrigen Europa tren n en .44

So weit mein V o r trag , und nun stehe ich 
hier w ieder auf meinem bereits bey einer vor­
herigen Veranlassung ausgesprochenen S a tz e , 
dass ja  die Kaufleute keine Welt für sich allein 
ausmachen, dass sie nicht blos E iner vom An­
dern leben. Ich begreife n ich t,  w ie  in Rück­
sicht der Intabulation ein anderes Gesetz für 
die Kaufleute, und ein anderes für die Nicht­
kaufleute statt haben könne. E in  solches Ge­



s e tz , w elches, um einen Unterschied, den es 
ZAvischen den Staatsbürgern m acht, zu begrün­
d en , zu unhaltbaren Distinctionen seine Zuflucht 
nehmen m üss te , bleibt immer ein hinkendes 
Gesetz, —

Die Worte des 107. 1723 lauten also: „ a d  
„Norinam aliorum suae Sacratissimae Majestatis 
,, Regnorum et provinciarum Intabulationes flaut 
„ e t  quantoeyus stabiliantur. u

Der Zweck der Intabulation (Vormerkung) 
ist und kann nur der s ey n , dem Gläubiger hy­
pothekarische Sicherheit zu geben. H ypothek 
im europäischen S in n e , is t  nur eine physisch 
unbewegliche, oder legaliter unbeweglich ge­
machte Sache. Im ungarischen Sinne w ird  P fa n d  
und H ypothek  oft für synonim genommen. Ei­
ne hypothekarische Sicherheit, was eine In ta­
bulation doch seyn so ll ,  kann nur ein unbeweg­
liches Gut geben, widrigens ist das Gesetz elu- 
d i r t ,  und der Gläubiger getäuscht. So ist der 
G eist, so sind selbst die Worte des vorcitirten 
Gesetzes.

Aber nicht nur in  den übrigen Erblanden 
Allerhöchst Seiner M ajestä t ,  sondern meines 
Wissens auch im ganzen übrigen Europa w ird  
es wohl keinem Menschen einfallen, auf AVaa- 
ren oder andere bewegliche Sachen eine Vor­
m erk u n g , die doch nur Täuschung w ä re ,  vor­
zunehmen. Der Zweck einer solchen Vormer­
kung i s t : eine Sicherstellung unter öffentlichem 
Glauben und Autorität zu b ew irk en , aber be-
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wcgliche Sachen können solche nicht gewähren' 
weil sie ambulatorisch s in d , über Nacht in eine 
andere Jurisdiction geschleppt, und auch ver­
borgen , aucty m uthw illig  vernichtet werden kön­
nen. Was also bisher geschehen is t ,  dass Inta- 
bulationen auch auf bewegliche Sachen vorge- 
nommen worden s ind , und einen Vorrang im 
Concursc des Schuldners begründet h ab en , das 
alles ist gegen den Geist so w o h l, als gegen 
den Buchstaben dieses Gesetzes, folglich unter 
einer irrigen Voraussetzung, folglich nicht gut 
geschehen. Ein Herkom m en a b e r , ein Gebrauch 
gegen das Gesetz ist vielmehr ein Missbrauch , 
welchen nichts h e i l ig t ,  w enn er auch über 
hundert Jahre angedauert hat. Daraus folgt noch 
n ich t, dass es auch für die Zukunft also ve r­
bleiben solle. „  Abusus contra legem , non est 
Usus. “

Dieselben Beweggründe, welche diesem 12. 
§ rücksichtlich der Intabulation auf bewegliche 
Sachen der Kaufleute zu Grunde l iegen , passen 
auch auf alle Intabulationen w ider sonstige Pri­
vate — oder ich wünsche über die unterschei­
denden Merkmale belehrt zu werden. Überhaupt 
lohnt es nicht flie Mühe, in  einer so augenschein­
lichen, den öffentlichen Glauben so auffallend 
verletzenden Sache, uns von dem übrigen E u ­
ropa zu trennen. Die Abschaffung d ieses, nur 
zu lange fortbestandenen Missbrauchs w ird  
nicht nur eine reichliche Quelle der betrügeri­
schen Fallim ente , nicht blos der Kaufleute (wo



ein falscher Gläubiger sich vor Allen intabuli- 
r c n l i e s s ,  und Alles bewegliche vorwegnahm ) 
vers topfen , sondern auch Treue und G lauben, 
und den National-Credit im Allgemeinen noth- 
wendig verm ehren , w eil der entfernte Gläubi­
ger sicher w ird  scyn können für seine Forde­
rung aus einer Masse , als Gemeingläubiger w e­
nigstens Etwas zu erhalten.

Mit all diesem w ill  ich aber noch keines­
wegs gesagt haben, dass physisch bewegliche 
Sachen nicht sollten durch das Gesetz für unbe­
weglich e rk lä r t  werden können. Ich gebe zu ,  
dass der Fundus instructus eine Appertinenz 
des Gutes seye, und gleich diesem die Fähig­
k e i t  darbiete, eine H ypothekar - Sicherheit ab­
zugeben. Es können vielleicht noch mehrere 
Gegenstände s e y n , welche eine gleiche Bestim­
mung erfordern ; is t aber nur einmal der Grund­
satz festgestellt, und a n e rk a n n t , so findet sich 
das Detail sehr leicht. Vielfache Materialien 
hiezu finden sich bereits in der französischen 
und preussischen Hypotheken - Gesetzgebung, 
worin trefflich vorgearbeitet w orden , und alles 
gesammelt zu finden is t ,  was die neueste Zeit 
als weise erkannt h a t ,  und woraus das für un­
sere Lage passende auszumitteln seyn wird. *)
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*) Übersicht der preussischen und französischen Hy- 
potheken-Gesetzgebung. Kölln am Khein 1829.



V o n  d e n  weiblichen Rechten. S8J

Zw eyter A rtikel.

Von den w e i b l i c h e n  Re c h t e n .

Auch hier muss ich das sagen , was ich zum
12. § des I. Artikels in diesem 2. Theile gesagt 
habe: Das ist zwar hier gu t, aberfiir die Civil- 
gesetzgebung nicht genügend. Warum soll denn 
nur bey Kaufleuten Das nicht recht seyn , was bey 
Anderen recht is t?  Ich spreche nur von dem 
Falle des Vermögens-Abgangs, (Defectus Fundi) . 
Es ist ja  b e k a n n t , dass bey Fallimenten die 
weiblichen Ansprüche —  auch ein aus dem Rö- 
mischen-Rechte iiberbliebener Rost —  eine vor­
zügliche Rolle spielen; und die Beweggründe, 
dem Zugebrachten ( d e r  A lla tu r)  ein Vorzugs- 
Recht vor allen Gläubigern einzuräumen , beru­
hen keineswegs etwa auf Gründen , die aus der 
Eigenschaft der Allatur selbst hergenommen w ä­
ren. Die Praesumption, die Voraussetzung selbst , 
dass die F rau  nicht dafür angesehen werden 
k a n n , ih r  zugebrachtes Vermögen dem Manne 
an d e rs , als in  der Gestalt eines Depositums 
vertrauen zu w o llen , ist grundfalsch. W ill sie 
d a s , so möge sie es sich w ie  jeder andere 
Gläubiger ausdrücklich stipuliren ; allein statt 
dieses zu th u n , ist die F ra u ,  welcher der Gang 
der Angelegenheiten des Mannes am besten, und 
am ersten bekannt seyn k a n n ,  in den meisten
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Fällen die Mitgenossin der Vergeudungen des 
Mannes, und der D eckm ante l, unter welchem 
falsche Fallimente verborgen werden. Die Frau 
is t  mit ih rer Allatur Gläubigerin des Mannes , 
und nichts m ehr, und nichts w en iger ,  als Gläu­
bigerin , so gut wie jeder  andere Gläubiger.

E in  Anderes ist cs mit ihren zugebrachten, 
und beym Fallim ente in  Natura vorhandenen 
Im m obilien ; diese kann Jedermann sehen , und 
von den Eigenthumsstücken des Ehemannes 
deutlich un tersche iden , folglich auch sich dar­
nach benehmen.

Im Code-Civil der Franzosen ist für die 
Gläubiger bey der Güter-Gemeinschaft (Commu- 
nio Bonorum) und deren Auflösung im 5. Thei- 
le gut gesorgt. Nach § 1394 „m üssen  sogar alle 
„Eheverträge  vor der H eirath  durch eine No- 
„  tariats-Urkunde schriftlich verfasst werden , u *) 
können folglich zu Jedermanns Einsicht gelan­
gen , und hintennach nicht verfälscht oder ab­
geändert werden.

184 Zweyter TheiJ. Zweyter und vierter Artikel.

Vierter Artikel.
V o n  A u f l ö s u n g  de r  G e s e l l s c h a f t ,

§ 4. Die Weitcrcedirung einer Gesellschafts- 
Handlung kann nicht ,, Stralzio “  genannt wer-

*) Dr. Erhard, Napoleons bürgerliches Gesetzbuch. 
Dessau und Leipzig 1808 Seite 379.



»len, weil „  S tra lza reu buchstäblich „  Reben 
abbrechen , “  figürlich „  eine Rechnung schlies- 
scn “  heisst.

Von den Handels-Bücher». 185

F ünfter Artikel.

Von den H a n d e l s - B ü c h e r n .

§ 2. Bey b) sollte ausgelassen w erd en : „W enn 
er auch ein Hauptbuch führt.“  E in Buch, welches 
Debet und Credit en thä lt ,  muss doch jed e r  Kauf­
mann h ab en ; und dieses i s t , wenn auch nicht 
dem N am en , doch dem Wesen nach ein Haupt­
buch.

Bey d ) scheint m ir  erstens die E ine Vor­
sicht hinreichend zu sey n ,  ncmlich : einen s ta r ­
ken Faden durch alle Blätter zu z iehen , und 
dessen Ende m it dem Amtssiegel zu besiegeln , 
indem ich es für überflüssig ha lte , selbe ausser­
dem noch zu paraph iren , was sehr umständlich 
seyn würde.

Zw eytens  sollte diese Vorsicht nicht auch 
auf die Hülfsbücher ausgedehnt w erden , und 
nur für Journa l,  Haupt- und Cassabuch bestimmt 
seyn. E in  erfahrner Buchhalter wird die Ächt- 
heit der Bücher schon auf diese Weise leicht 
beurtheilen können; denn es is t  nichts Leich-
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tes ,  Bücher und Buclt - Einträge so zu verfäl­
schen, dass Fälschungen nicht sollten entdeckt 
werden können.

§ 3. Da es re in  unmöglich i s t ,  dass nicht 
auch nach mehreren Jahren noch Fälle Vorkom­
men k ö n n te n , wo in Streitsachen , selbst aus­
ser blossen Forderungs-Gegenständen, zum B e i ­
spiel bey Erbschaften , Theilungen der Gesell­
schaften und dgl., Beweismittel aus Handlungs- 
Büchern nachgehohlt werden müssten: so w äre  
es nicht zw eckgem äss, deren Beweiskraft nur 
au f  ein Jahr zu beschränken. Zu dem übrigen 
Theile dieses § ,  und zum folgenden § 4 habe 
ich mein Gutachten bereits bey Gelegenheit des
13. Artikels im I. Theile abgegeben. Die Verfü­
gung des § 5 ,  Avelche den Kaufmann wegen 
Nichtvollziehung der in den vorhergehenden §§ 
enthaltenen Vorschriften, seiner Forderungen für 
verlustig e rk lä r t ,  w äre  sehr h a r t ,  und eine ein­
jährige Verjährung könnte wohl durch nichts 
m otivirt werden.

Zweyter Theil. Fünfter Artikel.

Sechster A rtike l.

V o n  d e n  F a l l i m e n t e n .

§ 17. Am Ende bey c) scheint mir nicht 
recht praktisch zu scyn , und w ird  der Fall



schwerlich Vorkommen , dass ein dem Falli­
mente naher, für andere Schuldner Cautionen 
übernehmen solle.

Übrigens verspreche ich m ir im Allgemeinem 
von diesen Verfügungen heilsame Folgen.

Vorbeugung gegen Fallimente. 187

Siebenter Artikel.

V o r b e u g u n g  g e g e n  F a l l i m e n t e .

Obgleich einige Theile dieses Artikels ste­
hen bleiben dürften , so müsste derselbe, nach 
der logischen Ordnung, dem 6. Artikel vorher­
gehen, weil man den Fallimenten Vorbeugen 
w i l l , ehe sie ausgebrochen sind.

Was in den §§ 4 , und den folgenden, und 
im Artikel 6 ,  § 17 unter e) vorgeschrieben 
w ird ,  scheint m ir in der Praxis unausführbar, 
oder mehr schädlich als nutzbringend zu seyn,



188

D r i t t e r  T h e i l .

Erster Artikel.

V on d e r  E r r i c h t u n g  d e r  W e c h s e l t r i b u ­
n a le .

§ 1. W as die Wahl der S tä d te , in welchen 
diese Gerichte in erster Instanz errichtet w er­
den so llen , und deren Zahl anbelangt, so ist 
wesentlich , dass solche in  hiezu angemessenen 
S täd te n , und in solchen Entfernungen von ein­
ander bestehen , damit der von der Reichstags- 
Deputation aufgestellte Grundsatz : dass Jeder­
mann gleichsam zu Hause Gerechtigkeit finde, 
bewahrheitet bleibe.

§ 2. Da in den übrigen Erblanden Seiner 
Majestät bey der Wahl der w irklichen Beysi- 
t z e r , auf gleiche Weise auch deren Substituten 
ernannt w e rd e n , so halte ich die Wahl der 
Substitu ten , und deren Benennung durch Seine 
M ajes tä t , nach § 3 für angemessener, als de­
ren Benennung dem Präses zu überlassen.



Appellations- und Rcvisions-Gemhte. 189

Ziveyter Artikel.

V o n  d e m A p p e l l a t i o n s -  und R e v i s i o n  s- 
G e r i c h t e .

§ 1. Ich kann mich m it dem Gedanken nicht 
befreunden, dass so viele Appellations-Gerichte 
seyn so llen , als Wechselgerichte erster Instanz 
seyn w erden ; weiss auch n ich t,  warum letzte­
r e ,  (nemlich die Wechselgerichte erster Instanz) 
im Appellationszuge m it  den Herrnstühlen in 
eine Kathegorie gesetzt werden sollen , und hal­
te es für überflüssig , Beweggründe hiezu anzu­
führen , weil sie in die Augen springen. Mir 
scheint es schon wegen der Gleichförmigkeit 
der Grundsätze in den Urtheilen nothw endig , 
die Appellations-Gerichte auf wenige zu reduci- 
re n ,  und w enn schon nicht die königliche Ta­
fel, doch die nun zu errichtende Landtafel zum 
Foro Appellatorio geeigneter. Da nach der Pro­
zess-Ordnung § 96 von 2 gleichen Urtheilen 
nur ausserm B esitzstände  (  extra D om in ium ) 
appellirt werden kann : so verdient die Wahl 
des Appellations - Gerichtes Aufmerksamkeit. 
Über das Revisorium habe ich mehr zu sagen.

Die vorige Rcgnicolar-Deputation von 1791 
hat vorgeschlagen, dass bey allen drey Gerichts- 
Behörden Kaufleute beysitzen sollen ; die gegen­
wärtige h a t ,  obwohl in der Subdeputation über



diesen Punkt votisirt worden i s t ,  wie in meh­
reren) , so auch hierin einen Rückschritt gethan, 
und laut Redaction Seite 83 unter die Motive , 
warum Kaufleute von der Revision entfernt w er­
den sollen, angeführt: , , w eils nachdem es bey 
,, der ersten In sta n z  vorzüglich a u f die techni- 
,, sehen Kenntnisse an köm m t f  sie wegen den vor- 
,, eingenommenen Meinungen ihres Standes s nicht 
„ nur überflüssig 9 sondern auch schädlich und 
„ gefährlich  seyen. “

Diese unerwartete Schmährede gegen einen 
ganzen S tand , welche nun dem versammelten 
Landtage Angesichts von ganz Europa gemacht 
Werden soll, und —■ was merkwürdig ist — in 
einer Zeit gemacht w erden so l l , wo die Em ­
porbringung der vaterländischen Handlung in 
Aller Mund schw ebt, und eine der Hauptauf­
gaben der gegenwärtigen Verhandlungen aus­
m acht, scheint aus dem öfter zitirten W erke 
des H errn  D octo rs , und kön. bayrischen Staats- 
Raths und Ritters von Gönner Seite 39, 40 , 
48, 76, 84 geborgt zu seyn; die Manen des 
Herrn Staats-Raths werden erlauben , ihnen zu 
erwiedern , dass dessen Worte eben für kein Evan­
gelium zu halten seyen.

Derselbe hat in der Vorrede zu diesem Wer­
ke den zweyten Tlieil desselben als bereits fer­
tig liegend angekündet; er ist aber in jene 
Welt hinüber gegangen, ohne dass von einem 
zweyten Theile unter seinen Verlassenschafts- 
Papieren auch nur eine Spur zu finden gewesen

390 D ritter Thei'l. Zwoyter Artikel.
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w ä re ,  w ie  H err Dr. Bender in seinem angeführ­
ten Werke Seite 154 versichert. Derselbe Dr. 
Bender sagt ebendaselbst Seite 155 von diesem 
H errn  Staats - Rathe : „  Dass dessen Grundidee 9 
„ dass Geschäfte in S taatspapieren  s vorzüglich  
„  Lieferungs-Geschäfte s gesetzlich zu  verbieten ,  
„  oder g a r  schon verboten seyen s welche e r  
„ z u m  Erstaunen aller rechtlich gesinnten Ge- 
,, schäftsmänner geltend zu machen versucht hat- 
„ t e ,  durchaus ve rfeh lt ,  und am wenigsten ge- 
„  eignet seye , zu einer von jeder E inseitigkeit 
„  befreyten Vollständigkeit zu führen; dass sei- 
„ ne E ig en tü m lich k e it ,  sich auf seinen Scharf­
s i n n  allein zu verlassen, und dadurch eine 
„  bestimmte Meinung obenan zu s te l len , ohne 
„ s ich  um die Vorgänge viel zu k ü m m ern , ihn  
„ z u  mancher Lücke, und zu manchem Fehl- 
„  griffe gerade hier verle ite t h a b e , wo Scharf­
s i n n  allein keineswegs von der Pflicht entbin- 
„ d e t , den Geschäftsstyl, und das was unstrei­
t i g  längst vo rhanden , und fest geordnet i s t , 
„gehörig  zu beachten.“

Nach einem solchen Urtheile über die Au­
torität des Herrn Staats-Raths kann schon auch 
das Gewicht seiner oberwähnten Äusserungen 
bemessen werden. Einmal beweiset schon gar 
Nichts, was nur so in der Allgemeinheit, und 
ohne allen Beweisen hingeworfen w i r d ; wenn 
aber das , was von dem Schädlichens und dem 
Gefährlichen der kaufmännischen Meinungen vor­
gebracht i s t ,  auf etwas specifisches zurückge­

Appellationa- und Revisions-Gerichte.



führt w ü rd e ,  so w ürde e s ,  auch wenn meine 
Augen nicht mehr offen sind , an einem Ycrthei- 
diger eines S tandes, dessen Nützlichkeit Nie­
mand in Abrede stellen k a n n ,  wohl auch nicht 
fehlen. Gehören aber etwa gar Meinungen , w ie  
ich sie hier äussere, unter die gefährlichen? N un, 
diese sind deutlich genug niedergeschrieben , je ­
de m it hinlänglichen Beweisen belegt, und kön­
nen widerlegt w e rd e n , wenn sie irrig  sind.

Ausserdem möge der H err  Staats-Rath auch 
m ir  erlauben, dass ich gegen sein Gutachten 
(S e i te  39 , 40 , 8 4 ) ,  keine alitiven  Kaufleute 
bey irgend einem Gerichte anzustellen , eine 
diametralisch entgegengesetzte Meinung äussere, 
und mich getraue auszusprechen, dass in dem 
jetzigen Geschäftsgänge, ein von den Geschäf­
ten , wenn auch nur einige Jahre entfernter 
K aufm ann, für dieselben gar nicht m ehr brauch­
bar i s t ; dass er sich in den Lauf derselben neu 
einlernen m üsste , ja  dass unsere Vorältern , 
wenn sie aus den Gräbern aufsliinden, uns in 
unseren jetzigen Geschäften nicht einmal Lehr­
linge abgeben könnten. Es hat D erjenige, der 
sich mitten im Geschäftswirbel befindet, genug 
zu th u n , um mit den Erfordernissen der Zeit 
gleichen Schritt zu halten.

D er H err  Staats-Rath geht in seinem Unwil­
len über die Lieferungs - Geschäfte in Staatspa­
p ie ren , den er nicht bergen kann , s o w e it ,  dass 
er den Kaufieuten vorgefasste Meinungen ihres 
Standes v o rw ir f t , welche sic mitbringen. Man
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hat noch nicht von gar lange her angefangen, 
den Kaufleuten d o rt, wo man ihrer nicht ent­
behren k an n , Einfluss zu gestatten ; wenn aber 
der H err Staats-Rath leb te , so möchte ich ihn 
gerne fragen, ob andere Stände den Typus ihres 
S tandes, ihre V orurtheile, ihren Korporations­
geist in die Legislatur, in gerichtliche E nt­
scheidungen, in politische Verordnungen nicht 
sichtbarer noch als Kaufleute mitbringen?

Es w ird in der Redaction wohl gesagt, dass 
auch in anderen Ländern beym Revisorio keine 
Kaufleute seyen; es w ird  aber verschwiegen , 
dass in dem ersten Handelsstaate der W elt, Eng­
land , wo ( wie e rw äh n t) gar keine geformte 
Wechselordnung ex istirt, in erster Instanz eine 
Jury  von Kaufleuten rich te t, und die oberste 
Justizstelle , präsidirt von dem einzigen Lord 
Grosskanzler, nach den Opiniones der Kaufleu­
te entscheidet. *)

So wenig ein Kaufmann, und wräre es der 
allervernünftigste, in  Rechts - Sachen , welche 
liegende Güter und andere verwickelte Rechts­
fragen betreffen , gründlich urtheilen w ürde , 
weil er hierin nicht von Jugend auf Übung und 
Erfahrung gehabt, nicht alle Umstände sich ei­
gen gemacht, und ergründet hat, eben so wenig 
w ird ein blosser Jurist M erkantilsachen, mit
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*) von Zimmerl vollständige Sammlung der Wechsel­
gesetze aller Länder und Handelsplätze in Europa. 
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denen er niclit aufgewachsen i s t ,  richtig auffas­
sen , e rö r te rn , und aburtheilen. Wäre es mir 
e rlaubt, ich würde Urtheile b,eybringen kön­
n e n ,  welche ein Handlungs-Comm is richtiger 
gefällt hätte. Die Handelsgesetze und Handels­
gewohnheiten , sind w eder in  den P andek ten , 
noch in dem Tripartito enthalten.

Es liegt eine Art Widerspruch d a r in ,  einer­
seits anzuerkennen , dass die Kaufleute in ihren 
Wechsel - und Handlungsgeschäften nach ande­
ren , als den gemeinen Civil-Gesetzen beurtheilt 
w erden  m üssen, und ihnen anderseits gleich­
wohl Richter zu geben , welche so lang sie le­
b e n , nur nach jenen  C iv il-G ese tzen , die sie 
einzig und a lle in , und stets vor Augen, die 
sie ganz eingesogen haben, zu richten ge­
w o h n ts in d ;  anzuerkennen, dass Kaufleute bey 
einer Stufte ihrer Gerichte no thw end ig , j a  un­
entbehrlich , bey der anderen  aber überflüssig, 
und sogar schädlich seyen.

W enn, wie die Redaction m ein t, der Kauf­
mann im Septemvirate überflüssig i s t , so ist er 
es auch in den Gerichten der ersten und zwey- 
ten In s tanz : denn alle Beweggründe , welche 
es räthiich machen , ihn bey den Gerichten er­
ster und zw eyter Instanz heyzuziehen , gellen 
auch in gleichem Grade für die dritte ; und die­
selben G rü n d e , welche ihn bey dieser dritten 
für überflüssig, ja  für schädlich e rk lä ren , spre­
chen auch für jene. Der Prozess kömmt ja  auch 
schon zur ersten Instanz geschlossen, und mit
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inrotulirten Akten zum Spruche; darin sind a l­
so , ( w i e  die Redaction sich ausdrückt) „ d i e  
„besonderen technischen und merkantilischen 
„K enn tn isse  auch schon e n tw ik e l t ,“  und wenn 
die Wechselgeschäfte, und die Handlung ( w ie  
es schein t)  gleich einem H andw erke  behandelt 
werden sollen , so sind Kaufleute als Beysitzer 
durchaus unnöthig , und können gleich blossen 
Maschinen , als Werkleute ( wie z. B. Maurer 
oder Zimmerleute)  zu einer Beschau (O cu la ta )  
bey jedem einzelnen Erfordernisse die Nächsten 
Besten berufen w e rd e n ,  WTeil so derM erkantil-  
Gegenstand, auch ohne s ie ,  er mag wollen 
oder n ic h t , irgend einem Justinianischen oder 
Werböczyschen G rundsätze , gleich dem Bette 
des Proerustes * )  angepasst, oder eingezwängt 
werden kann.

Aber dann w ird  man dem kaufmännischen 
Publico nie den Glauben aufdringen können , 
dass auch der Kaufmann von seines Gleichen 
( p e r P a r e s )  gerichtet worden s e y e , und drey 
Fora habe. E n tw eder sollen also bey allen drey 
Gerichten Kaufleute s i tz en , oder bey keinem. 
Dieses ist meine M einung; Sehen w ir ,  was an­
dere davon denken.

Der seelige Septemvir H err Johann von Ne- 
ineth , auch ein Mitglied dieser Deputation h a t , 
im Gespräche in einer Gesellschaft gesagt: „  wa- 
„ ru m  sollte er neben mir nicht sitzen können ? er
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„ is t  ja  auch ein ehrlicher M ann.“ (M iert nem 
ülhetne mellettem ? hi.zen az is bctsületes 
Ember.) —

Als ich 1799 mich in Hamburg auf dem 
Comptoir meiner Correspondenten J. M. Hudt- 
w alker et Comp, befand, kam der Chef des 
H auses, Senator H udtw alker —  und ich habe 
schon gesagt, dass ein Senator in der freyen 
Hansestadt Hamburg Etwas i s t — aus der Raths­
sitzung in vollem Amtskostüme auf das Comp­
to ir ,  um seinen Geschäften nachzusehen. Ich 
möchte wohl wissen , w as man bey uns dazu 
sagen w ü rd e ,  wenn Jem and , der Staatsgeschäf­
te v e rw a l te t , zugleich den Kaufmann machte ? 
Schon der Veteran unter den Schriftstellern 
über Handlung, Büsch *) sagt: § 3. „ D a s  rö- 
„  mische Recht hat eine weitläufige Lehre von 
„ K o n tra k te n ,  aber nichts von Handelskontrak- 
„  ten insbesondere. Nun setzen fast alle Ge- 
„  schäfte des Kaufmanns einen Kontrakt vor- 
„ a u s ,  der aber da, w o die Handlung lebhaft 
„ g e h t ,  eilfertig, und ohne vielen Form alitäten 
„geschlossen wird. Indessen w endet der Rechts- 
„  gelehrte, so gut er k a n n ,  aber sehr oft irr ig , 
„ seine römische Lehre von Kontrakten auf die 
„Handlungsvorfälle a n .“  — § 4 .  „Se itdem  die 
„H andlung  in  Europa w ieder aufgeblüht i s t ,
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„ sind deren Geschäfte Anfangs auf eine sehr 
„einfache Art betrieben worden. Nach und nach 
„ s in d  eine Menge Erfindungen, ■ z. B. W echsel, 
„ u n d  Assekuranz hinzugekom men, welche die 
,, Geschäfte ve rw ickelte r , und deren Entschei- 
„  düng den Rechtsgelehrten schwer machen. —■ 
„ Jeder handelnde Staat hat nun seine Wechsel-, 
„A ssekuranz-, M äkler-, und Falliten-O rdnung, 
„ u n d  seine Seerechte. Aber so w ie  diese ver- 
„ fertigt worden sind , so sind auch w ieder diese 
„  Geschäfte verwickelter geworden , und jede 
„ d ie se r  Verordnungen w ird ,  wenn sie etwas 
„ alt i s t , w ieder unbrauchbar. Es entdecken sich 
„auch F ä l le ,  wofür sie nicht gesorgt h a t ,  oder 
„unerw arte te  schädliche Folgen ihrer Verfü- 
„ gungen. Rechtsgelehrte , denen man alsdann 
„ die Verbesserung und Erw eiterung solcher 
„V erordnungen auftragen m öchte, müssten je tz t  
„ w e i t  mehr von der Handlung und ihren Ver- 
„  Wickelungen w issen , als deren erste Verfasser 
„ wissen durften. Solche Männer aber sind sehr 
„ selten. “

So schrieb Büsch vor mehr als 30 J a h r e n , 
was müsste er aber , wenn er noch leb te , heu­
te schreiben, von einer Zeit , die seit Anbeginn 
der Welt nicht ihres Gleichen hatte , un d  von 
immer mehr und mehr entstehenden, und sich 
verwickelnden Geschäfts - Zweigen ? Dieses ist 
zu beachten.

Dr. Grattcnauer , selbst ein ausgezeichneter 
Juris t ,  drückt sich am angeführten Orte Seite3T
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folgendermassen aus: „ D ie  Schwierigkeiten,
„  darüber ( in Wechselfällen )  eine gesetzliche 
„Regel festzusetzen, scheinen unüberwindlich; 
„  alle Bedenklichkeiten , welche aus dem Man- 
„  gel einer solchen Norm entstehen k ö n n te n , 
„verschw inden indessen v ö ll ig ,  wenn man er- 
„  w ä g t ,  dass solche Streitigkeiten nicht von ei- 
,, ner Congregation akten fertiger  Ju r is ten ,  die 
„ vom kaufmännischen W echselverkehr, von 
,, der Kenntniss der Handschriften , Signaturen, 
,, und Paraphen gar nichts vers tehen , nach ei- 
,, ner abstrakten  Beweistheorie s sondern von 
„ sachkundigen  Kaufleuten, denen alle diese 
„  Gegenstände aus täglicher Übung und Erfah- 
„  riing' bekannt s in d , nach p ra k tisch er  Ein- 
„  s ic h t , und nach den in solchen fa k tisch en  
„  Fällen allein gültigen D icta ten  des gesunden 
„M enschenverstandes entschieden werden. Uber 
..T ha tsachen  und Technik  ist und bleibt immer
j f  -

„ n u r  der Sachverständige ein competenter Rich- 
„ t e r ;  was der Juris t  darüber zusammen v o tir t ,  
„ b a l lo t t i r t ,  w ü r fe l t ,  und sc ru tin ir t ,  is t in  der 
„Regel v e rk eh r t ,  und w idersinnig.“

Dr. Erhard , gleichfalls ein berühmter Rechts- 
gelehrter, urtheilt in der Einleitung zu seinem 
angeführten Werke Seite XX X II folgendermas­
sen : ,, Das 4. Buch von der Handelsgerichtsbar- 
„  ke it  und dem Handelsprozesse zeigt uns, dass 
„  in Frankreich alle Plandelssachen auch: von 
„H andelsgerichten, und unter Vorbehalt der 
„  Appellation , lediglich  von ihnen entschieden

198 Dritter Theil. Zvveyter Artikel,
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„w erd en  sollen. Diess sollte in allen handeln­
d e n  Staaten nachgeahmt werden. Nur der Kauf- 
„m an n  selbst, oder der Rechtsgelehrte, d e rd ie  
„H andlung  genau, und aus eigener Ansicht 
„ k e n n t ,  kann in Handelssachen mit Einsicht 
„ u n d  Erfolg entscheiden. Dennoch sehen wir 
„d ieInstruction  wichtiger und verwickelter Han* 
„  delsprozesse in den Händen der unerfahren- 
„ s ten  Stadtschreiber, Gerichtshalter und Amts- 
„  le u te ! Nicht in einer einzelnen Handelsstadt, 
„ im  ganzen Staate sollten Handelssachen bloss 
„  von eigenen Handelsgerichten erörtert und ent- 
„ schieden Averden. a

In F rankfurt am Main bestehet ein besonde­
res F u hram t, welches die Frachtdifferenzen 
m ündlich , also höchst summarisch ab thu t,  *) 
denn — heisst das Motiv —  „anders  denken 
die Kaufleute, viel anders manchmal die Juri­
s ten .“  So urtheilen M änner, welche selber 
Rechtsgelehrte s ind , und hieraus k an n , w er  da 
w i l l ,  und dafür empfänglich is t ,  sich genug 
entnehmen.

Wenn ich überdenke, welche Unzahl von 
Fällen es in der Handlung g ib t, so muss ich 
mit Büsch ( der zu seiner Zeit nicht einmal eine 
Ahnung davon haben konn te , wie weit cs einst, 
nur mit dem Handel in Staatspapieren kommen
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die es einst werden wollen, von Ehregott Meyer, 
Weimar 1801, Seite 241.

14



w ü rd e )  nach dessen so eben z itir te r Stelle be­
zw eifeln , o b w o h l Rechtsgelehrte sich die Mühe 
nehmen w ü rd e n , dein so o f t ,  so plötzlich wech­
selnden Laufe der Ilandlungsgeschäfte mit stets 
angestrengtem Studium zu folgen.

Und wo haben denn die Verfasser der vor­
gedachten W erke , Dr. und Staats-Rath von Gön­
n e r ,  und Dr. Bender die von ihnen beschriebe­
nen Fälle  anders lernen k ö n n e n , als von Ivauf- 
leuten ? „  Auch der grosse Minister C olbert, die- 
„  ser Kaufmannsdiener , der den stolzen Lud- 
„ w ig  XIV. lehren m usste , w ie  er seinem Rei- 
,, che Seehandel, Coloniehandel, und Seemacht 
,, geben so l l te , seit welchem in dem Ministerio 
„ k e in e r  grau geworden i s t , “  *) dessen Ver­
ordnungen , bey allen ihren nun erkannten Män­
geln , gleichwohl auch heute noch die Grund­
pfeiler der französischen sow ohl, als anderwei­
tigen Gesetzgebung im H andels- ,  Wechsel-, und 
SecAvesen b i ld e n , aao erlernte er die Grund­
sätze dieser von ihm ausgegangenen, j a  erschal- 
enen Legislatur ? KeinesAVegs in den Bureaux , 

sondern im Comptoir der reichen Lyoner Kauf­
leute M aseran i, bey AA elchen er jung auferzo­
gen, frühzeitig die Principien der Manufakturi- 
sten eingesogen hatte. * **)

Eben so Avar Necker, welcher als Minister 
in  das damals verw irrte  Finanzwesen F rank-

2 0 0  Dritter T h e i l .  Zweyter Artikel.

Büsch vom Geldumlauf II. Band , Seite 43.
**) Mörstadt bey Say. Heidelberg I. Band, Seite 270.



reiclis Klarheit brachte , ein Banquier von Genf. 
„ D e r  Prinz Eugen von Savoyen, welchen man 
„ j a  nicht bloss für einen grossen Feldherrn an- 
,, sehen darf ,  und der in allen Eegierungsgu- 
„ schäften und Unterhandlungen, w om it er be- 
,, auftragt w a rd ,  die höchsten Talente en tw i­
c k e l t  h a t ,  gab in  seinen Memoires Seite 187 
„ C a r l  VI. den R ath , in der Verwaltung seiner 
„  F inanzen den Rath der Kaufleute zu befol- 
„ g e n .“  *) Ich übergehe unsere Zeit; die Na­
men Lafitte , vor Kurzem als Minister Präsi­
d en t ,  Baring , Rothschild als Welt-Banquiers * 
Geymüller, S te iner, als Bank-Gouverneure, be­
dürfen meiner Erwähnung nicht.

Wenn die Kaufleute von der obersten Jus- 
tizstellc ausgeschlossen, in  den unteren Stellen 
aber für nothwendig erachtet werden , so ist die 
Ursache davon keineswegs in etwas Anderem , 
als nur in  deren Geringschätzung zu suchen , 
welche mein V aterland , ungeachtet es Commerz 
wünschet, noch nicht hat überwinden lernen. 
W ir  wünschen Handlung zu haben, sie empor 
zu bringen , w ir mögen aber die Kaufleute nicht, 
und beynahe scheint e s , als möchten w ir H and­
lung ohne Kaufleute haben. Die nachtheiligen 
Folgen hievon sind augenscheinlich. Wenn in 
irgend einem S tan d e , so ist beym Kaufmanns­
stande eine lange E rfah rung , ein a’ter N am e, 
ja  sogar die in einem solchen Hause sich fortpflan­
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zende Geschäfts - Routine ein Capital und ein 
Scha tz , welchen kein Geld zu ersetzen vermag. 

Wenn ich mich dagegen in meinem Vater­
lan d e , in welchem ich nicht fremd zu seyn 
glaube, um sehe, so suche ich vergebens nach 
Handlungen , welche in der zweyten oder drit­
ten  Generation , w ie anderswo fortdauern. Wie 
n u r  ein Kaufmann zu Vermögen kom m t, glaubt 
e r  nicht genug e ilen , und einen Stand nicht 
schnell genug verlassen zu können , in welchem 
ihm  keine Ehre b lü h t ,  und bey aller Selbstver­
leugnung nur Geringschätzung zu Theil w ird . 
E r  ist bem üh t,  sich in  den Adel zu drän­
g e n ,  der es verach te t, sich m it Handel abzu­
geben. So verliert ein Stand das erfahrene In ­
dividuum , einen alten N am en, der in  dieser 
Sphäre nützlich seyn k ö n n te , und der andere 
Stand gewinnt n ich ts , als einen eingepfropften 
Em porköm m ling , einen Glückspilz, einen F un­
gum heri natum , w om it er sich wenig geehrt 
finden kann. Solche Maasrcgeln sind schlecht 
geeignet, die vaterländische Handlung über den 
G rad , welcher sich in jedem  Lande von selbst 
fo rm t, empor zu heben, und den Kaufmann anzu­
feuern, dass er sich für einen höheren Kreis ausbil- 
d e , als der i s t ,  welchen das Bedürfniss seiner 
beschränkten , und egoistischen Praxis erfordert.

Sehr treffend, w ie  mir scheint, sagt H err  
T racy , ein grosser Grundcigenthüm er: *) „M an

*) Elemens d’Ideologie Band IV, Seite 182. bey Say
II. Band 4 5 5 , 456.
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„ k a n n  sich nicht genug w u n d e m ,  dass alle 
„M enschen, und besonders die’Agronomen, nie 
„ an d e rs  als m it einer wahrhaft abergläubischen 
„Liebe und Achtung von den Gross - Gutsbesi- 
„  tzern sprechen ; dass sie dieselben als die Säu- 
„ le n  des S taa ts ,  die Seele der Gesellschaft, 
„ u n d  die Pflegeväter der L a n d w ir ts c h a f t  be­
f r a c h t e n ,  während sie meistens m it einer Über­
f ü l l e  von Abscheu und Verachtung die Geld- 
„  darleiher geissein , welche doch ganz densel­
b e n  Dienst leisten w ie jene. E in  . . . der so 
„  eben sein Gut überschwenglich theuer verpach­
t e t  h a t ,  hält sich für einen sehr gescliäfts- 
„ kundigen, und was noch mehr i s t ,  sehr nü tz­
l i c h e n  Mann, er setzt keinen mindesten Zw ei­
f e l  in seine gewissenhafte R ech tlichkeit,  und 
„  w ird  nicht gew ahr, dass er gerade so h an d e l t , 
„ w i e  der hartherzigste W ucherer, den er un- 
„  bedenklich , und mitleidslos verdam m t. Viel- 
„ leicht bemerkt sogar sein Pächter , den er zu 
, Grunde r ich te t , diese vollkommene Ähnlich- 

„ h e i t  n ich t:  — so sehr wrerden die Menschen 
„d u rch  Worte verblendet! Indem man nemlich 
„  hier den Vermiether des einen Industriezweiges 
„(desB odens) „ V erpächter“  n e n n t ; den des m i­
nderen  ( des Capitals ) aber D arleiher, oder gar 
„  „  W ucherer,“  Die Gutsbesitzer sind ein blos- 
„ses  Seitenstück zu den Geld-Darleihern.“  

Ilieher reihe i c h , weil kein anderer Platz 
sich dazu ergab, was Sonnenfels, der Verfasser 
der D issertation, und auch Graf Stephan Sze-
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chenyi (Seife 144) anführen, was ich im Umgän­
ge mit verschiedenen Männern gesprächsweise 
so oft hören musste. In einer Vermehrung des 
G eldes , mittelst einer Ausgabe von Papiergeld 
durch eine Nationalbank, suchen und finden sic 
das I le il  des Vaterlandes. Ich mag Niemand 
aus seinen Lieblingsträumcn wecken , Niemand 
in seinen süssen Ideen irre  machen, und habe 
gar nichts wider die Errichtung einer National­
bank e inzuw enden, selbst dann n ich t ,  wenn 
der aufgeklärte Verfasser des „ I l i t e l “ auch 
noch Provinzialbanken dazu vorschlüge , weil 
ich in der Idee lebe, dass die Emission eines , 
auf die unwandelbare Basis des Silbers gegrün­
deten, nie willkührlich zu verm ehrenden, von 
dem Silberpari sich nie entfernenden, und ge­
gen solches jederzeit rea lisirbaren , ohne Zwangs- 
Umlauf und Zwangs-Cours bestehenden Papier­
geldes, stets disponible, flüssig, bleiben soll, 
in sich selbst ihre Gränze finden muss.

Die vorgedachten Bedingungen des Papier­
geldes *) halte ich für unerläss ig , denn ,, eine 
„an d e re  Art verdient diesen Namen n ich t ,  son- 
„  dem  nur die Gewalt erzwingt die Annahme, 
„ u n d  mit der Gewalt hört auch die Gültigkeit 
„ a u f . “ **) Boy uns halte ich eine solche An?

204 Hungarische National-Bank.

*) Smith II. Seite 103, 104?
Betrachtungen über Metall- und Papiergeld, u. *. w. 
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205

s ta l t , wenn nicht gar noch für das zw ey te , doch 
für das erste Stockwerk eines Gebäudes , wo­
von noch die Fundam ente  fehlen. Mit anderen 
Worten : in unserem Handel ( denn dem Handel 
dient eine Bank vorzüglich ) ist noch viel zu 
wenig Geldumlauf, als dass solcher einer Bank 
hinlängliche Beschäftigung geben könn te , eine 
Bank allein aber w ird  den Handel nicht her- 
beyziehen. In Bezug auf die ferneren Resulta­
te , und die Operationen einer Bank sind Graf 
Szechenyi und ich vielleicht auch verschiedener 
Meinung. Die meinige i s t , dass man das Geld 
nirgend wohin festbannen, dass es in einem 
Lande w eder durch Einführung , noch durch 
Zurückhaltung einer unnüthigen Menge Gold 
und Silbers vermehrt werden k a n n , * )  ja  
dass , obwohl in jedem Landtage Erwähnung ge­
schieht von A usfuhr-Y erbo th  des Gold und Sil­
bers , dennoch weder ein Y erb o th , noch die Ge­
w alt eines Monarchen in  der ganzen Welt zu 
bewirken im Stande sey , hiedurch Geld aufzu­
häufen oder herzuziehen. **) Es wäre für einen 
Finanz-M inister eine sehr bequeme Sache, w el­
che kein Kopfbrechen erheischt, wenn zu F es t­
haltung der Geldsummen in einem Staate nichts 
w eiter gehörte , als Verordnungen ergehen zu 
lassen , oder Stellvertreter des Geldes durch

Papiergeld.

*\ Adam Smith III. 1. Capitel , Seite 20, und Bäsch 
vom Geldumlauf II. Seite 193, 340*.

**) Büsch II. Seite 340.
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P a p ie r - Emissionen zu cre iren ; allein dem ist 
nicht also. Portugal] , und besonders Spanien 
sahen die Schätze der neuen Welt sich während 
drey Jahrhunderten zufliessen, und avo sind 
diese nun ? Beede Länder müssen auf fremden 
Börsen sich um Anlehen beAverben. Mexico und 
B rasil ien , den kostbaren Urstoff des gemünzten 
Geldes in ihrem Schoosse tragend , A\raren nicht 
vermögend, solchen zurück zu halten , und muss­
ten in England theures Geld negoziren. — Dass 
kein  Land mehr Geldes aufnehmen k a n n , als 
die Kanäle des Geldumlaufes, und der Industrie 
an sich zu ziehen und zu erhalten verm ögen , 
Aveil das Mehrere keine ÄnAvendung finden w ür­
de ; *)  dass so viel Gold und Silber aus dem 
Umlaufe herausgenommen w ird  , als überflüssi­
ges Papier in denselben einström t, **) und 
w eil,  was im Strome des Papiergeld - Umlau­
fes nicht fortgewälzt w erden  k a n n , schnell 
w ieder zur Bank zu rückkehrte , um gegen baa- 
res Geld ausgelöset zu werden ; alles dieses sind 
die einstimmigen Lehrsätze der beAVährtesten 
Schriftsteller in diesem Fache. Daraus mag man 
abnehmen, dass es von keiner W illk iih r , oder 
von keiner P ap ie r-E m ission  abhängt, das Geld 
in einem Lande zu verm ehren , und zugleich da-

*) Adam Smith III. 1. Kapitol Seite 22. — Busch II. 
179, 194, 204.

**) Ebenderselbe II. 2 Kapitel Seite 73 —-96 , — und
Erfahrung.
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selbst festzuhalten. Das Geld strebt nach seinem 
Gleichgewichte, es sucht den besten M ark t,  *) 
und sucht sein Niveau in  dem Bedarfe der In­
dustrie und des Credits. Wer verkäufliche Sa­
chen, w er  Credit h a t ,  der hat auch Geld , **) 
und hiernach ist die Klage über Geldmangel zu 
beurtheilen und zu bemessen.

Vielleicht ist aber noch ein anderer P u n k t ,  
worin ich m it dem schätzbaren Verfasser des 
„ H i t e l , “  und m it allen Jenen , welche zu dem 
gedoppelten Zwecke des Ausleihens ihrer B ank­
noten auf liegende Güter , und des H erabdrü­
ckens der Geldzinsen eine National-Bank errich­
tet zu sehen w ünschen , nicht gleicher Meinung 
seyn kann. Ich habe schon oben von dem herr­
schenden Irrthume gesprochen, als ob eine grös­
sere , oder kleinere Masse des im Umlaufe be­
findlichen Geldes einen wesentlichen Einfluss 
auf den minderen oder höheren Zinsfuss aus- 
tiben k ö n n e ; ich habe durch die vor unseren 
Augen und in  unserer Monarchie eingetretenen 
Fälle  praktisch bew iesen , dass eine übergrosse 
circulirende Geldquantität dennoch einen unge­
heueren Geldzins zur Folge haben k ö n n e , und 
auch wirklich gehabt habe. In Bengalen , w ohin  
die europäischen Reicbthümer s tröm en, wird 
nach Smith ***) den Landpächtern Geld oft zu

Papiergeld.

*) Adam Smith I. Seite 400.
**) Ebenderselbe III. 1. Kapitel Seite 15.
***) Ebenderselbe I. Seite 172.



vierzig , fünfzig, ja  sechszig vom H undert ge­
liehen , und die nächste Ernte  w ird  für die Zu­
rückzahlung des Darlehens m it den Zinsen ver­
pfändet. In  China, welches nach ebendemsel­
ben *) reicher i s t , als irgend ein europäisches 
L and, ist zw ö lf  vom Hundert der gewöhnliche 
Zinsfuss. **)

Vergebens schmeichelte man sich daher mit 
der Hoffnung, dass die Errichtung einer Na­
tional-Bank in Ungarn nicht nur des Geldes 
vollauf erschaffen, sondern auch den Zinsfuss 
im Allgemeinen über alle E rw artung herabdrü­
cken könnte. Ausser einer zuverlässigen Rechts­
pflege „ w o  die Gunst nicht lauter sprechen 
„ k a n n ,  als das G e se tz ,“  ***') sind es nemlich 
nur die disponiblen Kapitalien , w orüber man 
frey verfügen kann , und w i l l , was auf den je ­
weiligen Zinsfuss Einfluss hat. ****) Eine Bank 
also , basirt auf einem (wie vorbezeichnet) so­
liden G ru n d e , w ird  mit ihren zusamgeschos- 
-5enen F onds , samt ihren au f  diesen Fonds ge­
gründeten Zetteln nicht w e it  re ichen; sie wird 
zwar in ihrem ersten Entlehnen —  im vorha­
benden Systeme, auf Güter —  zu jedem ihr be­
liebigen Zinsfusse auslcihen können ; Dieses 
wird aber auch Alles, und ohne weitere Ein-
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*) Adam Smith I. Seite 354 ,  443.
%*) Ebenderselbe I. Seite 174.

Say II. Band Seite 231.
***%) Derselbe am angeführten Orte Seite 233, 241.
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Wirkung auf den allgemeinen Zinsfuss s e y n ; 
denn m it diesem einen und einzigenmale hat 
auch alle fernere Disponibilität (Verfügbarkeit) 
ihrer Kapitale aufgehört. Eine Bank aber, wel­
che nur eine Papiermühle zur Vervielfältigung 
ihrer bodenlosen Zettel nüthig h a t , trägt ohne­
hin den Keim ihres Verderbens in sich selbst; 
Eine solche werden w ir  uns wohl nicht w ü n ­
schen , denn „  der erste Kanonenschuss in Osten 
„ o d e r  Westen vernom m en, w ird  diese ganze 
„P ap ierw elt en tzünden, und w enn  auch die 
„ Thränen aller Papier - Inhaber w ie  ein Wol- 
„  kenbruch sich auf diese Flamme stürzen soll- 
„ t e n , so werden sie selbe nicht wieder zu lö- 
„  sehen vermögen.“  *)

Meine Meinung i s t , dass eine Bank nicht 
ewig dauern k ö n n e , sondern wenn sie ihren 
Zweck erfüllt h a t ,  in dem Stande seyn m üsse, 
sich realisiren , ihre Noten einziehen , ihre Ge­
schäfte beendigen , und wie der Kaufmann s a g t , 
endlich stralziren zu können. Die Freybriefc 
der Banken von England und Frankreich haben 
auch ihr Ende. Eine solche Realisirung ist nu r 
bey Operationen auf kaufmännischen C red it,  
auf Mercantil - Effek ten , wo die Fonds mög­
lichst flüssig bleiben, thunlich; bey hypotheka­
rischen Anleihen n ie ,  oder äusserst spät. Eine 
B ank , welche stets in zahlfähigem Stande blei­
ben w i l l , kann w eder auf langen C re d i t , noch

*) Bülow-Cummerow am angeführten Orte Seite 44.



auf hypothekarischen C red it,  das ist: auf Im ­
mobilien leihen. —  Dieser Meinung sind auch 
Büsch *) und S m i th , **) indem sie gerade die­
sen Fehler an der schwedischen, und an den 
schottischen Banken rügen , und letzterer fügt 
b e y ,  „ d a s s  eine Bank nicht einmal das ganze 
„um laufende K ap ita l ,  das stehende aber gar 
„  nicht vorschiessen kann , weil ein Zeitraum , 
„  in  welchem solche Vorschüsse zu rückkeh rten , 
„  für das Interesse einer Bank viel zu lang i s t , 
„ u n d  dass ein Darlehen, das auf viele Jahre  
„  gegeben w erden so ll , nicht so bequem von 
„ e in e r  B an k , auf kaufmännischen C redit,  als 
„ v o n  solchen P riv a t - Personen y die von den 
„  Zinsen ih rer Kapitalien , ohne selbst ein Ge- 
„  werbe zu tre ib en , leben w o lle n , auf hypothe- 
„  karische  oder gerichtliche Sicherheit gegeben 
„  w erden  kann. “

„W en n  ein G ü te rb es itze r ,“  sagt Büsch am 
angeführten Orte in der A nm erkung , „  baar 
„G eld  aufnim m t, nach und nach sein Gut 
„verschu lde t,  so bringt er in  dem Gelde, das 
„ e r  aufnimmt, und wieder ausgibt, nichts in 
„ d ie  Circulation, das nicht schon in derselben 
„ gewesen wäre. Das gränzenlose Verleihen der 
„schwedischen Bank auf Landgüter brachte Mil­
l i o n e n  in die C irculation, die niemals in der- 
„ selben gewesen w a re n , und niemals in dic-
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„se lbe  hätten kommen sollen.“  Auf eine solche 
Weise konnte man wohl sagen: Das ganze Land , 
oder der Werth desselben ist in die Circulation 
geworfen; Das ist aber ein Geldumlauf, welcher 
w ie die Kraft eines F ieberkranken bald nach­
läss t ,  um dann in eine desto grössere Lethargie 
zurückzufallen. An dieser Klippe hat auch die von 
der Kaiserinn Katharina von Russland 1786 er­
richtete Leihbank auf Liegerschafts-Hypotheken 
ihre  Zahlungsfähigkeit eingebiisst, so dass ihre 
Zettel beynahe dreyviertheile ihres Nominalwer- 
thes verloren. *)

Allein dieser Gegenstand hat noch eine ande­
re, eine wichtige Seite. „  Die edlen Metalle, “  sagt 
Smith **), „ k ö n n en  im grössten Überflüsse in 
„L än d ern  seyn , wo es gar keine Bergwerke gibt. 
„ I h r e  bestimmte Quantität in jedem Lande hängt 
„  hauptsächlich von zwey Umständen ab : erstlich  
„  von seinem Vermögen zu  kau fens ich will sagen, 
„  von dem Zustande seines Akerbaues, und seines 
,, Kunstfleisses, von dem jährlichen Erzeugnisse 
„  seines Bodens und der Arbeit seiner Einwohner, 
„nach  dessen Verhältniss es eine grössere, oder 
,, kleinere Menge von Lebensmittel und Arbeit auf 
„  den Ankauf solcher überflüssigen Dinge , als 
„  Gold und Silber s in d , verwenden k a n n , und 
,, zweytens s von der Ergiebigkeit oder Unergie- 
,, bigkeit seiner Bergwerke s die zu jedem Zeit-

Papiergeld,

* )  Say bey Mörstadt II. Band Seite 338.
Smith I. Seite 438.
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„ punkte die handelnde Welt mit diesen Metal­
l e n  versorgen.“  Und w e ite r :  *) „ F ü r  den 
„ w irk lich en  Reichthum und den F lo r der Län- 
„  d e r , für die Grösse des jährlichen Erzeugnisses 
„  des Bodens und des menschlichen Fleisses auf 
„ d e r  E r d e ,  ist es sehr gleichgültig, welche von 
„d iesen  beeden Begebenheiten sich ereigne. 
„  Zwar würde die Summe von Gold und Silber , 
„  durch welche der Werth dieses jährlichen E r ­
z e u g n is s e s  ausgedrückt w ird ,  in dem einen 
„  dieser Falle uin so viel grösser seyn , als in 
„  dem anderen ; aber sein w irk licher Werth , die 
„  Quantität Arbeit, über welche man durch die- 
„  ses Erzeugniss gebieten, oder welche man 
„d adurch  erkaufen k ö n n te ,  würde in beyden 
„unverändert  bleiben. Ein Schilling könnte viel­
l e i c h t  in dem einen Falle  das Equivalent von 
„  so viel Arbeit s ey n , als in dem anderen ein 
„P fenn ig  Sterling. Aber d e r ,  welcher in jenem 
„ F a l le  einen Schilling in der Tasche hätte , wä- 
„ r e  um nichts reicher , als der , welcher in die- 
,, sem einen Pfennig besässe. “

Die Urkunden unserer vaterländischen Ge­
schichte liefern unzählige Belege zu dem Sa­
tz e ,  dass bey einer vorhandenen minderen cir- 
culirenden Geldmenge der wirkliche Werth 
der Dinge sich eben so gut durch einen minde­
ren Zahlwerth ausdrücken liess. Die Schlösser 
T a ta , Gesztes , V ythan, Eszegvär , und der Ort

Hungarische National-Bank.

Smith I. Seite 441.
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Gerencser wurden im Jahre  1458 um 9000 Gold­
gulden, die Schlösser D yod , Yilägosvär, und 
die Ortschaften Thur und Värsan im Jahre 1461 
tun 7000 Goldgulden verliehen. *_)

Was eine Zettelbank leisten kann , so l l , 
und d a r f ;  wie w eit s ie ,  ohne sich einem Ban­
kero tte  auszusetzen, in der Emission ihrer No­
ten zu g ehen , welche Operationen sie vorzu­
nehm en, und welche sie zu vermeiden h abe , 
das ist weitläufiger, deutlicher, und w ie  m ir 
scheint richtiger als von Smith und von B üsch , 
auseinander gesetzt von Say bey Mörstadt 3-te 
Auflage II. Bande III. Abschnitte „ v o n  den Zet­
t e l -  oder Circulations - B anken , und den Bank­
n o t e n ,“  von Seite 97 bis 108, und im Anhän­
ge Seite 330 bis 340; allein das würde bey j e ­
dem meinen Auszuge nur ve rlie ren , und muss 
in dem vortrefflichen W erke selbst vollständig 
nachgelesen werden.

Da diese Entwürfe und Wünsche für Banken 
meistens auf Gelddarlehen für Güterbesitzer be­
rechnet s in d ,  so w ill ich auch hierüber ein 
paar Worte hersetzen.

Mir ist ein E n tw u rf  zu einem C red it-V er­
eine präcise für Besitzer bürgerlicher Gründe 
in den königlichen Freystädten ohne Emission 
irgend eines Papiergeldes zu Gesicht gekommen,

=&) Hungaria diplomatica teroporibus Mathiae de IIu— 
nyad Kegis Ilungariae , Opera Stephani Kaprinai, 
Vindobonae 1771. Parte 11. Pag. 147 et 481.



dessen Ausführung desshalb weniger Schwierig­
keiten darböte, weil daselbst ordentliche Grund­
bücher vorhanden s in d , und bürgerliche Grün­
de auch für eAvige Zeiten verkauft werden kön­
nen. Es bliebe also nur noch der P unk t der 
Schätzung zu berichtigen übrig. Ganz anders 
verhält es sich aber mit adelichen Gütern, w or­
über keine Grundbücher vorhanden s in d ,  de­
ren Schätzung unzuverlässig i s t , und was die 
Hauptsache b ildet, welche, als Familien-Lehen 
eigentlich unveräusserlich s in d , und E in e m , 
dessen Yorältern sie vor dreyhundert Jahren 
um einige Silberlinge verpfändet h aben , im 
Rechtswege öfters für eine kleine Summe zuge­
sprochen werden. Diese Beschaffenheit der un ­
garischen Güter kann keine Sicherheit, die 
Mängel im Rechtsverfahren können kein Zu­
trauen gewähren. Ehebevor mein Vaterland an 
die Errichtung von Credit-Vereinen , wie diese 
in anderen Ländern bestehen, denken kann , muss 
vorher noch der freye Kauf und Verkauf der 
adelichen Güter auf ewige Zeiten beschlossen ; *) 
es muss eine schnelle, strenge, sichere, und 
wie Büsch **) sagt: „ u n te r  der Pflege, ei-
„  ner nicht zweydeutigen Gesetzgebung, eine 
,, für alles Unrecht unerb ittliche“  Justiz einge­
führt werden ; es da rf  nicht eine andere Ge­
rechtigkeit für den Fürsten  Grassalkovich , und

214 Hungaiische National-Bank.

*) Az Ado. Seite 63, 67, 78.
**) Vom Geldumlauf. II. Band Seite 499.
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eine andere für den Kaufmann Wachtier seyn ; 
es müssen zuverlässige Hypotheken - Bücher ein­
gerichtet werden.

Was hiezu noch erforderlich i s t ,  leuchtet 
aus dem Vorbesagten e in ,  und Muster zu einem 
solchen Institute sind mehrere vorhanden. Ich 
brauche nur hinzuweäsen auf den treflichen Plan 
zu einem Vereine von Vaterlandsfreunden für den 
österreichischen Kaiserstaat vom Grafen Goess. 
Ausserdem e x is t i re n : Gesetz wegen E inrich­
tung einer Landschaftlichen Credits-Gesellschaft 
im Königreiche Pohlen , 1825. — Statuten der 
Pommerisch - ritterscliaftlichen Privatbank , E n t­
w u r f  einer National-Leihanstalt in Bayern ; Wür- 
tenbergischer Creditverein; — in Bülow's ange­
zeigter Schrift sind Bemerkungen über das Pfand­
system , und in der zitirten französisch und 
preussischen Hypotheken-Geisetzgebung sind die 
Erfordernisse zu le sen , Welche eine solche An­
stalt zur möglichsten Vollkommenheit bringen 
können.

A ber, w ie  oben gesagt, nicht die Quanti­
tä t der in einem Lande umlaufenden Geldmasse 
ist e s , welche das hervorbringt, w as man im 
gemeinen Sprachge brauche Geldmangel oder 
Geldüberfluss zu nennen pflegt, sondern die 
Trägheit oder die Lebhaftigkeit der Circulaton.

Wer die erstaunenswert!! kleine Geldmasse 
von England näher kennen , und wissen w i l l , 
w ie dieselbe von Periode zu Periode neben den 
Banknoten bestanden h a t ,  der kann das umlan-

15
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fende baare Geld in Büsch und M alchus, *) 
und die Zahl der v o r ,  und gleich nach der Bank- 
Restricktions-Bill am 1. August 1802 ausgegeben 
gewesenen Noten bey T horn ton , **) und die 
Zu- und Abnahme dieser Ausgabe bis inclusive 
der ersten 3 Monate 1819 bey Nebenius und 
Malchus ***) nachschlagen. Und bey dieser zum 
Erstaunen kleinen Geldm enge, treibet laut dem 
im englischen Parlamente statt gehabten Debat­
ten ,  einer der grösseren Banquiers in London 
in  einem Jahre 20 bis 30 Millionen Pfund Ster­
ling um. Drey H äuser aber machten einen jä h r­
lichen Umsatz in Wechseln von mehr als 60 
Millionen Pfund S terl ing ; ****) eine Sum m e, 
Welche das ganze Numerär an Gold und Silber 
in  England samt den Noten der englischen Bank 
übersteigt. Solche Thatsachen beweisen die Leb­
haftigkeit einer soliden Geld-Circulation , w e l­
che aber ohne C re d i t , und dieser Credit ohne 
schnelle , s ichere, und strenge Gerechtigkeits­
pflege n i e , und nirgends s tatt haben kann.

Ilungarische Leih- und

J. G. Büsch Abhandlung vom Geldumlauf. 3. Auf­
lage Hamburg 1827, 1. Band Seite 278. von Mal­
chus Seite 321.

#*) Der Papier-Credit von Grossbritannien. Nach sei­
ner Natur und seinen Wirkungen untersucht von 
Heinrich Thornton Esq. aus dem Englischen über­
setzt von Ludwig Heinrich Jakob, Halle 1803, Seite 
315 und 509.

Ain angeführten Orte. Erster Anhang Seite 20. 
Malchus Seite 321.

#***) Österreichischer Beobachter Nro 186 vom 5-ten , 
und 187 vom 6-ten July 1830.
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Wenn ich E tw as gegen einen Wechsel auf 
3 Monat Zeit ve rkau fe , und für den gewissen 
Eingang des Geldes moralische Gewissheit ha­
be, so begebe ich den W echsel vielleicht in der 
nächsten W oche, vielleicht schon am folgenden 
Tage, und mache mit dem Gelde eine neue 
nützliche Operation. So thut es auch mein Ces- 
s ionär ,  und so auch jeder  nachfolgende Inhaber 
des Wechsels. So kann also das durch einen 
und denselben "Wechsel vorgestellte Geld die 
Stelle des Geldes so o f t ,  als der Wechsel in 
andere Hände cedirt w ird ,  v e r tre ten ; Das kann 
aber bey uns kein vorsichtiger Mann thun , weil 
er nicht versichert i s t ,  seine Forderungs - Ur­
kunden bey Verfallzeit bezahlt zu bekommen. 
Bey uns muss ich den Wechsel ablaufen lassen , 
dieser bleibt also dio ganze Zeit hindurch ein 
todtes Pap ier, w ährend welcher es nichts Neu­
es hervorbringen k a n n , und selbst zu dessen 
Verfallzeit muss ich ängstlich ab w arten , ob es 
meinem Schuldner belieben w ird ,  zu zahlen 
oder nicht. Dieses ist der Unterschied zwischen 
hier und anderswo, und dieses ist die w ahre  
Ursache des gehemmten Geldumlaufes , folglich 
des vermeinten Geldmangels.

Somit habe ich Einiges über eine National- 
B ank , über Leih- und Hypotheken - Anstalten 
für Ungarn geäussert.

15*
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D ritte r  Artikel.

Vo n  d e n  P e r s o n e n ,  w e l c h e  v o r mf l g  der  
O b j o c t e  de n  W e c h s e l g e r i c h t e n  u n t e r ­

l i e g e n .

Assekuranz-Gegenstände, und Rechtssachen 
welche aus der Flusschifffahrt herriihren, sind 
ihrer Natur nach w eit näher den M erkan til- ,  
als den sonstigen Civilgegenständen verwandt.

Auf Seeplätzen, w o Admiralitäts - Gerichte 
bestehen, sind. Assekuranz - und Schifffahrts-Ge­
genstände diesen Admiralitäts-, und nicht ein­
mal den Handels - Gerichten unterworfen. Um 
w ie viel mehr Sollte also dies bey uns der Fall 
seyn , wo voraus zu sehen i s t ,  dass der Rechts­
gelehrte sich keineswegs m it dem mühsamen 
Studium der vielfältigen Zweige dieser Wissen­
schaften abgeben wird.

V ierter Artikel.

V o n  de n  Gr f i n z e n  d e r  G e r i c h t s b a r k e i t  
d e r  W e c h s e l g e r i c h t e .

§ 2. Dieser Paragraph benimmt den Wech­
selgerichten sogar jene Befugniss, welche kei­
nem Privatmanne abgesprochen werden k a n n :
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denn jeder Privatm ann kann als Compromiss- 
llichter gew äh lt , oder ernannt w erden , und ein 
formelles Gericht sollte nicht zum Compromiss- 
llichter gewählt werden können?  E r  benimmt 
den paciscirenden Theilen jene F r e y h e i t , w e l­
che Niemand benommen werden sollte , nach 
ihrem Gutdünken zu h a n d e ln ; er setzt das Land 
in eine schlimmere L ag e , m it  einem solchen 
Wechselgerichte, als es ohne dasselbe, alter 
m it  dem 17. A rtikel 1792 gewesen ist. Übrigens 
beziehe ich mich dieserhalb au f  dasjenige , 
was ich zum 2. Artikel des I. Theiles weitläufi­
ger ausgeführt habe.

F ün fter  Artikel»

V on den  B e f u g n i s s e n  d e r  W e c hs e 1 g e r i c h- 
te  in S c h i f f f a h r t s - P r o z e s s e n .

§ 2. Mit Bezug auf dasjenige, was ich zum 
vorhergehenden dritten  Artikel gesagt habe, sa­
ge ich: es sollte auch h ier der im § 1 dieses 
Artikels aufgestellte G rundsatz , folglich die 
Ausnahme von der Regel: „ Actor sequitur fo- 
rum Rei “  ge lten , und nicht die Person des Be­
klagten , sondern der Gegenstand der Klage die 
Gerichtsbarkeit bestim m en, und begründen.
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Hiebenter Artikel.

Von den V e r h ä l t n i s s e n  der W e c h s e l g e ­
r i c h t e  s o w o h l  u n t e r  s i c h ,  a l s  auch  

mi t  den a u s w ä r t i g e n  W e c h s e l ­
g e r i c h t e n .

Auch hier muss ich mich auf dasjenige be­
ziehen , was ich bereits zurti 2. Artikel des I. 
Theiles weitläufiger gesagt habe.

Das Raisonnement, welches dem gegenwär­
tigen Artikel 7 in der Motivation vorausge­
schickt i s t , lässt eine grosse Lücke ü b r ig , es 
gibt die Beweggründe a n ,  wegen deren der 17. 
A rtikel von 1792 aufgehoben werden soll; be­
obachtet aber ein tiefes Stillschweigen darüber, 
Welchen Ersatz das Vaterland dafür haben soll, 
und überlässt jedem die Sorge, wie er mit sei­
nem Schuldner fertig werden kann , und mag. 
Jedermann kann aller Appellation , allen Recur- 
s e n , allen Rechtsmitteln en tsagen , sich bey ei­
nem Rechtsstreite die Zahl der Replicken , und 
die Zeit ihrer Einschaltung bedingen, j a  bey- 
nahe ein Standrecht sich bilden; aber einem or­
dentlichen Gerichte sich zu u n te rw e rfen , soll 
ihm verboten seyn! Da wollten w ir  also Etwas , 
und wollten es auch n icht; w ir  wollten schei­
nen s aber nicht seyn. — Auf diese Weise lebe
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wohl Aufhülfe, V erm ehrung, Befestigung des 
vaterländischen Credits.

Nach all diesem fehlt aber hier E tw a s , das 
in dem Entwürfe der Subdeputation Seite 23 
zur Einschaltung in  diesen Artikel vorgeschla­
gen worden i s t , dass nemlich in F ä l le n , w el­
che aus den Artikeln dieses Codex nicht ent­
schieden werden k ö nn ten , die Gerichte ander­
weite analoge W echselgesetze, oder Gewohn­
heiten anderer handelnden S taaten, und in all 
deren Erm anglung, das allgemeine Civil - oder 
Völkerrecht bey ihren Entscheidungen zu H ül­
fe nehm en, und so nach der Analogie entschei­
den mögen.



2 2 2

V i e r t e r  T Ii e i 1.

■V o n d e n M ä k 1 e r n.

E rs te r  A rtike l,

Vo n der E i n f ü h r u n g  g e s c h w o r n e r  Mä k ­
l e r  in U n g a r n  und den e i n v e r l e i b -  

t e n  L a n d e n .

E s  w ird  liier so gesprochen, als ob auf den un­
garischen Handelsplätzen eben so , w ie  in Lon­
don , Amsterdam, oder Wien für Millionen Gul­
den Geschäfte kurzweg abgemacht würden. — 
Wenn es auch beliebt, die Kaufe und Verkäufe 
von Staatspapieren (w o z u  es in Ungarn, wohl 
noch ein Menschenalter Zeit hat) nur durch be­
eidete Makler zu erlauben, um deren Course 
controlliren, oder beaufsicbten zu können (was 
am Ende doch auch zu nichts f ü h r t , weil es , 
wenn die Partheyen anders gesinnt s in d ,  nicht 
ausführbar i s t ) ,  so muss doch dem Kaufmanne 
unbenommen . bleiben, sich zur Abschliessung 
der wenigen W aaren - ,  und noch wenigeren 
Wechselgeschäfte Dessen zu bedienen, zu dem 
er Zutrauen  h a t ,  gleichviel ob derselbe ein be­
e ideter, oder unbeeideter Mäkler ist. Der Kauf-
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manu w ird  wissen , dass das Zeugniss eines un- 
beeideten Sensalen vor Gericht keinen Beweis 
abgeben k a n n , er w ird  sich darnach benehm en, 
und schon dadurch bestraft genug seyn; dass 
er aber, wenn er sich dieser seiner natürlichen 
F reyheit bedient, noch obendrein an Geld be­
straft werden so lle , schiene m ir zu w eit zu 
g ehen , und sehr sonderbar zu seyn. Überein­
stimmend m it dieser meiner Behauptung, ur- 
theilt G ünther, *) sagend: „ W e n n  der Staat 
„  nur eine bestimmte Anzahl von M äklern au- 
„ to r is i r t ,  und nur diesen ihr Wort öffentlich 
„beglaubigt, so Avehrt er dadurch den Parthey- 
„ e n  n ich t, ihre Geschäfte, so bald sie dieses 
„  gerathen finden, auch anderen unbeglaubigten 
„  Unterhändlern anzubetrauen. Und w enn er 
„ gleich die Prämie des Mäklers der Begel nach , 
,, an einen Bestimmten Tarif  b in d e t , so w ehrt 
„ e r  den Partheyen n ich t ,  freyAAÜllig von dieser 
„  Regel abzugehen, und sich über eine höhere 
„  Prämie zu ve rs teh en , Avenigstens sollte ein 
„  wohlgeordneter Staat das eine so wenig AA'eh- 
„ r e n ,  als das andere, sondern nur beydes un- 
„ schädlich zu machen suchen. . . . Jeder ge­
s e t z l i c h e r  Courtage-Tariff sey blos bestim m t, 
„  den Partheyen zu rathen , und sie der Mühe 
„  einer jedesmaligen besonderen Abrede zu iiber- 
„  heben , niciit aber sie durch Zwangsvorschrift 
,, zu binden , und höhere Prämie zu verwehren »

*) Günther am angeführten Orte Seite 95 , 96 , 437.
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„  denn sonst sind W inkel-Contracte, versteckte 
„  Nebenprämien , und alle davon abhängenden 
„  Vervortheilungen unvermeidlich. “

Xweylcr Artikel.

V o n  den P f l i c h t e n  der  Mäkl er .

§ 1. H ie r  werden dem Mäkler Gränzen in 
seinen Verrichtungen gesetzt, es ist aber noch 
ungew iss, ob derselbe von einer einzigen Ge­
schäftsgattung, samt seiner Familie werde le­
ben können.

I n s t r u c t i o n ,  '

f ür  di e  Mä k l e r  in U n g a r n ,  und den e i n­
v e r l e i b t e n  Landen.

§ 12. Nie habe ich g e h ö r t , dass ein M äkler 
bey der Übergabe und Abwiegung der Waaren 
zugegen seyn müsse.

§ 16. Warum soll dem Kaufmann verboten 
seyn , dem Sensalen für ein gutes Geschäft, w e l­
ches er ihm vo llb r ing t, eine grössere Sensarie , 
als die vorgeschriebene i s t ,  zu geben i Dage­
gen habe ich auch gleich hier oben Günthers 
Meinung aufgeführt.
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P r o c e s s - O r d n u n g .

S e c t i o  I.

A l l g e m e i n e  Grundsätze .

Über die Prozess-Ordnung wage ich meine 
Meinung vorläufig, ehe sie in  wirkliche Aus­
übung k o m m t, nicht zu äussern. Solche Vor­
schriften sind Öfter auf dem Papiere sehr gut, 
in  der Vollstreckung aber bewähren sie sich an­
ders , und aus Erfahrung muss ich m it Rousseau 
in  seinem Emil sagen: „A lles  arte t unter den 
„H än d en  der Menschen a u s .“

§ 3. Die Lage der Orte ist oft so beschaffen, 
dass in  w eiter Entfernung keine zur Zustellung 
der Klage geeignete Person vorhanden, oder 
dem Kläger bekannt ist. Es wäre daher erspriess- 
lich , w enn  diese Zustellungen ausser den Orten 
der Wechselgerichte, in erforderlichen F ä l le n ,  
auch mittels der Post gültig geschehen dürften , 
gleichwie dieses einst auch beym Wiener-Wech- 
selgerichte der Fall w ar. Dieses machte auch 
weit weniger U nkosten , als die Ilinsendung 
einer eigenen Gerichts - Person.
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S e c t i o  IV .

Vo n  den B e w e i s mi t t e l n .
9

§ 48. Wer ein Document c o ram is ir t , der 
kann als ehrlicher M ann, wider dessen Inhalt 
nicht zeugen , — oder soll die Coramisirung un­
terlassen, und sich keines zweydeutigen Charak­
ters schuldig machen.

In dieser Section w ird  gar viel von Eiden 
verhandelt; in der Wiener-Wechselordnung aber 
steht kein  W ort von E id en , und mir scheinen 
Juramente w eit mehr in den C iv il- ,  als in den 
Wechselprozess zu gehören. Es sollte überhaupt 
nicht zu leicht gemacht w erden , sich durch Eide 
von den Verpflichtungen zu entbinden.

Ich bin am Ziele meiner Bemerkungen. Nie­
mand ist besser, als ich selbst von den Mängeln 
im Vortrage überzeugt; Niemand kann mehr als 
ich die Systemlosigkeit der Anordnung fühlen , 
welche darinn herrscht, allein bey angestreng­
ter Arbeit verlässt mich schon das Licht meiner 
Augen, und es fehlt auch dem oft unterbroche­
nen , oft zerstreuten Geschäftsmanne die nöthi- 
ge Z e it ,  um eine scharfe, und letzte Feile an­
zulegen — vorausgesetzt auch, dass er die F ä ­
higkeiten dazu habe. Scheinbare Wiederhohlun-
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gen waren kaum zu verm eiden , wenn ein und 
dasselbe Argument in verschiedenen Fällen gel­
tend zu machen war. Bey Manchem habe ich 
nur leise Andeutungen , schwache Umrisse gege­
ben , wo ich viel stärkere Farben hätte auftra­
gen können.

Ich schliesse mit meiner Eingangs - E rk lä ­
ru n g , dass ich auf nichts Anspruch mache, als 
auf die Anerkennung des Bestrebens , meinem 
Vaterlande zu nützen , Vorurtheile zu zerstäu­
ben , Ideen zu berichtigen, W ahrheiten , wejche 
mir als solche erscheinen, zu verbreiten; und 
wenn es m ir hiedurch gelingt, seye es in der 
M itw elt,  oder in der N achw elt, auch nur in H in ­
sicht eines einzigen Grundsatzes meinen Wunsch 
zu erreichen, so nenne ich mich zufrieden. Es 
schien mir endlich Z e it ,  manche Sätze auszu­
sprechen, welche zw ar H underte , und vielleicht 
Tausende sich gedacht, unter sich auch bespro­
chen , aber nicht öffentlich vorzutragen gewagt 
haben.

W er jedoch in Diesem oder Jenem mit mir 
nicht einerley Meinung seyn k a n n ,  oder w i l l ,  
schleudere darum noch nicht den Bannstrahl w i­
der mich: es kann ja  mehrere  Meinungen über 
den besten Weg zum Ziele geben , denn es sind, 
Wie der Engländer sagt: „more ways to the Wood 
th e n o n e ,“ mehr Wege in den W ald , als einer.
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Diese Zeilen waren geschrieben, als mir 
des Grafen Joseph Desewffy „  Taglalatja“ *) zu 
Gesichte kam. Ich habe die E h re ,  m it dem Herrn 
Grafen seit dem Landtage 1802 bekannt zu seyn, 
ich hatte die E h re ,  w ährend beynahe drey Jah-* 
rcn sein zweyfacher Collega, nemlich in der 
Regnicolar-Deputation, und in der Commercial- 
Subdeputation zu seyn ; gleichwohl w ird  es mir 
der H err  Graf nicht übel ausdeuten, wenn ich > 
diesen Blättern noch einige Zeilen beyfügend , 
in  Manchem nicht seiner Meinung seyn kann. 
Derselbe w ill **) die Wechselgerichte nur auf 
die Städte , und auf städtische Gründe , nur in 
Kauf- und V erkauf-G egenständen , nur auf Na­
tu r  - Produkte und M anufakte , und in  Geldsa­
chen nur auf j e n e ,  welche zwischen Kaufleuten 
aus Wechselbriefen en ts teh en , beschränkt wis­
sen. — Dass ich diese , und derley Meinungen 
vorausgesehen habe , ist aus mehreren Stellen 
dieser Zeilen nicht undeutlich abzunehmen; dess- 
wegen ändere ich aber daran gleichwohl nicht 
ein Jotta. Wie gut es der H err  Graf mit den 
Gläubigern m e in t,  is t aus seinen verschiedenen 
Gutachten zu en tnehm en, nach welchen ein li- 
quidi debiti Prozess längstens in  zw ey Jahren 
vom Tage der Klage beendigt seyn sollte, (Sei­
te 94) und wenn die Klage ein verpfändetes

*) A ’ H ite l , czimü Munka Taglalatja. Irta Grof De­
sewffy Josef. Kassan 1831.

* * )  Am a. O. Seite 93.



Gut beträfe, der Pfandgeber dasselbe auch läng­
stens binnen anderen zwey Jahren auslösen kön­
n e ,  (ebendaselbst). In Ansehung der Antescalar- 
oder derjenigen Schuldforderungen , welche vor 
der Scala-Epoche he rrüh ren , räumt der H err 
Graf ein 10 jähriges M oratorium, m it laufenden 
2 2 / 5  pro Cent Interessen ein , dergestallt, dass 
alle Jahr ein Zehntheil vom Capitale erlegt w er­
den solle (S e ite  4 5 ) ,  unbeküm m ert, was eine 
F am ilie ,  welche z. B. von sauer ersparten 1000 
oder 500 Gulden zizelweise (w ie  man zu sagen 
pflegt) jährlich 100 oder 50 Gulden zurück er­
hielte ■— mit einem solchen Bagatelle anfangen, 
ob sie es verzehren solle, oder Jemand fände , 
der es in solchen Zehntheilen als Capital an­
nähm e, und ohne zu bedenken, dass die mit 
einem vor der Scala erhobenen Capitale erkauf­
ten Realitäten jetzo vielleicht das doppelte, das 
d rey -  und mehrfache werth seyn k önnen , der 
damal bedungene Zins folglich nicht nur keine 
Herabsetzung verd ien t, sondern in Bezug au f  
d e n ,  m it einem solchen Gelde gemachten Ge­
winn , eine wahre K leinigkeit ist. In Ansehung 
künftiger Schulden schlägt er v o r ,  dass keine 
Schuld ohne eine verschriebene Special-Hypo­
th e k , und ohne Intabulirung gültig seyn solle 
(Seite 93), dass nie das Gut selbst, oder der 
Fundus instructus solle exequirt w erden k ö n ­
nen , weil dieses das Capital s e y , und Schulden 
nur von dem Interesse , das is t :  von den E in ­
künften , und zwar auch nur von drey Vier-

Joseph Desewffy’s „Taglalatja.“  229
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thcilen der jährlichen Einkünfte bezahlt wer­
den so llen ; weil inan wohl darüber wachen 
müsse , dass das Unbewegliche , nicht leicht in 
ein Bewegliches umgewandelt werden könne , 
(Seite 9 5 ,  208 , 220). Der Graf frag t, (Seite 
91) ob es der N a tio n , oder dem Individuum gut 
sey , bey einer Nation , in welcher sich die Sit­
ten dahin zu neigen anfangen , dass der Credit 
nur in der Vorstellung gegründet sey e , wie 
z. B. in Grossbritannien , dem Credit ein so wei­
tes Thor zu öffnen ? Nun , —  ich gebe ihm mein 
Wort — oder ich verstehe nichts von Geschäf­
ten — dass er vollkommen beruhigt seyn , und 
alle Furcht darüber ablegen könne, dass nach 
seinen Vorschlägen, oder auch w ie  die Sachen 
jetzo l iegen , in Ungarn dem Credite ein zu 
weites Thor offen stehe. Der C red it,  besonders 
der persönliche Credit , welchen ich für die 
Handlung w eit höher, als den hypothekarischen 
schätze, ist eine so zarte B lum e, dass schon je ­
des rauhe Lüftchen, zum Beyspiele, selbst eine 
unvorsichtige Äusserung, ihn zerstören kann. Auch 
selbst neben dem hypothekarischen C red it,  und 
neben aller sonstigen irgend erdenklichen Si­
cherstellung , ist gleichwohl ein persönlicher 
Credit doch noch nothw endig , und wenn der 
H err Graf die Erhaltung der Familien auf seine 
Art bezwecken w i l l , so wünscht er mit anderen 
Worten , dass für den Fürsten Grassalkovich , 
der eine Familie ist., und Güter h a t ,  eine an­
dere Gerechtigkeit he rrsche , als für den Kauf-



mann W achtler, der keine Familie ist, und k e i­
ne Güter hat. *) Wenn aber dieses die Absicht, 
dieses der Wunsch des Grafen is t ,  so braucht 
er es nicht erst zu wünschen ; es existirt ohne­
hin schon.

Büsch sagte vor einem halben Jahrhun­
d e r te :* * )  „ I n d e n  Chur-IJannöveranischen Lan- 
„ den , insonderheit in meinem Valerlande , dem 
„ Herzogt hume Lüneburg ist kein Wechsel recht, 
„ u n d  das Land wird  es gewiss in  langer Zeit 
„ n ic h t  bekommen , weil der Adel cs nicht zu- 
„  geben w ird  , indem er voraussieht, dass als- 
„  dann der persönliche Credit für den Bürger 
„zunehm en w ü rd e ,  und es ihm noch schwerer 
„ a ls  je tz t  werden w ü rd e ,  Gelder auf seine Lc- 
„hensgiiter zu bekom m en, auf welche jetzo 
„  noch mancher Begüterter Geld h e rg ib t, das
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*) Ein durch Jahre lange Interessen-Zahlungen usu- 
roborirter, nichts wider die Gesetze enthaltender 
Vertrag ist ausser dem Rechtswege, kurzweg auf- 
gelöset worden; wider alles Herkommen is t ,  bey 
zwey gleichen Urtheilen die Vollstreckung dersel­
ben (Execution) verweigert worden. Statt bedun­
gener zwey Fora sind mir (wo Jedermann höch­
stens drey durchzugehen hat) vier Fora aufgedrungen 
worden ; Statt dass ich vermög Vertrag nach dem 
ersten U rtheüe, in den Besitzstand (intra Domi­
nium) zu kommen hätte, bleibt mein Schuldner 
so lange , als der Prozess alle vier Fora durch­
läu ft , inr Besitze. Ich habe also wohl mit Grund 
sagen dürfen, dass eine andere Gerechtigkeit für 
den Fürsten GraSsalkovich, und eine andere für 
den Kaufmann Wachtier existire.

*'*) Vom Geldumlauf l i .  Band Seite 500 , 501.
16



„ e r  sonst müssig würde stehen lassen müssen. u 
Ich weiss n ich t,  ob diese Äusserung jetzo als ein 
wahrer Prophetenspruch auch auf mein Vater­
land passen soll.

In Betreff der Aufhebung der Zünfte stimmt 
der Graf m it dem Grafen Szcchenyi, und mit 
m ir übere in ; bey den Limitationen scheint er 
aber minder freysinnig zu seyn , und sich w e ­
gen den Regal - Beneficien (Seite 103, 104) ei­
nen Rückhalt Vorbehalten zu haben. Ich meyne 
a b e r ,  eine Fleischbank und ein K räm ers-G e­
wölbe auf einem Dorfe fallen so ziemlich in 
eine und dieselbe Cathegoric der Exarendi- 
rung , folglich sind die Regalbenefizien in k e i ­
nem Falle beeinträchtigt.

832 Über Fleisch-Preise in Ungarn.

Über Fleisch - Preise in Ungarn.

Ich habe mich oft gew undert, wie es zuge- 
hen m a g , dass allgemein schädliche Missbräu­
che sich so fest begründen, dass auch des gan­
zen Publikums Missbilligung sie nicht zu heben 
vermag. Wenn auch der eigennützige Gewinn 
Einiger sie stark unterstü tz t, so sollte doch das 
Übergewicht des Publikums siegen.

Die Fleischhauer sind in der jetzigen Zeit 
eine solche Geissei des Publikums g ew orden , 
dass sich kaum eine schmerzlichere denken läs t ,  
und doch treiben sie übermüthig ihr Wesen fort. 
Nicht nur theures Fleisch verkaufen sie dem Pu­
blikum , sondern schlechtes, unwichtiges, und 
obendrein noch gleichsam als Gnade.



233

Die Behörden w irken dagegen , aber sie kön­
nen diess t ie f  Gewurzelte nicht entwurzeln. Die 
Fleisch-Preise werden l im it ir t ,  nenilic?hRind­
fleisch, Schöpsenfleisch, Schweinfleisch, Speck, 
Unschlitt, etc. die Behörden verfahren hierin 
nicht nach einerley Grundsätzen, einige dehnen 
die Limitation auf mehrere Gegenstände aus ; 
andere beschränken sie auf wenigere; einige 
halten streng auf ihre Beobachtung; einige sind 
weniger streng hierin ; einige handeln dabey 
selbstständig; andere richten sich nach der Nach­
barschaft. Das Ganze ist nicht zusammenhän­
gend und consequent genug , um den Missbrauch 
zu vertilgen , und die Limitation scheint nur da 
zu s ey n , um übertreten zu Averden, und dop­
pelt zu schaden, durch sich selbst und dadurch, 
dass sie Behörden compromittirt.

Bey diesen Limitationen ist die allgemeine 
Bemerkung richtig und w a h r ,  dass so wie die 
Fleisch-Lim itation erhöht wird 9 sogleich der 
Vieh- Preis steigt. Diess ist ganz natürlich , 
und kann nicht anders seyn. Die Limitation 
entspricht also ihrem Zwecke durchaus nicht. 
Die unersättlichen Fleishhauer e inerseits , das 
Publikum andererseits , klagen in einem fort, 
und die Behörden haben immer fruchtlose An­
ordnungen zu machen. Dabey ist dem Verdacht 
der Bestechung, des Betrugs, der Unzufrieden­
h e i t ,  den schwindlichten Anmassungen , den 
gtänzenlosen Streitigkeiten Thür und Thor ge- 
öfnet.

Die Fleischhauer haben geschlossene Zünfte, 
und das Monopol, Fleisch zu hauen; hingegen 
sind sie der Limitation unterworfen. Diess Letz­
tere ist eine unumgänglich notlnvendige Folge 
des Festeren , denn sonst av(irden die Fleisch­
hauer durch ihr Zunft-Einverständniss die will-

Von, Gregor v. Jierzevlczy.



kührlicbsten Preise machen. Auch nebst der Li­
mitation setzen sie ihren Willen durcli.

Unstreitig wäre es besser, wenn beydes auf­
gehoben w ü rd e ; sowohl das Monopol der Fleisch­
hauer , als die Limitation der F leisch-Preise. 
F reye  Fleisch-Märkte müssten dafür sogleich ein- 
gefiihrt w erden , und zw ar fürs erste in den 
S tädten , wo die Ausführung leichter i s t ;  dann 
w eiter  auf dem Lande. Die Behörden hätten da- 
bey nichts zu thun , als auf richtiges G ew ich t, 
gesundes Fleisch , und die zu errichtenden Eis­
gruben Aufsicht führen zu lassen.

Anfangs würde es Schwierigkeiten geben , 
so wie bey jeder heuen Einrichtung. Die Fleisch­
hauer w ürden  alles auwenden, um es zu liinter- 
treiben. Aber mit ernstem W ollen , w ürden  die 
Anstände bald gehoben wre rd en , und dann w ü r­
de es ohne Zvreifel besser geben, als jetzt. Der 
E in w u rf  ist von keiner Bedeutung , dass im  
Som m er das Fleisch der Fäulniss ausgesetzt 
seij. — Die Fische sind es noch m ehr, und wro 
gefastet w ird ,  sind sie ein nicht minder noth- 
wendiges Bedürfniss , und doch m it gutem E r­
folg dem freyen Markte überlassen. — Der Ein- 
Avurf, dass Fleisch s eines der ersten B edürf­
nisse is t „ hat auch nicht viel zu sagen , denn 
Frucht ist es noch m eh r ,  und w eder einem 
Zunft-M onopole, noch einer Limitation unter­
worfen. — Freye Concurrenz macht immer die 
besten Preise, und den sichersten Vorrath , und 
befriedigt am besten das Bedürfniss. Es gibt 
Beyspiele grosser Städte und Länder, wo das 
Fleisch weder dem Monopole , noch der Limita­
tion unterworfen is t ,  und das Publikum sich 
viel besser dabey befindet. Ich habe mit Ver­
gnügen die freyen, w irklich  schönen Fleisch- 
Markte in London, Ham burg, Danzig gesehen.

23 i Über Fleisch-Preise ia  Ungarn.
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Winter und Sommer gibt es da Fleisch nach 
der W ahl, in billigen Preisen; und die Fleisch- 
Consumtion ist da grösser , als irgendwo , weil 
dort gar nicht gefastet wird.

Das Monopol und Limitations-Recht verthei- 
digen jene , denen es einträglich i s t ,  und be­
haupten, dass ohne diesem, das Fleisch hoch 
im Preise steigen, auch wohl gar nicht zu ha­
ben seyn würde. Und ich behaupte , dass bey 
eingeführten freyen F leisch-M ärkten , nachdem 
die Concurrenz ihren bestimmten Gang genom­
men hätte , mehreres, besseres und wohlfeileres 
Fleisch vorhanden seyn würde. Aber die Spor­
teln möchten freylich wegfallen.

Die Limitations-Sucht geht bey Einigen so 
w e i t ,  dass sie A lles, Alles limitiren möchten, 
weil — sagen sie — man consequent verfahren  s 
und entweder alles s oder nichts lim itiren müs­
se. —• Ach! was wäre diess für ein ungeheures 
Stück Arbeit! eben so unnü tz , als unausführ­
bar! Wenn es bey den Fleisch-Limitationen je tz t 
so übel g eh t , wie w ürde  es bey dieser Fluth von 
Limitationen gehen? Freylich wohl liegt in die­
ser Consequenz etwas Wahres , und wenn Rind­
fleisch limitirt w i rd ,  so sollte auch das Rindvieh 
liinitirt weiden. —■ Wozu diess alles ? Freye Con­
currenz ist die beste Limitation.

Der natürliche W erth des Viehes und F lei­
sches wird durch Zunft - M onopol, und Preis- 
Liinitation verdrängt, das Publikum w ird  schlecht 
bedient. Der Fleischhauer hat alle Motive dafür, 
das schlechteste Fleisch theuer zu hauen. Klagen 
und Unzufriedenheit gibt es von allen Se iten , 
die Behörden werden damit überfluthet. Die Li­
mitationen sind zweckwidrig. Die Fleischhauer 
misshandeln das Publikum , necken und compro- 
mitliren die Behörden , dominiren durch Zunft-

Von Gregor v. Berzeviczjr.
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Einvcrständniss , bedrücken den armen Contri- 
buenten, und diess alles fliesst aus einer Quelle 
der Angewohnheit, und des einseitigen Interes­
se , deren Schädlichkeit gerade die jetzige Zeit 
hell beleuchtete.

Es gibt mehrere Orte hier in Ober U ngarn , 
wo für bestimmte Zeiten und Fleischgattungen, 
freye Märkte gehalten werden ; und w er sie un- 
partheyisch beobachtete, w ird  überzeugt sey n , 
dass sie sehr wohlthätig und gemeinnützig sind. 
Dass sie nur für den W inter und nicht für den 
Sommer passen , ist ein irriger Wahn : denn die­
ser Schwierigkeit können Keller und Eisgruben 
abhelfen.

Meiner geringen Meynung nach w ürde fol­
gende Einrichtung dem Übel abhelfen: dass in 
jedem Comitate an einigen Markt-Plätzen die W o­
che zweymal freye F leisch-M ärkte  eingeführt 
Würden, an welchen ohne Zunft-und Limitations- 
Zwang jedem Fleisch frey zu verkaufen , erlaubt 
w ä re ;  von welcher Befugniss die Fleischhauer 
eben so , wie jed er  Andere Gebrauch machen 
könnten. Dabey noch einstweilen , da jede allge­
meine Angewohnheit, langsam und mässig abzu­
ändern is t ,  wo die alte Art beyzubehalten belie­
b ig w ä re ,  sie zu belassen, bis durch augenschein­
liche ßeyspiele es erprobt w ürde , dass auch hie­
rin freye Concurrenz wohlthätige Folgen entwi­
ckelte; indessen die freyen Fleisch-Märkte mit 
allem Ernst zu un ters tü tzen , die Schwierigkei­
ten wegzuräumen, damit nicht der wohlthätige 
Versuch durch Eigennutz absichtlich verdorben 
werde.

Diess sind meine Ansichten, die ich mir aus 
vieljähriger Beobachtung und Prüfung gesammelt, 
habe , und die ich mit grosser Freude in einer 
treflichen Abhandlung: über die Absicht der

Über Fleisch-Preise in Ungarn.
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Staats- Verwaltung hey der Aufhebung der Preiss- 
Satzungen einiger Lebensmittel in W ien5 ausge- 
driickt fand , Ich halte es für ein Wort zu seiner 
Z e it ,  richtig und w ahr gesprochen, welches nicht 
oft genug wiederholt werden kann. Was Kaiser 
Joseph , Leopold und F ran z , nach den Grund­
sätzen der freyen Concurrenz weise und gerecht 
unternommen haben , erhebt und bestätigt die­
se A nsich t; und w ir müssen das Glück w ürd i­
gen, unter einer Regierung zu leben, die m it 
m ilder Hand die Verwaltung le i te n d , selbst das 
Beyspiel g ib t ,  nicht bloss an dem Alten kleben 
zu bleiben, sondern das erkannte Gute, w enn 
es auch neu is t ,  dem Zeitbedürfnisse gemäss, 
mit Klugheit und Mässigung heilsam anzuwen­
den. Preiss-Satzungen , Limitationen , Zünfte , 
Monopole, sind Einrichtungen vergangener ab­
gestorbener Zeiten, die je tz t  nicht m ehr, oder 
sehr verändert sind; wo sie noch auch je tz t noth- 
wendig sind , mögen und sollen sie bleiben , aber 
w o  es erwiesen is t ,  dass sie schaden, da möge 
das alte Schädliche dem neuen Besseren Platz 
machen.v

Lomnitz den 30-ien Juny 1818.

Von Gregor v. Berzeviczy.

Gregor v. Berzeviczy.
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von unten statt allenfals lies allenfalls, 
ist das Wort „und“ auszulassen, 
statt vollem lies vollen, 
von unten statt solsche liess solche, 
statt volkominen lies vollkommen, 
von unten statt Andeder lies Anderer. 
Statt Missbrauch lies Missbrauche.
von unten nach „Artikels“1 das , weg­

zulassen.
statt das lies dass.
von unten statt Märtyr lies Märtyrer.

— bosshaft lies boshaft.
— grassen lies krassen.
—  vielleich lies vielleicht

5 ist nach dem Worte „Mittel“ das , weg­
zulassen.

5 von unten statt faedum lies foeduiii.
2 statt wass lies was.
7 nach ,,179“ soll ein , seyn.

10 die : nach „Worten“ Wegzulassen.
3 statt welches lies welcher.
2 von unten nach anzustellen soll ein . 

seyn.
16 statt Staatverwaltung lies Staatsver­

waltung.
9 von unten statt Assecuranz-premie lies 

Assecuranz-praeinie.
7 nach „können“ soll ein , seyn.

15 von unten statt Proerustes lies Pro- 
crustes.

10 von unten statt Aehnlichheit lies Aehn- 
lichkeit.




